
 
B E K A N N T M A C H U N G  
 
9. Sitzung der Verbandskammer 
am Mittwoch, 08.03.2023, 10:30 Uhr 
im Plenarsaal  
der Stadt Frankfurt am Main, Rathaus Römer, Eingang Römerberg 
 

 

 
 

Tagesordnung 
 
1. Festsetzung der Tagesordnung; 

Abstimmung über die Punkte, die auf Tagesordnung II überstellt werden 
 

2. Mitteilungen der Vorsitzenden der Verbandskammer 
 

3. Mitteilungen des Regionalvorstandes 
 

4. Fragestunde gemäß § 13 der Geschäftsordnung 
 

5. 7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010  
für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben Gebiet: "Am Warthweg" 
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung 

 

6. 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010  
für die Gemeinde Neuberg, Ortsteil Rüdigheim 
Gebiet: "PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl" 
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung 

 

7. 5. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010  
für die Stadt Niddatal, Stadtteile Ilbenstadt, Assenheim 
Gebiet A: "Westlich der Burg-Gräfenröder Straße" 
Gebiet B: "Nördlich des Bahnhofs Assenheim" 
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung 

 

8. 2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010  
für die Stadt Rödermark, Stadtteil Ober-Roden. 
Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße" 
hier: Auslegungsbeschluss (Offenlage) 

 

9. 12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst" 
hier: Abschließender Beschluss 

 

10. 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010  
für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" 
hier: Abschließender Beschluss 

 

11. 3. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain 

 

12. Jahresabschluss 2021; Bericht der WIKOM Aktiengesellschaft Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021  
und des Rechenschaftsberichtes für das Haushaltsjahr 2021 und Entlastung des 
Regionalvorstandes 

 

 



Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Personal, Organisation und Gremien 

 

 
13. 2. Haushaltsvollzugsbericht 2022 gemäß § 28 Gemeindehaushaltsverordnung 

(GemHVO) über den Stand des Haushaltsvollzugs 2022 
 

14. Hebesatzsatzung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain für das 
Haushaltsjahr 2023 
Fortschreibung der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 

 

 
 
 
Frankfurt am Main, 14.02.2023 



 

Verbandskammer 
 
 
 

 
Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T 

 
der 9. Sitzung der Verbandskammer 

am Mittwoch, 08.03.2023, 10:35 Uhr bis 10:47 Uhr 
im Plenarsaal der Stadt Frankfurt am Main, Rathaus Römer, Eingang Römerberg 

 
 

Anwesenheiten 
 
Vorsitz: 
Herget-Umsonst, Lena (SPD) 
 
Anwesend: 
Kündiger, Albrecht (Grün+) 
Rück, Cornelia (SPD) 
Simon, Alexander (CDU) 
Burlon, Martin (CDU) 
Ludwig, Adolf (SPD) 
Fink, Christof (Grün+) 
Gerfelder, Kai (SPD) 
Kraft, Uwe (CDU) 
Westedt, Dirk (Unabhängige) 
Antkowiak, Dirk (CDU) 
Bär, Andreas (SPD) 
Beck, Irmgard (Grün+) 
Dr. Blasch, Frank (CDU) 
Dr. Blisch, Bernd (CDU) 
Bociek, Elmar (CDU) 
Böhn, Alexander (CDU) 
Büttner, Klaus (SPD) 
Degkwitz, Christa (Grün+) 
Deister, Felix (SPD) 
Erb, Stefan (SPD) 
Esser, Götz (Unabhängige) 
Feyl, Oliver (Unabhängige) 
Görich, Daniel (SPD) 
Greuel, Timo (SPD) 
Hees, Alexander (CDU) 
Helfrich, Gerold (SPD) 
Henninger, Michael (CDU) 
Hetjes, Alexander W. (CDU) 
Hofmann, Andreas (SPD) 
Immisch, Alexander (SPD) 
Jirasek, Franz (ohne) 
Jordis, Manfred (CDU) 



Keitel, Lars (Grün+) 
Killian, Gabriele (Grün+) 
Knoche, Andreas (CDU) 
Krügers, Julia (CDU) 
Maar, Steffen (CDU) 
Maier, Sebastian (SPD) 
Dipl.-Ing. Meisinger, Kurt (CDU) 
Merle, Michael (SPD) 
Möser, Michael (CDU) 
Paulenz, Kristina (SPD) 
Protzmann, Daniel (Unabhängige) 
Reichert, Norbert (Unabhängige) 
Reichert-Dietzel, Cäcilia (SPD) 
Rotter, Jörg (CDU) 
Schejna, Klaus (SPD) 
Schmitt, Stefan (CDU) 
Schneider, Olga (SPD) 
Schumann, Klaus (Unabhängige) 
Schütz, Markus (Unabhängige) 
Schwabe, Marius (CDU) 
See, Eike (SPD) 
Shaikh, Adnan (CDU) 
Siehr, Thorsten (SPD) 
Söllner, Eva (CDU) 
Stahl, Tobias (CDU) 
Strauch, Henrike (SPD) 
Theilen, Federico Guillermo (CDU) 
Urhahn, Franz-Rudolf (Grün+) 
Vogt, Christian (Grün+) 
Walther, Erhard (CDU) 
Weiss-Thiel, Axel (SPD) 
Wernard, Steffen (CDU) 
Prof. Dr. Werner, Jan (CDU) 
Wilhelm, Martin (SPD) 
Wilke-Zimmermann, Heinrich (Grün+) 
Wysocki, Sebastian (CDU) 
Zeller, Jürgen (SPD) 
Zwick, Sylvia (Grün+) 
 
Regionalvorstand: 
Kötter, Rouven 
Burghardt, Horst 
Göllner, Michael 
Jäger, Claudia 
Suffert, Linelle 
 
Entschuldigt fehlten: 
Braun, Sylvia (Unabhängige) 
Ciesielski, Thomas (CDU) 
Gluch, Michael (SPD) 
Hahn, Michael (CDU) 



Heilig, Rosemarie (Grün+) 
Knobloch, Lars (Unabhängige) 
Dr. Krey, Alexander (CDU) 
Dr. Lang, Dieter (SPD) 
Rahn, Guido (CDU) 
Rock, MdL, René (Unabhängige) 
Seel, Roland (CDU) 
Seitz, Christian (CDU) 
Spruck, Adelheid (CDU) 
Zeiß, Hans Jürgen (CDU) 
 
Regionalvorstand: 
Horn, Thomas  
 
 
 

Sitzungsverlauf 
 
Frau Herget-Umsonst eröffnet als Vorsitzende die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße 
Ladung sowie Beschlussfähigkeit fest. 
 
1. Festsetzung der Tagesordnung; 

Abstimmung über die Punkte, die auf Tagesordnung II überstellt werden 
 

Zur vorgelegten Tagesordnung erklärt Frau Herget-Umsonst, dass 
- der Tagesordnungspunkt 4 entfällt, da keine schriftlichen Fragen eingereicht worden 

sind. 
- entsprechend der Empfehlung des Präsidiums die Tagesordnungspunkte 5 bis 8 und 

11 bis 14 auf Tagesordnung II überstellt werden. 
 
Frau Herget-Umsonst lässt über die geänderte Tagesordnung und die Punkte der Tages-
ordnung II gemäß Ausschussempfehlung unter Zugrundelegung der dortigen Voten der 
Gruppen abstimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Jeweils Einstimmig 
 
2. Mitteilungen der Vorsitzenden der Verbandskammer 
 

Frau Herget-Umsonst 
- erinnert an den seit 1911 bestehenden Internationalen Tag der Frauen. Der Tag soll ein 

Tag sein, um die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung zu feiern 
und gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit auf immer noch bestehende Diskriminierung 
und Ungleichheiten zu richten. Frau Herget-Umsonst bittet die Frauen in der 
Verbandskammer im Anschluss an die Sitzung eine Rose mitzunehmen. 

- gratuliert den Herren Dr. Bernd Blisch, Franz Urhahn und Albrecht Kündiger nach-
träglich zu ihren halbrunden und runden Geburtstagen. 

- teilt mit, dass Herr Stadtverordneter Dietrich Muth aus Hattersheim am 16.12.2022 sein 
Stadtverordnetenmandat zurückgegeben hat und damit aus der Verbandskammer 
ausgeschieden ist. Frau Herget-Umsonst bedankt sich für die Zusammenarbeit. 

- teilt mit, dass Herr Stadtverordneter Norbert Reichert, FDP, am 23.02.2023 als Vertreter 
der Stadt Hattersheim am Main für die Verbandskammer des Regionalverbandes 



FrankfurtRheinMain gewählt worden ist. Herr Reichert hat sich der Unabhängigen 
Gruppe angeschlossen. Frau Herget-Umsonst begrüßt Herrn Reichert in der 
Verbandskammer und gratuliert ihm nachträglich zu seinem runden Geburtstag. 

- informiert, dass in der Sitzung des Präsidiums der Vorschlag diskutiert wurde, 
Ausschusssitzungen in Absprache mit den Geschäftsführungen und den 
Ausschussvorsitzenden zur Beratung der Tagesordnungspunkte virtuell stattfinden zu 
lassen. Die Beschlüsse werden dann in einer gesonderten Präsenzsitzung vor der 
Sitzung der Verbandskammer gefasst. Das vorgeschlagene Verfahren wird nun durch 
den Hessischen Städte- und Gemeindebund juristisch geprüft. Bei positiver Prüfung 
muss evtl. die Entschädigungssatzung angepasst werden. Die Öffentlichkeit könnte bei 
solchen virtuellen Sitzungen über einen technischen Zugang aus dem Haus der Region 
heraus hergestellt werden. 

- informiert, dass in der Sitzung des Präsidiums einvernehmlich vereinbart wurde, dass 
Bild-, Film- und Tonaufnahmen in den Sitzungen der Verbandskammer nicht erwünscht 
sind. Einzige Ausnahme sind Bilder der eigenen Person. Diese Regelung gilt nicht für 
Pressevertreter/innen, dies ist in der Geschäftsordnung geregelt. 

- teilt mit, dass die nächste Sitzung der Verbandskammer am 17. Mai 2023 in der 
Stadthalle in Flörsheim am Main stattfinden wird. 

 
3. Mitteilungen des Regionalvorstandes 
 

Herr Kötter informiert über die folgenden Termine: 
- 3. Mai 2023 Workshop Klimaanpassung 

Dieser Workshop wird von der Abteilung Klima, Energie, Nachhaltigkeit veranstaltet. 
Die Einladungen werden in Kürze an die Bürgermeister/innen und die zuständigen 
Mitarbeiter/innen in den Verwaltungen, die sich mit dem Thema Klimaschutz 
beschäftigen, versandt. Herr Kötter bittet darum, den zuständigen Mitarbeiter/innen die 
Teilnahme zu ermöglichen. 

- 29. April 2023 Cider World.  
Herr Kötter informiert, dass bei der diesjährigen Internationalen Apfelweinmesse die 
Streuobstwiese als nachhaltige Kulturlandschaft im Focus steht. Dieses Thema wird 
vom Regionalverband auf dieser Messe präsentiert. An dem Stand des Regionalver-
bandes werden u.a. die Apfelwein- und Obstwiesenrouten vorgestellt. Für kleinere 
Betriebe in den Kommunen, die keinen eigenen Stand betreiben möchten, besteht die 
Möglichkeit, sich an dem Gemeinschaftsstand nach vorheriger Absprache zu 
präsentieren. 

- 20. Juli.2023  Sommerempfang des Regionalverbandes/Skyline Abend 
Die zweite Veranstaltung dazu findet im Haus der Region auf der Dachterrasse statt. 
Dieses Jahr ist die Vorstandsvorsitzende der Entega AG, Frau Dr. Marie Luise Wolff, zu 
Gast. Frau Wolff sitzt im Rat für digitale Ökologie und beschäftigt sich dort mit dem 
Thema der nachhaltigen Digitalpolitik. Weiterhin ist sie Präsidentin des Bundesver-
bandes für Energie- und Wasserwirtschaft. Die Plätze für die Veranstaltung sind 
begrenzt.  

- 23. und 24. Mai 2023 Infofahrt nach Brüssel 
Es sind noch Restplätze vorhanden. 
 

Herr Kötter berichtet, 
- dass für den Radschnellweg FRM3, der von Wiesbaden nach Frankfurt führen wird, 

eine Vorzugstrasse mit den Kommunen erarbeitet und festgelegt wurde. In der 
nächsten Sitzung des Planungsausschusses wird Frau Quitta von der Abteilung 
Mobilität einen Gesamtüberblick über den aktuellen Stand aller Radschnellwege  
(FRM1 bis FRM9) geben und für Fragen zur Verfügung stehen. 



- dass die zweite Auflage der Broschüre „Schätze der Region“ fertig gestellt ist. Die fünf 
neuen Mitgliedskommunen sind eingearbeitet. Nach erfolgter Druckfertigstellung wird 
die Broschüre verteilt und versendet. 

- dass er in Kontakt mit Herrn Horn steht und dieser die allerherzlichsten Grüße 
ausrichten lässt.  

 
4. Fragestunde gemäß § 13 der Geschäftsordnung 
 

Keine 
 
5. 7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 
Gebiet: "Am Warthweg" 
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger 
Beteiligung 

V-2023-5 

 

Beschluss: 
1. Gemäß §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main 
(MetropolG) wird das Verfahren zur 7. Änderung des Regionalplans 
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Karben, 
Stadtteil Okarben, Gebiet: "Am Warthweg" eingeleitet. 
 
Gemäß vorgelegten Planzeichnungen wird Folgendes geändert: 
"Gewerbegebiet, geplant" (ca.3,8 ha) in "Sondergebiet für den großflächigen 
Einzelhandel, geplant - Einkauf" (ca. 3,8 ha) 
 

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Flächenausgleich gemäß der 
Richtlinie zum Flächenausgleich nicht erforderlich ist. 
 

3. Die Einleitung des Verfahrens ist im Staatsanzeiger für das Land Hessen 
öffentlich bekannt zu machen. 

 
4. Der Regionalvorstand wird beauftragt, das weitere Verfahren, insbesondere 

die Abstimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB, sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen. 

 
5. Der Regionalvorstand wird beauftragt, die Vorlage der Regionalversammlung 

Südhessen vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung zur 
Durchführung des Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB). 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
6. 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Neuberg, 
Ortsteil Rüdigheim 
Gebiet: "PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl" 
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger 
Beteiligung 

V-2023-6 

 



Beschluss: 
1. Gemäß §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main 
(MetropolG) wird das Verfahren zur 3. Änderung des Regionalplans 
Südhessen/ Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde 
Neuberg, Ortsteil Rüdigheim Gebiet: "PV-Freiflächenanlage Auf der 
Döngeshohl" eingeleitet. 

 
Gemäß vorgelegten Planzeichnungen wird Folgendes geändert: 
"Wald, Zuwachs", überlagert mit "Vorbehaltsgebiet für den Grundwasser-
schutz" (ca. 5,8 ha) in "Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil, Photovoltaik" 
(ca. 5,8 ha) 

 
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Flächenausgleich gemäß der 

Richtlinie zum Flächenausgleich nicht erforderlich ist. 
 
3. Die Einleitung des Verfahrens ist im Staatsanzeiger für das Land Hessen 

öffentlich bekannt zu machen. 
 
4. Der Regionalvorstand wird beauftragt, das weitere Verfahren, insbesondere 

die Abstimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB, sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen. 

 
5. Der Regionalvorstand wird beauftragt, die Vorlage der Regionalversammlung 

Südhessen vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung zur 
Durchführung des Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB). 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
7. 5. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Niddatal, 
Stadtteile Ilbenstadt, Assenheim 
Gebiet A: "Westlich der Burg-Gräfenröder Straße" 
Gebiet B: "Nördlich des Bahnhofs Assenheim" 
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger 
Beteiligung 

V-2023-7 

 

Beschluss: 
1. Gemäß §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main 
(MetropolG) wird das Verfahren zur 5. Änderung des Regionalplans 
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Niddatal, 
Stadtteile Ilbenstadt, Assenheim, Gebiet A: "Westlich der Burg-Gräfenröder 
Straße" und Gebiet B: "Nördlich des Bahnhofs Assenheim" eingeleitet. 

 
Gemäß vorgelegten Planzeichnungen wird Folgendes geändert: 
Gebiet A 
"Vorranggebiet für Landwirtschaft" (ca. 2,3 ha) überlagert mit "Vorbehaltsgebiet 
für den Grundwasserschutz" in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 2,3 ha) 

 



 
Gebiet B 
"Gemischte Baufläche, geplant" und "Gewerbliche Baufläche, geplant" 
(zusammen ca. 2,3 ha) zu "Fläche für die Landbewirtschaftung" (ca. 2,3 ha) 

 
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Flächenausgleich gemäß der 

Richtlinie zum Flächenausgleich in gleichem Umfang vorgenommen wird. 
 
3. Die Einleitung des Verfahrens ist im Staatsanzeiger für das Land Hessen 

öffentlich bekannt zu machen. 
 
4. Der Regionalvorstand wird beauftragt, das weitere Verfahren, insbesondere 

die Abstimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB, sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen. 

 
5.   Regionalvorstand wird beauftragt, die Vorlage der Regionalversammlung 

Südhessen vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung zur 
Durchführung des Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB). 

 
Abstimmungsergebnis: 
Zutimmung mit den Stimmen der Gruppen CDU, SPD, Unabhängige 
gegen die Stimmen der Gruppe Grün+ 
 
8. 2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Rödermark, Stadtteil Ober-
Roden. 
Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße" 
hier: Auslegungsbeschluss (Offenlage) 

V-2023-8 

 

Beschluss: 
1. Aufgrund der Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit, der betroffenen  

Rödermark, der Abstimmung mit benachbarten Kommunen und der Beteiligung  
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist der Entwurf der oben 
genannten Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 in der Fassung der vorgelegten Planzeichnung mit 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Gleichzeitig werden 
die Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt. 

 
2. Ort und Dauer der Auslegung sind im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt 

zu machen. 
 
3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, alles Weitere zu veranlassen, insbesondere 

die benachbarten Kommunen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange von der öffentlichen Auslegung zu unterrichten. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
 



 
9. 12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst" 
hier: Abschließender Beschluss 

V-2023-9 

 

Beschluss: 
1. Die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen werden wie 

aus den vorgelegten Anlagen ersichtlich behandelt. 
 
2. Die 12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst, 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst" wird somit aufgrund §§ 2 Abs. 1 und 
205 BauGB in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (MetropolG) abschließend beschlossen. 
Die Begründung ist vorgelegt. 

 
3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, 

-  die Einwender sowie die betroffenen verbandsangehörigen Städte und 
Gemeinden von dem Beschluss zu unterrichten, 

-  den abschließenden Beschluss der Regionalversammlung Südhessen 
zur Kenntnis vorzulegen, 

-  die Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 mit Legende und Begründung der 
Genehmigungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen, 

-  die Genehmigung im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt zu 
machen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
10. 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil 
Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" 
hier: Abschließender Beschluss 

V-2023-13 

 

Beschluss: 
1. Die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen werden wie 

aus den vorgelegten Anlagen ersichtlich behandelt. 
 
2. Die 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplans 2010  
für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" wird somit aufgrund §§ 2 Abs. 1 und 205 BauGB in 
Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Metropolregion 
Frankfurt/Rhein-Main (MetropolG) abschließend beschlossen. Die Begründung 
ist vorgelegt. 

 
 



 
3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, 

-  die Einwender sowie die betroffenen verbandsangehörigen Städte 
und Gemeinden von dem Beschluss zu unterrichten, 

-  den abschließenden Beschluss der Regionalversammlung Südhessen 
zur Kenntnis vorzulegen, 

-  die Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 mit Legende und Begründung der 
Genehmigungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen, 

-  die Genehmigung im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt zu 
machen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Zutimmung mit den Stimmen der Gruppen CDU, SPD und Unabhängige 
gegen die Stimmen der Gruppe Grün+ 
 
11. 3. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung des 

Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 
V-2023-10 

 

Beschluss: 
1. Die Entschädigungssatzung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain vom 

17.08.2011, geändert durch Beschlussfassungen der Verbandskammer vom 
27.04.2016 und 15.09.2021 wird in § 4 Absatz 1 um folgenden Satz ergänzt: 
 
„Als Gruppensitzungen gelten auch solche, die in Form einer Telefon- oder 
Videokonferenz durchgeführt werden.“ 
 

2. Die übrigen Vorschriften der Entschädigungssatzung werden nicht verändert. 
 

3. Die 3. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung des 
Regionalverbandes FrankfurtRheinMain tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
12. Jahresabschluss 2021; Bericht der WIKOM Aktiengesellschaft 

Wirtschafts-prüfungsgesellschaft über die Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Rechenschaftsberichtes 
für das Haushaltsjahr 2021 und Entlastung des Regionalvorstandes 

V-2023-1 

 

Beschluss: 
1. Die Entlastung des Regionalvorstandes des Regionalverbandes Frankfurt- 
     RheinMain für den Jahresabschluss 2021 vollzieht sich im Rahmen des durch 
     Beschluss (Beschluss-Nr. V-62 Regionalvorstand vom 09.06.2022) fest- 
     gestellten Jahresergebnisses. 
 
     In das Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsreste in Höhe von 878.607,00 € 
     in den Ergebnishaushalt und 26.915,61 € in den Finanzhaushalt vorgetragen. 
 
     Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von 
     1.122.725,07 € aus. 



 
2.  Ergebnisverwendung 
     Durch den Jahresfehlbetrag erhöht sich der „Nicht durch Eigenkapital  
     gedeckte Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) wie  
     folgt: 
 
     Bilanzansatz zum 31.12.2020     -10.707.187,94 € 
     Jahresergebnis 2021 (Fehlbetrag)       1.122.725,07 € 
     Bilanzansatz zum 31.12.2021     -11.829.913,01 € 
 
     Zusammensetzung: 
     Belastung durch Altaufgaben Umlandverband Frankfurt -6.288.787,69 € 
     Aufgaben Regionalverband     -5.541.125,32 € 
     Bilanzansatz zum 31.12.2021             -11.829.913,01 € 
 
3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die mit der Prüfung beauftragte 
     WIKOM Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den 
     Jahresabschluss 2021 am 21.10.2022 den uneingeschränkten 
     Bestätigungsvermerk erteilt hat. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
13. 2. Haushaltsvollzugsbericht 2022 gemäß § 28 

Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO) über den Stand des Haushaltsvollzugs 2022 

V-2023-2 

 

Beschluss: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich der Vollzug des Haushalts 2022 bis zum 
30.09.2022 im Rahmen der Haushaltsansätze bewegt hat. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig (Kenntnisnahme) 
 
14. Hebesatzsatzung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain für das 

Haushaltsjahr 2023 
Fortschreibung der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 

V-2023-3 

 

Beschluss: 
1. Für das Haushaltsjahr 2023 wird folgende Hebesatzsatzung beschlossen: 
 

Hebesatzsatzung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain  
für das Haushaltsjahr 2023 

 

§ 1 
 

Die Hebesätze für die Verbandsumlage werden für das Haushaltsjahr 2023 wie 
folgt festgesetzt: 

 
1) 3,39 € je Einwohner gemäß des Kommunalen Finanzausgleiches 2023 

 



2) 1,271 o/oo der für den Kommunalen Finanzausgleich 2023 maßgebenden 
Umlagegrundlagen 
 

2.  Die Verbandskammer nimmt zur Kenntnis: 
 

Die Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 bedarf keiner Fortschreibung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
 
 
 
 

 

Lena Herget-Umsonst 
Vorsitzende 

Esther Stegmann 
Schriftführerin 

 



Regionalverband FrankfurtRheinMain Stand: 06.03.2023 
Personal, Organisation und Gremien 

T A G E S O R D N U N G  

für die 9. - öffentliche - Sitzung der Verbandskammer in der V. Wahlperiode 

am Mittwoch, 08.03.2022, 10:30 Uhr, 

im Plenarsaal, der Stadt Frankfurt am Main, Rathaus Römer, Eingang Römerberg 
______________________________________________________________________________________ 

TOP   (Gruppen-Vorschläge) für 
Präsidium am 06.03.2023 

_______________________________________________________________________________ 

1. Festsetzung der Tagesordnung; 
Abstimmung über die Punkte, die auf Tagesordnung II überstellt werden 

2. Mitteilungen der Vorsitzenden der Verbandskammer 

3. Mitteilungen des Regionalvorstandes 

4. Fragestunde gemäß § 13 der Geschäftsordnung 

5. 7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 
Gebiet: "Am Warthweg" 
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung 

(V-2023-5)
TO II 

6. 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Neuberg,  
Ortsteil Rüdigheim  
Gebiet: "PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl" 
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung 

(V-2023-6)
TO II 

7. 5. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Niddatal,  
Stadtteile Ilbenstadt, Assenheim 
Gebiet A: "Westlich der Burg-Gräfenröder Straße" 
Gebiet B: "Nördlich des Bahnhofs Assenheim" 
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung 

(V-2023-7)
TO II

8. 2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Rödermark,  
Stadtteil Ober-Roden. 
Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße" 
hier: Auslegungsbeschluss (Offenlage) 

(V-2023-8)
TO II 

9. 12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Frankfurt am Main,  
Stadtteil Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst" 
hier: Abschließender Beschluss 

(V-2032-9)
TO I 
(Ohne 
Aussprache) 

10. 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen,  
Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" 
hier: Abschließender Beschluss 

(V-2023-13)
TO I 
(Ohne 
Aussprache)

11. 3. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung des 
Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 

(V-2023-10)
TO II 



Regionalverband FrankfurtRheinMain Stand: 06.03.2023 
Personal, Organisation und Gremien 

12. Jahresabschluss 2021; Bericht der WIKOM Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2021 und des Rechenschaftsberichtes für das Haushaltsjahr 
2021 und Entlastung des Regionalvorstandes 

(V-2023-1)
TO II 

13. 2. Haushaltsvollzugsbericht 2022 gemäß § 28 Gemeindehaushalts-
verordnung (GemHVO) über den Stand des Haushaltsvollzugs 2022 

(V-2023-2)
TO II 

14. Hebesatzsatzung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain für das 
Haushaltsjahr 2023 
Fortschreibung der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 

(V-2023-3)
TO II 



Empfehlungen aus der Sitzungen des Planungsausschusses am 02.03.2023
 und des Haupt- und Finanzausschusses am 03.03.2023

TOP Vorlage

Zustimmung 

ohne 

Änderung

Zustimmung 

mit

 Änderung

Ablehnung
keine 

Empfehlung
Voten der Gruppen

5

7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Karben, 
Stadtteil Okarben Gebiet: "Am Warthweg"
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender 
frühzeitiger Beteiligung
(V-2023-5)

Planungsausschuss

x Einstimmig

6

3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Neuberg, 
Ortsteil Rüdigheim 
Gebiet: "PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl"
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender 
frühzeitiger Beteiligung
(V-2023-6)

Planungsausschuss

x Einstimmig

7

5. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Niddatal, 
Stadtteile Ilbenstadt, Assenheim
Gebiet A: "Westlich der Burg-Gräfenröder Straße"
Gebiet B: "Nördlich des Bahnhofs Assenheim"
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender 
frühzeitiger Beteiligung
(V-2023-7)

Planungsausschuss

x Einstimmig



Empfehlungen aus der Sitzungen des Planungsausschusses am 02.03.2023
 und des Haupt- und Finanzausschusses am 03.03.2023

TOP Vorlage

Zustimmung 

ohne 

Änderung

Zustimmung 

mit

 Änderung

Ablehnung
keine 

Empfehlung
Voten der Gruppen

8

2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Rödermark, 
Stadtteil Ober-Roden.
Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße"
hier: Auslegungsbeschluss (Offenlage)
(V-2023-8)

Planungsausschuss

x Einstimmig

9

12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Frankfurt am 
Main, Stadtteil Höchst
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst"
hier: Abschließender Beschluss
(V-2023-9)

Planungsausschuss

x Einstimmig

10

3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde 
Mainhausen, Ortsteil Zellhausen
Gebiet: "Zellhausen Süd"
hier: Abschließender Beschluss
(V-2023-13)

Planungsausschuss

x

CDU: Zustimmung
SPD: Zustimmung
Grün+: Ablehnung
Unabhängige:  Zustimmung

11

3. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung 
des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain
(V-2023-10)

Haupt- und Finanzauschuss

x Einstimmig



Empfehlungen aus der Sitzungen des Planungsausschusses am 02.03.2023
 und des Haupt- und Finanzausschusses am 03.03.2023

TOP Vorlage

Zustimmung 

ohne 

Änderung

Zustimmung 

mit

 Änderung

Ablehnung
keine 

Empfehlung
Voten der Gruppen

12

Jahresabschluss 2021; Bericht der WIKOM 
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über 
die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und 
des Rechenschaftsberichtes für das Haushaltsjahr 2021 
und Entlastung des Regionalvorstandes
(V-2023-1)

Haupt- und Finanzausschuss

x Einstimmig

13

2. Haushaltsvollzugsbericht 2022 gemäß § 28 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) über den 
Stand des Haushaltsvollzugs 2022
(V-2023-2)

Haupt- und Finanzausschuss

x
Einstimmig 
(Kenntnisnahme)

14

Hebesatzsatzung des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain für das Haushaltsjahr 2023
Fortschreibung der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 
2026
(V-2023-3)

Haupt- und Finanzausschuss

x Einstimmig



Drucksache Nr. V-2023-5 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Regionalvorstand 09.02.2023 nichtöffentlich 
Planungsausschuss 02.03.2023 öffentlich 
Verbandskammer 08.03.2023 öffentlich 
 
 
Betreff: 
7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für 
die Stadt Karben, Stadtteil Okarben Gebiet: "Am Warthweg" 
hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung 
 
Beschlussvorschlag: 
Die als Anlage beigefügte Drucksache wird beschlossen. 
 
 



Drucksache Nr. V-2023-5

Dezernat I 

Abteilung Planung

7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 
Gebiet: "Am Warthweg"

hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

I. Antrag

Die Verbandskammer möge beschließen:

1. Gemäß §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (Metro-
polG) wird das Verfahren zur 7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben, Gebiet: "Am 
Warthweg" eingeleitet.

Gemäß vorgelegten Planzeichnungen wird Folgendes geändert: 
"Gewerbegebiet, geplant" (ca.3,8 ha) in "Sondergebiet für den großflächigen Einzel-
handel, geplant - Einkauf" (ca. 3,8 ha)

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Flächenausgleich gemäß der Richtlinie 
zum Flächenausgleich nicht erforderlich ist.

3. Die Einleitung des Verfahrens ist im Staatsanzeiger für das Land Hessen öffentlich 
bekannt zu machen.

4. Der Regionalvorstand wird beauftragt, das weitere Verfahren, insbesondere die Ab-
stimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, sowie 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

5. Der Regionalvorstand wird beauftragt, die Vorlage der Regionalversammlung Süd-
hessen vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung zur Durchfüh-
rung des Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB).

Betr.:

Vorg.:



7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 

für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 

Gebiet: "Am Warthweg" 

Beschluss

- 2 -

II. Erläuterung der Planung

Anlass, Inhalt und Zweck der Änderung sind der vorgelegten Begründung zu entnehmen. An 
dieser Stelle erfolgt nur eine kurze Zusammenfassung:

Die Stadt Karben beabsichtigt auf der Fläche den Neubau des in unmittelbarer Nachbarschaft 
bestehenden älteren REWE Marktes. Der vorhandene REWE Markt soll abgerissen und mit 
der Verlagerung somit eine grundsätzliche Neustrukturierung des gesamten Gebietes ermög-
licht werden. 
Ein entsprechender Bebauungsplan der Stadt Karben befindet sich im Paralelverfahren (Be-
bauungsplan Nr. 236 "Am Warthweg").

Ein Abweichungsverfahren vom Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 nach § 4 Abs. 9 und/oder § 8 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) wurde 
durchgeführt und von der Regionalversammlung Südhessen zugelassen. Die Zulassung der 
Abweichung von den Zielen der Raumordnung wurde mit Nebenbestimmungen verbunden.

Flächenausgleich: 
Gemäß der von der Verbandskammer am 29.04.2015 beschlossenen und durch Beschlüsse 
vom 11.12.2019 und 14.12.2022 ergänzten Richtlinie zum Flächenausgleich muss ein 
Flächenausgleich erfolgen, wenn eine Fläche für die Landbewirtschaftung, ein Vorranggebiet 
für Landwirtschaft, eine Grünfläche, eine Ökologisch bedeutsame Flächennutzung oder Wald 
in eine Wohnbaufläche, eine Gemischte Baufläche, eine Gewerbliche Bauflächen, ein 
Sondergebiete für den großflächigen Einzelhandel oder eine Sonderbaufläche umgewandelt 
wird. Im vorliegenden Fall wird eine "Gewerbliche Baufläche, geplant" in ein "Sondergebiet für 
den großflächigen Einzelhandel, geplant, - Einkauf" umgewandelt. Eine Abwägung der 
Fläche hatte demnach bereits bei der Aufstellung des RPS/RegFNP 2010 stattgefunden.



Regionalverband Poststraße 16 Telefon: +49 69 2577-0 beteiligung@region-frankfurt.de  
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Körperschaft des öffentlichen Rechts

Änderung des Regionalplans 
Südhessen / Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010

7. Änderung Stadt Karben
Stadtteil Okarben
Gebiet: Am Warthweg 

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Lage im Verbandsgebiet:

Grenze des Änderungsbereiches 
(ohne Maßstab)

Beschlussübersicht Verbandskammer
Aufstellungsbeschluss: 
Frühzeitige Beteiligung:
Auslegungsbeschluss: 
Öffentliche Auslegung:
Abschließender Beschluss: 
Bekanntmachung Staatsanzeiger:





7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 
Gebiet: "Am Warthweg"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 3 von 25

Fakten im Überblick

Anlass und Ziel der Änderung: Die Stadt Karben beabsichtigt auf der Fläche den Neu-

bau des in unmittelbarer Nachbarschaft bestehenden äl-

teren REWE Marktes. Der vorhandene REWE Markt soll 

abgerissen und mit dieser Verlagerung somit eine grund-

sätzliche Neustrukturierung des gesamten Gebietes er-

möglicht werden. In diesem Zusammenhang muss die 

"Gewerbliche Baufläche, geplant" in "Sondergebiet für 

den großflächigen Einzelhandel geplant - Einkauf" geän-

dert werden.

Flächenausgleich nicht erforderlich 

Gebietsgröße ca. 3,8 ha

Zielabweichung zugelassen

Stadtverordneten- bzw. Ge-

meindevertreterbeschluss 

zur RegFNP-Änderung

07.07.2022

Parallelverfahren  nein  ja, Bebauungsplan Nr. 236 „Am Wartweg“

FFH-Vorprüfung nicht erforderlich 

Vorliegende Gutachten zu Themen:



7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 
Gebiet: "Am Warthweg"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 4 von 25

Derzeitige RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000



7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 
Gebiet: "Am Warthweg"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 5 von 25

Beabsichtigte RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000

"Gewerbegebiet, geplant" (ca.3,8 ha) in "Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel, 
geplant - Einkauf" (ca. 3,8 ha)



7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 
Gebiet: "Am Warthweg"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 6 von 25

Anpassung der Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab

Anpassung der Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab



7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 
Gebiet: "Am Warthweg"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 7 von 25

Luftbild (Stand 2021)

Luftbilder 2021: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 10 000



7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 
Gebiet: "Am Warthweg"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 8 von 25

Vergrößerung der beabsichtigten Änderung

Grenze des Änderungsbereiches ohne Maßstab



7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 
Gebiet: "Am Warthweg" 

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 9 von 25



7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 
Gebiet: "Am Warthweg" 

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 10 von 25



7. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Karben, Stadtteil Okarben 
Gebiet: "Am Warthweg"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 11 von 25

Begründung

A: Erläuterung der Planänderung 

A 1. Rechtliche Grundlagen

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs.1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der be-
absichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt ge-
mäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erforder-
nisse der Raumordnung fest.

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Hessisches Landespla-
nungsgesetz und das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main bilden neben 
weiteren Fachgesetzen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
die Rechtsgrundlagen der Planung.

A 2. Geltungsbereich

Das Änderungsgebiet liegt nördlich des Stadtteils Kloppenheim in der Gemarkung Okarben 
und umfasst eine Fläche von ca. 3,8 ha. Nördlich grenzt zunächst der Parkplatz des besten-
den REWE Marktes an die Fläche, im weiteren Verlauf befindet sich die Landesstraße L 
3351. Südlich begrenzen die Landesstraße L 3205 und westlich die Bundesstraße B 3 die 
Fläche. Östlich wird der Änderungsbereich größtenteils durch die Gebäude des bestehenden 
REWE Marktes begrenzt, südöstlich durch eine landwirtschaftliche Fläche.

Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden.

A 3. Anlass, Ziel und Inhalt

Im Rahmen der geplanten Änderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Neustrukturierung des Gebietes nördlich von Kloppenheim geschaffen werden: der an 
den Änderungsbereich grenzende und in die Jahre gekommende REWE Markt soll abgeris-
sen und mit gleicher Verkaufsflächengröße westlich neu errichtet werden. Mit dieser Verlage-
rung soll darüber hinaus die Möglichkeit für eine grundsätzliche Neustruktrierung der im Re-
gionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) als "Ge-
werbliche Baufläche, geplant" dargestellen Fläche geschaffen werden. Hierfür wird ein Teil 
der "Gewerblichen Baufläche, geplant" in "Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel, 
geplant - Einkauf" geändert (ca. 3,8 ha).

Die außerhalb der RegFNP-Änderung - aber innerhalb der Abgrenzungen des Bebauungs-
planes - liegenden angrenzenden geplanten gewerblichen Bauflächen dienen ortsansässi-
gen Unternehmen zur Expansion.

Ein entsprechender Bebauungsplan ist im Verfahren (Parallelverfahren; B-Plan Nr. 236 "Am 
Warthweg" der Stadt Karben). Die Abgrenzungen des Bebauungsplanes (ca. 13 ha) gehen 
deutlich über die Abgrenzungen der vorliegenden RegFNP-Änderung (ca. 3,8 ha) hinaus. 
Damit dieser an dieser Stelle als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angesehen werden 
kann ist es erforderlich, die bisherige Planaussage entsprechend der Festsetzung im Bebau-
ungsplan zu ändern. Dementsprechend werden die Flächen wie folgt geändert:
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"Gewerbegebiet, geplant" (ca.3,8 ha) in "Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel, 
geplant - Einkauf" (ca. 3,8 ha)

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird an diese 
Änderung angepasst. 

A 4. Regionalplanerische Aspekte

Das Änderungsgebiet (ca. 3,8 ha) liegt - ebenso wie die direkt östlich und nördlich angren-
zenden Flächen - im Bereich der regionalplanerischen Festlegungen "Vorranggebiet Indust-
rie und Gewerbe, Bestand und Planung". Weiter westlich - direkt an der den Änderungsbe-
reich begrenzenden B 3 - liegt ebenfalls ein "Vorranggebiet Industrie und Gewerbe, Bestand 
und Planung". Südlich verläuft die L 3205 und im Anschluss daran liegt ein "Vorranggebiet 
Siedlung, Bestand und Planung".

Die bauleitplanerische Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebieten hat - gemäß Ziel Z 
3.4.2-4 - innerhalb der in der Karte dargestellten "Vorranggebiete Industrie und Gewerbe, 
Bestand und Planung" zu erfolgen. Darüber hinaus hat im "Vorranggebiet Industrie und Ge-
werbe" gemäß Ziel Z3.4.2-5 die Industrie- und Gewerbeentwicklung Vorrang gegenüber an-
deren Raumnutzungsansprüchen. 
Für das Gebiet wurde ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt. Die Abweichung von den 
Zielen Z3.4.3.-2 und Z3.4.3.-4 des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 wurde auf Grundlage des Antrags der Stadt Karben vom 08. Juni 2022 sowie 
nach Maßgabe der nachfolgend genannten Nebenbestimmungen durch Beschluss der Regi-
onalversammlung Südhessen zugelassen:

Die Zulassung der Abweichung wird erst und ausschließlich dann wirksam, wenn eine erfor-
derliche Abweichung von Zielen des Landesentwicklungsplans Hessen 2020 bestandskräftig 
zugelassen bzw. bestätigt wurde, dass ein Verstoß gegen die Ziele des Plans nicht vorliegt. 
Im Bebauungsplan ist die Gesamtverkaufsfläche auf max. 6540 qm und die max. Verkaufs-
fläche für die Sortimente Zoologischer Bedarf/Tiernahrung auf höchstens 500 qm verbindlich 
festzusetzen. Darüber hinaus ist im Bebauungsplan ein Ausschluss von groß- und kleinflä-
chigen Einzelhandelsbetrieben festzusetzen. Die Abweichungszulassung erlischt, wenn Hes-
sen Mobil gegenüber der Geschäfsstelle der Regionalversammlung erklärt, dass die im Zu-
sammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 236 "Am Warthweg" stehenden Verkehrsprob-
leme nicht gelöst werden können.

Insbesondere weil es sich um eine Verlagerung des bestehenden REWE Marktes und nicht 
um eine Neuausweisung handelt, die aufgrund einer Umstrukturierung der gewerblichen Ge-
bietsentwicklung für die Stadt Karben erforderlich wird, wurde die Zulassung der Abweichung 
empfohlen. An dem neuen Standort (dem jetzigen Änderungsgebiet) können exakte verbind-
liche Festsetzungen zu den Verkaufsflächengrößen getroffen werden, dies ist am Bestands-
standort aufgrund der bestehenden Baugenehmigung nicht gegeben. Schädliche Auswirkun-
gen auf die zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Karben oder benachbarter Kommunen 
schließt die gutacherliche Analyse aus.

A 5. Verkehrsplanerische Aspekte

Das städtebauliche Konzept sieht vor, den bestehenden REWE Markt östlich des Ände-
rungsbereiches aufzugeben und in gleichbleibender Verkaufsflächengröße in das „Sonderge-
biet für den großflächigen Einzelhandel, geplant - Einkauf“ zu verlegen. Dies schließt auch 
eine Umgestaltung der Verkehrserschließung mit ein. Die Verkehrsanbindung des Ände-
rungsgebietes erfolgt an die L 3351/Nordumgehung Groß-Karben über den bereits bestehen-
den Knotenpunkt. Ein weiterer Anschluss wird im Süden des Plangebietes an die L 3205 in 
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Erwägung gezogen. Die Überprüfung und Beurteilung der Erschließungsqualität im Ver-
kehrsnetz steht noch aus und wird im Zuge einer verkehrstechnischen Untersuchung im 
Rahmen des parallellaufenden Bebauungsplanverfahrens vorgenommen. Die Ergebnisse 
werden im weiteren Verlauf des Änderungsverfahrens berücksichtigt.

Das Änderungsgebiet ist über die bestehende Haltestelle „Okarben Berufsbildungswerk“ mit 
der Buslinie FB-73 (Rosbach v.d.H. - Karben) an den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) angebunden.

Aus Kloppenheim kommend soll das Änderungsgebiet an das bestehende städtische Fuß-
und Radwegenetz angeschlossen werden.

A 6. Landschaftsplanerische Aspekte

Die Flächen im Änderungsbereich werden derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Nörd-
lich und östlich begrenzen linienhafte Baumhecken und Ziergehölze die Fläche, diese sind 
auch im Landschaftsplan der Stadt Karben von 1995 dargestellt.

Entlang der L 3205 sind - etwa bis zur Hälfte der Fläche des südlichen Änderungsbereiches - 
Straßenbäume vorhanden. Laut dem Landschaftsplan der Stadt Karben von 1995 sind ent-
lang der L 3351, L 3205 und der B 3 geplante Bäume/Baumreihen vorgesehen. 
Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung weisen die Flächen im Änderungsbe-
reich keine besondere floristische Bedeutung auf. 
Es wurden keine nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope oder nach § 19 BNatSchG rele-
vanten Arten- und Lebensraumtypen festgestellt. 
Dennoch besitzen die o. g. vorhandenen Baumreihen und Hecken eine gewisse stadtökolo-
gische Funktion als Lebensraum für Vögel etc.

Aussagen zur Behandlung und Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
folgen im Umweltbericht unter B 2.2 und B 2.3.

A 7. Planerische Abwägung

Mit der Verlagerung des REWE Markts und dem damit verbundenen Abriss des bestehen-
den Marktes, wird eine grundsätzliche Neustrukturierung des Gebietes ermöglicht. 
Durch die Umsiedlung werden landwirtschaftliche Flächen überbaut und versiegelt. Das hat 
Auswirkungen für Böden (Funktionsverlust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der 
Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen sowie die biologische Vilefalt (Lebensraumverlust). 
Ebenso sind kleinklimatische Veränderungen (Verlust von kaltluftproduzierenden Flächen) zu 
erwarten. Durch den geplanten Neubau des Einkaufsmarktes wird sich das Landschaftsbild 
verändern. Insgesamt sind die zu erwartenden Umweltauswirkungen als "erheblich" einzu-
stufen (siehe hierzu SUP Datenblätter). 
Durch geeignete Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen können die Auswirkungen voraussicht-
lich auf ein Minuimum reduziert werden, so dass vermutlich keine erheblichen Umweltauswir-
kungen zurückbleiben werden. 
Die in dem Bebauungsplan genannten Ausgleichsflächen und/oder -maßahmen werden zum 
Entwurf hin ergänzt. Es ist außerdem beabsichtigt, den Ausgleich über eine Ökokonto-Maß-
nahme der Stadt Karben bzw. der Hessischen Landgesellschaft zu erbringen.

Vor dem Hintergrund, dass es sich um die Verlagerung eines bestehenden Einkaufmarktes 
auf eine bereits im RPS/RegFNP 2010 dargestellten "Gewerblichen Baufläche, geplant" und 
nicht um eine Flächen-Neuausweisung handelt, erscheint die Umsiedlung und die damit ver-
bundene Neuausrichtung des gesamten Bereiches sinnvoll.
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Flächenausgleich: 
Gemäß der von der Verbandskammer am 29.04.2015 beschlossenen und durch Beschlüsse 
vom 11.12.2019 und 14.12.2022 ergänzten Richtlinie zum Flächenausgleich muss ein Flä-
chenausgleich erfolgen, wenn eine Fläche für die Landbewirtschaftung, ein Vorranggebiet für 
Landwirtschaft, eine Grünfläche, eine Ökologisch bedeutsame Flächennutzung oder Wald in 
eine Wohnbaufläche, eine Gemischte Baufläche, eine Gewerbliche Bauflächen, ein Sonder-
gebiete für den großflächigen Einzelhandel oder eine Sonderbaufläche umgewandelt wird. 
Im vorliegenden Fall wird eine "Gewerbliche Baufläche, geplant" in ein "Sondergebiet für den 
großflächigen Einzelhandel, geplant, - Einkauf" umgewandelt. Eine Abwägung der Fläche 
hatte demnach bereits bei der Aufstellung des RPS/RegFNP 2010 stattgefunden.
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B: Umweltbericht 

B 1. Einleitung 

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Planänderung 

Im Rahmen der geplanten Änderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Neustrukturierung des Gebietes nördlich von Kloppenheim geschaffen werden. Der an 
den Änderungsbereich grenzende und in die Jahre gekommende REWE Markt soll abgeris-
sen und mit gleicher Verkaufsflächengröße westlich neu errichtet werden. Mit dieser Verlage-
rung soll darüber hinaus die Möglichkeit für eine grundsätzliche Neustruktrierung der im 
RPS/RegFNP 2010 als "Gewerbliche Baufläche, geplant" dargestellen Fläche geschaffen 
werden. Hierfür wird ein Teil der "Gewerblichen Baufläche, geplant" in "Sondergebiet für den 
großflächigen Einzelhandel, geplant - Einkauf" geändert (ca. 3,8 ha). Die darüber hinausge-
henden angrenzenden geplanten gewerblichen Bauflächen sollen ortsansässigen Unterneh-
men Möglichkeiten zur Erweiterung bieten. 
Bezüglich des Themas Flächenausgleich wird auf Kapitel A 7 verwiesen.

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne

Im Umweltbericht sind die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes darzustellen, die für die Planänderung von Bedeutung sind. Diese wer-
den nachfolgend aufgeführt.

Zur Berücksichtigung der Umweltschutzziele wurden Prüfkriterien für die Umweltprüfung des 
RegFNP abgeleitet, die auch in der vorliegenden RegFNP-Änderung angewendet werden. Die 
Prüfkriterien und die entsprechende Methodik der Umweltprüfung sind im Kapitel 3.1.1 (Um-
weltprüfung allgemein) des Umweltberichts zum RPS/RegFNP 2010 erläutert. 
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung die Einhaltung bestimmter Umweltschutzziele - wie z.B. von Grenzwerten beim Immis-
sionsschutz - im Regelfall noch nicht genau geprüft werden kann, da in diesem Planungssta-
dium meist noch keine detaillierten Angaben zur späteren Nutzung vorliegen.

Wie die genannten Ziele im konkreten Fall der vorliegenden Planänderung berücksichtigt 
werden, ist in Kapitel B 2. Umweltauswirkungen und den diesem zu Grunde liegenden Da-
tenblättern zur Umweltprüfung erläutert (siehe auch Kap. B 3.1 Prüfverfahren).

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden 
und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
(§ 1 BBodSchG)

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. (§ 1 BImSchG) 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und 
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in
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Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere 
öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete 
und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. (§ 50 BImSchG)

KSG - Bundes-Klimaschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten 
Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der 
europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. (§ 1 KSG)

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz

Zwecke dieses Gesetztes sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten zu schützen. 

Dazu zählen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. (§ 1 BNatSchG)

HAltlBodSchG - Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder 
wiederherzustellen. (§ 1 HAltlBodSchG)

HDSchG - Hessisches Denkmalschutzgesetz

Zweck dieses Gesetztes ist es, durch Denkmalschutz und Denkmalpflege die Kulturdenkmäler 
als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu 
erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung 
und den Erhalt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft einbezogen werden. (§ 1 
HDSchG)

WHG - Wasserhaushaltsgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. (§ 1 WHG)

BauGB - Baugesetzbuch

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Aufgaben der Bauleitplanung zu regeln. Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. (§ 1 BauGB)

Landschaftsplan
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Zu den Aussagen des Landschaftsplanes wird auf Kapitel A 6 verwiesen.

Flächenausgleichsrichtlinie des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

Die Flächenausgleichsrichtlinie soll einen nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Boden 
dauerhaft gewährleisten und den Flächenverbrauch im Gebiet des Regionalverbandes ange-
messen steuern (Beschluss Nr. III-223 der Verbandskammer vom 29.04.2015 zur Drucksache 
Nr. III-2015-26, geändert durch Beschluss Nr. IV-182 der Verbandskammer vom 11.12.2019 
zur Drucksache Nr. IV-2019-70 und durch Beschluss Nr. V-76 der Verbandskammer vom 
14.12.2022 zur Drucksache Nr. V-2022-68).

B 2. Umweltauswirkungen

B 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands

Das Plangebiet wird überwiegend als Ackerfläche landwirtschaftlich genutzt. Im Norden wird 
ein kleiner Teil des Parkplatzes des bisherigen REWE-Marktes einschließlich der als Grenze 
dienenden Baum- bzw. Strauchreihe beansprucht. Im Osten befindet sich randlich ebenfalls 
eine Gehölzreihe, die bislang der Eingrünung des REWE-Parkplatzes dient.

Von der Änderung ist folgendes Schutzgebiet betroffen: 
Lage im festgesetzten Heilquellenschutzgebiet Oberhessischer Heilquellenschutzbezirk (VO 
vom 07.02.1929)

Folgende schutzgutbezogene Umweltfaktoren sind relevant:

Boden und Fläche 
 Fläche besteht zu 90% aus naturnahen Böden Ackerland, Versiegelungsgrad unter 

10%), die angrenzenden Parkplatz- und Straßenflächen sind versiegelt 
 unmittelbar östlich angrenzend Grundwasserschadensfall - Verdacht (KW-Verunreini-

gung auf dem Tankstellengelände des Toom-Marktes), ALTIS-Nr. 440.012.000-
000.003 

 Bodenart Humusparabraunerde aus Löss 
 Fruchtbare Böden mit hoher Ertrags- und Filterfunktion (BFD 50), sehr hohe Gesamt-

bewertung (sehr hohes Ertragspotenzial, hohes Wasserspeichervermögen, hohes 
Nitratfiltervermögen) 

 Feldkapazität mittel bis hoch 
 Ackerzahl 75 bis 90, kleiner Teilbereich 70-75 
 Im Rahmen der Bebauungsplanung wurden für die Fläche ein bodenkundliches und 

ein geotechnisches Gutachten erstellt. Bei Einhaltung der im Baugrundgutachten ge-
nannten gründungstechnischen Maßnahmen ist von einer mittleren bis überwiegend 
guten Bebauungsfähigkeit auszugehen.

Wasser 
 Lage innerhalb der Zone I des Oberhessischen Heilquellenschutzbezirks (VO vom 

07.02.1929) 
 Keine Oberflächengewässer oder Trinkwasserschutzgebiete im Plangebiet vorhan-

den 
 Lage außerhalb von Überschwemmungs- oder Hochwasserrisikogebieten 
 Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers aufgrund der anstehenden Bö-

den nicht bzw. nur mit Versickerungsanlagen möglich (siehe Begründung Bebau-
ungsplan Nr. 236 "Am Warthweg").

Luft und Klima
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 hohe Relevanz für den Kaltlufthaushalt (Klimawirksame Fläche mit hoher Bedeutung) 
 hohe Wärmebelastung

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie Natura-2000-Gebiete sind nicht betroffen 
 Aktuelle faunistische Untersuchungen liegen für das Plangebiet nicht vor. 
 Nach der in unserem Haus erstellten Potenzialanalyse anhand der Lebensraumaus-

stattung (reinen Ackernutzung mit randlichen Gehölzstreifen) können Vorkommen 
von Offenland-Vogelarten sowie Hecken- und Gebüschbrütern nicht ausgeschlossen 
werden. 

 Im parallelen Bebauungsplanverfahren wird ein Artengutachten erstellt. Anhand der 
Ergebnisse werden die diesbezüglichen Aussagen im weiteren Verfahren ergänzt. 

 Die Planfläche liegt im Verbreitungsgebiet des Feldhamsters in Hessen (edaphisches 
Feldhamsterhabitat gem. Bodenviewer).

Landschaft 
 Lage im Landschaftsraum Zentrale Wetterau 
 geringer Erholungswert aufgrund des Mangels an öffentlich zugänglichen Grünflä-

chen oder attraktiven Freiflächen

Mensch und seine Gesundheit 
 Belastung durch Straßenverkehrslärm von LDEN (0-24 Uhr): >70-75 dB(A), LDEN (0-

24 Uhr): >65-70 dB(A), LNight (22-6 Uhr): >50-55 dB(A)

Kultur- und sonstige Sachgüter 
 Bodendenkmäler im Umfeld des Plangebietes (Römische Siedlung, Mittelalterli-

ches/neuzeitliches Grab/Gräberfeld, Vorgeschichtliche Siedlung, neuzeitliche Sied-
lung) 

 Im Rahmen der geomagnetischen Prospektion wurden mehrere Gräben bzw. Gruben 
im Plangebiet erfasst, die auf eine frühere Besiedelung hinweisen. 

 Baudenkmal Selzer- und Taunusbrunnen südöstlich des Plangebietes und jenseits 
der Bahnlinie

B 2.2 Prognose und Bewertung der Auswirkungen 

Auswirkungen der bisherigen Planung

Die bisherige Planung "gewerbliche Baufläche" wurde für das Plangebiet nicht umgesetzt. Es  
sind durch Versiegelung und Überbauung einer Ackerfläche im Rahmen der Flächeninan-
spruchnahme für gewerbliche Bauflächen folgende Auswirkungen zu erwarten: 
- dauerhafter Verlust des natürlichen Bodens und seiner natürlichen Bodenfunktionen (Le-
bensraumfunktion, Speicher-, Puffer- und Filterfunktion, natürliche Ertragsfunktion) durch 
Versiegelung, Umlagerung, Verdichtung, Vegetationsänderung 
- Reduzierung der Grundwasserneubildung 
- mögliche Grundwasserverschmutzung 
- Verlust von kaltluftproduzierenden Flächen 
- Einschränkung von Kalt- und Frischluftabflussbahnen, dadurch Verringerung der Durchlüf-
tung der südlich angrenzenden Siedlungsgebiete 
- geringfügige Veränderungen des Kleinklimas 
- Verlust bzw. Veränderung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. 
- Verlust von Teil-Lebensräumen für einige Arten, Entstehung von neuen Lebensräumen für 
andere Arten. 
- Veränderung des Landschaftsbildes 
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- Erhöhung der Belastung der Nutzer durch Straßenverkehrslärm sowie sonstige Emissionen 
eines Gewerbegebietes (Luftverschmutzung, Staub, Erschütterungen etc.) 
- Beeinträchtigung bzw. Verlust von Bodendenkmälern

Auswirkungen der Planänderung

Die Planänderung von gewerblicher Baufläche zu Flächeninanspruchnahme durch einen Su-
permarkt mit Parkplatzflächen führt durch Versiegelung und Überbauung sowie Grünflächen-
gestaltung zu ähnlichen Auswirkungen. Im Einzelnen sind zu erwarten: 
- dauerhafter Verlust des natürlichen Bodens und seiner natürlichen Bodenfunktionen (Le-
bensraumfunktion, Speicher-, Puffer- und Filter und Kühlfunktion, natürliche Ertragsfunktion) 
durch Versiegelung, Umlagerung, Verdichtung, Vegetationsänderung 
- Verlust von bisher unversiegelten landwirtschaftlich genutzten Flächen durch Versiegelung 
und Überbauung 
- Detailliertere Aussagen zu den Auswirkungen sowie zum möglichen Ausgleich können erst 
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung getroffen werden bzw. werden im parallel lau-
fenden Bebauungsplan-Verfahren bearbeitet 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, KSG, BNatSchG, 
HAltlBodSchG und BauGB dar.

- Eine Gefährdung des Wasserschutzgebietes ist bei Einhaltung der Ge- und Verbote der 
Schutzgebietsverordnung auszuschließen. 
- Reduzierung der Grundwasserneubildung 
- Die ausreichende Versorgung mit Trink- und Löschwasser sowie die Abwasserentsorgung 
ist seitens der Kommune nachzuweisen. Im Rahmen des Bebauungsplanes wird hierzu ein 
wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag erstellt. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, WHG und BauGB 
dar.

- Verlust von kaltluftproduzierenden Flächen 
- geringfügige Veränderungen des Kleinklimas, die für die Frischluftversorgung von Kloppen-
heim voraussichtlich nicht relevant sind 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BImSchG, KSG und BauGB 
dar.

- Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. 
- Verlust von Teil-Lebensräumen für einige Arten, Entstehung von neuen Lebensräumen für 
andere Arten. 
- Vertiefte Aussagen zu den zu erwartenden Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen erfolgen 
im weiteren Verfahren, wenn ein entsprechendes Gutachten im Rahmen des parallelen Be-
bauungsplanverfahrens vorliegt. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG und BauGB dar.

- Veränderung des Landschaftsbildes 
- Das Rad- und Fußwegenetz bleibt für die Naherholung erhalten. 
- Durch die vorgesehenen Gestaltungs- und Eingrünungsmaßnahmen ist die Veränderung 
des Landschaftsbildes insgesamt nicht als negativ zu bewerten. 
Diese Auswirkungen stellen voraussichtlich keinen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG 
und BauGB dar.

- Eine Beeinträchtigung des Wohnumfeldes südlich der Bahnhofstraße ist voraussichtlich 
nicht zu erwarten. Ein Schallgutachten wird im Rahmen des Bebauungsplanes erstellt. 
Diese Auswirkungen stellen voraussichtlich keinen Konflikt mit den Zielen des BImSchG und 
BauGB dar.
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- mögliche Beeinträchtigung bzw. Verlust eines oder mehrerer Bodendenkmäler 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, HDSchG und 
BauGB dar.

Bei Realisierung der Planung werden voraussichtlich während der Bau- und Betriebsphase 
Abfälle (u.a. Erdaushub, sonstige Baustellenabfälle) und Abwasser anfallen sowie Emissio-
nen wie z.B. Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht entstehen. Art und Menge und der 
ordnungsgemäße Umgang mit anfallenden Stoffen sowie der Umfang der aus möglichen 
Emissionen resultierenden Belästigungen kann in der vorbereitenden Bauleitplanung nicht 
detailliert beschrieben und quantifiziert werden. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung zu ermitteln. Aussagefähige Regelungen und mögliche Vermeidungsmaßnah-
men, ggfs. auch zur Betriebsphase des Vorhabens, sind auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung bzw. im Rahmen der Baugenehmigung zu treffen. 
Für das Plangebiet sind gemäß dem heutigen Kenntnisstand auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung keine kumulierenden Wirkungen mit anderen Vorhaben im Umfeld erkennbar. 
Aussagen zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima, deren Anfälligkeit 
gegenüber den Folgen des Klimawandels wie z.B. höhere Anzahl von heißen Sommertagen, 
Zunahme von Starkregenereignissen, heftigen Stürmen sowie zu den eingesetzten Techni-
ken und Stoffen können auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nur sehr allgemein ge-
troffen werden. Genauere Angaben sind erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
möglich.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Durch die Planung sind folgende Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten: Bodenver-
siegelung, Lebensraumverlust, verminderte Grundwasserneubildung, verändertes Land-
schaftsbild. 
Die für die Kompensation des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen sind gemäß Bebauungsplan voraussichtlich über eine Verrechnung mit 
Ökokontopunkten vorgesehen. 
Die Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist in der Flächennutzungspla-
nung wegen der Beschränkung auf die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und der 
auf dieser Planungsstufe meist noch relativ unbestimmten Planung nur allgemein möglich. 
Für die Kompensation der geplanten Eingriffe, die nicht in den Bauflächen selbst unterge-
bracht werden können, weist der RPS/RegFNP 2010 die Ökologisch bedeutsame Flächen-
nutzung aus. Abgleitet aus dem Biotopverbundsystem der kommunalen Landschafts-pläne, 
sind dies Gebiete, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder wegen ihrer natürlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege besonders geeignet sind. Eine Konkretisierung der Einzelflächen sowie eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Hierfür 
bieten die Landschaftspläne und landschaftsplanerischen Gutachten detaillierte Maßnah-
menplanungen. Neben dem Biotopverbundsystem bietet auch die Realisierung des Regio-
nalparks Möglichkeiten zur Kompensation. 
Da noch keine detaillierte Planung vorliegt, können konkrete Aussagen zur naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung erst im weiteren Verfahren ergänzt werden. Zur Kompensation der 
Bodenfunktionen werden Aussagen im bodenkundlichen Gutachten des Bebauungsplans ge-
troffen. Konkrete Maßnahmenvorschläge liegen ebenfalls noch nicht vor und sollen im weite-
ren Verlauf des Bebauungsplanverfahrens ergänzt werden. 
Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen Funkti-
onen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kompensieren. Der 
Regionale Flächennutzungsplan kann hierfür lediglich eine Rahmensetzung treffen - z.B. 
über die Darstellung der „Ökologisch bedeutsamen Flächennutzung“. Die konkrete Planung 
und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen selbst ist im Zuge der Bauleitplanung
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bzw. der Fachplanung zu leisten. Dafür geeignet sind insbesondere Böden mit geringem 
Funktionserfüllungsgrad, wobei zwischen Eingriff und Ausgleich kein räumlicher Zusammen-
hang bestehen muss (s. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (2011): "Bodenschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksich-
tigung von Bodenbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hes-
sen" bzw. Hessische Landesanstalt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (2019): Arbeits-
hilfe "Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB").

FFH-Verträglichkeit

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu überprüfen. In den maßgebli-
chen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu prüfenden Projekten 
bzw. Plänen zählen. Die Natura 2000-Gebiete bilden das europäische Schutzgebietsnetz 
und umfassen die im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) und Vogel-
schutzrichtlinie gemeldeten Gebiete. Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 wurde 
festgelegt, dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-Ge-
biete einer FFH-Vorprüfung (Prognose) zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf 
Sport) in einem 200 m-Radius. Die Prüfung ergab keine derart betroffenen Flächen innerhalb 
dieser Abstandsbereiche.

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden Festsetzungen getroffen, die den o.g. 
Umweltauswirkungen entgegen wirken. Das sind im Wesentlichen:

 Minimierung der Neuversiegelung 
 Entsiegelung bereits versiegelter Flächen 
 Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche 
 Festsetzungen zum flächensparenden Bauen (z.B. flächensparende Haustypen, Mini-

mierung der Erschließungsflächen, verdichtete Bauweise) 
 Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit von Grundstücksteilen durch Einsatz was-

serdurchlässiger Baustoffe, Bauteile oder entsprechender Bauverfahren. 
 Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass im Rahmen von Baumaßnahmen, ins-

besondere bei Ausschachtungsarbeiten, bislang unbekannte Altablagerungen, Bo-
denkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen angeschnitten werden. Dabei 
kann es sich u. U. um ausgasende, gesundheitsgefährdende Stoffe handeln. Um Ge-
fährdungen zu vermeiden, sind bei neu entdeckten Bodenverunreinigungen unver-
züglich die zuständigen Behörden zu benachrichtigen und die weitere Vorgehens-
weise abzustimmen. 

 Sollte im Zuge der Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden 
werden, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 Aufgrund der / Vorhabensgröße (> 1 ha) wird die Durchführung einer Bodenkundli-
chen Baubegleitung empfohlen (s. Bundesverband Boden (2013): "Bodenkundliche 
Baubegleitung - Leitfaden für die Praxis" BVB-Merkblatt sowie DIN 19639, Boden-
schutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, Sept. 2019) 

 Identifizierung und Sicherung wertvoller, empfindlicher und / oder nicht benötigter Bo-
denflächen während der Bauphase 

 Wiederherstellung baulich temporär genutzter Bodenflächen 
 Fachgerechte Verwertung von Bodenaushub (getrennte Lagerung von Ober- und Un-

terboden, Vermeidung von Vernässung und Verdichtung, Wiedereinbau) 
 Vermeidung stofflicher Belastungen des Bodens und des Grundwassers bei den Bau-

ausführungen
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 Vermeidung von Fremdzufluss, Anlegen von Rückhalteeinrichtungen und Retentions-
flächen sowie technische Maßnahmen zum Erosionsschutz 

 Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien 
 Beseitigung von Verdichtung im Unterboden 
 Berücksichtigung der Witterung vor dem Befahren empfindlicher Böden 
 Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versie-

gelter Böden 
 Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen 

Funktionen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kom-
pensieren, siehe auch Kapitel B 2.2. Die konkrete Planung und Durchführung der 
Kompensationsmaßnahmen selbst ist im Zuge der Bauleitplanung bzw. der Fachpla-
nung zu leisten. Zu den bevorzugten Maßnahmen zählen z.B. Entsiegelung, Rekulti-
vierung von Abbaustätten, Altablagerungen usw., Abtrag von Aufschüttungen, Verfül-
lungen usw., Schadstoffbeseitigung, Bodenreinigung, Oberbodenauftrag, Bodenlo-
ckerung, erosionsmindernde Maßnahmen, Wiedervernässung ehemals nasser oder 
feuchter Standorte oder Aufwertung ackerbaulich bewirtschafteter Fläche durch Ex-
tensivierung. 

 Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung, z.B. Zisternen, Löschwasserteich o.ä. 
 Rückführung von Niederschlagswasser in den Wasserkreislauf, soweit dies aus was-

serrechtlicher Sicht sinnvoll und zulässig ist. 
 Retention von Niederschlagswassers durch Dachbegrünung und Grünflächen 
 Maßnahmen im Rahmen eines nachhaltigen Energiekonzeptes, wie z.B. Verwendung 

von Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen etc. 
 Fassaden- und Dachbegrünungen 
 Festsetzung von Flächen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, um Artenschutzmaßnahmen umzusetzen 
 Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzung sowie Erhaltung von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigem Bewuchs 
 Gehölzpflanzungen zur Eingrünung, Begrünung der Grundstücksfreiflächen 
 zeitliche Beschränkung der Baufeldvorbereitung und Rodung von Gehölzen auf Zeit-

räume außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.10-28/29.02 bzw. 01.03-30.10) 
 ggfs. Kontrolle von Höhlenbäumen vor der Rodung (ganzjährig, Fachgutachter) auf 

mögliches Vorhandensein geschützter Tierarten 
 Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung (z.B. Natrium-Dampfdrucklam-

pen, LED-Leuchtmittel) mit vollständig geschlossenem Lampengehäuse, um ein An-
locken von Insekten zu vermeiden bzw. Verluste zu minimieren. 

 Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten ist für alle spie-
gelnden Gebäudeteile die Durchsichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materia-
lien oder flächiges Aufbringen von Markierungen zu reduzieren. 

 Gestaltungsvorgaben zur Einbindung in die Umgebungsnutzung, z.B. zurückhaltende 
Farbgebung für Gebäude, abgestufte Gebäudehöhen 

 ggfs. Maßnahmen zum aktiven bzw. passiven Schallschutz gemäß der Aussagen im 
vorgesehenen Gutachten 

 Bereitstellung von Ersatzflächen für vom Verlust des Ackerlandes betroffenen Päch-
ter, sofern Grundstücke im Plangebiet zu seinen Pachtflächen gehören (verantwort-
lich: Stadt Karben bzw. Hess. Landgesellschaft) 

 Um sicherzustellen, dass keine Bodendenkmäler beeinträchtigt und/oder zerstört 
werden, wurde ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen, 
dass bei Erdarbeiten ggf. auftretende Bodenfunde unverzüglich dem Landesamt für 
Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
melden und Funde und Fundstellen in unverändertem Zustand zu erhalten und in ge-
eigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen sind.
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B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Der bereits vorhandene Einkaufsmarkt wird in gleicher Größenordnung neu errichtet. Durch 
die Planänderung wird die Ausnutzung der bereits als "gewerbliche Baufläche, Bestand/ge-
plant" dargestellten Flächen verbessert. Die Erschließung wird neu geordnet und durch die 
Verlagerung Erweiterungsflächen u.a. für ortsansässige Betriebe gewonnen. Da es sich um 
eine Verlagerung bzw. Umnutzung innerhalb einer bestehenden Planfläche handelt, wurden 
keine weiteren Alternativen in Betracht gezogen.

B 3. Zusätzliche Angaben 

B 3.1 Prüfverfahren

Das für die vorliegende Planänderung verwendete Verfahren zur Umweltprüfung ist hinsicht-
lich Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik weitgehend identisch mit dem Prüfverfahren 
zum Umweltbericht des RPS/RegFNP 2010. In der Planänderung kommen insbesondere die 
darin unter 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Teilverfahren zur Prüfung von Einzelflächen (Ein-
zelprüfung) und zur Vorprüfung der Natura 2000- bzw. FFH-Verträglichkeit zur Anwendung. 
Das Verfahren wurde ergänzt um Aussagen zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) und um 
eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe j BauGB.

Für die Einzelprüfung wird ein GIS-basiertes Abfrage-, Dokumentations- und Erstbewer-
tungsinstrumentarium verwendet, mit dem alle relevanten Umweltbelange automatisiert er-
mittelt werden können. 
Anhand von über 50 Umweltthemen werden dabei die Auswirkungen der Planänderung auf 
sieben verschiedene Schutzgüter (Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere und 
Pflanzen/Biologische Vielfalt, Landschaft / landschaftsbezogene Erholung, Gesundheit des 
Menschen/Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen zwischen diesen 
analysiert. Zu den Umweltthemen zählen sowohl meist gebietsbezogene Angaben zu hohen 
Umweltqualitäten, die negativ oder positiv beeinflusst werden können als auch vorhandene 
Vorbelastungen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil der Umweltthemen 
ist zusätzlich mit rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als Restrik-
tion erweisen können (z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete). Für einzelne Umweltthe-
men wurden so genannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 
Die Ergebnisse der automatisierten Umweltprüfung werden in einem „Datenblatt zur Umwelt-
prüfung“ dargestellt. Sie sind die Grundlage für die weiter eingrenzende, verbal-argumenta-
tive Bewertung in Kapitel B 2 des Umweltberichts. 
Das Datenblatt kann beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden.

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit wird auf den ersten Prüfschritt (FFH-Vorprüfung oder -
Prognose) begrenzt. In der FFH-Vorprüfung erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erheb-
liche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteile eines Natura-2000 Gebietes durch die Planung offensichtlich ausgeschlossen 
werden können. 
Die Vorprüfung ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt 
nur die Grundzüge der angestrebten Flächennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung ist im Regelfall eine weitere Vorprüfung ausgehend von Wirkfaktoren 
der dann konkretisierten Planung durchzuführen.

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind folgende Schwierigkeiten aufgetreten:
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Einzelne Umweltbelange können wegen zu kleinmaßstäblicher Datengrundlagen und man-
gels Kenntnis der im Einzelnen geplanten Vorhaben nur in sehr allgemeiner Form behandelt 
werden. Dies betrifft Aussagen 

 zur Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima sowie deren Anfällig-

keit gegenüber den Folgen des Klimawandels, 
 zu den eingesetzten Techniken und Stoffen und 
 zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

durch schwere Unfälle oder Katastrophen. 
Diese Aspekte können erst im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhaben im Plan-
gebiet im Rahmen der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren genauer be-
nannt werden.

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen. 
Für den RPS/RegFNP 2010 wurde dazu ein Konzept für ein Monitoring entwickelt, das in Ka-
pitel 3.2 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschrieben ist. Die mit der vorlie-
genden Planänderung verbundenen Umweltauswirkungen fließen in dieses Monitoring mit 
ein.

B 3.3 Zusammenfassung des Umweltberichts

Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind Auswirkungen für Boden 
und Fläche (Flächenverlust, Funktionsverlust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der 
Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebensraumverlust), 
Klima und Luft (kleinklimatische Veränderung) und Landschaft (Veränderung des Land-
schaftsbildes) zu erwarten. 
Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können die Auswirkungen voraussicht-
lich minimiert beziehungsweise kompensiert werden, so dass keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen zurückbleiben.

B 3.4 Referenzliste der verwendeten Quellen

 Zur Erstellung des Umweltberichtes wurden die Quellen 1 bis 6 herangezogen.
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Verzeichnis der verwendeten Quellen 

[1] Datenblatt der Strategischen Umweltprüfung des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain 

abgerufen am (Datum)

[2] Luftbild 

Stand 2021

[3] Bebauungsplan Nr. 236 "Am Warthweg" der Stadt Karben 

Vorentwurf 

Planungsbüro Fischer, Wettenberg 

Stand: April 2021

[4] Bodenkundliches Gutachten 

Bebauungsplan Nr. 236 "Am Warthweg", Stadt Karben, Stadtteil Okarben 

Vorentwurf 

Planungsbüro Fischer, Wettenberg 

Stand: April 2021

[5] Geotechnisches Gutachten / Geotechnischer Bericht nach DIN 4020 

zur Erschließung von vier Erweiterungsgebieten der Stadt Karben 

ETN Erdbaulaboratorium Tropp - Neff u. Partner, Hungen 

Stand: Februar 2012

[6] Karben - Stadtteil Kloppenheim - Baugebiet "Am Warthweg" 

Geophysikalische Prospektion zur Erfassung von archäologischen 
Bodendenkmälern 

Geophysik Rhein-Main GmbH, Frankfurt am Main 

Stand: März 2021

[7] Landschaftsplan der Stadt Karben
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Abteilung Planung

3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Gemeinde Neuberg, Ortsteil Rüdigheim 
Gebiet: "PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl"

hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

I. Antrag

Die Verbandskammer möge beschließen:

1. Gemäß §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (Metro-
polG) wird das Verfahren zur 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Neuberg, Ortsteil Rüdigheim Gebiet: 
"PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl" eingeleitet.

Gemäß vorgelegten Planzeichnungen wird Folgendes geändert: 
"Wald, Zuwachs", überlagert mit "Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz" (ca. 
5,8 ha) in "Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil, Photovoltaik" (ca. 5,8 ha)

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Flächenausgleich gemäß der Richtlinie 
zum Flächenausgleich nicht erforderlich ist.

3. Die Einleitung des Verfahrens ist im Staatsanzeiger für das Land Hessen öffentlich 
bekannt zu machen.

4. Der Regionalvorstand wird beauftragt, das weitere Verfahren, insbesondere die Ab-
stimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, sowie 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

5. Der Regionalvorstand wird beauftragt, die Vorlage der Regionalversammlung Süd-
hessen vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung zur Durchfüh-
rung des Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB).

Betr.:

Vorg.:



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 

für die Gemeinde Neuberg, Ortsteil Rüdigheim 

Gebiet: "PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl" 

Beschluss

- 2 -

II. Erläuterung der Planung

Anlass, Inhalt und Zweck der Änderung sind der vorgelegten Begründung zu entnehmen. An 
dieser Stelle erfolgt nur eine kurze Zusammenfassung:

Auf einer ca. 5,8 ha großen Fläche im Außenbereich des Ortsteiles Rüdigheim soll eine Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden. 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist es, einen Beitrag zur Förderung regenerativer 
Energien und damit auch zum Klimaschutz zu leisten. 
Damit ein entsprechender Bebauungsplan als aus dem Regionalplan Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) entwickelt angesehen werden kann, ist eine 
Änderung der derzeitigen Darstellung des RPS/RegFNP 2010 erforderlich.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Durchführung eines 
Abweichungsverfahrens vom Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 nach § 4 Abs. 9 und/oder § 8 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) nicht 
erforderlich ist.

Flächenausgleich: 
Flächenneuinanspruchnahmen für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen sind gemäß der von der 
Verbandskammer am 29.04.2015 beschlossenen und durch Beschlüsse vom 11.12.2019 und 
14.12.2022 ergänzten Richtlinie zum Flächenausgleich von dem Erfordernis des 
Flächenausgleichs ausgenommen.
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Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Lage im Verbandsgebiet:

Grenze des Änderungsbereiches 
(ohne Maßstab)
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Fakten im Überblick

Anlass und Ziel der Änderung: Auf einer ca. 5,8 ha großen Fläche im Außenbereich des 

Ortsteiles Rüdigheim soll eine Photovoltaik-Freiflächen-

anlage errichtet werden. Die Regelungen des Energie-

einspeisegesetzes (EEG) sehen vor, dass sich Flächen 

für Photovoltaik- Freiflächenanlagen im Geltungsbereich 

eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 BauGB befin-

den müssen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde 

Neuberg hat den Beschluss zur Aufstellung des Bebau-

ungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage Auf der Dön-

geshohl“ und der dafür erforderlichen Änderung des 

RPS/RegFNP 2010 im September 2022 gefasst. 

Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist es, einen Bei-

trag zur Förderung regenerativer Energien und damit 

auch zum Klimaschutz zu leisten.

Flächenausgleich nicht erforderlich 

Gebietsgröße 5,8 ha

Zielabweichung nicht erforderlich 

Stadtverordneten- bzw. Ge-

meindevertreterbeschluss 

zur RegFNP-Änderung

21.09.2022

Parallelverfahren  nein  ja, Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage Auf der Döngeshohl“

FFH-Vorprüfung nicht erforderlich 

Vorliegende Gutachten zu Themen:
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Derzeitige RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000
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Beabsichtigte RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000

"Wald, Zuwachs", überlagert mit "Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz" (ca. 5,8 ha) 
in "Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil, Photovoltaik" (ca. 5,8 ha)
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Anpassung der Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab

Anpassung der Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab
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Luftbild (Stand 2021)

Luftbilder 2021: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 10 000
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Vergrößerung der beabsichtigten Änderung

Grenze des Änderungsbereiches ohne Maßstab
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Begründung

A: Erläuterung der Planänderung 

A 1. Rechtliche Grundlagen

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs.1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der be-
absichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt ge-
mäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erforder-
nisse der Raumordnung fest.

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Hessisches Landespla-
nungsgesetz und das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main bilden neben 
weiteren Fachgesetzen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
die Rechtsgrundlagen der Planung.

A 2. Geltungsbereich

Das Änderungsgebiet besitzt eine Größe von ca. 5,8 ha. Es wird derzeit vollständig als 
Ackerfläche genutzt. 
Im Westen bildet die Autobahn A45 die Grenze des Änderungsgebietes, wobei unmittelbar 
an die Planfläche ein schmal zulaufender Gehölzstreifen den Böschungsbereich der Auto-
bahn einnimmt. Im Norden liegen mit Wald bestandene Flächen, im Osten und Süden gren-
zen landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen an. Südlich des Erschließungsweges verläuft 
ein mit Gebüschen und Bäumen bestandener Streifen.

Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden.

A 3. Anlass, Ziel und Inhalt

Auf einer ca. 5,8 ha großen Fläche im Außenbereich des Ortsteiles Rüdigheim soll eine Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden. Die mögliche Ausbeute an solarer Strahlungs-
energie auf der Planfläche beträgt lt. Hessischem Solarkataster zwischen ca. 900 und 1050 
kWh/m2 pro Jahr. 
Die Regelungen des Energieeinspeisegesetzes (EEG) sehen vor, dass sich Flächen für Pho-
tovoltaik- Freiflächenanlagen im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 
BauGB befinden müssen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuberg hat den Be-
schluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage Auf der Dön-
geshohl“ und der dafür erforderlichen Änderung des RPS/RegFNP 2010 im September 2022 
gefasst. 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist es, einen aktiven Beitrag zur Förderung regenera-
tiver Energien und damit auch zum Klimaschutz zu leisten. 
Entsprechend den jetzigen Planungsabsichten wird die bisherige Planaussage im RPS/Reg-
FNP 2010 wie folgt geändert:

"Wald, Zuwachs", überlagert mit "Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz" (ca. 5,8 ha) 
in "Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil, Photovoltaik" (ca. 5,8 ha)

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird an diese 
Änderung angepasst.
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A 4. Regionalplanerische Aspekte

Wald, Bestand und Zuwachs 
Den im RPS/RegFNP 2010 dargestellten Flächen „Wald, Zuwachs“ liegt ein zwischen Obe-
rer Forst-, Land- und Naturschutzbehörde abgestimmtes fachliches Konzept zu Grunde. 
Waldneuanlagen oder Ersatzaufforstungen sollen vorrangig in den Zuwachsflächen stattfin-
den. Die Flächen „Wald, Zuwachs“ stellen ein Angebot zur Waldneuanlage dar, enthalten je-
doch keine Aufforstungsverpflichtung. Sie können auch als Flächen für entsprechend geeig-
nete Ausgleichsmaßnahmen genutzt werden, solange Wald entsteht. Die obere Forstbe-
hörde hat gemäß der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Bebau-
ungsplan keine Bedenken gegen die Planung geäußert. 
Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz 
„Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz“ sind gemäß G6.1.7 zum Schutz des Grund-
wassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht in besonders schützenswerten Bereichen 
der Planungsregion ausgewiesen. Der Schutz des Grundwassers hat hier einen besonders 
hohen Stellenwert bei der Abwägung gegenüber Planungen und Vorhaben, von denen 
Grundwasser gefährdende Wirkungen ausgehen können. Neben den bestehenden und ge-
planten Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten (Zonen I - III/IIIa) sind dies Flächen mit 
geringer natürlicher Schutzwirkung gegenüber Grundwasserverschmutzung. 
Gemäß den Zielen und Grundsätzen des RPS/RegFNP 2010 (Kapitel 8.2) sollen "regenera-
tive Energiepotenziale im Interesse des globalen und regionalen Klimaschutzes, soweit öko-
logisch vertretbar, genutzt werden". Allerdings ist es auch regionalplanerisches Ziel (Z 8.2.2-
1) "...raumbedeutsame Großanlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie außerhalb 
der "Vorranggebiete für Natur und Landschaft", der "Vorranggebiete für Landwirtschaft", der 
"Vorranggebiete für Forstwirtschaft", der "Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwas-
serschutz" und der "Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Lagerstätten" zu errich-
ten. 
Gemäß Grundsatz G 3.4.1-4 des Teilplans Erneuerbare Energien 2019 (TPEE 2019) sind 
Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft und Deponien als geeignete Standorte für Photovoltaik-
Freiflächen- und Solarthermieanlagen anzusehen. Nach einer Einzelfallprüfung und unter be-
stimmten Voraussetzungen sind auch Flächen außerhalb dieser Bereiche für Photovoltaik-
Freiflächen- und Solarthermieanlagen beanspruchbar. Das zuständige Regierungspräsidium 
Darmstadt hat in seiner Stellungnahme im parallel laufenden Bebauungsplanverfahren keine 
Bedenken gegen die Nutzung der Fläche zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
geäußert. 
Gemäß der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Bebauungsplan-Ver-
fahren vom 06.01.2023 stellt die Änderung des im RPS/RegFNP 2010 dargestellten "Wald, 
Zuwachs" in "Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil, Photovoltaik" keine Abweichung von 
der regionalplanerischen Zielausweisung dar.

A 5. Verkehrsplanerische Aspekte

Das Änderungsgebiet ist über das vorhandene Wirtschaftswegenetz erschlossen. 
Die vorgesehene Nutzungsform schließt bis auf Fahrten für Kontroll- und Wartungsarbeiten 
weiteres Verkehrsaufkommen aus.

A 6. Landschaftsplanerische Aspekte

Aktuell wird das Änderungsgebiet landwirtschaftlich genutzt (Ackerfläche). 
Aus der Entwicklungskarte des Landschaftsplanes Neuberg geht eine überwiegende Darstel-
lung als "Flächen, die sich in Abstimmung mit den forstlichen Rahmenplänen für die Neuan-
lage von Wald eignen" hervor. Die obere Forstbehörde äußerte in der Stellungnahme zum 
Bebauungsplan keine Bedenken gegen die vorgesehene Photovoltaik-Freiflächenanlage und 
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regt an, die Fläche nach Ablauf der Nutzung ggfs. wieder als Waldzuwachsfläche im Reg-
FNP darzustellen. 
Die Fläche enthält ein Symbol, mit dem sie als "Fläche für Freizeit und Erholung, hier: Ge-
staltung von Aussichtspunkten" gekennzeichnet ist. 
In der Entwicklungskarte ist darüber hinaus der Verlauf eines Landschaftsschutzgebietes in 
Ost-West-Richtung am nördlichen Rand des Änderungsgebietes dargestellt. Diese Abgren-
zung ist jedoch fehlerhaft. 
Zu Biotoptypen wurde keine flächenhafte Kennzeichnung vorgenommen. Am Westrand ent-
lang der Autobahn befindet sich ein schmaler Streifen Hecken/Feldgehölze. Südlich des 
Plangebietes ist eine "sinnvolle neue Biotopverbundachse" gekennzeichnet, hier ist lt. Land-
schaftsplan die Anpflanzung von Hecken und/oder Streuobst vorgesehen. Südlich des We-
ges wurde diese Planung zumindest in Teilbereichen umgesetzt.

Aussagen zur Behandlung und Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
folgen im Umweltbericht unter B 2.2 und B 2.3.

A 7. Planerische Abwägung

Die Planung entspricht dem Grundsatz des § 1 BauGB, die Nutzung erneuerbarer Energien 
und die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen. Auch dem Grund-
satz den Erfordernissen des Klimaschutzes durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-
genwirken, Rechnung zu tragen wird entsprochen. 
Durch die vorliegende Änderung des RPS/RegFNP 2010 werden erhebliche Beeinträchtigun-
gen von Umweltbelangen vorbereitet. Durch Fundamente und Überdeckung der Fläche 
durch technische Anlagen sind Umweltauswirkungen auf Boden und Fläche, Wasser, Luft 
und Klima, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Landschaft und Erholung sowie Mensch 
und seine Gesundheit zu erwarten. Durch entsprechende Maßnahmen werden diese Auswir-
kungen weitestgehend vermieden, verringert oder ausgeglichen. 
Die Anfälligkeit der durch die Planung ermöglichten Vorhaben für schwere Unfälle und Kata-
strophen ist nach § 2 Abs.4 BauGB und § 39 Abs.3 UVPG vertieft im nachfolgenden Pla-
nungs- und Zulassungsprozess zu behandeln. Auf der Ebene der regionalen Flächennut-
zungsplanung wird lediglich die Anfälligkeit bewertet, die sich aus der Darstellung der Art der 
Bodennutzung in den Grundzügen gemäß § 5 Abs.1 BauGB ergibt. Es besteht ein Risiko ins-
besondere für die menschliche Gesundheit durch Unfälle auf der vorbeiführenden Autobahn 
A45. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines solchen schweren Unfalles wird als ge-
ring eingeschätzt. Eine Blendwirkung für Fahrzeuglenkende auf der vorbeiführenden Auto-
bahn wird gemäß der Aussagen im Bebauungsplan ausgeschlossen.

Flächenausgleich: 
Flächenneuinanspruchnahmen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind gemäß der von der 
Verbandskammer am 29.04.2015 beschlossenen und gemäß Beschlüssen vom 11.12.2019 
und 14.12.2022 ergänzten Richtlinie zum Flächenausgleich von dem Erfordernis des Flä-
chenausgleichs ausgenommen.
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B: Umweltbericht 

B 1. Einleitung 

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Planänderung 

Auf einer ca. 5,8 ha großen Fläche im Außenbereich des Ortsteiles Rüdigheim soll eine Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden. Die Regelungen des Energieeinspeisegesetzes 
(EEG) sehen vor, dass sich Flächen für Photovoltaik- Freiflächenanlagen im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 BauGB befinden müssen. Die Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Neuberg hat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Photo-
voltaik-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl“ und der dafür erforderlichen Änderung des 
RPS/RegFNP 2010 im September 2022 gefasst. 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist es, einen Beitrag zur Förderung regenerativer 
Energien und damit auch zum Klimaschutz zu leisten. 
Bezüglich des Themas Flächenausgleich wird auf Kapitel A 7 verwiesen.

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne

Im Umweltbericht sind die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes darzustellen, die für die Planänderung von Bedeutung sind. Diese wer-
den nachfolgend aufgeführt.

Zur Berücksichtigung der Umweltschutzziele wurden Prüfkriterien für die Umweltprüfung des 
RegFNP abgeleitet, die auch in der vorliegenden RegFNP-Änderung angewendet werden. Die 
Prüfkriterien und die entsprechende Methodik der Umweltprüfung sind im Kapitel 3.1.1 (Um-
weltprüfung allgemein) des Umweltberichts zum RPS/RegFNP 2010 erläutert. 
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung die Einhaltung bestimmter Umweltschutzziele - wie z.B. von Grenzwerten beim Immis-
sionsschutz - im Regelfall noch nicht genau geprüft werden kann, da in diesem Planungssta-
dium meist noch keine detaillierten Angaben zur späteren Nutzung vorliegen.

Wie die genannten Ziele im konkreten Fall der vorliegenden Planänderung berücksichtigt 
werden, ist in Kapitel B 2. Umweltauswirkungen und den diesem zu Grunde liegenden Da-
tenblättern zur Umweltprüfung erläutert (siehe auch Kap. B 3.1 Prüfverfahren).

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden 
und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
(§ 1 BBodSchG)

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. (§ 1 BImSchG) 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und 
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend
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dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere 
öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete 
und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. (§ 50 BImSchG)

KSG - Bundes-Klimaschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten 
Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der 
europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. (§ 1 KSG)

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz

Zwecke dieses Gesetztes sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten zu schützen. 

Dazu zählen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. (§ 1 BNatSchG)

BWaldG - Bundeswaldgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen 
seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die 
Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der 
Bevölkerung zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. (§ 1 BWaldG)

HDSchG - Hessisches Denkmalschutzgesetz

Zweck dieses Gesetztes ist es, durch Denkmalschutz und Denkmalpflege die Kulturdenkmäler 
als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu 
erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung 
und den Erhalt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft einbezogen werden. (§ 1 
HDSchG)

HWaldG - Hessisches Waldgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, im Rahmen einer nachhaltigen und multifunktionalen 
Forstwirtschaft den Wald als Lebens- und Wirtschaftsraum des Menschen, als 
Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen sowie wegen seiner Wirkungen für den 
Klimaschutz zu schützen, zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und vor schädlichen 
Einwirkungen zu bewahren. Sowie eine nachhaltige und ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
des Waldes zu gewährleisten, die Forstwirtschaft zu fördern und einen Ausgleich zwischen 
den Interessen der Allgemeinheit und den Belangen der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
herbeizuführen. (§ 1 HWaldG)

WHG - Wasserhaushaltsgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. (§ 1 WHG)
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BauGB - Baugesetzbuch

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Aufgaben der Bauleitplanung zu regeln. Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. (§ 1 BauGB)

Landschaftsplan

Zu den Aussagen des Landschaftsplanes wird auf Kapitel A 6 verwiesen.

Flächenausgleichsrichtlinie des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

Die Flächenausgleichsrichtlinie soll einen nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Boden 
dauerhaft gewährleisten und den Flächenverbrauch im Gebiet des Regionalverbandes ange-
messen steuern (Beschluss Nr. III-223 der Verbandskammer vom 29.04.2015 zur Drucksache 
Nr. III-2015-26, geändert durch Beschluss Nr. IV-182 der Verbandskammer vom 11.12.2019 
zur Drucksache Nr. IV-2019-70 und durch Beschluss Nr. V-76 der Verbandskammer vom 
14.12.2022 zur Drucksache Nr. V-2022-68).

B 2. Umweltauswirkungen 

B 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Das Plangebiet wird derzeit fast vollständig landwirtschaftlich genutzt (Ackerland). Entlang 
der Autobahn erstreckt sich ein Grünstreifen (Gehölze, Baumbestand).

Von der Änderung ist folgendes Schutzgebiet betroffen: 
Zone III des Trinkwasserschutzgebietes Brunnen Marköbel der Kreiswerke Main-Kinzig-
GmbH, Verordnung vom 28.05.1986

Folgende schutzgutbezogene Umweltfaktoren sind relevant:

Boden und Fläche 
 Vorhandensein von Altflächen, Altablagerungen, Kampfmitteln oder Altbergbau nicht 

bekannt 
 unversiegelte naturnahe Fläche, landwirtschaftlich genutzt (Versiegelungsgrad <10 

%) 
 Bodenarten Parabraunerde aus Löss sowie Kolluvisol, im tieferen Untergrund ver-

gleyt, aus Kolluvialschluff aus Löss 
 Bewertung der Bodenfunktionen BFD5L: sehr hoch (Standorttypisierung 3 mittel, Er-

tragspotenzial 5 sehr hoch, Feldkapazität 4 hoch, Nitratrückhaltevermögen 4 hoch) 
 Böden mit hoher bis sehr hoher Ertragssicherheit und Grundwasserschutzfunktion 
 hohe bis sehr hohe Erosionsgefährdung 
 Hangrutschungsgefährdung mittel bis hoch (Lößlehmreicher Solifluktionsschutt und 

Lehmverwitterung über tertiärem Basalt bzw. tertiärer Ton und Schluff, Hangneigung 
5° - <15°) in einem ca. 50 m breiten von Nord nach Südost verlaufenden Streifen von 
insgesamt ca. 2,3 ha 

 Vorhandensein von Kolluvien, Abschwemmmassen (Bodenkarte)
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 Ackerzahl überwiegend 65 bis 75, in kleinem Teilbereich 45-50

Wasser 
 Schutzzone III des Trinkwasser-Schutzgebietes der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, 

Brunnen Marköbel 
 Gebiete mit hoher Grundwasserneubildung über Grundwasserleitern (200 - < 275 

mm/a) 
 Gebiete mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers (Porenleiter 

unter Auen-oder Hochflutlehm, Kluftleiter) 
 keine Oberflächengewässer vorhanden

Luft und Klima
 kleinräumige Bedeutung für die Kaltluftentstehung

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 Aktuelle faunistische Untersuchungen liegen für das Plangebiet nicht vor. 
 Nach der in unserem Haus erstellten Potenzialanalyse anhand der Lebensraumaus-

stattung (reinen Ackernutzung und randlichen Gehölzen) können Vorkommen von Of-
fenland-Vogelarten sowie Hecken- und Gebüschbrütern nicht ausgeschlossen wer-
den. Ggfs. dient das Plangebiet als Jagdrevier für Fledermäuse aus dem angrenzen-
den Wald. 

 Vorkommen folgender besonders geschützter / streng geschützter Arten: Hirschkäfer 
im angrenzenden Wald - für das Plangebiet nicht relevant 

 Die Planfläche liegt nicht im Verbreitungsgebiet des Feldhamsters in Hessen.

Landschaft 
 Lage im Landschaftsraum Ronneburger Hügelland und Kinzigauen 
 geringer Erholungswert durch unmittelbare Nähe zur Autobahn 
 keine überregionalen Radwege, Fahrrad-Themenrouten o.ä. betroffen

Mensch und seine Gesundheit 
 Belastung durch Straßenverkehrslärm 
 Explosions-, Brand- und Vergiftungsrisiko bei Unfällen auf der angrenzenden Trasse 

der Autobahn A45 (dies gilt ebenso für die Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere/Pflan-
zen und biologische Vielfalt).

Kultur- und sonstige Sachgüter 
 Bodendenkmal Vorgeschichtliche Siedlung ragt in das Plangebiet am nördlichen 

Rand hinein 
 weitere Bodendenkmäler (Hügelgrab/Hügelgräber, Vorgeschichtliche Siedlung, Alt-

mittelsteinzeitliche Fundstelle) liegen unmittelbar nordwestlich des Plangebietes 

B 2.2 Prognose und Bewertung der Auswirkungen 

Auswirkungen der bisherigen Planung

Durch die bisherige Planung sind nur geringfügige neue Auswirkungen zu erwarten. Die ge-
plante Nutzung (Wald, Zuwachs) geht ebenso wie die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung 
nicht mit einer Versiegelung des Plangebietes einher. 
Durch die Vegetationsänderung zu Wald werden die natürlichen Bodenfunktionen nicht be-
einträchtigt. Es ist mit einer Veränderung des Kleinklimas, einer Veränderung bzw. einem 
Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen sowie einer sichtbaren Veränderung des 
Landschaftsbildes zu rechnen.
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Durch Anlage neuer Waldflächen auf bisher ackerbaulich genutzten Flächen können diese 
hinsichtlich ihrer Funktion für Bodenschutz, Erosionsschutz, Grundwasserneubildung und 
Grundwasserschutz sowie Landschaftsbild und Erholung aufgewertet werden. Es wird sich 
ein anderes Artenspektrum gegenüber den bisher vorkommenden Arten der offenen Feldflur 
einstellen.

Auswirkungen der Planänderung

Durch die Planänderung sind durch kleinräumige Versiegelung und Überbauung im Rahmen 
der Flächeninanspruchnahme für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage folgende Auswirkun-
gen zu erwarten: 
- dauerhafter Verlust bzw. Beeinträchtigung des natürlichen Bodens und seiner natürlichen 
Bodenfunktionen (Lebensraumfunktion, Speicher-, Puffer- und Filter und Kühlfunktion, natür-
liche Ertragsfunktion) durch Versiegelung, Verdichtung, Vegetationsänderung in kleinen Teil-
bereichen 
- Verbrauch von bisher unversiegelten landwirtschaftlich genutzten Flächen durch Versiege-
lung und Überbauung in kleinen Teilbereichen 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, BImSchG, 
BNatSchG, BauGB dar. 
. 
- Eine Gefährdung des Grundwassers ist auf Grund der künftigen Nutzung mit Solarmodulen 
weitgehend auszuschließen. 
- Eine Gefährdung des Wasserschutzgebietes ist bei Einhaltung der Ge- und Verbote der 
Schutzgebietsverordnung auszuschließen. 
Diese Auswirkungen stellen einen möglichen Konflikt mit den Zielen des WHG und BauGB 
dar.

- geringfügige Veränderungen des Kleinklimas, die für die Frischluftversorgung von Neuberg 
oder Langenselbold nicht relevant sind 
Diese Auswirkungen stellen einen möglichen Konflikt mit den Zielen des BImSchG, KSG, 
BNatSchG und BauGB dar.

- Verlust von Teil-Lebensräumen für einige Arten, Entstehung von neuen Lebensräumen für 
andere Arten. 
- Sollten auf der nachfolgenden Planungsebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen not-
wendig werden, ist derzeit davon auszugehen, dass diese im Plangebiet selbst oder in an-
grenzenden Bereichen realisiert werden können. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG und BauGB dar.

- Das bestehende Rad- und Fußwegenetz bleibt für die Naherholung erhalten. 
- Das Landschaftsbild erfährt eine Veränderung durch die Aufstellung der Solarmodule sowie 
die vorgesehene Eingrünung und Anlage von Blühstreifen 
Diese Auswirkungen stellen einen möglichen Konflikt mit den Zielen des BImSchG, 
BNatSchG und BauGB dar.

- mögliche Beeinträchtigung eines Bodendenkmals durch Fundamente der Solarmodule 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des HAltlBodSchG und BauGB dar.

Bei Realisierung der Planung werden voraussichtlich während der Bau- und Betriebsphase 
Abfälle (u.a. Erdaushub, sonstige Baustellenabfälle) und Abwasser anfallen sowie Emissio-
nen wie z.B. Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht entstehen. Art und Menge und der 
ordnungsgemäße Umgang mit anfallenden Stoffen sowie der Umfang der aus möglichen 
Emissionen resultierenden Belästigungen kann in der vorbereitenden Bauleitplanung nicht 
detailliert beschrieben und quantifiziert werden. Sie sind im Rahmen der verbindlichen
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Bauleitplanung zu ermitteln. Aussagefähige Regelungen und mögliche Vermeidungsmaß-
nahmen, ggfs. auch zur Betriebsphase des Vorhabens, sind auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. im Rahmen der Baugenehmigung zu treffen. 
Für das Plangebiet sind gemäß dem heutigen Kenntnisstand auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung keine kumulierenden Wirkungen mit anderen Vorhaben im Umfeld erkennbar. 
Aussagen zu den Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima, deren Anfälligkeit 
gegenüber den Folgen des Klimawandels wie z.B. höhere Anzahl von heißen Sommertagen, 
Zunahme von Starkregenereignissen, heftigen Stürmen sowie zu den eingesetzten Techni-
ken und Stoffen können auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nur sehr allgemein ge-
troffen werden. Genauere Angaben sind erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
möglich. Da es sich bei der Planung um eine Freiflächen-Photovoltaikanlage handelt, ist da-
von auszugehen, dass das Vorhaben zum Schutz des Klimas beiträgt.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Durch die Planung sind folgende Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten: 
kleinräumige Eingriffe in den Boden, Veränderung bzw. Verlust der Lebensräume von Offen-
landarten, Entstehung neuer Lebensräume durch Anlage von Blühstreifen, Gehölzen und ex-
tensivem Grünland, Veränderung des Landschaftsbildes. 
Da noch keine detaillierte Planung vorliegt, können konkrete Aussagen zur naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung sowie der Kompensation der Bodenfunktionen erst im weiteren Ver-
fahren ergänzt werden. 
Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen Funkti-
onen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kompensieren. Der 
Regionale Flächennutzungsplan kann hierfür lediglich eine Rahmensetzung treffen - z.B. 
über die Darstellung der „Ökologisch bedeutsamen Flächennutzung“. Die konkrete Planung 
und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen selbst ist im Zuge der Bauleitplanung 
bzw. der Fachplanung zu leisten. Dafür geeignet sind insbesondere Böden mit geringem 
Funktionserfüllungsgrad, wobei zwischen Eingriff und Ausgleich kein räumlicher Zusammen-
hang bestehen muss (s. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (2011): "Bodenschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksich-
tigung von Bodenbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hes-
sen" bzw. Hessische Landesanstalt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (2019): Arbeits-
hilfe "Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB").

FFH-Verträglichkeit

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu überprüfen. In den maßgebli-
chen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu prüfenden Projekten 
bzw. Plänen zählen. Die Natura 2000-Gebiete bilden das europäische Schutzgebietsnetz 
und umfassen die im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) und Vogel-
schutzrichtlinie gemeldeten Gebiete. Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 wurde 
festgelegt, dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-Ge-
biete einer FFH-Vorprüfung (Prognose) zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf 
Sport) in einem 200 m-Radius. Die Prüfung ergab keine derart betroffenen Flächen innerhalb 
dieser Abstandsbereiche.

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden Festsetzungen getroffen, die den o.g. 
Umweltauswirkungen entgegen wirken. Das sind im Wesentlichen:
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 Orientierung an den "Kriterien für naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen", 
basierend auf einer Vereinbarung zwischen der Unternehmensvereinigung Solarwirt-
schaft e.V. und Naturschutzbund Deutschland (Januar 2010, Berlin) 

 Minimierung der Neuversiegelung 
 Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass im Rahmen von Baumaßnahmen, ins-

besondere bei Ausschachtungsarbeiten, bislang unbekannte Altablagerungen, Bo-
denkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen angeschnitten werden. Dabei 
kann es sich u. U. um ausgasende, gesundheitsgefährdende Stoffe handeln. Um Ge-
fährdungen zu vermeiden, sind bei neu entdeckten Bodenverunreinigungen unver-
züglich die zuständigen Behörden zu benachrichtigen und die weitere Vorgehens-
weise abzustimmen. 

 Sollte im Zuge der Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden 
werden, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 Identifizierung und Sicherung wertvoller, empfindlicher und / oder nicht benötigter Bo-
denflächen während der Bauphase 

 Wiederherstellung baulich temporär genutzter Bodenflächen 
 Fachgerechte Verwertung von Bodenaushub (getrennte Lagerung von Ober- und Un-

terboden, Vermeidung von Vernässung und Verdichtung, Wiedereinbau) 
 Vermeidung stofflicher Belastungen des Bodens und des Grundwassers bei den Bau-

ausführungen 
 Berücksichtigung der Witterung vor dem Befahren empfindlicher Böden 
 Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versie-

gelter Böden 
 Die Ge- und Verbote der Schutzverordnung des Trinkwasserschutzgebietes sind im 

Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen, so dass keine Beeinträchtigungen 
zu erwarten sind. 

 Versickerung von Niederschlagswasser 
 extensive Grünlandnutzung in den nicht überbauten Flächen sowie Anlage von Blüh-

streifen 
 niedrige Gehölzpflanzungen zur Eingrünung 
 Einzäunung mit ausreichend Abstand zum Boden, so dass Kleintiere das Gebiet 

durchwandern können 
 Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zum nördlich angrenzenden Wald, um 

künftige Konflikte und mögliche Schäden durch herunterfallende Äste und umstür-
zende Bäume zu vermeiden 

 Verwendung blendfreier Solarmodule 
 Um sicherzustellen, dass keine Bodendenkmäler beeinträchtigt und/oder zerstört 

werden, wurde ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen 
dass bei Erdarbeiten ggf. auftretende Bodenfunde unverzüglich dem Landesamt für 
Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
melden und Funde und Fundstellen in unverändertem Zustand zu erhalten und in ge-
eigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen sind.

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Im Rahmen der Standortsuche wurden andere mögliche Flächen im Umfeld geprüft. Der 
Standort der ehemaligen Deponie des Main-Kinzig-Kreises westlich der Autobahn ist bereits 
mit einer Photovoltaik-Freiflächenanlage belegt. Bei vergleichbarer Eignung und aufgrund 
der Verfügbarkeit wurde die nun überplante Fläche als Standort ausgewählt. 
Die mögliche Ausbeute an solarer Strahlungsenergie beträgt lt. Hessischem Solarkataster 
zwischen ca. 900 und 1050 kWh/m2 pro Jahr.
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B 3. Zusätzliche Angaben 

B 3.1 Prüfverfahren

Das für die vorliegende Planänderung verwendete Verfahren zur Umweltprüfung ist hinsicht-
lich Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik weitgehend identisch mit dem Prüfverfahren 
zum Umweltbericht des RPS/RegFNP 2010. In der Planänderung kommen insbesondere die 
darin unter 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Teilverfahren zur Prüfung von Einzelflächen (Ein-
zelprüfung) und zur Vorprüfung der Natura 2000- bzw. FFH-Verträglichkeit zur Anwendung. 
Das Verfahren wurde ergänzt um Aussagen zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) und um 
eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe j BauGB.

Für die Einzelprüfung wird ein GIS-basiertes Abfrage-, Dokumentations- und Erstbewer-
tungsinstrumentarium verwendet, mit dem alle relevanten Umweltbelange automatisiert er-
mittelt werden können. 
Anhand von über 50 Umweltthemen werden dabei die Auswirkungen der Planänderung auf 
sieben verschiedene Schutzgüter (Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere und 
Pflanzen/Biologische Vielfalt, Landschaft / landschaftsbezogene Erholung, Gesundheit des 
Menschen/Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen zwischen diesen 
analysiert. Zu den Umweltthemen zählen sowohl meist gebietsbezogene Angaben zu hohen 
Umweltqualitäten, die negativ oder positiv beeinflusst werden können als auch vorhandene 
Vorbelastungen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil der Umweltthemen 
ist zusätzlich mit rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als Restrik-
tion erweisen können (z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete). Für einzelne Umweltthe-
men wurden so genannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 
Die Ergebnisse der automatisierten Umweltprüfung werden in einem „Datenblatt zur Umwelt-
prüfung“ dargestellt. Sie sind die Grundlage für die weiter eingrenzende, verbal-argumenta-
tive Bewertung in Kapitel B 2 des Umweltberichts. 
Das Datenblatt kann beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden.

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit wird auf den ersten Prüfschritt (FFH-Vorprüfung oder -
Prognose) begrenzt. In der FFH-Vorprüfung erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erheb-
liche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteile eines Natura-2000 Gebietes durch die Planung offensichtlich ausgeschlossen 
werden können. 
Die Vorprüfung ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt 
nur die Grundzüge der angestrebten Flächennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung ist im Regelfall eine weitere Vorprüfung ausgehend von Wirkfaktoren 
der dann konkretisierten Planung durchzuführen.

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind folgende Schwierigkeiten aufgetreten:

Einzelne Umweltbelange können wegen zu kleinmaßstäblicher Datengrundlagen und man-
gels Kenntnis der im Einzelnen geplanten Vorhaben nur in sehr allgemeiner Form behandelt 
werden. Dies betrifft Aussagen 

 zur Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima sowie deren Anfällig-

keit gegenüber den Folgen des Klimawandels, 
 zu den eingesetzten Techniken und Stoffen und 
 zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

durch schwere Unfälle oder Katastrophen.
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Diese Aspekte können erst im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhaben im Plan-
gebiet im Rahmen der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren genauer be-
nannt werden.

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen. 
Für den RPS/RegFNP 2010 wurde dazu ein Konzept für ein Monitoring entwickelt, das in Ka-
pitel 3.2 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschrieben ist. Die mit der vorlie-
genden Planänderung verbundenen Umweltauswirkungen fließen in dieses Monitoring mit 
ein.

B 3.3 Zusammenfassung des Umweltberichts

Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind geringfügige Auswirkun-
gen für Boden und Fläche (Flächenverlust), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebens-
raumveränderung), Klima und Luft (kleinklimatische Veränderung) und Landschaft (Verände-
rung des Landschaftsbildes) zu erwarten. 
Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenkönnen die Auswirkungen minimiert be-
ziehungsweise kompensiert werden, so dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu-
rückbleiben. 
Die Freiflächen-Photovoltaikanlage leistet nach Fertigstellung durch die Nutzung regenerati-
ver Energie einen Beitrag zum Klimaschutz .

B 3.4 Referenzliste der verwendeten Quellen

 Für die Erstellung des Umweltberichtes wurden die Quellen 1-5 und 7 verwendet.
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Verzeichnis der verwendeten Quellen 

[1] Datenblatt der Strategischen Umweltprüfung des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain 

abgerufen am 25.11.2022

[2] Luftbild 

Stand 2021

[3] Bodenviewer des Landes Hessen

[4] Energieland Hessen 

Solarkataster

[5] Gemeinde Neuberg, Ortsteil Rüdigheim, „Photovoltaik-Freiflächenanlage Auf der 
Döngeshohl“ 

Bebauungsplan Vorentwurf mit Begründung und Umweltbericht 

Büro Dr. Thomas, Bad Vilbel 

Stand September 2022

[6] Landschaftsplan der Gemeinde Neuberg 

Planungsgruppe Zimmer Egel GbR 

Stand Juni 2001

[7] Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Bebauungsplanentwurf 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl“ vom 06.01.2023
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Dezernat I 

Abteilung Planung

5. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Niddatal, Stadtteile Ilbenstadt, Assenheim 
Gebiet A: "Westlich der Burg-Gräfenröder Straße" 
Gebiet B: "Nördlich des Bahnhofs Assenheim"

hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

I. Antrag

Die Verbandskammer möge beschließen:

1. Gemäß §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (Metro-
polG) wird das Verfahren zur 5. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Niddatal, Stadtteile Ilbenstadt, Assenheim, 
Gebiet A: "Westlich der Burg-Gräfenröder Straße" und Gebiet B: "Nördlich des Bahn-
hofs Assenheim" eingeleitet.

Gemäß vorgelegten Planzeichnungen wird Folgendes geändert: 
Gebiet A 
"Vorranggebiet für Landwirtschaft" (ca. 2,3 ha) überlagert mit "Vorbehaltsgebiet für 
den Grundwasserschutz" in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 2,3 ha)

Gebiet B 
"Gemischte Baufläche, geplant" und "Gewerbliche Baufläche, geplant" (zusammen 
ca. 2,3 ha) zu "Fläche für die Landbewirtschaftung" (ca. 2,3 ha)

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Flächenausgleich gemäß der Richtlinie 
zum Flächenausgleich in gleichem Umfang vorgenommen wird.

3. Die Einleitung des Verfahrens ist im Staatsanzeiger für das Land Hessen öffentlich 
bekannt zu machen.

4. Der Regionalvorstand wird beauftragt, das weitere Verfahren, insbesondere die Ab-
stimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, sowie 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Betr.:

Vorg.:
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5. Der Regionalvorstand wird beauftragt, die Vorlage der Regionalversammlung Süd-
hessen vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung zur Durchfüh-
rung des Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB).
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II. Erläuterung der Planung

Anlass, Inhalt und Zweck der Änderung sind der vorgelegten Begründung zu entnehmen. An 
dieser Stelle erfolgt nur eine kurze Zusammenfassung:

Gebiet A 
Die Stadt Niddatal möchte einen Beitrag zur Deckung des dringenden Wohnraumbedarfes in 
der Region leisten. Zu diesem Zweck ist die Ausweisung eines neuen Wohngebietes im Orts-
teil Ilbenstadt vorgesehen. Die bestehenden Wohnbauflächen am südwestlichen Ortsrand 
sollen nach Süden erweitert werden. 
Gebiet B 
Nördlich des Bahnhofs im Ortsteil Assenheim ist im Rahmen des Flächenausgleichs die 
Rücknahme von geplanten Bauflächen (gemischte bzw. gewerbliche Baufläche) vorgesehen. 
Damit ein entsprechender Bebauungsplan als aus dem Regionalplan Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) entwickelt angesehen werden kann, ist eine 
Änderung der derzeitigen Darstellung des RPS/RegFNP 2010 erforderlich.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Durchführung eines 
Abweichungsverfahrens vom Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 nach § 4 Abs. 9 und/oder § 8 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) nicht 
erforderlich ist.

Flächenausgleich: 
Gemäß der von der Verbandskammer am 29.04.2015 beschlossenen und durch Beschlüsse 
vom 11.12.2019 und 14.12.2022 ergänzten Richtlinie zum Flächenausgleich erfolgt ein 
Flächenausgleich in gleichem Umfang durch die Rücknahme einer gemischten und einer 
gewerblichen Baufläche mit insgesamt 2,3 ha in Gebiet B nördlich des Bahnhofes im Stadtteil 
Assenheim.
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(ohne Maßstab)
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Abschließender Beschluss: 
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Fakten im Überblick

Anlass und Ziel der Änderung: Zur Deckung des Bedarfes an Wohnraum in der Region 

beabsichtigt die Stadt die Ausweisung von Wohnbauflä-

che zur Erweiterung des bestehenden Wohngebietes am 

Südrand von Ilbenstadt (Gebiet A). Im Rahmen des Flä-

chenausgleichs erfolgt die Rückgabe von gemischter 

bzw. gewerblicher Baufläche nördlich des Bahnhofs As-

senheim (Gebiet B).

Flächenausgleich erbracht

Gebietsgröße Gebiet A: ca. 2,3 ha 

Gebiet B: ca. 2,3 ha

Zielabweichung nicht erforderlich 

Stadtverordneten- bzw. Ge-

meindevertreterbeschluss 

zur RegFNP-Änderung

27.09.2022

Parallelverfahren  nein  ja, Bebauungsplan I 13 „Westlich der Burg-

Gräfenröder Straße“

FFH-Vorprüfung durchgeführt

Vorliegende Gutachten zu Themen: Verkehr
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Derzeitige RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000
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Beabsichtigte RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000

Gebiet A 
"Vorranggebiet für Landwirtschaft" (ca. 2,3 ha) überlagert mit "Vorbehaltsgebiet für den 
Grundwasserschutz" in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 2,3 ha)

Gebiet B 
"Gemischte Baufläche, geplant" und "Gewerbliche Baufläche, geplant" (zusammen ca. 2,3 
ha) zu "Fläche für die Landbewirtschaftung" (ca. 2,3 ha)
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Anpassung der Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab

Anpassung der Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab
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Luftbild (Stand 2021)

Luftbilder 2021: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 10 000
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Luftbild (Stand 2021) - Flächenausgleich

Luftbilder 2021: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 10 000
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Vergrößerung der beabsichtigten Änderung

Grenze des Änderungsbereiches ohne Maßstab



5. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Niddatal, Stadtteile Ilbenstadt, Assenheim 
Gebiet A: "Westlich der Burg-Gräfenröder Straße" 
Gebiet B: "Nördlich des Bahnhofs Assenheim"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 10 von 42

Vergrößerung der beabsichtigten Änderung - Flächenausgleich

Grenze des Änderungsbereiches ohne Maßstab
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Begründung

A: Erläuterung der Planänderung 

A 1. Rechtliche Grundlagen

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs.1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der be-
absichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt ge-
mäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erforder-
nisse der Raumordnung fest.

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Hessisches Landespla-
nungsgesetz und das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main bilden neben 
weiteren Fachgesetzen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
die Rechtsgrundlagen der Planung.

A 2. Geltungsbereich

Gebiet A 
Das Gebiet besteht aus einer Ackerfläche im Süden des Ortsteiles Ilbenstadt mit einer Größe 
von ca. 2,3 ha. 
Die nördliche und östliche Grenze verläuft entlang der im RegFNP als "Wohnbaufläche, ge-
plant" dargestellten Fläche. Im weiteren Verlauf bildet die Burg-Gräfenröder Straße (L3351) 
die östliche Grenze des Gebietes. Die südliche Grenze liegt in der Verlängerung des von Os-
ten kommenden Feldweges, der die Verbindung zur B45 herstellt. Die westliche Grenze ver-
läuft entlang der gedachten, leicht nach Westen verschwenkten Verlängerung der bestehen-
den Wohnbauflächen am Gottfriedweg.

Gebiet B 
Das Gebiet besteht aus einer Ackerfläche nördlich des Bahnhofs von Assenheim mit einer 
Größe von ca. 2,3 ha. 
Im Süden grenzt das Gebiet an die Bahnlinie Friedberg-Hanau und die Strecke begleitende 
Gehölzbestände, in den übrigen Richtungen an Ackerflächen. Die nördliche Begrenzung bil-
det ein Feldweg.

Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden.

A 3. Anlass, Ziel und Inhalt

Gebiet A 
Die Stadt Niddatal möchte einen Beitrag zur Deckung des dringenden Wohnraumbedarfes in 
der Region leisten. Zu diesem Zweck ist die Ausweisung eines neuen Wohngebietes im 
Ortsteil Ilbenstadt vorgesehen. Die bestehenden Wohnbauflächen am südwestlichen Orts-
rand sollen nach Süden erweitert werden.

Gebiet B 
Nördlich des Bahnhofs im Ortsteil Assenheim ist im Rahmen des Flächenausgleichs die 
Rücknahme von geplanten Bauflächen (gemischte bzw. gewerbliche Baufläche) vorgesehen.
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Entsprechend den jetzigen Planungsabsichten werden die bisherigen Planaussagen im 
RPS/RegFNP 2010 wie folgt geändert:

Gebiet A 
"Vorranggebiet für Landwirtschaft" (ca. 2,3 ha) überlagert mit "Vorbehaltsgebiet für den 
Grundwasserschutz" in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 2,3 ha)

Gebiet B 
"Gemischte Baufläche, geplant" und "Gewerbliche Baufläche, geplant" (zusammen ca. 2,3 
ha) zu "Fläche für die Landbewirtschaftung" (ca. 2,3 ha)

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird an diese 
Änderung angepasst.

Flächenausgleich: 
Der erforderliche Flächenausgleich wird durch eine Rückwidmung von geplanten Mischbau-
bzw. Gewerbeflächen nördlich des Bahnhofs von Assenheim vollständig erbracht. 
Da sich das Gebiet von Assenheim aus gesehen jenseits der Bahnlinie befindet, eine Er-
schließung schwierig ist und eine Entwicklung eine nicht gewünschte Zäsur darstellt, wird die 
Teilfläche zurückgegeben.

A 4. Regionalplanerische Aspekte 

Gebiet A 

Vorranggebiet für Landwirtschaft und Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz 
Damit sind folgende regionalplanerischen Zielsetzungen verbunden:

Im „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ hat gemäß Ziel Z10.1-10 die landwirtschaftliche Bo-
dennutzung Vorrang vor anderen Nutzungsansprüchen. Als solche sind Flächen ausgewie-
sen, die für die landwirtschaftliche Nutzung einschließlich Wein-, Obst- und Gartenbau be-
sonders geeignet sind und die dauerhaft für diese Nutzung erhalten bleiben sollen. 
Gemäß Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt stellt die Änderung des im 
RPS/RegFNP 2010 dargestellten "Vorranggebietes für Landwirtschaft" in "Wohnbaufläche, 
geplant" keine Abweichung von der regionalplanerischen Zielausweisung dar. Die vorgese-
hene Darstellung im Änderungsgebiet liegt mit einer Größe von ca. 2,3 ha unterhalb der regi-
onalplanerischen Darstellungsgrenze von 5 ha und ist deshalb nicht als raumbedeutsame 
Maßnahme einzustufen.

„Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz“ sind gemäß G6.1.7 zum Schutz des Grund-
wassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht in besonders schützenswerten Bereichen 
der Planungsregion ausgewiesen. Der Schutz des Grundwassers hat hier einen besonders 
hohen Stellenwert bei der Abwägung gegenüber Planungen und Vorhaben, von denen 
Grundwasser gefährdende Wirkungen ausgehen können. Neben den bestehenden und ge-
planten Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten (Zonen I - III/IIIa) sind dies Flächen mit 
geringer natürlicher Schutzwirkung gegenüber Grundwasserverschmutzung.

Gebiet B

Die bisher als "Vorranggebiet Siedlung, Bestand und Planung" bzw. "Vorranggebiet Industrie 
und Gewerbe, Bestand und Planung" dargestellten Flächen werden künftig als "Flächen für 
die Landbewirtschaftung" dargestellt.
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Die „Flächen für die Landbewirtschaftung“ dienen der Erhaltung und Entwicklung der Frei-
raumfunktion und der Offenhaltung der Landschaft primär durch die landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung.

Im RPS/RegFNP kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt trotz hoher Bodengüte keine Darstel-
lung als "Vorranggebiet für Landwirtschaft" erfolgen, da es sich hierbei um eine rein regional-
planerische Kategorie handelt. Deren Ergänzung würde eine Planänderung nach §6 i. V. m. 
§ 2 Abs. 3 HLPG erfordern, von der aufgrund des sehr aufwendigen Verfahrens abgesehen 
wird. Eine Festlegung als "Vorranggebiet für Landwirtschaft" kann aus den o.g. Gründen 
ggfs. erst im Rahmen einer Neuaufstellung des RPS/RegFNP vorgenommen werden.

A 5. Verkehrsplanerische Aspekte

Die Erschließung des Änderungsgebietes A erfolgt über die Landesstraße L 3351/Burg-Grä-
fenröder Straße. In einer Verkehrsuntersuchung (Prof. Norbert Fischer-Schlemm, Januar 
2022) wurden für das Gebiet A die verkehrlichen Auswirkungen überprüft. Zudem sollte 
nachgewiesen werden, ob die geplante Bebauung anstelle einer Kreuzung auch in Form ei-
nes Kreisverkehrs an die Burg-Gräfenröder Straße angeschlossen werden kann. Inhaltlich 
wurde die gegenwärtige Verkehrsbelastung (Analyse 2022) des angrenzenden Straßennet-
zes untersucht und in einer Prognose die verkehrliche Entwicklung bis 2035 aufgezeigt. Die 
Ergebnisse zeigen auf, dass der Knotenpunkt als Kreisverkehr eine sehr gute Verkehrsquali-
tät aufweist und Rückstaus bis zu den benachbarten Knotenpunkten ausgeschlossen sind. 
Die abschließende Festsetzung und Ausgestaltung des Anschlussknotenpunktes erfolgt auf 
der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan).

Die nächstgelegene Bushaltestelle Burg-Gräfenröder Straße ist in rd. 600 m zu Fuß erreich-
bar und wird über die Buslinie FB-72 (Karben - Niddatal - Friedberg) erschlossen. Die Einbin-
dung des geplanten Wohngebietes in das Busliniennetz sowie die Einrichtung einer Halte-
stelle im unmittelbaren Einzugsbereich ist von der örtlichen Verkehrsgesellschaft zu prüfen.

Das geplante Wohngebiet wird an das städtische Radwegenetz von Niddatal angebunden.

A 6. Landschaftsplanerische Aspekte

Gebiet A 
Bei dem Gebiet handelt es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche (Ackerland) ohne 
gliedernde Strukturen wie z.B. Gehölze oder Wiesenwege. 
Gemäß Entwicklungskarte des Landschaftsplans ist vorgesehen, die vorhandene landwirt-
schaftliche Fläche mit Groß- und Kleinstrukturen anzureichern. Darüber hinaus ist eine Ent-
wicklung von Staudenfluren (Ackerwildsäume) entlang der Wege als Entwicklungsziel vorge-
geben.

Gebiet B 
Bei dem Gebiet handelt es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche (Ackerland) ohne 
gliedernde Strukturen, das im Süden randlich mit einer Gehölzreihe zur Bahnlinie hin abge-
grenzt ist. 
Gemäß Entwicklungskarte des Landschaftsplanes ist vorgesehen, die vorhandene Ackerflur 
mit Kleinstrukturen anzureichern, um angrenzende Offenlandbiotope auf Grünland vor hoch-
wachsenden Kulissen zu schützen. Im Süden ist eine Ergänzung vorhandener dorftypischer 
Grünstrukturen mit autochthonen großkronigen Laubbäumen vorgesehen.

In beiden Gebieten wurden die vorgesehenen Entwicklungsziele bisher nicht umgesetzt.
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Aussagen zur Behandlung und Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
folgen im Umweltbericht unter B 2.2 und B 2.3.

A 7. Planerische Abwägung

Die Kommune Niddatal möchte mit der Ausweisung neuer Wohnbauflächen einen Beitrag 
leisten, um den Bedarf an Wohnraum in der Region zu decken. Das Änderungsgebiet 
schließt an ein vorhandenes Wohngebiet in Ilbenstadt an. Soziale und technische Infrastruk-
tur sind vorhanden, so dass eine geordnete Entwicklung gewährleistet werden kann. Durch 
den vorgesehenen Flächentausch (Gebiet B) erfolgt keine über den bisherigen Umfang hin-
ausgehende Bodeninanspruchnahme für Bauflächen.

Durch die vorliegende Änderung des RPS/RegFNP 2010 werden für Gebiet A sehr erhebli-
che Beeinträchtigungen von Umweltbelangen vorbereitet. Es sind Umweltauswirkungen auf 
Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Land-
schaft und Erholung sowie Mensch und seine Gesundheit zu erwarten. Durch entsprechende 
Maßnahmen werden diese Auswirkungen weitestgehend vermieden, verringert oder ausge-
glichen.

Die geplante Wohnbauflächennutzung bedingt keinen Vollverlust der Bodenfunktionen, da 
nur ein Teil der Fläche überbaut und versiegelt wird und andere Teile gärtnerisch genutzt 
werden. 
Zum Bodenschutz während der Bauphase und zur möglichst weitgehenden Kompensation 
erheblicher Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen sowie für eine bodenkundlichen Bau-
begleitung sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, Bauplanung und -ausführung 
entsprechende Maßnahmen vorzusehen (siehe B 2.3) 
Durch die Planung gehen landwirtschaftliche Produktionsflächen verloren. Dies ist Teil eines 
im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main verbreiteten Prozesses. Der Verlust der landwirt-
schaftlichen Produktionsflächen ist nicht ausgleichbar und wird zugunsten der hier als vor-
rangig bewerteten Deckung des aktuellen Wohnraumbedarfs in Kauf genommen. Die kon-
kreten betriebswirtschaftlichen und eigentumsrechtlichen Belange für die betroffenen Land-
wirte sowie mögliche Flächenumverteilungen oder sonstige Maßnahmen zur Vermeidung 
von Existenzgefährdungen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu klären. 
Plangebiet A liegt in einem "Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz", beide Gebiete im 
Oberhessischen Heilquellenschutzbezirk (Zone I), Gebiet B darüber hinaus in der Zone D 
des Heilquellenschutzgebietes Bad Nauheim. Die für das Wasserschutzgebiet geltenden Ge-
und Verbote der Festsetzungsverordnung sind bei der Umsetzung der Planung einzuhalten, 
so dass keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
Durch die gut einsehbare Lage des Vorhabens ist mit einer Veränderung des Landschaftsbil-
des zu rechnen. 
Das Gebiet ist durch Verkehrslärmimmissionen von der Burg-Gräfenröder Straße (L3351) 
belastet (55 dB(A) bis 70 dB(A)). Dem erforderlichen Lärmschutz kann durch eine entspre-
chende Gebäudeanordnung sowie bauliche Vorkehrungen Rechnung getragen werden. 
Ggfs. erforderliche weitere Schutzvorkehrungen (lärmoptimierte Gebäudestellung und 
Grundrisse, Luftschalldämmung von Gebäudeteilen etc.) sind auf Basis detaillierter Planun-
gen im Rahmen bauordnungsrechtlicher Genehmigungsverfahren festzulegen. 
Die Anfälligkeit der durch die Planung ermöglichten Vorhaben für schwere Unfälle und Kata-
strophen ist nach § 2 Abs.4 BauGB und § 39 Abs.3 UVPG vertieft im nachfolgenden Pla-
nungs- und Zulassungsprozess zu behandeln. Auf der Ebene der regionalen Flächennut-
zungsplanung wird lediglich die Anfälligkeit bewertet, die sich aus der Darstellung der Art der 
Bodennutzung in den Grundzügen gemäß § 5 Abs.1 BauGB ergibt. Hier sind nach derzeiti-
gem Kenntnisstand keine schwerwiegenden Risiken erkennbar. 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind Maßnahmen bzw. Festsetzungen zu tref-
fen, die den o.g. Umweltauswirkungen so weit wie möglich entgegenwirken.
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Mit der Entwicklung von neuen Wohnbauflächen soll der Bevölkerungsentwicklung Rech-
nung getragen werden. 
Bei der Abwägung der städtebaulichen und Umweltbelange konkurrieren die Belange von 
Naturschutz, Landschaft und Landwirtschaft mit der Versorgung der Bevölkerung mit Wohn-
raum. Letzterem Belange wird zugunsten einer zukunftsorientierten städtebaulichen Entwick-
lung Vorrang eingeräumt.

Flächenausgleich: 
Gemäß der von der Verbandskammer am 29.04.2015 beschlossenen und durch Beschlüsse 
vom 11.12.2019 und 14.12.2022 ergänzten Richtlinie zum Flächenausgleich erfolgt ein Flä-
chenausgleich in gleichem Umfang durch die Rücknahme gemischter bzw. gewerblicher 
Baufläche mit insgesamt 2,3 ha in Gebiet B. Dieses befindet sich nördlich des Assenheimer 
Bahnhofs.



5. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Niddatal, Stadtteile Ilbenstadt, Assenheim 
Gebiet A: "Westlich der Burg-Gräfenröder Straße" 
Gebiet B: "Nördlich des Bahnhofs Assenheim"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 18 von 42

B: Umweltbericht 

B 1. Einleitung 

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Planänderung 

Gebiet A 
Die Stadt Niddatal möchte einen Beitrag zur Deckung des dringenden Wohnraumbedarfes in 
der Region leisten. Zu diesem Zweck ist die Ausweisung eines neuen Wohngebietes im 
Ortsteil Ilbenstadt vorgesehen. Die bestehenden Wohnbauflächen am südwestlichen Orts-
rand sollen nach Süden erweitert werden.

Gebiet B 
Nördlich des Bahnhofs im Ortsteil Assenheim ist im Rahmen des Flächenausgleichs die 
Rücknahme von geplanten Bauflächen (gemischte bzw. gewerbliche Baufläche) vorgesehen.  
Bezüglich des Themas Flächenausgleich wird auf Kapitel A 7 verwiesen.

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne

Im Umweltbericht sind die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes darzustellen, die für die Planänderung von Bedeutung sind. Diese wer-
den nachfolgend aufgeführt.

Zur Berücksichtigung der Umweltschutzziele wurden Prüfkriterien für die Umweltprüfung des 
RegFNP abgeleitet, die auch in der vorliegenden RegFNP-Änderung angewendet werden. Die 
Prüfkriterien und die entsprechende Methodik der Umweltprüfung sind im Kapitel 3.1.1 (Um-
weltprüfung allgemein) des Umweltberichts zum RPS/RegFNP 2010 erläutert. 
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung die Einhaltung bestimmter Umweltschutzziele - wie z.B. von Grenzwerten beim Immis-
sionsschutz - im Regelfall noch nicht genau geprüft werden kann, da in diesem Planungssta-
dium meist noch keine detaillierten Angaben zur späteren Nutzung vorliegen.

Wie die genannten Ziele im konkreten Fall der vorliegenden Planänderung berücksichtigt 
werden, ist in Kapitel B 2. Umweltauswirkungen und den diesem zu Grunde liegenden Da-
tenblättern zur Umweltprüfung erläutert (siehe auch Kap. B 3.1 Prüfverfahren).

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden 
und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
(§ 1 BBodSchG)

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. (§ 1 BImSchG) 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und 
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in
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Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere 
öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete 
und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. (§ 50 BImSchG)

KSG - Bundes-Klimaschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten 
Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der 
europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. (§ 1 KSG)

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz

Zwecke dieses Gesetztes sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten zu schützen. 

Dazu zählen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. (§ 1 BNatSchG)

HAltlBodSchG - Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder 
wiederherzustellen. (§ 1 HAltlBodSchG)

HDSchG - Hessisches Denkmalschutzgesetz

Zweck dieses Gesetztes ist es, durch Denkmalschutz und Denkmalpflege die Kulturdenkmäler 
als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu 
erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung 
und den Erhalt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft einbezogen werden. (§ 1 
HDSchG)

WHG - Wasserhaushaltsgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. (§ 1 WHG)

BauGB - Baugesetzbuch

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Aufgaben der Bauleitplanung zu regeln. Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. (§ 1 BauGB)
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Landschaftsplan

Zu den Aussagen des Landschaftsplanes wird auf Kapitel A 6 verwiesen.

Flächenausgleichsrichtlinie des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

Die Flächenausgleichsrichtlinie soll einen nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Boden 
dauerhaft gewährleisten und den Flächenverbrauch im Gebiet des Regionalverbandes ange-
messen steuern (Beschluss Nr. III-223 der Verbandskammer vom 29.04.2015 zur Drucksache 
Nr. III-2015-26, geändert durch Beschluss Nr. IV-182 der Verbandskammer vom 11.12.2019 
zur Drucksache Nr. IV-2019-70 und durch Beschluss Nr. V-76 der Verbandskammer vom 
14.12.2022 zur Drucksache Nr. V-2022-68).

B 2. Umweltauswirkungen

B 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands

Gebiet A 
Das Gebiet wird vollständig landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt. Es enthält keine glie-
dernden Strukturen oder Wege.

Gebiet B 
Das Gebiet wird vollständig landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt. Es enthält keine glie-
dernden Strukturen oder Wege innerhalb der Fläche. Im Süden wird es durch eine Gehölzflä-
che begrenzt, welche entlang der Bahnlinie verläuft.

Von der Änderung sind folgende Schutzgebiete betroffen: 
Gebiet A 
Vogelschutzgebiet Wetterau 
Zone I des Oberhessischen Heilquellenschutzbezirkes (Verordnung vom 07.02.1929) 
Gebiet B 
Vogelschutzgebiet Wetterau 
Zone I des Oberhessischen Heilquellenschutzbezirkes (Verordnung vom 07.02.1929) 
Zone D des Heilquellenschutzgebietes Bad Nauheim (Verordnung vom 24.10.1984)

Folgende schutzgutbezogene Umweltfaktoren sind relevant:

Boden und Fläche 
 Gebiet A 
 naturnahe Böden (Versiegelungsgrad der Fläche unter 10 %) 
 keine Hinweise auf Altflächen oder Altlasten bekannt 
 Bodenarten im nördlichen Bereich Humusparabraunerde aus Löss, im südlichen Be-

reich Braunerde aus lössreichen, kiesführendem Schluff über kiesführendem Lehm 
über tiefem Flusssandkies 

 BFD 50 mittel 
 hohes Ertragspotenzial 
 Nitratrückhaltevermögen und Feldkapazität im Norden sehr hoch, im Süden gering 
 Erosionsgefährdung gering bis mittel 
 Hangrutschungsgefährdung sehr gering bis gering 
 Ackerzahlen 65-70 
 Gebiet B 
 naturnahe Böden (Versiegelungsgrad der Fläche unter 10 %) 
 keine Hinweise auf Altflächen oder Altlasten bekannt
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 Bodenarten überwiegend Pararendzina aus Löss, ein Streifen im Nordwesten Kolluvi-
sol aus carbonatführendem Kolluvialschluff aus Löss 

 BFD 50 in Teilbereichen mittel, überwiegend aber sehr hoch 
 Ertragspotenzial, Nitratrückhaltevermögen und Feldkapazität hoch bis sehr hoch 
 Erosionsgefährdung mittel bis hoch 
 Hangrutschungsgefährdung sehr gering bis gering 
 Ackerzahlen 60-75

Wasser 
 Gebiet A 
 hohe Grundwasserneubildung 
 hohe Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers 
 Lage in der Zone I des Oberhessischen Heilquellenschutzbezirkes 
 Gebiet B 
 im südlichen Bereich hohe Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers 
 Lage in der Zone I des Oberhessischen Heilquellenschutzbezirkes und in der Zone D 

des Heilquellenschutzgebietes Bad Nauheim 
 Gebiete A und B 
 Fließ- oder Stillgewässer sind in den Plangebieten nicht vorhanden. Sie liegen nicht 

in festgesetzten Überschwemmungsgebieten oder überschwemmungsgefährdeten 
Bereichen gemäß Hochwassergefahrenkarte.

Luft und Klima 
 Gebiete A und B 
 Relevantes Kaltlufteinzugsgebiet, mittlere Empfindlichkeit (mittlere Volumen-

stromdichte >60-150 m3 je m*s) gemäß Klimaanalyse Hessen 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 Gebiet A 
 grenzt an Biotopverbundsystem und Vogelzugrastplatz Südliche Wetterau 
 Anhand der in unserem Haus anhand der Lebensraumausstattung (reine Ackernut-

zung) erstellten Potenzialanalyse können Vorkommen von Offenland-Vogelarten und 
Kleinsäugern nicht ausgeschlossen werden. 

 potenzielles Feldhamsterhabitat 
 Gebiet B 
 Anhand der in unserem Haus anhand der Lebensraumausstattung (reine Ackernut-

zung) erstellten Potenzialanalyse können Vorkommen von Offenland-Vogelarten und 
Kleinsäugern nicht ausgeschlossen werden. In den im Süden angrenzenden Gehölz-
strukturen sind darüber hinaus Vorkommen von Hecken- und Gebüschbrütern sowie 
evtl. Haselmäusen möglich.

Landschaft 
 Gebiete A und B 
 Lage im Landschaftsraum Wetterau 
 Lage in der bedeutsamen Landschaft "Wetterau um Dorn-Assenheim und Ilbenstadt" 
 Gebiet A 
 Die Erholungsfunktion besteht im Wesentlichen in der Naherholung 
 hohe Einsehbarkeit des Geländes

Mensch und seine Gesundheit
 Gebiet A
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 hohe Straßenlärmimmissionsbelastung in einem ca. 0,9 ha großen Streifen entlang 
der L3351 (LDEN (0-24 Uhr): >65-70 dB(A), LDEN (0-24 Uhr): >60-65 dB(A), LDEN 
(0-24 Uhr): >55-60 dB(A)) 

 Gebiet B 
 Lärm ausgehend von der vorbeiführenden Bahnstrecke Friedberg - Hanau 
 Elektromagnetische Felder einer vorbeiführenden Hochspannungsfreileitung >= 110 

kV im Westteil des Gebietes

Kultur- und sonstige Sachgüter 
 Gebiet A 
 keine Kultur- oder Sachgüter bekannt 
 Gebiet B 
 Bodendenkmäler in der unmittelbaren Umgebung des Gebietes (Vorgeschichtliche 

Siedlung, Siedlung/Gräber verschiedener Zeitstellungen)

B 2.2 Prognose und Bewertung der Auswirkungen 

Auswirkungen der bisherigen Planung

Gebiet A 
Durch die bisherige Planung sind keine neuen Auswirkungen zu erwarten. Die geplante Nut-
zung entspricht der derzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung der Planfläche.

Gebiet B 
Durch die bisherige Planung sind durch Versiegelung und Überbauung im Rahmen einer 
Flächeninanspruchnahme für gewerbliche bzw. Mischbauflächen folgende Auswirkungen zu 
erwarten: 
- dauerhafter Verlust des natürlichen Bodens und seiner natürlichen Bodenfunktionen (Le-
bensraumfunktion, Speicher-, Puffer- und Filterfunktion, natürliche Ertragsfunktion) durch 
Versiegelung, Verdichtung, Vegetationsänderung 
- Reduzierung der Grundwasserneubildung 
- Verlust von kaltluftproduzierenden Flächen 
- Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. 
- weithin sichtbare Veränderung des Landschaftsbildes 
- Belastung der Nutzer durch elektromagnetische Felder einer Hochspannungsfreileitung >= 
110 KV

Auswirkungen der Planänderung

Gebiet A 
Durch die Planänderung sind durch Versiegelung und Überbauung sowie Grünflächengestal-
tung im Rahmen der Inanspruchnahme für Wohnbaufläche folgende Auswirkungen zu erwar-
ten: 
- dauerhafter Verlust des natürlichen Bodens und seiner natürlichen Bodenfunktionen (Le-
bensraumfunktion, Speicher-, Puffer- und Filter und Kühlfunktion, natürliche Ertragsfunktion) 
durch Versiegelung, Umlagerung, Vermischung, Verdichtung, Vegetationsänderung 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, BNatSchG und 
BauGB dar.

- Reduzierung der Grundwasserneubildung 
- mögliche Grundwasserverschmutzung 
- Eine Gefährdung des Wasserschutzgebietes ist bei Einhaltung der Ge- und Verbote der 
Schutzgebietsverordnung auszuschließen.
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Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, WHG und BauGB 
dar.

- Verlust von kaltluftproduzierenden Flächen 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BImSchG, KSG und BauGB 
dar.

- Verlust bzw. Veränderung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. 
- Verlust von Teil-Lebensräumen für einige Arten, Entstehung von neuen Lebensräumen für 
andere Arten. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG und BauGB dar. 
- Vertiefte Aussagen zu den zu erwartenden Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen erfolgen 
im weiteren Verfahren, wenn ein entsprechendes Gutachten im Rahmen des parallelen Be-
bauungsplanverfahrens vorliegt.

- sichtbare Veränderung des Landschaftsbildes 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG und BauGB dar.

- Belastung der künftigen Bewohner durch Straßenverkehrslärm (LDEN (0-24 Uhr) >55 bis 
70 dB(A)) 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BImSchG und BauGB dar.

Bei Realisierung der Planung werden voraussichtlich während der Bau- und Betriebsphase 
Abfälle (u.a. Erdaushub, sonstige Baustellenabfälle) und Abwasser anfallen sowie Emissio-
nen wie z.B. Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht entstehen. Art und Menge und der 
ordnungsgemäße Umgang mit anfallenden Stoffen sowie der Umfang der aus möglichen 
Emissionen resultierenden Belästigungen kann in der vorbereitenden Bauleitplanung nicht 
detailliert beschrieben und quantifiziert werden. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung zu ermitteln. Aussagefähige Regelungen und mögliche Vermeidungsmaßnah-
men, ggfs. auch zur Betriebsphase des Vorhabens, sind auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung bzw. im Rahmen der Baugenehmigung zu treffen.

Für das Plangebiet sind gemäß dem heutigen Kenntnisstand auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung keine kumulierenden Wirkungen mit anderen Vorhaben im Umfeld erkennbar.

Aussagen zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima, deren Anfälligkeit 
gegenüber den Folgen des Klimawandels wie z.B. höhere Anzahl von heißen Sommertagen, 
Zunahme von Starkregenereignissen, heftigen Stürmen sowie zu den eingesetzten Techni-
ken und Stoffen können auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nur sehr allgemein ge-
troffen werden. Genauere Angaben sind erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
möglich.

Gebiet B 
Durch die Planänderung sind keine neuen Auswirkungen zu erwarten. Die geplante Nutzung 
entspricht der derzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung des Plangebietes.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Gebiet A 
Durch die Planung sind folgende Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten: 
Flächenversiegelung, Verlust von Böden, Lebensraumverlust für Pflanzen und Tiere 
Die Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist in der Flächennutzungspla-
nung wegen der Beschränkung auf die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und der 
auf dieser Planungsstufe meist noch relativ unbestimmten Planung nur allgemein möglich.
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Für die Kompensation der geplanten Eingriffe, die nicht in den Bauflächen selbst unterge-
bracht werden können, weist der RPS/RegFNP 2010 die Ökologisch bedeutsame Flächen-
nutzung aus. Abgleitet aus dem Biotopverbundsystem der kommunalen Landschafts-pläne, 
sind dies Gebiete, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder wegen ihrer natürlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege besonders geeignet sind. Eine Konkretisierung der Einzelflächen sowie eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Hierfür 
bieten die Landschaftspläne und landschaftsplanerischen Gutachten detaillierte Maßnah-
menplanungen. Neben dem Biotopverbundsystem bietet auch die Realisierung des Regio-
nalparks Möglichkeiten zur Kompensation. 
Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen Funkti-
onen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kompensieren. Der 
Regionale Flächennutzungsplan kann hierfür lediglich eine Rahmensetzung treffen - z.B. 
über die Darstellung der „Ökologisch bedeutsamen Flächennutzung“. Die konkrete Planung 
und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen selbst ist im Zuge der Bauleitplanung 
bzw. der Fachplanung zu leisten. Dafür geeignet sind insbesondere Böden mit geringem 
Funktionserfüllungsgrad, wobei zwischen Eingriff und Ausgleich kein räumlicher Zusammen-
hang bestehen muss (s. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (2011): "Bodenschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksich-
tigung von Bodenbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hes-
sen" bzw. Hessische Landesanstalt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (2019): Arbeits-
hilfe "Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB").

Da noch keine detaillierte Planung vorliegt, können konkrete Aussagen zur naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung sowie der Kompensation der Bodenfunktionen erst im weiteren Ver-
fahren ergänzt werden.

Gebiet B 
Durch die Änderung des RPS/RegFNP 2010 werden keine neuen Eingriffe in Natur und 
Landschaft vorbereitet. Die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen kann fortgesetzt werden.

FFH-Verträglichkeit

Gebiet A 
Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu überprüfen. In den maßgebli-
chen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu prüfenden Projekten 
bzw. Plänen zählen. Die Natura 2000-Gebiete bilden das europäische Schutzgebietsnetz 
und umfassen die im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) und Vogel-
schutzrichtlinie gemeldeten Gebiete. Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 wurde 
festgelegt, dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-Ge-
biete einer FFH-Vorprüfung (Prognose) zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf 
Sport) in einem 200 m-Radius. Die vorliegende Planung liegt innerhalb des 1000 m-Radius 
vom "Vogelschutzgebiet Wetterau", somit ist eine FFH-Vorprüfung zu erstellen. Die Vorprü-
fung kam zum Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder 
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile von Natura 2000-Gebieten durch die Planung 
nicht ausgeschlossen werden können (siehe Angaben im Formblatt zur FFH-Vorprüfung im 
Anhang).

Gebiet B 
Das Gebiet B liegt zwar im 1000-m-Radius um das Vogelschutzgebiet Wetterau. Da für Ge-
biet B durch die Planänderung keine über die bisherige konkrete Nutzung hinausgehenden 
Eingriffe vorbereitet werden, wurde von einer FFH-Vorprüfung für dieses Gebiet abgesehen.
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B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sollen Festsetzungen getroffen werden, die 
den o.g. Umweltauswirkungen entgegen wirken. Das sind im Wesentlichen:

 Gebiet A 
 Minimierung der Neuversiegelung 
 Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche 
 Festsetzungen zum flächensparenden Bauen (z.B. flächensparende Haustypen, Mini-

mierung der Erschließungsflächen, verdichtete Bauweise) 
 Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit von Grundstücksteilen durch Einsatz was-

serdurchlässiger Baustoffe, Bauteile oder entsprechender Bauverfahren. 
 Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass im Rahmen von Baumaßnahmen, ins-

besondere bei Ausschachtungsarbeiten, bislang unbekannte Altablagerungen, Bo-
denkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen angeschnitten werden. Dabei 
kann es sich u. U. um ausgasende, gesundheitsgefährdende Stoffe handeln. Um Ge-
fährdungen zu vermeiden, sind bei neu entdeckten Bodenverunreinigungen unver-
züglich die zuständigen Behörden zu benachrichtigen und die weitere Vorgehens-
weise abzustimmen. 

 Sollte im Zuge der Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden 
werden, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 Aufgrund der Vorhabensgröße (> 1 ha) wird die Durchführung einer Bodenkundlichen 
Baubegleitung empfohlen (s. Bundesverband Boden (2013): "Bodenkundliche Baube-
gleitung - Leitfaden für die Praxis" BVB-Merkblatt sowie DIN 19639, Bodenschutz bei 
Planung und Durchführung von Bauvorhaben, Sept. 2019) 

 Identifizierung und Sicherung wertvoller, empfindlicher und / oder nicht benötigter Bo-
denflächen während der Bauphase 

 Wiederherstellung baulich temporär genutzter Bodenflächen 
 Fachgerechte Verwertung von Bodenaushub (getrennte Lagerung von Ober- und Un-

terboden, Vermeidung von Vernässung und Verdichtung, Wiedereinbau) 
 Vermeidung stofflicher Belastungen des Bodens und des Grundwassers bei den Bau-

ausführungen 
 Berücksichtigung der Witterung vor dem Befahren empfindlicher Böden 
 Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versie-

gelter Böden 
 Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen 

Funktionen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kom-
pensieren, siehe auch Kapitel B 2.2. Die konkrete Planung und Durchführung der 
Kompensationsmaßnahmen selbst ist im Zuge der Bauleitplanung bzw. der Fachpla-
nung zu leisten. Zu den bevorzugten Maßnahmen zählen z.B. Entsiegelung, Rekulti-
vierung von Abbaustätten, Altablagerungen usw., Abtrag von Aufschüttungen, Verfül-
lungen usw., Schadstoffbeseitigung, Bodenreinigung, Oberbodenauftrag, Bodenlo-
ckerung, erosionsmindernde Maßnahmen, Wiedervernässung ehemals nasser oder 
feuchter Standorte oder Aufwertung ackerbaulich bewirtschafteter Fläche durch Ex-
tensivierung. 

 Die Ge- und Verbote der Schutzverordnung des Heilquellenschutzgebietes sind im 
Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen, so dass keine Beeinträchtigungen 
zu erwarten sind. 

 Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung, z.B. Zisternen, Löschwasserteich o.ä. 
 Rückführung von Niederschlagswasser in den Wasserkreislauf, soweit dies aus was-

serrechtlicher Sicht sinnvoll und zulässig ist. 
 Retention von Niederschlagswassers durch Dachbegrünung und Grünflächen 
 Sicherstellung der Trink- und Löschwasserversorgung



5. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Niddatal, Stadtteile Ilbenstadt, Assenheim 
Gebiet A: "Westlich der Burg-Gräfenröder Straße" 
Gebiet B: "Nördlich des Bahnhofs Assenheim"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 26 von 42

 Begrenzung der zulässigen Bauhöhe und Dichte und Gebäudeausrichtung parallel zu 
Luftabflussbahnen 

 Maßnahmen im Rahmen eines nachhaltigen Energiekonzeptes, wie z.B. Verwendung 
von Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen etc. 

 Vebot von Schottergärten 
 Fassaden- und Dachbegrünungen 
 Festsetzung von Flächen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege um dort Artenschutzmaßnahmen umzusetzen 
 ökologische Baubegleitung 
 zeitliche Beschränkung der Baufeldvorbereitung auf Zeiträume außerhalb der Brut-

und Setzzeit (01.10-28/29.02 bzw. 01.03-30.10) 
 Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung (z.B. Natrium-Dampfdrucklam-

pen, LED-Leuchtmittel) mit vollständig geschlossenem Lampengehäuse, um ein An-
locken von Insekten zu vermeiden bzw. Verluste zu minimieren. 

 Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten ist für alle spie-
gelnden Gebäudeteile die Durchsichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materia-
lien oder flächiges Aufbringen von Markierungen zu reduzieren. 

 Gestaltungsvorgaben zur Einbindung in die Umgebungsnutzung, z.B. zurückhaltende 
Farbgebung für Gebäude, abgestufte Gebäudehöhen 

 Aufgrund der Vorbelastung durch Straßenverkehrslärm sind im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens ggfs. schalltechnische Untersuchungen erforderlich. 

 Um sicherzustellen, dass keine Bodendenkmäler beeinträchtigt und/oder zerstört 
werden, ist im Bebauungsplan auf das Erfordernis hinzuweisen, dass bei Erdarbeiten 
ggf. auftretende Bodenfunde unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hes-
senArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden und Funde und 
Fundstellen in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu ei-
ner Entscheidung zu schützen sind. 

 Gebiet B 
 Da mit der Planänderung keine Veränderung der Realnutzung einhergeht, sind keine 

eingriffsminimierenden oder -vermeidenden Maßnahmen erforderlich.

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Bei der geplanten Wohnbaufläche handelt es sich um eine Erweiterung des bestehenden 
Wohngebietes auf der westlichen Seite der Burg-Gräfenröder Straße. Mit der Entwicklung 
soll dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden. Im Stadtteil Assenheim lässt die ver-
fügbare Kapazität der Kläranlage derzeit keine umfangreiche Entwicklung mehr zu. In Bön-
stadt wurden geplante Wohnbauflächen zu Gunsten einer Entwicklung in Kaichen (4. Ände-
rung des RPS/RegFNP 2010 "Am alten Erbstädter Weg") zurückgegeben.

B 3. Zusätzliche Angaben 

B 3.1 Prüfverfahren

Das für die vorliegende Planänderung verwendete Verfahren zur Umweltprüfung ist hinsicht-
lich Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik weitgehend identisch mit dem Prüfverfahren 
zum Umweltbericht des RPS/RegFNP 2010. In der Planänderung kommen insbesondere die 
darin unter 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Teilverfahren zur Prüfung von Einzelflächen (Ein-
zelprüfung) und zur Vorprüfung der Natura 2000- bzw. FFH-Verträglichkeit zur Anwendung. 
Das Verfahren wurde ergänzt um Aussagen zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) und um 
eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe j BauGB.
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Für die Einzelprüfung wird ein GIS-basiertes Abfrage-, Dokumentations- und Erstbewer-
tungsinstrumentarium verwendet, mit dem alle relevanten Umweltbelange automatisiert er-
mittelt werden können. 
Anhand von über 50 Umweltthemen werden dabei die Auswirkungen der Planänderung auf 
sieben verschiedene Schutzgüter (Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere und 
Pflanzen/Biologische Vielfalt, Landschaft / landschaftsbezogene Erholung, Gesundheit des 
Menschen/Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen zwischen diesen 
analysiert. Zu den Umweltthemen zählen sowohl meist gebietsbezogene Angaben zu hohen 
Umweltqualitäten, die negativ oder positiv beeinflusst werden können als auch vorhandene 
Vorbelastungen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil der Umweltthemen 
ist zusätzlich mit rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als Restrik-
tion erweisen können (z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete). Für einzelne Umweltthe-
men wurden so genannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 
Die Ergebnisse der automatisierten Umweltprüfung werden in einem „Datenblatt zur Umwelt-
prüfung“ dargestellt. Sie sind die Grundlage für die weiter eingrenzende, verbal-argumenta-
tive Bewertung in Kapitel B 2 des Umweltberichts. 
Das Datenblatt kann beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden.

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit wird auf den ersten Prüfschritt (FFH-Vorprüfung oder -
Prognose) begrenzt. In der FFH-Vorprüfung erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erheb-
liche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteile eines Natura-2000 Gebietes durch die Planung offensichtlich ausgeschlossen 
werden können. 
Die Vorprüfung ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt 
nur die Grundzüge der angestrebten Flächennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung ist im Regelfall eine weitere Vorprüfung ausgehend von Wirkfaktoren 
der dann konkretisierten Planung durchzuführen.

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind folgende Schwierigkeiten aufgetreten:

Einzelne Umweltbelange können wegen zu kleinmaßstäblicher Datengrundlagen und man-
gels Kenntnis der im Einzelnen geplanten Vorhaben nur in sehr allgemeiner Form behandelt 
werden. Dies betrifft Aussagen 

 zur Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima sowie deren Anfällig-

keit gegenüber den Folgen des Klimawandels, 
 zu den eingesetzten Techniken und Stoffen und 
 zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

durch schwere Unfälle oder Katastrophen. 
Diese Aspekte können erst im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhaben im Plan-
gebiet im Rahmen der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren genauer be-
nannt werden.

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen. 
Für den RPS/RegFNP 2010 wurde dazu ein Konzept für ein Monitoring entwickelt, das in Ka-
pitel 3.2 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschrieben ist. Die mit der vorlie-
genden Planänderung verbundenen Umweltauswirkungen fließen in dieses Monitoring mit 
ein.
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B 3.3 Zusammenfassung des Umweltberichts

Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind Auswirkungen für Boden 
und Fläche (Flächenverlust, Funktionsverlust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der 
Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebensraumverlust), 
Klima und Luft (kleinklimatische Veränderung), Mensch und seine Gesundheit (Lärmbelas-
tung) und Landschaft (Veränderung des Landschaftsbildes) zu erwarten. 
Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Lärmschutzmaßnahmen können 
die Auswirkungen voraussichtlich minimiert beziehungsweise kompensiert werden, so dass 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zurückbleiben. 
Durch die Rückgabe geplanter Bauflächen im Stadtteil Assenheim werden keine über das 
bisher mögliche Maß hinausgehenden Flächenversiegelungen vorgenommen.

B 3.4 Referenzliste der verwendeten Quellen

 Zur Erstellung des Umweltberichtes wurden die Quellen 1 - 3 und 5 herangezogen.
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Verzeichnis der verwendeten Quellen 

[1] Datenblatt der Strategischen Umweltprüfung des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain

abgerufen am 20.12.2022

[2] Luftbild 

Stand 2021

[3] Bodenviewer Hessen

[4] Landschaftsplan der Stadt Niddatal

Planungsgruppe Freiraum und Siedlung, Wöllstadt

April 2001

[5] Stadt Niddatal, Stadtteil Ilbenstadt

Verkehrsuntersuchung zum Anschluss des Plangebiets „Westlich der Burg-
Gräfenröder Straße“ an die Burg-Gräfenröder Straße L3351 

Prof. Norbert Fischer-Schlemm, Gießen 

Stand Januar 2022
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Dezernat I 

Abteilung Planung

2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Rödermark, Stadtteil Ober-Roden 
Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße"

hier: Auslegungsbeschluss (Offenlage)

Vorg.: Beschluss Nr. V-54 des Regionalvorstandes vom 09.06.2022 
Beschluss Nr. V-58 der Verbandskammer vom 06.07.2022 zu DS V-2022-30 
(Aufstellungsbeschluss)

I. Antrag

Die Verbandskammer möge beschließen:

1. Aufgrund der Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit, der betroffenen Stadt 
Rödermark, der Abstimmung mit benachbarten Kommunen und der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist der Entwurf der oben genann-
ten Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
in der Fassung der vorgelegten Planzeichnung mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen. Gleichzeitig werden die Stellungnahmen nach § 4 Abs. 
2 BauGB eingeholt.

2. Ort und Dauer der Auslegung sind im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt 
zu machen.

3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, alles Weitere zu veranlassen, insbesondere die 
benachbarten Kommunen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange von der öffentlichen Auslegung zu unterrichten.

Betr.:
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II. Erläuterung der Beteiligungssituation

Die Einleitung des Verfahrens wurde am 08.08.2022 im Staatsanzeiger für das Land Hessen 
Nr. 32/22 bekannt gemacht. Die betroffene Stadt/Gemeinde, die benachbarten Kommunen 
und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
12.08.2022 beteiligt. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB fand vom 
16.08.2022 bis 16.09.2022 statt. Auf Grund der Covid-19-Pandemie erfolgte die öffentliche 
Unterrichtung, in der die allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Planungen, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen und ihre voraussichtlichen Auswirkungen dargelegt werden und 
der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben wird, durch telefonische 
Beratung oder Anfragen per E-Mail.

1) Die betroffene Stadt Rödermark hat sich nicht geäußert. 

Von den benachbarten Kommunen, mit denen die Änderung abgestimmt wurde, 

haben sich nicht geäußert: 

Magistrat der Stadt Dreieich, Planung und Bau / Stadt- und Verkehrsplanung 

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt:

Gemeindeverwaltung Messel, Der Bürgermeister 
Gemeindevorstand der Gemeinde Eppertshausen 
Magistrat der Stadt Dietzenbach, FB Zentrale Verwaltung und Stadtentwicklung 
Magistrat der Stadt Rodgau 

2) Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange

haben sich nicht geäußert:

Amt für Bodenmanagement Heppenheim 
Amt für den ländlichen Raum Bad Homburg 
Bischöfliches Ordinariat Mainz, Dez. Bau und Kunstwesen 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) e.V. 
Bund Freikirchliche Gemeinden, Landesverband Hessen-Siegerland 
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 
BUND Landesverband Hessen e.V. 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Portfoliomanagement 
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle West 
DB Station & Service AG, Regionalbereich Mitte 
Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest PTI 12 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Unternehmenszentrale 
Energie und Versorgung Butzbach GmbH 
e-netz Technik GmbH & Co. KG, HEAG Südhessische Energie AG 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Kirchenverwaltung 
Fraport AG, Rechtsangelegenheiten und Verträge 
Handelsverband Hessen e.V. 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement
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Hessenenergie GmbH 
Hessische Diözese der Selbständigen Evang- Luth. Kirche 
Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach 
Hessischer Industrie- und Handelskammertag (HIHK) e.V. 
HGON Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
IHK Offenbach am Main 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich Umwelt, Naturschutz und 
Bauleitplanung 
Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach 
LAG der Hessischen Frauenbüros, Frauenbeauftragte (HGlG) 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hauptverwaltung 
Landrat des Kreises Offenbach 
LJV Landesjagdverband Hessen e.V. 
Maingau Energie GmbH, Obertshausen 
NABU Landesverband Hessen 
Neuapostolische Kirche, Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland 
Polizeipräsidium Südosthessen, Abteilung Einsatz E 13 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e.V. 
Staatliche Schlösser und Gärten Hessen 
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 
Verband Hessischer Fischer e.V., Referat Naturschutz 
Wanderverband Hessen e.V. 
Wasserverband Kinzig

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt:

Amprion GmbH 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz, und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Referat ST / Anlagenschutz 
Deutscher Wetterdienst, Abteilung Finanzen und Service 
Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West 
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken 
Forstamt Langen, Hessen-Forst 
GASCADE Gastransport GmbH 
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 
Hessische Landesbahn GmbH 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Rhein-Main 
Landessportbund Hessen e.V., GB Sportinfrastruktur 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Körperschaft des öffentlichen 
Rechts 
PLEdoc GmbH, Netzverwaltung/Fremdplanungsbearbeitung 
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
TenneT TSO GmbH

haben Stellungnahmen abgegeben:

e-netz Südhessen AG 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich Ländlicher Raum 
Kreisausschuss des Kreises Offenbach 
Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.2 
Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg, Wasserwerk Hergershausen
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3) Von Bürgern bzw. Privaten wurden keine Stellungnahmen vorgebracht.

Wenn im Verfahren Beteiligte sich nicht geäußert haben, kann davon ausgegangen werden, 
dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden Belange durch die Änderung des Regio-
nalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 nicht berührt werden.

Alle Stellungnahmen werden - wie aus den Anlagen ersichtlich - gewürdigt und behandelt.

Folgende umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen sind zusätzlich 
öffentlich auszulegen:

- Datenblätter der Strategischen Umweltprüfung des Regionalverbandes Frankfurt 
- Landschaftsplan des Umlandverbandes Frankfurt (2000)

- Unterlagen zum Bebauungsplan A 32 "Gewerbegebiet Kapellenstraße" in Rödermark Ober-
Roden Planungsbüro Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB, Wettenberg, November 2021 
- Unterlagen des Antrags auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / Regionalen Flä-
chennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) für den Bereich des Bebauungsplanes A32 „Gewer-
begebiet Kapellenstraße“ in Rödermark Ober-Roden (Langfassung), Planungsbüro Fischer 
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Wettenberg, Februar 2022 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Bebauungsplan A32 "Gewerbegebiet Kapellenstraße", 
Plan Ö, Biebertal-Fellingshausen, Juli 2022 
- Bestands- und Maßnahmenkarte zum Artenschutzrechtlichen Ausgleich, Planungsbüro Fi-
scher, Wettenberg, November 2022 
- Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan "GE Kapellenstraße" in Ober-Roden 
Krebs+Kiefer Ingenieure GmbH, Darmstadt, Dezember 2022 
- Verkehrsuntersuchung zum geplanten Gewerbegebiet in der Kapellenstraße in Rödermark, 
Erläuterungsbericht Heinz + Feier GmbH, Wiesbaden, Oktober 2022 
- Auszug aus dem Bodenkundlichen Gutachen: Ermittlung der Wertstufen und der Differenz 
für die Teilflächen der Planung vor und nach dem Eingriff (Konfliktanalyse/Auswirkungsprog-
nose), Karte Erfüllungsgrad der aggregierten Gesamtbewertung der Bodenfunktionen 
(BFD5L), Karte Geplante Flächeninanspruchnahme und Wirkfaktoren Ingenieurbüro Schnitt-
stelle Boden, Ober-Mörlen Zwischenstand: April/Mai 2022 

Umweltbezogene Stellungnahmen: 
- Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich Ländlicher Raum 
- Kreisausschuss des Kreises Offenbach 
- Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.2 
- Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg, Wasserwerk Hergershausen
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für die Stadt Rödermark, Stadtteil Ober-Roden 

Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße" 
Beschluss

- 5 -

III. Erläuterung des Beschlusses

Da in der Verfahrensbeteiligung keine Stellungnahmen abgegeben worden sind, die eine 
nochmalige Änderung der Planung erfordert hätten, kann die Änderung des Regionalplans 
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 unverändert öffentlich ausgelegt werden.





2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 
für die Stadt Rödermark, Stadtteil Ober-Roden 
Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße"

Beschluss über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) und der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt Dezernat III 31.2 
Gruppe: TöB

ROEDE_002_B-03122

Dokument vom: 02.09.2022
Dokument-Nr.: S-07838

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung aus der Sicht der Raumordnung wie folgt 
Stellung: 
Die Ausführungen in Kapitel A 4 sind zunächst grundsätzlich zutreffend. Die Regionalversammlung Südhessen hat 
die Zielabweichung in ihrer Sitzung am 13. Mai 2022 zugelassen. Der Bescheid an die Stadt Rödermark erging mit 
Schreiben vom 26. Juli 2022. Allerdings umfasste der Zielabweichungsantrag nur eine Fläche von 8 ha (als 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes). Mit der nun vorgelegten RegFNP-Änderung soll eine Fläche von 8,5 ha 
geändert werden. Die Diskrepanz der Flächengrößen ist zu überprüfen und der Umgriff dem Umfang des 
Zielabweichungsverfahrens anzupassen. 

Darüber hinaus wurde die Zielabweichung auch nur mit Maßgaben und Hinweisen zugelassen, auf die 
zweckmäßigerweise bereits in Kapitel A 4 eingegangen werden sollte. 
Im Einzelnen stellen diese sich wie folgt dar: Die Zielabweichung wurde unter folgenden Auflagen und Bedingungen 
für die Aufstellung des Bebauungsplanes A32 „Gewerbegebiet Kapellenstraße“ im Stadtteil OberRoden sowie die 
entsprechende Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans zugelassen: 
„1. In die Begründung zum hier verfahrensgegenständlichen Bebauungsplan ist eine Abschätzung aufzunehmen, 
inwieweit die betreffende Fläche klimatische Relevanz entfaltet, und durch welche Festsetzungen im Bebauungsplan 
dem Rechnung getragen werden kann. Solche Festsetzungen sind, soweit abwägungsfehlerfrei möglich, zu treffen. 
2. In den nachgelagerten Bauleitplanverfahren ist sicherzustellen, dass keine Inanspruchnahme weiterer 
landwirtschaftlicher Flächen für naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen erfolgt.“ 
Folgende Hinweise sind im Rahmen der Bauleitplanverfahren zu beachten: 
„1. Die Sicherstellung der Wasserversorgung für das Gebiet ist darzulegen. 
2. Im Rahmen der Bauleitplanung ist ein Verkehrsgutachten zu erstellen, um nachzuweisen, dass die Auswirkungen 
und die Leistungsfähigkeit der Anbindung des Planvorhabens auf das umliegende Straßennetz untersucht und 
nachweist. 
3. Nach Maßgabe des Leitfadens „Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB – 
Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz“ 
(HLNUG, Heft 14) ist im nachgelagerten Bebauungsplanverfahren ein eigenständiges Bodengutachten zu erstellen.“ 
Für diese RegFNP-Änderung sind insbesondere von Bedeutung: Maßgabe 2 sowie Hinweis 2. 
Kapitel A 5 erhält den Hinweis, dass eine Verkehrsuntersuchung gegenwärtig im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes erstellt werde. Im weiteren Verfahren sollten daher bereits Ergebnisse dieser Untersuchung in die 
Begründung der RegFNP-Änderung aufgenommen werden, um die Wahrung des Hinweises zu belegen. 
In Kapitel B 2.2. sollte unter der Überschrift Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung auf Maßgabe 2 eingegangen 
werden, auch dies, um deren Einhaltung zu dokumentieren. 
Eine weitergehende bzw. abschließende Stellungnahme behalte ich mir daher für das weitere Verfahren vor.

Zu der o.g. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 nehme ich aus Sicht 
der oberen Naturschutzbehörde wie folgt Stellung: Die vorgesehene Änderung des Regionalplans 
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 überlagert kein Natur- oder Landschaftsschutzgebiet. Natura 
2000- Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. In dem Plangebiet wurden in Abschnitten des darin 
verlaufenden Grabens Röhrrichtbestände festgestellt, die gemäß § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope 
sind. Da es sich bei dem Plangebiet darüber hinaus in Teilen um einen strukturreichen Gehölz-Offenland-Komplex 
handelt und Magerkeitszeiger erfasst wurden, ist zu prüfen, ob weitere gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 13 gesetzlich 
geschützte Biotope vorkommen (bspw. Magerrasen, Magere Flachland- Mähwiesen oder Streuobstbestände). 
Sofern gesetzlich geschützte Biotope von der Planung beeinträchtigt oder zerstört werden, sind die 
Voraussetzungen für eine biotopschutzrechtliche Ausnahme zu prüfen und darzulegen. Da der gesetzliche 
Biotopschutz als höherrangiges Recht im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung nicht überwunden werden 
kann, ist eine Genehmigung der Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans nur möglich, wenn eine



biotopschutzrechtliche Ausnahme oder eine Befreiung in Aussicht gestellt werden kann. In den Unterlagen wird 
zudem darauf hingewiesen, dass die faunistischen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen wurden, aber bereits 
Vorkommen der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Zauneidechse festgestellt werden konnten. Nach 
dem Abschluss der faunistischen Erfassungen ist daher zu prüfen, in wie weit durch die Umsetzung der Planung 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden können und es ist 
darzulegen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um das Eintreten der Verbotstatbestände zu vermeiden.

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Umwelt Darmstadt - zu vertretenden Belange teile 
ich Ihnen folgendes mit: 
Oberflächengewässer (Abflussregelung /Hochwasserschutz/Hydrologie) 
Im Plangebiet verläuft von West nach Ost ein Gewässer 3. Ordnung (Nebengewässer der Rodau). Im Rahmen der 
2. Änderung des RPS/Reg FNP werden das Schutzgut „Oberflächengewässer“ und „Gewässerrandstreifen“ 
ausreichend berücksichtigt. 

Bodenschutz 
Zu dem o. a. Vorhaben nehme ich aus bodenschutzfachlicher Sicht wie folgt Stellung: Durch die Umsetzung der 
Planung wird eine Fläche von mehreren Hektar potentiell neu versiegelt. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung mit 
der zu erwartenden Bodenneuversiegelung ist bei Durchführung der Planung die Eingriffswirkung der geplanten 
Bebauung hinsichtlich des Bodenhaushaltes als erheblich zu bewerten. Insbesondere die Bodenfunktionen als 
Lebensraum für Pflanzen (einschließlich landwirtschaftliche Nutzfunktion) sowie als Abbau-, Ausgleichs- und 
Aufbaumedium sind im Bereich der geplanten Neuversiegelungen in deutlichem Ausmaß betroffen.

Nachsorgender Bodenschutz: Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und 
Geologie ergeben sich für den Plangeltungsbereich keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen 
(Altstandorte, Altablagerungen), schädliche Bodenveränderungen und/oder Grundwasserschäden. Von meiner Seite 
bestehen somit nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bedenken gegen das o. a. Vorhaben.

Vorsorgender Bodenschutz: Eine Konkretisierung der Einzelflächen sowie eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
erfolgt erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des 
Bodens und seiner natürlichen Funktionen sind gemäß Eingriffsregelung zu kompensieren. „Nach Inhalt des mir 
vorgelegten Umweltberichtes (Vorentwurf, Stand 03.11.2021) zum Bebauungsplan Nr. A 32 „Gewerbegebiet 
Kapellenstraße“ wurde unter Punkt 3, S. 32 bereits daraufhin gewiesen, dass die Eingriffs- und 
Ausgleichsbetrachtung zum Entwurf des Bebauungsplans im Umweltbericht ergänzt wird.“ Insbesondere weise ich 
auf folgendes hin: Zusatz bei einer Eingriffsfläche über 10.000 m²: „Die ausschließliche Beschränkung auf eine 
arten- und biotopbezogene Kompensation ist nicht ausreichend. Die Grundlagen für die Bewertung und Berechnung 
planungsbedingter Bodenbeeinträchtigungen, möglicher Minderungsmaßnahmen und zur Ermittlung des 
resultierenden Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden sind der Arbeitshilfe „Kompensation des 
Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB – Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für 
das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland Pfalz“ des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie (HLNUG) und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz zu entnehmen. Dieses 
Regelwerk ist abrufbar unter 
https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/arbeithilfe_kompensation_bode n_bauleitplan_2.pdf“. Die 
neue hessische Kompensationsverordnung vom 26.10.2018 fordert ebenfalls eine solche weitergehende 
Berücksichtigung des Schutzgutes Boden. Die hierfür geforderte gutachterliche Betrachtung liegt grundsätzlich dem 
Umweltbericht als eigenständiges Dokument (Bodenkundliches Gutachten) bei. Bodenkundliche Baubegleitung bei 
Eingriffsflächen > 5.000 m² (DIN 19639): Das Neubauvorhaben ist durch eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) 
zu begleiten. Sie kann Teil der ökologischen Baubegleitung sein, die für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere bereits 
vorgesehen ist, sofern das beauftragte Büro die notwendige Fachkunde nachweisen kann. Grundsätzliches Ziel ist 
die Vermeidung bzw. Minderung möglicher Beeinträchtigungen im Zuge der Baumaßnahme. Die Bodenkundliche 
Baubegleitung muss im Rahmen der Bauüberwachung vor Ort auf den Baustellen regelmäßig präsent sein, um den 
Umgang mit den Böden (Bodenabtrag, Bodentrennung, Zwischenlagerung, Wiedereinbau, Rekultivierung) 
überwachen zu können. Im Zuge der Überwachung hat die bodenkundliche Baubegleitung ein Bautagebuch zu 
führen, in dem alle bodenrelevanten Belange dokumentiert werden.

Immissionsschutz 
In der Beschreibung wird darauf hingewiesen, dass derzeit im Rahmen des Parallelverfahrens zum Bebauungsplan 
Nr. A32 „Gewerbegebiet Kapellenstraße“ schalltechnische Untersuchungen durchgeführt werden, deren Ergebnisse 
in einem Schallimmissionsgutachten einfließen und auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, etwa durch die 
Festsetzung von sog. Emissionskontingenten für das geplante Gewerbegebiet, zum Entwurf des Bebauungsplanes 
berücksichtigt werden sollen. Die Ergebnisse dieses Schallimmissionsgutachten sind aus 
immissionsschutzfachlicher Sicht abzuwarten. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass hinsichtlich des 
Friedhofs östlich des Plangebiets (Immissionsrichtwert tagsüber: 55dB(A)) ebenfalls ein Konfliktpotential besteht. 
Prinzipiell bestehen allerdings gegenüber dem o.g. Vorhaben keine Bedenken hinsichtlich der von mir zu 
vertretenden Belange des Immissionsschutzes.

Für die bergrechtliche Stellungnahme wurden folgende Quellen als Datengrundlage herangezogen: Hinsichtlich der 
Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010,
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Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG; hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: 
vorliegende und genehmigte Betriebspläne; hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und analog 
vorliegende Risse, in der Datenbank vorliegende Informationen, Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts 
Weilburg über früheren Bergbau. Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans 
inventarisierten Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hiesigen 
Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme basiert daher hinsichtlich des Altbergbaus auf einer 
unvollständigen Datenbasis. Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 
Rohstoffsicherung: Ca. 50 m nordöstlich des Plangebiets weist der RPS/RegFNP ein „Vorbehaltsgebiet 
oberflächennaher Lagerstätten“ für Kiessand aus. Der Bergaufsicht liegt derzeit kein Antrag auf einen Betriebsplan 
für Gewinnungstätigkeiten vor. Im Falle eines eventuellen künftigen Abbaus sind jedoch entsprechende 
Auswirkungen (Lärm- und Staubimmissionen) nicht auszuschließen. 
Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und dessen 
näherer Umgebung. 
Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen Unterlagen zufolge bisher 
kein Bergbau umgegangen. Dem Vorhaben stehen seitens der Bergaufsicht keine Sachverhalte entgegen.

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich das in Ihrem 
Lageplan näher bezeichnete Gelände am Rande eines Bombenabwurfgebietes befindet. Es gibt jedoch keinen 
begründeten Verdacht, dass auf der Fläche mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch 
sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische 
Flächenabsuche nicht erforderlich. Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch 
ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampfmittelräumdienst 
unverzüglich zu verständigen. Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleit- bzw. 
Planfeststellungsverfahrens zu verwenden, sofern sich keine wesentlichen Flächenänderungen ergeben.
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Behandlung:

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Begründung:

Zu Raumordnung: 
Die Flächengröße der Änderungsfläche im Bebauungsplan und der Zielabweichung errechnet sich bis zu den 
Straßenbegrenzungslinien. Die zu ändernde Fläche im RegFNP 2010 wiederum geht aus technischen Gründen bis 
zur Straßenmittellinie. Da das Gebiet im Nordosten, Süden und Nordwesten von Straßen eingefasst wird, ergibt sich 
über die Straßenlängen gesehen eine Mehrfläche von ca. 0,5 ha. 
Der Stellungnahme wird gefolgt und der Text unter A 4 "Regionalplanerische Aspekte" in der Begründung um die 
Beschreibung der Größendifferenz ergänzt.

Ebenfalls unter A 4 "Regionalplanerische Aspekte" werden die aufgeführten Maßnahmen und Hinweise aus der 
Zielabweichung ergänzt.

Zu Maßnahme 2: Nach Aussage der Kommune ist die über die Gebietsentwicklung hinausgehende 
Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen so weit wie möglich minimiert worden. Lediglich der 
artenschutzrechtliche Ausgleich erfordert zwingend Maßnahmen in unmittelbarer räumlicher Nähe. Hierfür werden 
ca. 2 ha Landwirtschaftsfläche benötigt. Der naturschutzrechtliche Ausgleich erfolgt durch den Zukauf von 
Ökopunkten von der Ökoagentur des Landes. Eine diesbezügliche Reservierungsvereinbarung ist endabgestimmt 
und steht kurz vor der Unterschrift. Die Stadt hat einen örtlichen Runden Tisch „Landschaftspflege, Umwelt und 
Naturschutz“ ins Leben gerufen, in welchem Nutzungskonflikte - insbesondere in den Offenlandbereichen - diskutiert 
werden. Ziel ist u.a. eine adäquate Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange. 
Zu Hinweis 2: Für die geplante Entwicklung im Änderungsgebiet ist zwischenzeitlich im Rahmen des parallel in der 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes ein Verkehrsgutachten erstellt worden. Dieses Gutachten wird Teil der im 
Zeitraum vom 28.03.2023 bis 27.04.2023 in den Räumen des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain offengelegten 
Unterlagen des RegFNP-Änderungsverfahrens sein. Der Stellungnahme wird dahingehend gefolgt, dass im Kapitel 
A 5 (Verkehrsplanerische Aspekte) auf das Gutachten eingegangen wird. Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung 
zeigen, dass die Entwicklung des Gewerbegebietes als verkehrsverträglich eingestuft werden kann.

Zu Biotope/faunistische Erfassung/Artenschutz: 
Im Jahr 2021 wurden innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans faunistische Erfassungen der 
Tiergruppen Vögel, Fledermäuse, Bilche (Haselmaus), Reptilien, Amphibien und Maculinea ssp. (Faltergattung 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling) durchgeführt. Aus der Analyse sind als artenschutzrechtlich besonders zu prüfende 
Vogelarten Bluthänfling, Feldlerche, Gartenrotschwanz, Girlitz, Goldammer, Grünspecht, Haussperling, 
Klappergrasmücke, Kuckuck, Neuntöter, Schwarzkehlchen, Steinkauz, Stieglitz, Teichrohrsänger und Waldohreule,



als artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Fledermausarten Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, 
Kleiner Abendsegler, „Langohr“, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus sowie als 
artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Reptilienart die Zauneidechse hervorgegangen. Dementsprechend sind 
artenschutzrechtliche Konflikte möglich. Haselmäuse, Amphibien oder Maculinea -Arten wurden hingegen nicht 
nachgewiesen. Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG 
kann nach Prüfung für die zuvor genannten Tierarten bei Berücksichtigung von Vermeidungs- und vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlossen werden (CEF-Maßnahmen für Feldlerche, Schwarzkehlchen, 
Zauneidechse, Bluthänfling, Fledermäuse). Für die übrigen genannten, besonders zu prüfenden Tierarten besteht 
kein artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial. Demnach ist die Umsetzung von CEF-Maßnahmen nicht erforderlich. 
Innerhalb der Maßnahmenflächenfläche für das Schwarzkehlchen kann auch der Ausgleich für die im Plangebiet 
liegenden Flächen erfolgen, die als geschützter Lebensraumtyp (LRT) „Magere Flachland-Mähwiesen“ funktional zu 
kompensieren sind. Darüber hinaus werden keine weiteren gesetzlich geschützten Biotope innerhalb des 
Plangebietes berührt. 
Die Änderungsunterlagen wurden um diese Informationen ergänzt.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Schutzgut „Oberflächengewässer“ und „Gewässerrandstreifen“ 
ausreichend berücksichtigt wurde. 

Bodenschutz: 
Die Ergebnisse aus dem in Bearbeitung befindlichen Bodenkundlichen Gutachen (Ingenieursbüro Schnittstelle 
Boden GmbH) werden in dem Bebauungsplan übernommen.

Nachsorgender Bodenschutz: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben 
bestehen.

Vorsorgender Bodenschutz: Die Hinweise bezüglich der Konkretisierung von Einzelflächen, der Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung, eine bodenkundliche Baubegleitung und eines Bautagebuchs betreffen nicht die Ebene der 
regionalen Flächennutzungsplanung. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung und der Bauausführung 
bzw. bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen zu beachten.

Immissionsschutz: 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplan "Gewerbegebiet Kapellenstraße" wurde vom Büro Kiefer & Krebs 
Ingenieure GmbH (Darmstadt) eine schalltechnischen Untersuchungen erarbeitet (Stand 07.12.2022). Diese belegt, 
dass im Geltungsbereich des Bebauungsplans Konflikte aus dem Verkehrslärm bestehen. Im Rahmen des 
Bebauungsplans sind Vorgaben hinsichtlich der schalltechnischen Dimensionierung von Außenbauteilen zum 
Schutz vor vorhandenem Verkehrslärm zu machen. Mit der durchgeführten Geräuschkontingentierung des 
Anlagenlärms wurden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Festlegungen getroffen, bei dessen 
Beachtung eine konfliktfreie Nachbarschaft der Gewerbenutzung mit Wohnnutzungen im Umfeld möglich bleibt. Die 
Einhaltung der Kontingente für die im Plangebiet vorgesehenen gewerblichen Nutzungen ist im Rahmen des 
jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 
Der Stellungnahme wird gefolgt und der Text des Umweltberichts um die Beschreibung der Ergebnisse ergänzt.

Zur bergrechtlichen Stellungnahme: 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt und ein Hinweis zum „Vorbehaltsgebiet oberflächennaher Lagerstätten“ für 
Kiessand nordöstlich der Planfläche im Umweltbricht unter B 2.1 Bestandsaufnahme "Boden und Fläche" 
aufgenommen. 
Es wird ansonsten zur Kenntnis genommen, dass dem Vorhaben seitens der Bergaufsicht keine Sachverhalte 
entgegen stehen.

Die Hinweise bezüglich des Einschaltens des Kampfmittelräumdiensts betrifft die verbindliche Planungsebene, für 
das laufende Änderungsverfahren des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 ist er nicht 
von Belang. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu beachten.
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Änderungsbedarf: 
Texte/Erläuterung der Planung 
Texte/Umweltbericht



2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 
für die Stadt Rödermark, Stadtteil Ober-Roden 
Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße"

Beschluss über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) und der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg 
Wasserwerk Hergershausen 
Gruppe: TöB

ROEDE_002_B-03130

Dokument vom: 12.09.2022
Dokument-Nr.: S-07859

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Wie wir der Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplanes 2010 entnehmen, wird die 
durch das Plangebiet verlaufende Trinkwasserfernleitung Nord erwähnt. Wir möchten darauf hinweisen, dass hier 
ein Schutzstreifen, links und rechts der Leitung von 10 m einzuhalten ist, der von jeglicher Bebauung freigehalten 
werden muss. 
Des Weiteren befindet sich im Plangebiet ein Entleerungsbauwerk der Fernwasserleitung Nord, dass in den 
namenlosen Graben Flur 9 Flurstück 277 abschlägt, sowie ein Haupteinspeiseschacht mit Wasserzähleranlage für 
die Trink- und Brauchwasserversorgung des Gebietes Kapellenstraße. Grundsätzlich ist die Zugänglichkeit der 
Trinkwasserversorgungsanlagen zu gewährleisten und falls erforderlich diese im Grundbuch dinglich zu sichern.

Das Gebiet befindet sich an der Grenze der festgesetzten Schutzzone III, des Wasserwerkes Rollwald. Aufgrund 
des niedrigen Flurabstandes ist die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers hoch. Des Weiteren hat die 
zukünftige Bebauung im Plangebiet einen hohen Versiegelungsgrad der für die Grundwasserneubildung relevanten 
Fläche zur Folge. Wir bitten im Rahmen der weiteren Planung darum, die technische Ausführung so zu gestalten, 
dass ein möglichst großer Teil des Regenwassers, unter Beachtung der hydrogeologischen Verhältnisse und den 
gesetzlichen Vorschriften versickert wird. 
Weitere Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Im Umweltberichte dieser Änderung wird unter Kapitel B 2.1 "Bestandsaufnahme" auf das Vorhandensein der 
Trinkwasserleitung und des Einleitebauwerks hingewiesen.

Die Hinweise bezüglich des Schutzstreifen der Trinkwasserfernleitung und der Zugänglichkeit des 
Einleitungsbauwerks und des Haupteinspeiseschachts betreffen nicht die Ebene der regionalen 
Flächennutzungsplanung. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu beachten.

Lage an der Grenze des Trinkwasserschutzgebietes Zone III: Gemäß der uns zur Verfügung stehenden Unterlagen 
beginnt die Schutzzone des WSG östlich der Frankfurter Straße, das Plangebiet befindet sich westlich der Straße. 
Eine Überschneidung des WSG mit dem Plangebiet ist somit nicht gegeben.

Ein Hinweis auf die hohe Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers und die Grundwasserneubildung ist in 
Kapitel B 2.1 des Umweltberichtes dieser Änderung enthalten. 
Auch geeignete Maßnahmen bezügl. der Gestaltung sind in Kapitel B 2.3 des Umweltberichtes enthalten. Die 
Konkretisierung kann erst auf Bebauungsplan-Ebene erfolgen.
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Stellungnehmer: e-netz Südhessen AG  
Gruppe: TöB

ROEDE_002_B-03136

Dokument vom: 13.09.2022
Dokument-Nr.: S-07863

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Wir nehmen dazu Stellung für die Netze der ENTEGA AG und der e-netz Südhessen AG und ENTEGA Medianet 
GmbH. Im Gebiet der Stadt Rödermark sind wir Netzbetreiber folgender Sparten: Strom, Gas und 
Straßenbeleuchtung.

Bei der weiteren Planung bitten wir zu beachten: 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich Betriebsmittel unseres Unternehmens bzw. der ENTEGA AG. 
Notwendige Leitungsumlegungen gehen zu Lasten des Veranlassers bzw. werden nach geltenden Verträgen 
geregelt und sind rechtzeitig mit uns abzusprechen. 
Im Bereich der Baumaßnahme verläuft eine Gas-HD-Leitung. Vor Baubeginn hat eine Einweisung durch den 
Anlagenbetreiber zu erfolgen. Ihr Ansprechpartner ist Herr Volker Hofmeyer in unserer Regionalstelle Darmstadt, 
Tel.: (06151) 701-8774. Unsere vorhandenen Leitungen dürfen nicht überbaut werden. Längs der Leitungen ist ein 
Schutzstreifen von beidseitig jeweils einem Meter von Bebauung freizuhalten. Falls dies nicht möglich ist, müssen 
die Leitungen auf Kosten des Veranlassers umgelegt werden. 
Bei der Baumaßnahme muss sichergestellt sein, dass nach der Oberflächenwiederherstellung die Erdüberdeckung 
zu unserem Kabel und Leitungen dem Regelwerk entspricht. In der Regel liegen Kabel und Leitungen in einer Tiefe 
von 0,5 bis 1,6m. 
Hinsichtlich der geplanten Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich der Leitungstrasse ist zu beachten, dass 
tiefwurzelnde Bäume lt. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen Mindestabstand von 2,5 m zu 
unseren Versorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind die Leitungen gegen 
Wurzeleinwirkungen zu sichern, oder die Standorte der Bäume dementsprechend zu verschieben. 
Pflanzmaßnahmen im Nahbereich unserer Betriebsmittel sind deshalb vorher mit uns abzustimmen. 
Wir beantragen, Leitungs- bzw. Baumschutzmaßnahmen in den planungsrechtlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan aufzunehmen. 
Im Rahmen Ihrer Baumaßnahme ist von uns vorgesehen Stromversorgungskabel zu verlegen. Die Stromversorgung 
des Planungsgebietes kann durch Ergänzung und Erweiterung unseres bestehenden Versorgungsnetzes im Zuge 
der Erschließungsmaßnahmen entsprechend dem Leistungsbedarf der zukünftigen Abnehmer realisiert werden. 
Neue Versorgungsleitungen können erst dann gelegt werden, wenn die Bauarbeiten für Kanalisation und 
Wasserversorgung abgeschlossen, die Erschließungsarbeiten lage- und höhenmäßig hergestellt und die Grenzen 
sichtbar vermarkt sind. 
Zur Sicherstellung der Stromversorgung ist es erforderlich, frühzeitig in die Planung bezüglich vorgesehener 
Parkflächen, die mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge auszustatten sind, einbezogen zu werden. In Abhängigkeit der 
vorgesehenen Parkflächen mit Ladesäulen ist der Energiebedarf im Bezug auf benötigte Transformatorenstationen 
und die Anzahl der Stromkabel in den öffentlichen Gehwegen und Straßen ein wesentlicher Planungsfaktor. Daraus 
kann ein Mehrbedarf an Flächen für die Errichtung von zusätzlichen Transformatorenstationen zur Sicherstellung 
des Energiebedarfs für die E-Mobilität resultieren. Für eine ökonomisch nachhaltige Erschließung sind die Flächen 
zur Errichtung von Transformatorenstationen bereits in die Bauleitplanung als Vorhalteflächen mit aufzunehmen. 
Bei erhöhtem Leistungsbedarf einzelner Gewerbeansiedlungen kann der Bau zusätzlicher Transformatorenstationen 
erforderlich werden. Wir planen den Bau von zwei Transformatorstationen vom Typ K 2000 FD (7,30m*4,50m); 
gemäß §6 HBO inkl. Abstandsflächen und Abstände von 1 Meter) mit Flachdach vor. Für die zu errichtenden 
Transformatorstationen bitten wir sie nach § 14 BauNVO und § 63 HBO die Errichtung der Transformatorstationen 
auch außerhalb der Bebauungslinie bzw. Baugrenzen zuzulassen. Zur Sicherstellung der Stromversorgung 
beantragen wir dementsprechend zwei Versorgungsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB zur Errichtung von 
zwei Transformatorstationen. Die geplanten Standorte haben wir in den Vorentwurf eingetragen - s. Anlage. Ihr 
Ansprechpartner ist Herr Thomas Staffinger in unserer Regionalstelle Groß-Umstadt, Tel.: (06151) 701-8472. 
Bitte holen Sie sich vor Baubeginn die Bestandspläne sowie unser „Merkblatt zum Schutz unterirdischer 
Versorgungsleitungen“ über unser Online-Portal (www.e-netz-suedhessen.de/ bauen-anschliessen/planauskunft-
fuer-bauvorhaben) ein.



Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Begründung:

Die Hinweise bezüglich nötiger Leitungsumlegungen, Überbauung, Schutzstreifen und Überdeckungen der 
vorhandenen Leitungen, Anpflanzungen im Bereich von Leitungen, Festsetzungen zu den Leitungen im 
Bebauungsplan, nötiger neuer Versorgungsleitungen, Tranformatorenstationen sowie dem betreffenden Merkblatt  
betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung. 
Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, Bauplanung, Bauausführung und bei der Umsetzung 
konkreter Maßnahmen zu beachten.
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Stellungnehmer: Kreisausschuss des Kreises Offenbach Fachdienst 
64 
Gruppe: TöB

ROEDE_002_B-03153

Dokument vom: 13.09.2022
Dokument-Nr.: S-07905

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Zur 2. Änderung des Regionalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Rödermark, 
Stadtteil Ober-Roden, Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße", wird seitens des Kreises Offenbach folgende 
Stellungnahme abgegeben:

Das Gebiet wird von West nach Ost von einem namenlosen Oberflächengewässer durchflossen. Diesem direkt 
zugeordnet sind beidseitig die Gewässerrandstreifen in einer Breite von jeweils 10 m ab Böschungsoberkante. Der 
Gewässerverlauf und seine Uferbereiche sind im Sinne der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu entwickeln.

Da innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Rödermark mehrere Bebauungspläne aktuell sich in der Abstimmung 
befinden — siehe Skizze — sind in dem Abschnitt zwischen der B459 Frankfurter Straße und der B459-L3097 die 
Veränderungen des Verkehrsvolumens in eine Gesamtbetrachtung zusammen zu fassen. Die Leistungsfähigkeit der 
drei Knotenpunkte: 
B459 / Frankfurter Straße 
B459 / Kapellenstraße 
B459 Rödermarkring / L3097 Ober-Rodener-Straße / Hanauer Straße 
sind festzustellen. Ergänzend ist Hessen Mobil — als Eigentümer der Bundesstraße 459 — in das TÖB-Verfahren 
aufzunehmen / einzubeziehen. 
Sollten zur Aufrechterhaltung der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs Änderungen an den Signalplanungen 
entlang der B459-L3097 bzw. L3097 bzw. Anpassungen an dem Knotenpunkt notwendig werden, sind die 
Kostentragungen von der Stadt Rödermark zu realisieren (Erlasse des HMWEVL vom 06.02. und 23.11.2015).

Zwar sind im Umweltbericht unter Kapitel B 2.3 „Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich" 
einige Anregungen aus der naturschutzfachlichen Stellungnahme zum parallel laufenden B-Planverfahren Nr. A 32 
„Gewerbegebiet Kapellenstraße" aufgenommen worden und es ist richtig, dass auf dieser Planungsebene 
detailliertere Regelungen nicht möglich sind. Jedoch bleibt es ein zentrales naturschutzrechtliches Anliegen, dem 
Erhalt bestehender Gehölz- und weiterer Biotopstrukturen sowie gewachsener Böden einen größeren Stellenwert 
einzuräumen. Damit würde voraussichtlich zugleich auch die Klimaresilienz der Fläche erhöht werden.

Bislang ist fraglich und in den bisherigen Unterlagen noch nicht belegt, ob die erforderliche Kompensation, 
insbesondere der Eingriffe in den Boden, für die ein gesondertes Gutachten samt funktionaler Kompensation 
gefordert ist, überhaupt geleistet werden kann. Es wird daher angeregt, die vorhandenen Gebüschbereiche im 
Süden an der Kapellenstraße, in der Mitte und im Norden am Rödermarkring, einen 10-20 m breiten Streifen entlang 
des Radweges am Rödermarkring sowie einen breiteren Grünlandstreifen südlich des westlichen Grabenteiles zu 
erhalten.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes. Bei 
Trinkwasserleitungen und deren Anlagen müssen die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten 
werden (z.B. DIN, DVGW, VDI). Hinsichtlich des Trinkwasseranschlusses des Zweckverband Gruppenwasserwerk 
Dieburg ist dafür Sorge zu tragen, dass neben der gewünschten Trinkwassermenge auch der entsprechende Druck 
ausreichend ist. Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in das Grundwasser sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen gemäß der aktuellen Gesetzeslage (WHG, LWG) und dem Stand der Technik umzusetzen z.B. 
Lagerung von wassergefährdenden Bau- und Treibstoffen auf abgedichteten Flächen, etc. Falls für diesen 
Bebauungsplan planungsrechtlich Betriebswasseranlagen (z.B. Zisternen oder Brunnen) vorgesehen sind, müssen 
diese von den künftigen Betreibern gern. § 13 Abs. 4 der Trinkwasserversorgung formlos bei uns angezeigt werden.



Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Begründung:

Zu Oberflächengewässer: 
Im Umweltbricht der vorliegenden Änderung wird der Graben, der das Gebiet durchfließt, beschrieben und unter 
B.2.3 "Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich" folgendes aufgeführt: "Anlage eines naturnah 
gestalteten neuen Gewässerverlaufes mit zugehörigen Uferbereichen sowie Störsteinen zur Brechung der 
Gewässerdynamik und Sicherung der Gewässersohle; Empfehlung, die Gewässerparzelle und den Randstreifen in 
kommunaler Hand zu behalten; Entwicklung eines Uferstaudensaumes auf den umgebenden Flächen entlang des 
Gewässerverlaufs". 
Im parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. A 32 "Gewerbegebiet Kapellenstraße" der Stadt 
Rödermark werden diese Maßnahmen aufgenommen.

zu Verkehr: 
Für die geplante Entwicklung im Änderungsgebiet ist zwischenzeitlich im Rahmen des parallel in der Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes ein Verkehrsgutachten erstellt worden. Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung 
zeigen, dass die Entwicklung des Gewerbegebietes als verkehrsverträglich eingestuft werden kann. Dies gilt 
insbesondere für die Knotenpunkte im Zuge des Rödermarkrings (B 459). 
Hessen Mobil wurde und wird in den weiteren Verfahrensschritten dieses RegFNP-Änderungsverfahrens beteiligt. 
Die vertraglichen Regelungen, z.B. die Finanzierung von erschließungsbedingten Maßnahmen (Änderungen an 
Lichtsignalanlagen), sind zwischen den betroffenen Fachbehörden und der Stadt Rödermark im nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren zu klären.

Zu Gehölz- und Biotopstrukturen: 
Wie in der Stellungnahme selbst aufgeführt, sind detaillierte Aussagen zu den Auswirkungen der Planung sowie zu 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder Kompensation von Beeinträchtigungen erst im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung möglich und müssen im parallel laufenden Bebauungsplan-Verfahren erfolgen, da sie 
erst auf dieser Ebene anhand der vorgesehenen Festsetzungen konkreter abzuschätzen sind.

Zu Erhalt eines Grünlandstreifen: 
Die angeregte Darstellung eines 10 - 20 m breiten Grünlandstreifens entlang des Radweges und der Straßen, um 
die Gebüschbereiche zu erhalten, ist im Maßstab des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 von 1 : 50 000 nicht umsetzbar. Sie ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen.

Zu Trinkwasserversorgung: 
Die Hinweise bezüglich der Anwendung der allgemein anerkannten Regeln der Technik bei der Herrstellung der 
Trinkwasserleitung und deren Anlagen, des nötigen Wasserdrucks, Schutzmaßnahmen gegen Schadstoffeintrag in 
das Grundwasser, der Lagerung wassergefährdender Bau- und Treibstoffe sowie der Anzeigepflicht bei 
Betriebswasseranlagen betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung. Sie sind im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung und bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen zu beachten.
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Stellungnehmer: Kreisausschuss des Hochtaunuskreises FB 60.10 
Gruppe: TöB

ROEDE_002_B-03161

Dokument vom: 28.09.2022
Dokument-Nr.: S-07909

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Vom Amt für den ländlichen Raum Bad Homburg werden die öffentlichen Belange der Landwirtschaft / Feldflur im 
Kreis Offenbach vertreten. Dies beinhaltet auch die Aufgaben der Landespflege. Aus dieser Sicht werden folgende 
Anregungen und Bedenken vorgebracht: 
1. Planungsanlass und Ziel 
Planungsanlass und Ziel der 2. Änderung des RegFNP für die Stadt Rödermark, Stadtteil Ober- Roden, ist die 
Planungsabsicht der Stadt Rödermark bedarfsorientiert Gewerbegrundstücke in dem Änderungsbereich 
auszuweisen und damit die zukünftige Bebauung bis an den Rödermarkring heranzuführen. Der Änderungsbereich 
hat eine Flächengröße von ca. 8,5 ha. 
2. Planungsrechtliche Hinweise, Anregungen und Bedenken 
Der Änderungsbereich ist im gültigen RegFNP als „Weißfläche“ (ca. 7,1 ha), „Grünfläche – Friedhof“ (ca. 0,8 ha) und 
„Grünfläche – Park“ (ca. 0,6 ha) dargestellt und soll mit dem RegFNP-Änderungsverfahren in „Gewerbliche 
Baufläche, geplant“ (ca. 8,5 ha) geändert werden. 
Hierzu war zunächst, als Voraussetzung für die folgenden Bauleitplanverfahren, ein Zielabweichungsverfahren 
erforderlich, was von Seiten der Stadt Rödermark beim Regierungspräsidium Darmstadt beantragt wurde und gem. 
§ 8 (5) HLPG von Seiten der Regionalversammlung Südhessen mit Beschluss vom 04.03.2022 genehmigt wurde. 
3. Landwirtschaftliche Hinweise, Anregungen und Bedenken 
Der Geltungsbereich unterliegt im Bestand überwiegend einer landwirtschaftlichen Nutzung. Im BodenViewer 
Hessen des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) ist der Bereich mit 
kleinräumig wechselnden Acker-/Grünlandzahlen (BFD5L) von 25 bis 50 dargestellt. Die durchschnittliche 
Ertragsmesszahl für die Gemarkung Ober-Roden liegt dabei bei 32 und somit in Teilen im Geltungsbereich darüber. 
Es handelt sich somit um einen Gunststandort für die landwirtschaftliche Produktion in der Gemarkung Ober-Roden. 
Im dem für den Regierungsbezirk Darmstadt bestehenden aktualisierten Landwirtschaftlichen Fachplan Südhessen 
(LFS) 2021 ist der Bereich in der Gesamtbewertung der Feldflurfunktionen mit der Stufe 2 dargestellt, was eine 
entsprechende Wertigkeit des Bereichs für die Landwirtschaft unterstreicht. Durch die planerische Vorbereitung 
einer gewerblichen Baufläche wird den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben bei Umsetzung die Fläche und 
damit der Boden als Produktionsgrundlage entzogen. 
Bei Umsetzung und Überbauung des Plangebietes ist somit die Eingriffswirkung auf das Schutzgut Boden mehr als 
erheblich, da hiervon sämtliche Bodenfunktionen betroffen sind. Aus landwirtschaftlicher Sicht insbesondere auch 
die Ertragsfunktion des Bodens. Daran ändert auch nichts, dass die Böden im Geltungsbereich gem. BodenViewer 
Hessen „nur“ einen geringen bis mittleren Bodenfunktionserfüllungsgrad aufweisen. 
Nach Prüfung der vorgelegten Planunterlagen erachten wir es als unabdingbar, dass für den Planbereich ein 
eigenständiges Bodengutachten nach Maßgabe des Leitfadens „Kompensation des Schutzgutes Boden in der 
Bauleitplanung nach BauGB – Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in 
Hessen und Rheinland-Pfalz“ (HLNUG, Heft 14) erstellt wird. Dies ist im Übrigen als zu beachtender Hinweis im 
Rahmen der regionalplanerischen Entscheidung der Regionalversammlung vom 04.03.2022 unter Ziffern III 3. im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens enthalten. Im Zuge des RegFNP-Änderungsverfahrens ist insoweit die Stadt 
Rödermark auch nochmals für das Bebauungsplanverfahren von Seiten des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 
auf die Notwendigkeit eines eigenständigen Bodengutachten hinzuweisen. 
Weiterhin ist auf die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung einzugehen. Wenngleich sich die 
Flächennutzungsplanung auf die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung beschränkt und hier nur allgemeine 
Aussagen getroffen werden können, so ist hier auch nochmals auf das planerisch vorgelagerte 
Zielabweichungsverfahren beim RP Darmstadt einzugehen, demnach die Regionalversammlung Südhessen in 
ihrem Beschluss vom 04.03.2022 unter Ziffer II 2. als Auflage und Bedingung für das nachgelagerte 
Bauleitplanverfahren vorgegeben hat, „dass keine Inanspruchnahme weiterer landwirtschaftlicher Flächen für 
naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen erfolgt.“ Dies ist in dem laufenden RegFNP-Änderungsverfahren 
auch nochmals aufzugreifen und beispielsweise in der Begründung unter Punkt A 6: Landschaftsplanerische



Aspekte sowie im Umweltbericht unter B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich textlich 
aufzunehmen.
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Behandlung:

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Begründung:

zu 1. Planungsanlass und Ziel und 2. Planungsrechtliche Hinweise, Anregungen und Bedenken: 
Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

zu 3. Landwirtschaftliche Hinweise, Anregungen und Bedenken: 
Im Umweltbreicht dieser Änderung wird unter Punkt B.2.3 "Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich" bereits auf folgendes hingewiesen: "Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und 
seiner natürlichen Funktionen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kompensieren, 
siehe auch Kapitel B 2.2. Die konkrete Planung und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen selbst ist im 
Zuge der Bauleitplanung bzw. der Fachplanung, ggfs. mit eigenständigem Bodengutachten, zu leisten. Zu den 
bevorzugten Maßnahmen zählen z.B. Entsiegelung, Rekultivierung von Abbaustätten, Altablagerungen usw., Abtrag 
von Aufschüttungen, Verfüllungen usw., Schadstoffbeseitigung, Bodenreinigung, Oberbodenauftrag, 
Bodenlockerung, erosionsmindernde Maßnahmen, Wiedervernässung ehemals nasser oder feuchter Standorte oder 
Aufwertung ackerbaulich bewirtschafteter Fläche durch Extensivierung." 
Der Text wird um die genannte Arbeitshilfe ergänzt. 
Desweiteren wird der Stadt Rödermark mitgeteilt, dass ein Bodengutachten im weiteren Verfahren erstellt werden 
muss. 
Die Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist in der Flächennutzungsplanung wegen der 
Beschränkung auf die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und der auf dieser Planungsstufe meist noch 
relativ unbestimmten Planung nur allgemein möglich. Für die Kompensation der geplanten Eingriffe, die nicht in den 
Bauflächen selbst untergebracht werden können, weist der RPS/RegFNP 2010 die Ökologisch bedeutsame 
Flächennutzung aus. Abgleitet aus dem Biotopverbundsystem der kommunalen Landschaftspläne, sind dies 
Gebiete, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder wegen ihrer natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten für künftige 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonders geeignet sind. Eine Konkretisierung der 
Einzelflächen sowie eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt erst auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung. Hierfür bieten die Landschaftspläne und landschaftsplanerischen Gutachten detaillierte 
Maßnahmenplanungen. Neben dem Biotopverbundsystem bietet auch die Realisierung des Regionalparks 
Möglichkeiten zur Kompensation. 
Die Begründung wird im Umweltbericht unter B 2.2 "Prognose und Bewertung der Auswirkungen - 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung" um folgende Aussage ergänzt: "Laut Nebenbestimmung Nr. 2 der 
Zielabweichung muss im nachgelagerten Bauleitplanverfahren sichergestellt werden, dass keine Inanspruchnahme 
weiterer landwirtschaftlicher Flächen für naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen erfolgen wird. Nach 
Aussagen der Kommune vom 09.12.2022 werden die Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan sowohl im 
Plangebiet selbst stattfinden als auch auf einer ca. 2 ha großen landwirtschaftlichen Fläche im Main-Kinzig-Kreis (für 
Wanderschäferei) sowie durch Ankauf von Ökopunkten erfolgen.“ 

Änderungsbedarf: 
Texte/Umweltbericht
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Fakten im Überblick

Anlass und Ziel der Änderung: In der Stadt Rödermark wird bereits seit mehreren Jah-

ren die Gewerbegebietsentwicklung im Bereich zwischen 

der Kapellenstraße sowie dem Rödermarkring (Bundes-

straße B 459) auf einer im RPS/RegFNP 2010 darge-

stellten Weißfläche diskutiert. Im Zuge einer städtebauli-

chen Entwicklung und Erschließung sollen im nördlichen 

Anschluss an die Ortslage des Stadtteils Ober-Roden 

bedarfsorientiert Gewerbegrundstücke ausgewiesen und 

die künftige Bebauung somit bis an den Rödermarkring 

herangeführt werden.

Flächenausgleich Ausnahme

Gebietsgröße ca. 8,5 ha

Zielabweichung zugelassen

Stadtverordneten- bzw. Ge-

meindevertreterbeschluss 

zur RegFNP-Änderung

06.07.2021

Parallelverfahren  nein  ja, Nr. A 32 „Gewerbegebiet Kapellenstraße“

FFH-Vorprüfung

Vorliegende Gutachten zu Themen: Artenschutz 

Emissionen/Immissionen 

Verkehr
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Derzeitige RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000
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Beabsichtigte RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000

"Weißfläche" (ca. 7,1 ha), "Grünfläche - Friedhof" (ca. 0,8 ha) und "Grünfläche - Park" (ca. 
0,6 ha) in "Gewerbliche Baufläche, geplant" (ca. 8,5 ha)
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Anpassung der Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab

Anpassung der Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab
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Luftbild (Stand 2019)

Digitale Orthophotos 2019: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 10 000
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Vergrößerung der beabsichtigten Änderung

Grenze des Änderungsbereiches ohne Maßstab
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Begründung

A: Erläuterung der Planänderung 

A 1. Rechtliche Grundlagen

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs.1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der be-
absichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt ge-
mäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erforder-
nisse der Raumordnung fest.

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Hessisches Landespla-
nungsgesetz und das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main bilden neben 
weiteren Fachgesetzen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
die Rechtsgrundlagen der Planung.

A 2. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Änderung umfasst eine Fläche von ca. 8,5 ha. 

Das Änderungsgebiet liegt in Rödermark im nördlichen Anschluss an die Ortslage von Ober-
Roden und bildet eine Abrundung des derzeitigen Siedlungsgefüges bis an den Straßenver-
lauf des Rödermarkrings (Bundesstraße B 459). 
Im Westen und Norden verläuft der Rödermarkring (Bundesstraße B 459), im Osten die 
Frankfurter Straße und das Friedhofsgelände, im Süden eine im RPS/RegFNP 2010 darge-
stellte Gewerbliche Baufläche, Bestand und die Kapellenstraße sowie weiter südwestlich die 
Gemeinbedarfsfläche, Bestand der Feuerwehr Ober-Roden.

Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden.

A 3. Anlass, Ziel und Inhalt

In der Stadt Rödermark wird bereits seit mehreren Jahren die Option einer Gewerbegebiets-
entwicklung im Bereich zwischen der Kapellenstraße sowie dem Rödermarkring (Bundes-
straße B 459) diskutiert. Das Plangebiet befindet sich in verkehrsgünstiger Lage im nördli-
chen Anschluss an die Ortslage des Stadtteils Ober-Roden. Im Zuge einer städtebaulichen 
Entwicklung und Erschließung sollen in diesem Bereich nunmehr bedarfsorientiert Gewerbe-
grundstücke ausgewiesen und die künftige Bebauung somit bis an den Rödermarkring her-
angeführt werden. Am 16.02.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Röder-
mark für diesen Bereich die Aufstellung des Bebauungsplans A32 „Gewerbegebiet Kapellen-
straße“ beschlossen. Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Gewerbe-
gebietes gemäß § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie die Sicherung der zugehöri-
gen Erschließung auf der Grundlage eines hierfür erstellten städtebaulichen Konzeptes. Im 
RPS/RegFNP 2010 ist der Bereich des Plangebietes größtenteils als sogenannte Weißfläche 
(rd. 7,1 ha) enthalten, während weitere Teilbereiche als „Grünfläche“ mit den Zweckbestim-
mungen „Friedhof“ und „Park“ (rd. 0,8 ha und rd. 0,6 ha) sowie im Nordosten überlagernd als 
„Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ (0,1 ha) dargestellt sind. Zwar wurde im Zuge 
der Aufstellung des derzeit rechtsgültigen RPS/RegFNP 2010 im Bereich der Weißfläche die 
Darstellung als „Gewerbliche Baufläche“ vorgesehen, jedoch wurde im Verlauf des Planauf-
stellungsverfahrens auf die Ausweisung eines entsprechenden „Vorranggebietes Industrie 
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und Gewerbe“ verzichtet, sodass die raumordnerischen Festlegungen und flächennutzungs-
planbezogenen Darstellungen nicht Gegenstand der Offenlegung des Planentwurfs waren 
und somit keine Rechtskraft erlangt haben. Demnach kann der in Aufstellung befindliche Be-
bauungsplan A32 „Gewerbegebiet Kapellenstraße“ nicht als gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetz-
buch (BauGB) an die Ziele der Raumordnung angepasst und aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt gelten. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark hat daher in ihrer 
Sitzung am 06.07.2021 die Beantragung einer Änderung des Regionalen Flächennutzungs-
planes 2010 sowie die Einreichung eines Antrags auf Abweichung von den Zielen des Regio-
nalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans 2010 beschlossen. Das Verfahren 
zur Abweichung von den Zielen der Raumordnung wurde am 13.05.2022 in der Regionalver-
sammlung Südhessen positiv beschlossen. 
Im Änderungsbereich befindet sich die Darstellung einer Fernwasserleitung im Bestand. Die 
Lage dieser Fernwasserleitung ist nicht Gegenstand dieser Änderung des Regionalen Flä-
chennutzungsplans. 
Damit der Bebauungsplan als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angesehen werden 
kann, ist es erforderlich, die bisherige Planaussage entsprechend der Festsetzung im Be-
bauungsplan wie folgt zu ändern:

"Weißfläche" (ca. 7,1 ha), "Grünfläche - Friedhof" (ca. 0,8 ha) und "Grünfläche - Park" (ca. 
0,6 ha) in "Gewerbliche Baufläche, geplant" (ca. 8,5 ha)

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird an diese 
Änderung angepasst. 

A 4. Regionalplanerische Aspekte

Die Änderungsfläche ist im gültigen Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plan 2010 (RPS/RegFNP 2010) als „Weißfläche“ und "Grünfläche - Park" und "Grünfläche - 
Friedhof" mit „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz" dargestellt bzw. festgelegt. 
Damit sind folgende regionalplanerischen Zielsetzungen verbunden: 
Eine sogenannte Weißfläche ist ein Bereich ohne planerische Aussage. Gemäß der raum-
ordnerischen Zielvorgabe Z3.4.2-4 hat die bauleitplanerische Ausweisung von Industrie- und 
Gewerbegebieten innerhalb der dargestellten „Vorranggebiete Industrie und Gewerbe, Be-
stand und Planung“ stattzufinden. Die geplante Ausweisung des Gewerbegebietes außer-
halb eines „Vorranggebiets für Industrie- und Gewerbe“ bzw. innerhalb einer Weißfläche und 
einem Vorranggebiet Siedlung Bestand widerspricht dem genannten Ziel der Raumordnung. 
Das als "Grünfläche - Park" und "Grünfläche - Friedhof" dargestellte Änderungsgebiet liegt 
innerhalb des regionalplanerischen Vorranggebiets Siedlung, das gemäß Ziel Z3.4.1-3 des 
RPS/RegFNP 2010 die im RPS/RegFNP 2010 dargestellten Wohnbau- und gemischten Bau-
flächen, Sonderbauflächen, Grünflächen, innerörtlicher Flächen für Ver- und Entsorgung, 
Gemeinbedarfsflächen sowie Flächen für Verkehrsanlagen beinhaltet. 
„Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz“ sind gemäß G6.1.7 zum Schutz des Grund-
wassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht in besonders schützenswerten Bereichen 
der Planungsregion ausgewiesen. Der Schutz des Grundwassers hat hier einen besonders 
hohen Stellenwert bei der Abwägung gegenüber Planungen und Vorhaben, von denen 
Grundwasser gefährdende Wirkungen ausgehen können. Neben den bestehenden und ge-
planten Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten (Zonen I - III/IIIa) sind dies Flächen mit 
geringer natürlicher Schutzwirkung gegenüber Grundwasserverschmutzung.

Die Flächengröße der Änderungsfläche von ca. 8,0 ha in der Zielabweichung (und auch im 
Bebauungsplan) errechnet sich bis zu den Straßenbegrenzungslinien. Die zu ändernde Flä-
che im RegFNP 2010 wiederum geht aus technischen Gründen bis zur Straßenmittellinie. Da 
das Gebiet im Nordosten, Süden und Nordwesten von Straßen eingefasst wird, ergibt sich 
über die Straßenlängen gesehen eine Differenz von ca. 0,5 ha.
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Die mit der neuen Darstellung im RPS/RegFNP 2010 zum Ausdruck gebrachte Planungsab-
sicht steht somit im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung und Landesplanung, es ist ein 
Zielabweichungsverfahren erforderlich. 
Mit Datum vom 17.02.2022 hat die Stadt Rödermark beim Regierungspräsidium Darmstadt 
einen Antrag auf Zulassung einer Abweichung von den Zielen des Regionalplans Südhes-
sen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 Raumord-
nungsgesetz (ROG) i.V.m. § 8 Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) zugunsten eines 
Gewerbegebietes für den Bereich des Bebauungsplanes A32 „Gewerbegebiet Kapellen-
straße“ gestellt. 
Die Regionalversammlung Südhessen hat in ihrer Sitzung am 13.05.2022 die Abweichung 
von den regionalplanerischen Zielsetzungen des Regionalplans Südhessen/Regionaler Flä-
chennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) zugunsten einer gewerblichen Nutzung des Plange-
bietes zugelassen. 
Die Zielabweichung wurde unter folgenden Auflagen und Bedingungen für die Aufstellung 
des Bebauungsplanes A32 „Gewerbegebiet Kapellenstraße“ im Stadtteil OberRoden sowie 
die entsprechende Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans zugelassen: 
„1. In die Begründung zum hier verfahrensgegenständlichen Bebauungsplan ist eine Ab-
schätzung aufzunehmen, inwieweit die betreffende Fläche klimatische Relevanz entfaltet, 
und durch welche Festsetzungen im Bebauungsplan dem Rechnung getragen werden kann. 
Solche Festsetzungen sind, soweit abwägungsfehlerfrei möglich, zu treffen. 
2. In den nachgelagerten Bauleitplanverfahren ist sicherzustellen, dass keine Inanspruch-
nahme weiterer landwirtschaftlicher Flächen für naturschutzfachliche Kompensationsmaß-
nahmen erfolgt.“ 
Folgende Hinweise sind im Rahmen der Bauleitplanverfahren zu beachten: 
„1. Die Sicherstellung der Wasserversorgung für das Gebiet ist darzulegen. 
2. Im Rahmen der Bauleitplanung ist ein Verkehrsgutachten zu erstellen, um nachzuweisen, 
dass die Auswirkungen und die Leistungsfähigkeit der Anbindung des Planvorhabens auf 
das umliegende Straßennetz untersucht und nachweist. 
3. Nach Maßgabe des Leitfadens „Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitpla-
nung nach BauGB - Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut 
Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz“ (HLNUG, Heft 14) ist im nachgelagerten Bebauungs-
planverfahren ein eigenständiges Bodengutachten zu erstellen."

A 5. Verkehrsplanerische Aspekte

In einem Verkehrsgutachten (HEINZ + FEIER GmbH, Oktober 2022) wurden für das ge-
samte Entwicklungsareal die verkehrlichen Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz 
geprüft. Zudem erfolgte für alle relevanten Knotenpunkte ein entsprechender Leistungsfähig-
keitsnachweis. Inhaltlich wurde die gegenwärtige Verkehrsbelastung (Analyse 2022) des an-
grenzenden Straßennetzes untersucht und in einer Prognose die verkehrliche Entwicklung 
bis 2035 aufgezeigt. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden zwei Erschließungsvarianten 
geprüft. Die Erschließung des Änderungsgebietes erfolgt entweder nur über die im südlichen 
Bereich verlaufende Kapellenstraße oder zusätzlich über eine zweite Anbindung an die östli-
che Frankfurter Straße. Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Entwicklung des Gewerbegebie-
tes mit den zugrunde gelegten Erschließungsvarianten an den untersuchten Knotenpunkten 
als verkehrsverträglich eingestuft werden kann. Die abschließende Festsetzung einer Er-
schließungsvariante erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungs-
plan).

Derzeit ist die Erschließung der Planfläche durch den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) nur über die ca. 500 m entfernte Bushaltestelle Friedhof mit der Linie OF-95 (Röder-
mark-Urberach - Dietzenbach) gegeben. Die Buslinie ist mit dem Bahnhaltepunkt Röder-
mark-Ober-Roden mit Anbindung an die Dreieichbahn (RB-61) und der S-Bahn-Linie S1 
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(Wiesbaden - Rödermark-Ober-Roden) verknüpft. Im nachfolgenden Bebauungsplanverfah-
ren sind Möglichkeiten der Verbesserung der ÖPNV-Anbindung des Plangebietes zu prüfen. 

Entlang der östlich des Änderungsgebietes verlaufenden Frankfurter Straße ist im gültigen 
RPS/RegFNP 2010 eine überörtliche Fahrradroute dargestellt, die das Plangebiet mit dem 
städtischen Radwegenetz verbindet.

A 6. Landschaftsplanerische Aspekte

Im Plangebiet befinden sich überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen in Form von 
Acker-, Grünland- und Brachflächen, die in Teilbereichen stark durch Gehölzstrukturen ge-
prägt werden. Zudem befindet sich ein artenreicher Graben innerhalb der Fläche. Durch die 
Ebenerdigkeit ergeben sich weiterreichende Blickbeziehungen in alle Himmelsrichtungen. 
Das Gebiet wird durch die Lage entlang der überörtlichen und vielbefahrenen Bundesstraße 
B 459 sowie den Übergang zur angrenzenden freien Landschaft geprägt.

Der überwiegende Teil des Änderungsbereichs ist im Landschaftsplan des Umlandverban-
des Frankfurt 2000 (LP UVF 2000) als "Fläche für die Landwirtschaft" dargestellt, mit der tat-
sächlichen Nutzungen "Acker" und "Grünland". Der nordöstliche Bereich zwischen B 
459/Rödermarkring, Frankfurter Straße und Friedhof ist als "Grünflächen und Freizeitnutzung 
- Flächen, die in besonderen Maß der Erholung dienen oder die für diese Zwecke entwickelt 
werden sollen (§ 3 (2) Ziff. 6 HENatG [neu: § 14 bis 16 HAGBNatSchG bzw. § 34 HAGB-
NatSchG] )" dargestellt, mit der tatsächlichen Nutzung "Acker" und "Ruderalflur" überlagert. 
Im Süden an der Kapellenstraße anschließend an die Gewerbliche Baufläche befindet sich 
eine Fläche "Verkehrsgrün, einschließlich Lärmschutzanlagen". Entlang der B 459/Röder-
markring ist ein "Biotopvernetzungselement - Allee (flächenhaft), Baumreihe (flächenhaft)" 
dargestellt. Der von Ost nach West das Gebiet querende Graben ist als "Uferbereich (§ 68 
(1) und (2) HWG [neu: § 23 Hessisches Wassergesetz in Verbindung mit § 38 des Wasser-
haushaltsgesetzes] )" dargestellt. Außerdem befinden sich im Plangebiet noch zwei "Flächen 
mit rechtlichen Bindungen (§ 3 (2) Ziff.1 HENatG [neu: § 29 BNatSchG] ) gemäß Hessi-
schem Naturschutzgesetz": im Südwesten ein "Lebensraum und Landschaftsbestandteile 
gem. § 23 (1) HENatG [neu: § 12 (6) HAGBNatSchG] (die Darstellungen unterliegen der Prü-
fung durch die Naturschutzbehörden im Einzelfall)" und im Nordwesten eine größere "Fläche 
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§ 3 (2) Ziff. 9 HENatG [neu: § 15 BNatSchG und § 
10 HAGBNatSchG] ), Vorschläge des Planungsträgers und Übernahme aus Planentwürfen". 
Im parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan A 32 "Gewerbegebiet Kapellenstraße" 
der Stadt Rödermark wird entlang des vorhandenen Bachlaufs ein ca. 20 m breiter Grünstrei-
fen, der von West nach Ost durch das Gebiet führt, festgesetzt. Innerhalb dieser Grünfläche 
wird der Gewässerverlauf naturnah umgestaltet und die umgebenden Flächen als Uferstau-
densaum und im Übrigen als Extensivgrünland entwickelt. Dieser Grünstreifen dient auch 
dem Mikroklima innerhalb des Gewerbegebiets.

Aussagen zur Behandlung und Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
folgen im Umweltbericht unter B 2.2 und B 2.3.

A 7. Planerische Abwägung

Bei der RPS/RegFNP 2010 im Sommer 2011 hat die Landesregierung aus formalen Grün-
den Flächen von der Genehmigung ausgenommen, für die eine erneute Auslegung und Ein-
holung von Stellungnahmen hätte erfolgen müssen, da sie nach der letzten öffentlichen Aus-
legung des Planentwurfs geändert oder ergänzt worden waren. Sie blieben somit unbeplant 
(sogenannte Weißflächen). Für einen Großteil dieser Flächen wurde ein Sammel-Ergän-
zungsverfahren durchgeführt. Bei der Weißfläche Nr. 44 in Rödermark, Ortsteil Ober-Roden, 
bei der es sich um die geplante Entwicklung eines Gewerbegebietes handelte, hatte die 
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Stadt die Planungsvorstellung allerdings nicht bestätigt und deshalb wurde sie nicht ins Sam-
melverfahren aufgenommen. Für diese Weißfläche hat die Stadt Rödermark mit Schreiben 
vom 23.03.2022 die Änderung des RPS/RegFNP 2010 beantragt. 
Im Gemeindedatenblatt des RPS/RegFNP 2010 werden der Stadt Rödermark für die örtliche 
Gewerbeentwicklung insgesamt rd. 20 ha „Gewerbliche Bauflächen Planung“ zugestanden. 
Im Stadtgebiet von Rödermark sind seit dem Jahr 2006 insgesamt rd. 3,3 ha Gewerbliche 
Bauflächen in Anspruch genommen worden. Damit bleibt Rödermark deutlich unter dem re-
gionalplanerisch zugewiesenen Gewerbeflächenkontingent. Zur Zeit stehen der Stadt Röder-
mark außerdem nur ca. 13,2 ha geplante Bauflächen verteilt auf sechs Flächen zur Verfü-
gung. Von diesen sechs Flächen sind vier von Bebauungsplänen überplant und zwei Flä-
chen liegen im Außenbereich gem. § 35 BauGB. 
Mit der ursprünglich vorgesehenen Darstellung als „Gewerbliche Baufläche Planung“ wurde 
insofern bereits die grundsätzliche Eignung der Fläche für eine Gewerbegebietsentwicklung 
beschrieben. Hierbei ist unter anderem hervorzuheben, dass sich das Gebiet in einer ver-
kehrsgünstigen Lage in räumlicher Nähe zum Rödermarkring (B 459), zur Kapellenstraße so-
wie zur Frankfurter Straße befindet und darüber hinaus keine Alternativflächen in der ent-
sprechenden Größenordnung im Stadtgebiet verfügbar sind. Weiterhin befindet sich der Be-
reich der vorgesehenen bedarfsorientierten Gewerbegebietsentwicklung im Norden der Orts-
lage von Ober-Roden, sodass aus städtebaulicher Sicht eine sinnvolle Abrundung des Sied-
lungsgefüges bis an den Rödermarkring (B 459) erfolgen kann. 
Hinsichtlich immissionsschutzrechtlicher Konflikte, vor allem im südlichen Bereich in Rich-
tung der vorhandenen Schulen, wurden schalltechnische Untersuchungen durchgeführt, de-
ren Ergebnisse in einem Schallimmissionsgutachten dargelegt und auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung, etwa durch die Festsetzung von sog. Emissionskontingenten für das 
geplante Gewerbegebiet, zum Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt werden. 
Die Anfälligkeit der durch die Planung ermöglichten Vorhaben für schwere Unfälle und Kata-
strophen (z.B. durch die Lage an der B 459) ist nach § 2 Abs.4 BauGB und § 39 Abs.3 
UVPG vertieft im nachfolgenden Planungs- und Zulassungsprozess zu behandeln. Auf der 
Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung wird lediglich die Anfälligkeit bewertet, die 
sich aus der Darstellung der Art der Bodennutzung in den Grundzügen gemäß § 5 Abs.1 
BauGB ergibt. Hier sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine schwerwiegenden Risiken er-
kennbar.

Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind Auswirkungen für Boden 
und Fläche (Flächenverlust, Funktionsverlust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der 
Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebensraumverlust), 
Klima und Luft (kleinklimatische Veränderung) und Landschaft (Veränderung des Land-
schaftsbildes) zu erwarten. Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie CEF-
Maßnahmen können die Auswirkungen voraussichtlich minimiert beziehungsweise kompen-
siert werden, so dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zurückbleiben.

Flächenausgleich: 
Gemäß des Beschlusses der Verbandskammer (Beschluss Nr. III-223 der Verbandskammer 
vom 29.04.2015 zur Drucksache Nr. III-2015-26, geändert durch Beschluss Nr. IV-182 der 
Verbandskamer vom 11.12.2019 zur Drucksache Nr. VI-2019-70 und durch Beschluss Nr. V-
76 der Verbandskammer vom 14.12.2022 zur Drucksache Nr. V-2022-68) muss ein Flächen-
ausgleich gemäß der Flächenausgleichsrichtlinie erfolgen, wenn eine Fläche für die Landbe-
wirtschaftung, ein Vorranggebiet für Landwirtschaft, eine Grünfläche, eine Ökologisch be-
deutsame Flächennutzung oder Wald in eine Wohnbaufläche, eine Gemischte Baufläche, 
eine Gewerbliche Bauflächen, ein Sondergebiete für den großflächigen Einzelhandel oder 
eine Sonderbaufläche umgewandelt wird. 
Im vorliegenden Fall wird eine Weißfläche, die aus rein formalen Gründen von der Genehmi-
gung ausgenommen wurde und für die nach § 4 a Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB)
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eine erneute Auslegung und Einholung von Stellungnahmen hätte erfolgen müssen (da sie 
nach der letzten öffentlichen Auslegung des Planentwurfs (Herbst 2009) geändert oder er-
gänzt worden war), in Gewerbliche Baufläche umgewandelt. Eine Abwägung der Fläche 
hatte demnach bereits bei der Aufstellung des RPS/RegFNP 2010 stattgefunden.

Die Stadt Rödermark hat für die ca. 1,4 ha in Anspruch genommenen Grünflächen zusätzlich 
zum Antrag auf Einleitung eines Änderungsverfahrens einen Antrag auf Anwendung der un-
ter Punkt 3. vorgesehenen Einzelfallprüfung in der von der Verbandskammer am 29.04.2015 
beschlossenen und gemäß Beschluss der Verbandskammer vom 11.12.2019 ergänzten 
Richtlinie zum Flächenausgleich gestellt. Für diese (Grün-)Flächenneuinanspruchnahme 
kann, wie im anhängenden Formblatt zur Ausnahme vom Flächenausgleich von der Stadt 
begründet, kein Flächenausgleich geleistet werden. Der in der Richtlinie verankerte Fragen-
katalog für Ausnahmen wurde nachvollziehbar beantwortet.
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B: Umweltbericht 

B 1. Einleitung 

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Planänderung 

Im Zuge einer städtebaulichen Entwicklung und Erschließung sollen im Bereich zwischen der 
Kapellenstraße und dem Rödermarkring (Bundesstraße B 459) bedarfsorientiert Gewerbe-
grundstücke ausgewiesen und die künftige Bebauung somit bis an den Rödermarkring her-
angeführt werden. 
Die Stadt Rödermark hat für diesen Bereich die Aufstellung des Bebauungsplans A32 „Ge-
werbegebiet Kapellenstraße“ beschlossen. Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Aus-
weisung eines Gewerbegebietes sowie die Sicherung der zugehörigen Erschließung auf der 
Grundlage eines hierfür erstellten städtebaulichen Konzeptes. Im RPS/RegFNP 2010 ist der 
Bereich des Plangebietes größtenteils als sogenannte Weißfläche (rd. 7,1 ha) enthalten, 
während weitere Teilbereiche als „Grünfläche“ mit den Zweckbestimmungen „Friedhof“ und 
„Park“ (rd. 0,8 ha und rd. 0,6 ha) sowie im Nordosten überlagernd als „Vorbehaltsgebiet für 
den Grundwasserschutz“ (0,1 ha) dargestellt sind. 
Demnach kann der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan A32 „Gewerbegebiet Kapellen-
straße“ nicht als an die Ziele der Raumordnung angepasst und aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt gelten. Die Stadt Rödermark hat daher sowohl einen Antrag auf Abweichung 
von den Zielen des Regionalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans 2010 ge-
stellt als auch eine Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes 2010 beantragt.

Damit der Bebauungsplan als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angesehen werden 
kann, ist es erforderlich, die bisherige Planaussage entsprechend der Festsetzung im Be-
bauungsplan wie folgt zu ändern: 
"Weißfläche" (ca. 7,1 ha), "Grünfläche - Friedhof" (ca. 0,8 ha) und "Grünfläche - Park" (ca. 
0,6 ha) in "Gewerbliche Baufläche, geplant" (ca. 8,5 ha) 
Bezüglich des Themas Flächenausgleich wird auf Kapitel A 7 verwiesen.

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne

Im Umweltbericht sind die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes darzustellen, die für die Planänderung von Bedeutung sind. Diese wer-
den nachfolgend aufgeführt.

Zur Berücksichtigung der Umweltschutzziele wurden Prüfkriterien für die Umweltprüfung des 
RegFNP abgeleitet, die auch in der vorliegenden RegFNP-Änderung angewendet werden. Die 
Prüfkriterien und die entsprechende Methodik der Umweltprüfung sind im Kapitel 3.1.1 (Um-
weltprüfung allgemein) des Umweltberichts zum RPS/RegFNP 2010 erläutert. 
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung die Einhaltung bestimmter Umweltschutzziele - wie z.B. von Grenzwerten beim Immis-
sionsschutz - im Regelfall noch nicht genau geprüft werden kann, da in diesem Planungssta-
dium meist noch keine detaillierten Angaben zur späteren Nutzung vorliegen.

Wie die genannten Ziele im konkreten Fall der vorliegenden Planänderung berücksichtigt 
werden, ist in Kapitel B 2. Umweltauswirkungen und den diesem zu Grunde liegenden Da-
tenblättern zur Umweltprüfung erläutert (siehe auch Kap. B 3.1 Prüfverfahren).

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden
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und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
(§ 1 BBodSchG)

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. (§ 1 BImSchG) 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und 
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere 
öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete 
und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. (§ 50 BImSchG)

KSG - Bundes-Klimaschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten 
Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der 
europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. (§ 1 KSG)

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz

Zwecke dieses Gesetztes sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten zu schützen. 

Dazu zählen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. (§ 1 BNatSchG)

HAltlBodSchG - Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder 
wiederherzustellen. (§ 1 HAltlBodSchG)

HDSchG - Hessisches Denkmalschutzgesetz

Zweck dieses Gesetztes ist es, durch Denkmalschutz und Denkmalpflege die Kulturdenkmäler 
als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu 
erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung 
und den Erhalt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft einbezogen werden. (§ 1 
HDSchG)

WHG - Wasserhaushaltsgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. (§ 1 WHG)
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BauGB - Baugesetzbuch

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Aufgaben der Bauleitplanung zu regeln. Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. (§ 1 BauGB)

Landschaftsplan

Zu den Aussagen des Landschaftsplanes wird auf Kapitel A 6 verwiesen.

Flächenausgleichsrichtlinie des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

Die Flächenausgleichsrichtlinie soll einen nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Boden 
dauerhaft gewährleisten und den Flächenverbrauch im Gebiet des Regionalverbandes ange-
messen steuern (Beschluss Nr. III-223 der Verbandskammer vom 29.04.2015 zur Drucksache 
Nr. III-2015-26, geändert durch Beschluss Nr. IV-182 der Verbandskammer vom 11.12.2019 
zur Drucksache Nr. IV-2019-70 und durch Beschluss Nr. V-76 der Verbandskammer vom 
14.12.2022 zur Drucksache Nr. V-2022-68).

B 2. Umweltauswirkungen

B 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands

Die Flächen des Änderungsgebietes werden überwiegend landwirtschaftlich als Acker und 
Grünland genutzt. Im Norden und Westen sind Gehölz- bzw. Streuobstflächen vorhanden. 
Von West nach Ost durchzieht ein Graben das Plangebiet.

Von der Änderung sind keine Schutzgebiete betroffen.

Folgende schutzgutbezogene Umweltfaktoren sind relevant:

Boden und Fläche 
 keine Altflächen bekannt 
 kein begründeter Verdacht, dass im Gebiet mit dem Auffinden von Bombenblindgän-

gern zu rechnen ist 
 gering versiegelte Fläche (Versiegelungsgrad < 10%) 
 Bodenarten Auengley aus Auensand (Holozän) über tiefem kiesführendem Flusssand 

im Umfeld des Grabens, darüber hinaus Gley-Braunderde aus lössarmem flugsand-
führendem Sand über kiesführendem Flusssand (Pleistozän) 

 Bewertung der Bodenfunktionen für die Planung überwiegend 1 bis 2 
 Nitratrückhaltevermögen und Feldkapazität sehr gering bis gering 
 keine bis sehr geringe Erosionsgefährdung 
 sehr geringe bis geringe Hangrutschungsgefährdung 
 Vorhandensein eines „Vorbehaltsgebiet oberflächennaher Lagerstätten“ für Kiessand 

nordöstlich der Planfläche 
 Ackerzahlen zwischen >20 bis <45

Wasser



2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Rödermark, Stadtteil Ober-Roden 
Gebiet: "Gewerbegebiet Kapellenstraße"

Offenlage

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 20 von 29

 Verlauf eines (namenlosen), teilweise verrohrten Grabens von West nach Ost 
 Mündung einer Spülleitung/Notentlastung einer Fernwasserleitung im Bereich der 

Verrohrung 
 Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiete sind nicht betroffen 
 sehr hohe Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers und Grundwasserneu-

bildung

Luft und Klima 
 überwiegend Lage in relevantem Kaltlufteinzugsgebiet gem. Entwurf der Klimaana-

lyse Hessen, mit hoher Empfindlichkeit 
 sehr hohe thermische Wärmebelastung gem. Entwurf der Klimaanalyse Hessen

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 erhöhter Artenreichtum mit Vegetation frischer bis feuchter Standorte im Bereich des 

Grabens 
 Teilbereiche des Grabens können ggfs. als § 30 BNatSchG gesetzlich geschützter 

Biotoptyp „Röhricht“ angesprochen werden 
 Pflanzenarten magerer Standorte im Bereich der Ackerrandstreifen 
 Wiesenbereiche mit Pflanzenarten magerer Standorte 
 randliche Gehölzbestände am Rödermarkring im Südwesten, im Westen und im 

Nordosten des Plangebietes 
 Vorkommen von Großem Wiesenknopf, Sumpfschafgarbe und einem kleinen Vor-

kommen der Wiesen-Silge auf der Feucht-/Frischwiese südlich des westlichen Gra-
ben-Abschnittes 

 In dem parallelen Bebauungsplanverfahren wurden im Jahr 2021 innerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplans faunistische Erfassungen der Tiergruppen Vö-
gel, Fledermäuse, Bilche (Haselmaus), Reptilien, Amphibien und Maculinea ssp. (Fal-
tergattung Wiesenknopf-Ameisenbläuling) durchgeführt. Aus der Analyse sind als ar-
tenschutzrechtlich besonders zu prüfende Vogelarten Bluthänfling, Feldlerche, Gar-
tenrotschwanz, Girlitz, Goldammer, Grünspecht, Haussperling, Klappergrasmücke, 
Kuckuck, Neuntöter, Schwarzkehlchen, Steinkauz, Stieglitz, Teichrohrsänger und 
Waldohreule, als artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Fledermausarten Breit-
flügelfledermaus, Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, „Langohr“, Mückenfle-
dermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus sowie als artenschutzrechtlich 
besonders zu prüfende Reptilienart die Zauneidechse hervorgegangen. Dementspre-
chend sind artenschutzrechtliche Konflikte möglich. Haselmäuse, Amphibien oder 
Maculinea-Arten wurden hingegen nicht nachgewiesen.

Landschaft 
 Lage im Landschaftsraum Nördliches Messeler Hügelland 
 hohe bis sehr hohe Einsehbarkeit des Geländes 
 Verlauf eines Radweges Kategorie B entlang der Frankfurter Straße 
 Rad- und Fußweg entlang des Rödermarkrings 
 keine Regionalpark- oder Fahrradrouten vorhanden 
 geringer Erholungswert aufgrund des Mangels an öffentlich zugänglichen Grünflä-

chen oder sonstigen attraktiven Freiflächen

Mensch und seine Gesundheit 
 Belastung durch Straßenverkehrslärm entlang des Rödermarkrings von LNight (22-6 

Uhr): >65-70 dB(A), LNight (22-6 Uhr): >60-65 dB(A), LDEN (0-24 Uhr): >65-70 
dB(A), LDEN (0-24 Uhr): >60-65 dB(A) 

 Störfallbetriebe i.S.d. der sog. Seveso-III-Richtlinie sind im näheren Umfeld des Plan-
gebietes nicht bekannt.
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Kultur- und sonstige Sachgüter 
 Bodendenkmal (Vorgeschichtliche Siedlung) im Südwesten des Plangebietes 
 Baudenkmal ohne Fernwirkung (Friedhofskreuze, Friedhofskapelle) 
 Verlauf einer regional und überregional bedeutsamen Fernwasserleitung, wobei der 

genaue Verlauf im Rahmen der konkretisierenden Planungen zu ermitteln und mit 
dem Leitungsträger abzustimmen ist. Die Lage dieser Fernwasserleitung ist nicht Ge-
genstand dieses RegFNP-Änderungsverfahrens 

 Verlauf einer Gashochdruckleitung sowie einer unterirdischen 20-kV-Stromversor-
gungsleitung 

 ca. 50 m nordöstlich des PIangebiets weist der RPS/RegFNP ein "Vorbehaltsgebiet 
oberflächennaher Lagerstätten" für Kiessand aus. Im Falle eines eventuellen künfti-
gen Abbaus sind entsprechendeAuswirkungen (Lärm- und Staubimmissionen) nicht 
auszuschließen 

 Im Plangebiet ist bisher kein Bergbau umgegangen

B 2.2 Prognose und Bewertung der Auswirkungen 

Auswirkungen der bisherigen Planung

Bei der bisherigen Planung handelt es sich überwiegend um eine sogenannte "Weißfläche". 
Im Verfahren des RPS/RegFNP 2010 wurde diese Fläche von der Genehmigung ausgenom-
men und keine konkrete Planung dargestellt. 
Somit kann zur Auswirkung der bisherigen Planung für diesen Teil des Gebietes keine Aus-
sage getroffen werden. 
Der Flächenanteil im Norden ist aktuell als Grünfläche (Parkanlage bzw. Friedhof) darge-
stellt. Beide Darstellungen wurden bisher nicht umgesetzt, der Bereich wird als Ackerfläche 
genutzt. 
Bei einer Umsetzung der Planung sind gegenüber dem derzeitigen Zustand Auswirkungen in 
Form von geringgradiger Flächenversiegelung und Grünflächengestaltung zu erwarten. Dies 
betrifft in geringem Umfang die Schutzgüter Boden (Beeinträchtigung des natürlichen Bo-
dens) sowie Tiere und Pflanzen (Verlust bzw. Veränderung von Lebensräumen).

Auswirkungen der Planänderung

Durch die Planänderung sind durch Versiegelung und Überbauung sowie Grünflächengestal-
tung im Rahmen der Flächeninanspruchnahme für Gewerbliche Bauflächen folgende Auswir-
kungen zu erwarten:

- dauerhafter Verlust / Beeinträchtigung des natürlichen Bodens und seiner natürlichen Bo-
denfunktionen (Lebensraumfunktion, Speicher-, Puffer- und Filter und Kühlfunktion, natürli-
che Ertragsfunktion) durch Versiegelung, Umlagerung, Vermischung, Verdichtung, Rodung, 
Vegetationsänderung. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, KSG, BNatSchG,  
HAltlBodSchG, BauGB dar.

- Reduzierung der Grundwasserneubildung 
- mögliche Grundwasserverschmutzung 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, BImSchG, WHG, 
BauGB dar. 
- Die Renaturierung und Neugestaltung des Grabens und seines Umfeldes wirkt sich voraus-
sichtlich positiv auf das Schutzgut Wasser und Biotope/biologische Vielfalt aus. 
- Die ausreichende Versorgung mit Trink- und Löschwasser sowie die Sicherstellung der Ab-
wasserentsorgung ist seitens der Kommune nachzuweisen.
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- Verlust von kaltluftproduzierenden Flächen 
- geringfügige Veränderungen des Kleinklimas, die für die Frischluftversorgung von Röder-
mark voraussichtlich nicht relevant sind 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BImSchG, KSG, BNatSchG, 
BauGB dar.

- Verlust und Veränderung sowie Verbesserung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. 
- Verlust von Teil-Lebensräumen für einige Arten, Entstehung von neuen Lebensräumen für 
andere Arten. 
- möglicher Verlust von wertvollen Biotopen, Vegetationsflächen- und Funktionsverluste mit 
Zerschneidungs- und Barrierewirkung 
- Im Änderungsgebiet liegt ein Biotop - Graben mit Röhricht -, das nach Prüfung der Unteren 
Naturschutzbehörde ggf. dem gesetzlichen Schutz nach § 30 (2) BNatSchG in Verbindung 
mit § 13 (1) HAGBNatSchG unterliegt. Für die Inanspruchnahme ist ggf. die Zulassung einer 
Ausnahme und eine Realkompensation erforderlich. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG, BauGB dar.

- weithin sichtbare Veränderung des Landschaftsbildes 
- Das Rad- und Fußwegenetz bleibt für die Naherholung erhalten. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG, BauGB dar.

- Belastung der Nutzer durch Straßenlärm und Gewerbelärm 
Diese Auswirkungen stellen ggfs. einen Konflikt mit den Zielen des BImSchG, BauGB dar.

- mögliche Beeinträchtigung bzw. Verlust eines Bodendenkmals 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des HAltlBodSchG, HDSchG, 
BauGB dar.

Bei Realisierung der Planung werden voraussichtlich während der Bau- und Betriebsphase 
Abfälle (u.a. Erdaushub, sonstige Baustellenabfälle) und Abwasser anfallen sowie Emissio-
nen wie z.B. Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht entstehen. Art und Menge und der 
ordnungsgemäße Umgang mit anfallenden Stoffen sowie der Umfang der aus möglichen 
Emissionen resultierenden Belästigungen kann in der vorbereitenden Bauleitplanung nicht 
detailliert beschrieben und quantifiziert werden. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung zu ermitteln. Aussagefähige Regelungen und mögliche Vermeidungsmaßnah-
men, ggfs. auch zur Betriebsphase des Vorhabens, sind auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung bzw. im Rahmen der Baugenehmigung zu treffen. 
Für das Plangebiet sind gemäß dem heutigen Kenntnisstand auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung keine kumulierenden Wirkungen mit anderen Vorhaben im Umfeld erkennbar. 
Aussagen zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima, deren Anfälligkeit 
gegenüber den Folgen des Klimawandels wie z.B. höhere Anzahl von heißen Sommertagen, 
Zunahme von Starkregenereignissen, heftigen Stürmen sowie zu den eingesetzten Techni-
ken und Stoffen können auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nur sehr allgemein ge-
troffen werden. Genauere Angaben sind erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
möglich.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Durch die Planung sind folgende Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten: Flächenver-
luste durch Versiegelung und Überbauung und Verlust von potenziellen Habitaten für ver-
schiedene Tierarten. Die Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist in der 
Flächennutzungsplanung wegen der Beschränkung auf die Grundzüge der städtebaulichen 
Entwicklung und der auf dieser Planungsstufe meist noch relativ unbestimmten Planung nur
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allgemein möglich. Für die Kompensation der geplanten Eingriffe, die nicht in den Bauflä-
chen selbst untergebracht werden können, weist der RPS/RegFNP 2010 die Ökologisch be-
deutsame Flächennutzung aus. Abgleitet aus dem Biotopverbundsystem der kommunalen 
Landschaftspläne, sind dies Gebiete, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder wegen ih-
rer natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege besonders geeignet sind. Eine Konkretisierung der Einzelflächen so-
wie eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt erst auf der Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung. Hierfür bieten die Landschaftspläne und landschaftsplanerischen Gutachten de-
taillierte Maßnahmenplanungen. Neben dem Biotopverbundsystem bietet auch die Realisie-
rung des Regionalparks Möglichkeiten zur Kompensation. 
Laut Nebenbestimmung Nr. 2 der Zielabweichung muss im nachgelagerten Bauleitplanver-
fahren sichergestellt werden, dass keine Inanspruchnahme weiterer landwirtschaftlicher Flä-
chen für naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen erfolgen wird. 
Nach Aussagen der Kommune vom 09.12.2022 werden die Ausgleichsmaßnahmen im Be-
bauungsplan sowohl im Plangebiet selbst stattfinden als auch auf einer ca. 2 ha großen land-
wirtschaftlichen Fläche im Main-Kinzig-Kreis (für Wanderschäferei) sowie durch Ankauf von 
Ökopunkten erfolgen. 
Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen Funkti-
onen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kompensieren. Der 
Regionale Flächennutzungsplan kann hierfür lediglich eine Rahmensetzung treffen - z.B. 
über die Darstellung der „Ökologisch bedeutsamen Flächennutzung“. Die konkrete Planung 
und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen selbst ist im Zuge der Bauleitplanung 
bzw. der Fachplanung zu leisten. Dafür geeignet sind insbesondere Böden mit geringem 
Funktionserfüllungsgrad, wobei zwischen Eingriff und Ausgleich kein räumlicher Zusammen-
hang bestehen muss (s. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (2011): "Bodenschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksich-
tigung von Bodenbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hes-
sen" bzw. Hessische Landesanstalt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (2019): Arbeits-
hilfe "Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB"). 
Derzeit wird ein Bodenkundliches Gutachen erarbeitet, dessen Ergebnisse auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt werden sollen. Das entstehende Defizit wird laut 
Aussage der Kommune mit Ökopunkten ausgeglichen.

FFH-Verträglichkeit

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu überprüfen. In den maßgebli-
chen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu prüfenden Projekten 
bzw. Plänen zählen. Die Natura 2000-Gebiete bilden das europäische Schutzgebietsnetz 
und umfassen die im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) und Vogel-
schutzrichtlinie gemeldeten Gebiete. Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 wurde 
festgelegt, dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-Ge-
biete einer FFH-Vorprüfung (Prognose) zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf 
Sport) in einem 200 m-Radius. Die Prüfung ergab keine derart betroffenen Flächen innerhalb 
dieser Abstandsbereiche.

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden Festsetzungen getroffen, die den o.g. 
Umweltauswirkungen entgegen wirken. Das sind im Wesentlichen:

 Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit von Grundstücksteilen durch Einsatz was-
serdurchlässiger Baustoffe, Bauteile oder entsprechender Bauverfahren. 

 Minimierung der Neuversiegelung, Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche
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 Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass im Rahmen von Baumaßnahmen, ins-
besondere bei Ausschachtungsarbeiten, bislang unbekannte Altablagerungen, Bo-
denkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen angeschnitten werden. Dabei 
kann es sich u. U. um ausgasende, gesundheitsgefährdende Stoffe handeln. Um Ge-
fährdungen zu vermeiden, sind bei neu entdeckten Bodenverunreinigungen unver-
züglich die zuständigen Behörden zu benachrichtigen und die weitere Vorgehens-
weise abzustimmen. 

 Sollte im Zuge der Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden 
werden, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 Aufgrund der Vorhabensgröße (> 1 ha) und Bodengüte wird die Durchführung einer 
Bodenkundlichen Baubegleitung empfohlen (s. Bundesverband Boden (2013): "Bo-
denkundliche Baubegleitung - Leitfaden für die Praxis" BVB-Merkblatt sowie DIN 
19639, Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, Sept. 2019) 

 Identifizierung und Sicherung wertvoller, empfindlicher und / oder nicht benötigter Bo-
denflächen während der Bauphase 

 Wiederherstellung baulich temporär genutzter Bodenflächen, Beseitigung von Ver-
dichtungen im Unterboden, Wiederherstellung der Bodenstruktur 

 Fachgerechte Verwertung von Bodenaushub (getrennte Lagerung von Ober- und Un-
terboden, Vermeidung von Vernässung und Verdichtung, Wiedereinbau) 

 Vermeidung stofflicher Belastungen des Bodens und des Grundwassers bei den Bau-
ausführungen 

 Berücksichtigung der Witterung vor dem Befahren empfindlicher Böden 
 Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versie-

gelter Böden, Ausweisung von Bodenschutzflächen, Ausnahme von Flächen vom 
Baustellenverkehr 

 Vermeidung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien bei der Frei-
flächengestaltung 

 Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz 
 Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen 

Funktionen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kom-
pensieren, siehe auch Kapitel B 2.2. Die konkrete Planung und Durchführung der 
Kompensationsmaßnahmen selbst ist im Zuge der Bauleitplanung bzw. der Fachpla-
nung, ggfs. mit eigenständigem Bodengutachten nach Maßgabe des Leitfadens 
„Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB - Arbeits-
hilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen 
und Rheinland-Pfalz“ (HLNUG, Heft 14), zu leisten. Zu den bevorzugten Maßnahmen 
zählen z.B. Entsiegelung, Rekultivierung von Abbaustätten, Altablagerungen usw., 
Abtrag von Aufschüttungen, Verfüllungen usw., Schadstoffbeseitigung, Bodenreini-
gung, Oberbodenauftrag, Bodenlockerung, erosionsmindernde Maßnahmen, Wieder-
vernässung ehemals nasser oder feuchter Standorte oder Aufwertung ackerbaulich 
bewirtschafteter Fläche durch Extensivierung. Übernahme der Ergebnisse aus dem in 
Bearbeitung befindlichen Bodenkundlichen Gutachen (Ingenieursbüro Schnittstelle 
Boden GmbH) in dem Bebauungsplan. 

 Ausgleichsmaßnahmen sollten sowohl im Plangebiet selbst stattfinden als auch auf 
einer ca. 2 ha großen landwirtschaftlichen Fläche im Main-Kinzig-Kreis (für Wander-
schäferei) sowie durch Ankauf von Ökopunkten erfolgen. 

 Anlage eines naturnah gestalteten neuen Gewässerverlaufes mit zugehörigen Ufer-
bereichen sowie Störsteinen zur Brechung der Gewässerdynamik und Sicherung der 
Gewässersohle 

 Empfehlung, die Gewässerparzelle und den Randstreifen in kommunaler Hand zu be-
halten 

 Entwicklung eines Uferstaudensaumes auf den umgebenden Flächen entlang des 
Gewässerverlaufs
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 Betreiben der erforderlichen wasserrechtlichen Plangenehmigung parallel zum Bau-
leitplanverfahren, diese muss bis zum Satzungsbeschluss mindestens förmlich in 
Aussicht gestellt sein 

 Sammlung des Niederschlagswassers von Dachflächen in Zisternen oder Regenwas-
sernutzungsanlagen und anschließende Verwertung als Brauchwasser, sofern was-
serwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen 

 Ortsnahe Versickerung von Niederschlagswasser oder direkte Einleitung über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer, wobei auch die 
hydraulische sowie stoffliche Belastung der Rodau mit zu berücksichtigen ist 

 Berücksichtigung der Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden, die mit einem 
hydrogeologischen Gutachten nachzuweisen ist 

 Versickerungsanlagen dürfen nicht zulasten der 10% Gehölzpflanzflächen innerhalb 
der Gewerbegrundstücke gebaut werden 

 Konzept für den Rückhalt von wassergefährdenden Stoffen erarbeiten, so dass z. B. 
bei einem Löscheinsatz oder bei Unfällen mit der Einleitung aus dem Trennsystem 
eine Gewässerverunreinigung (Grund- und oberirdische Gewässer) verhindert wird 

 Sicherstellung der Wasserversorgung incl. Löschwasser sowie der Abwasserentsor-
gung für das Baugebiet 

 Vermeidung von Schottergärten 
 möglichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden einschließlich einer zuneh-

menden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom 
für den Gebäudebetrieb 

 Fassaden- und Dachbegrünungen 
 Korbweiden sind alle 3-5 Jahre zurückzuschneiden und als Kopfweiden zu entwickeln 
 extensive Pflege der Uferbereiche des Gewässergrabens und Erhalt der vorhande-

nen standortgerechten Gehölze, Anlage eines naturnah gestalteten neuen Gewässer-
verlaufs mit zugehörigen Uferbereichen sowie Störsteinen zur Brechung der Gewäs-
serdynamik und Sicherung der Gewässersohle. Die umgebenden Flächen sind ent-
lang des Gewässerverlaufs als Uferstaudensaum und im Übrigen als Extensivgrün-
land zu entwickeln. 

 Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzung sowie Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigem Bewuchs, extensive Grünlandnutzung in den nicht 
überbauten Flächen, dabei eine gesicherte Mindest-Durchgrünung gewährleisten um 
eine Vernetzung und Funktionalität der Ausgleichsflächen zu erzielen 

 Gehölzpflanzungen zur Eingrünung, Begrünung der Grundstücksfreiflächen und 
Fahrzeugstellplätzen 

 Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ge-
schützter Vogelarten führen können, sowie Gehölzrückschnitte und -rodungen sind 
auf Zeiträume außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.10-28/29.02 bzw. 01.03-30.10) zu 
beschränken 

 Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen insbesondere nachtaktiver Insekten ist für 
die funktionale Außenbeleuchtung auf aufgeneigte Leuchten, Bodenstrahler, Skybea-
mer, Kugelleuchten oder nicht abgeschirmte Röhren zu verzichten. Es sind Leuchten 
mit LED-Lampen mit einer Farbtemperatur von weniger als 3.000 K (warmweiße 
Lichtfarbe), die kein Licht über die Horizontale hinausgehend abstrahlen, zu verwen-
den 

 Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sind unzulässig 
 Künstliches Licht darf nur dorthin strahlen, wo es unbedingt nötig ist. Zur Vermeidung 

ungerichteter Abstrahlung sind daher vollabgeschirmte Leuchten einzusetzen, die nur 
unterhalb der Horizontalen abstrahlen und die im installierten Zustand kein Licht hori-
zontal oder nach oben abstrahlen 

 Betriebsdauer von künstlicher Beleuchtung ist durch Schalter, Zeitschaltuhren oder 
Bewegungsmelder auf die absolut notwendige Nutzungszeit zu begrenzen
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 Werbebeleuchtungen und Anstrahlungen von Fassaden sind auf das Nötigste zu be-
grenzen 

 Bei großflächigen transparenten Glasflächen, der Verwendung von stark reflektieren-
den Glastypen oder transparenten Brüstungen ist eine Gefährdung für Vögel (z.B. 
Vogelschlag) zu vermeiden. Feuchtwiese zumindest teilweise erhalten und zu die-
sem Zweck den zu erhaltenden Wiesenstreifen südlich des Gewässers deutlich zu 
verbreitern 

 Netz von geeigneten Biotopstrukturen zumindest in ausreichend großen Randberei-
chen des Baugebietes (als CEF für Zauneidechse) 

 Festsetzungen für CEF-Maßnahmen, u.a. Ausgleich für Feldlerche und Schwarzkehl-
chen; Ausgleich für Bluthänfling; Anbringen von geeigneten Fledermauskästen; An-
lage strukturreicher Flächen (z.B. Steinriegel, Sandlinsen, Totholzhaufen, Steinhau-
fen) für Zauneidechsen 

 Anbringung von Nisthilfen für gebäudebrütende Vogelarten und Fledermäuse an allen 
geeigneten Gebäudefassaden 

 Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
BNatSchG kann nach Prüfung für die zuvor genannten Tierarten bei Berücksichti-
gung von Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlossen 
werden. 

 Es wurde eine schalltechnische Untersuchung erarbeitet, deren Ergebnisse auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt werden, wie Vorgaben hin-
sichtlich der schalltechnischen Dimensionierung von Außenbauteilen zum Schutz vor 
vorhandenem Verkehrslärm und Festsetzung von Emissionskontingenten für das ge-
plante Gewerbegebiet für die Tages- und Nachtzeiten / Geräuschkontingentierung 
nach DIN 45691 Einhaltung der für den östlich angrenzenden Friedhof und die süd-
lich gelegenen Oswald-von-Nelle-Breuning-Schule geltenden Immissionsrichtwerte 
von 55 dB(A) tagsüber. Sofern diese Schule, bzw. das westlich angrenzende Sport-
gelände über eine Hausmeisterwohnung verfügt, sind für die Nachtzeit Immissions-
richtwerte von 40 dB(A) nachzuweisen. 

 grelle Farben sind als vollflächige Fassadenfarben unzulässig 
 Um sicherzustellen, dass keine Bodendenkmäler beeinträchtigt und/oder zerstört 

werden, ist ein entsprechender Hinweis im Bebauungsplan enthalten, dass bei Erdar-
beiten ggf. auftretende Bodenfunde unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, 
hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden und Funde 
und Fundstellen in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis 
zu einer Entscheidung zu schützen sind.

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Die Stadt Rödermark plant die bedarfsorientierte städtebauliche Entwicklung eines größeren 
Gewerbegebietes. Dieses lässt sich aufgrund des Flächenbedarfs und der Anforderungen 
insbesondere an die verkehrliche Erschließung im Innenbereich nicht umsetzen. Dies gilt 
ebenfalls hinsichtlich der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen, die mit einer gewerbli-
chen Nutzung einhergehen. 
Die im vorliegenden Verfahren angestrebte Gewerbegebietsentwicklung kann aus den oben 
genannten Gründen nicht im Innenbereich erfolgen und soll deshalb zu Lasten bislang über-
wiegend landwirtschaftlich genutzter Flächen umgesetzt werden. 
Die Stadt ist grundsätzlich bestrebt auch kleinere Flächen im Innenbereich einer baulichen 
Nutzung zuzuführen und so einen Beitrag zur baulichen Innenentwicklung zu leisten. Geeig-
nete Alternativflächen für die städtebauliche Entwicklung und Erschließung eines Gewerbe-
gebietes mit vergleichbarer Größe stehen an anderer Stelle im Stadtgebiet für die vorgese-
hene Planung jedoch nicht zur Verfügung.
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B 3. Zusätzliche Angaben 

B 3.1 Prüfverfahren

Das für die vorliegende Planänderung verwendete Verfahren zur Umweltprüfung ist hinsicht-
lich Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik weitgehend identisch mit dem Prüfverfahren 
zum Umweltbericht des RPS/RegFNP 2010. In der Planänderung kommen insbesondere die 
darin unter 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Teilverfahren zur Prüfung von Einzelflächen (Ein-
zelprüfung) und zur Vorprüfung der Natura 2000- bzw. FFH-Verträglichkeit zur Anwendung. 
Das Verfahren wurde ergänzt um Aussagen zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) und um 
eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe j BauGB.

Für die Einzelprüfung wird ein GIS-basiertes Abfrage-, Dokumentations- und Erstbewer-
tungsinstrumentarium verwendet, mit dem alle relevanten Umweltbelange automatisiert er-
mittelt werden können. 
Anhand von über 50 Umweltthemen werden dabei die Auswirkungen der Planänderung auf 
sieben verschiedene Schutzgüter (Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere und 
Pflanzen/Biologische Vielfalt, Landschaft / landschaftsbezogene Erholung, Gesundheit des 
Menschen/Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen zwischen diesen 
analysiert. Zu den Umweltthemen zählen sowohl meist gebietsbezogene Angaben zu hohen 
Umweltqualitäten, die negativ oder positiv beeinflusst werden können als auch vorhandene 
Vorbelastungen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil der Umweltthemen 
ist zusätzlich mit rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als Restrik-
tion erweisen können (z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete). Für einzelne Umweltthe-
men wurden so genannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 
Die Ergebnisse der automatisierten Umweltprüfung werden in einem „Datenblatt zur Umwelt-
prüfung“ dargestellt. Sie sind die Grundlage für die weiter eingrenzende, verbal-argumenta-
tive Bewertung in Kapitel B 2 des Umweltberichts. 
Das Datenblatt kann beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden.

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit wird auf den ersten Prüfschritt (FFH-Vorprüfung oder -
Prognose) begrenzt. In der FFH-Vorprüfung erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erheb-
liche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteile eines Natura-2000 Gebietes durch die Planung offensichtlich ausgeschlossen 
werden können. 
Die Vorprüfung ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt 
nur die Grundzüge der angestrebten Flächennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung ist im Regelfall eine weitere Vorprüfung ausgehend von Wirkfaktoren 
der dann konkretisierten Planung durchzuführen.

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind folgende Schwierigkeiten aufgetreten:

Einzelne Umweltbelange können wegen zu kleinmaßstäblicher Datengrundlagen und man-
gels Kenntnis der im Einzelnen geplanten Vorhaben nur in sehr allgemeiner Form behandelt 
werden. Dies betrifft Aussagen 

 zur Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima sowie deren Anfällig-

keit gegenüber den Folgen des Klimawandels, 
 zu den eingesetzten Techniken und Stoffen und 
 zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

durch schwere Unfälle oder Katastrophen.
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Diese Aspekte können erst im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhaben im Plan-
gebiet im Rahmen der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren genauer be-
nannt werden.

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen. 
Für den RPS/RegFNP 2010 wurde dazu ein Konzept für ein Monitoring entwickelt, das in Ka-
pitel 3.2 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschrieben ist. Die mit der vorlie-
genden Planänderung verbundenen Umweltauswirkungen fließen in dieses Monitoring mit 
ein.

B 3.3 Zusammenfassung des Umweltberichts

Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind Auswirkungen für Boden 
und Fläche (Flächenverlust, Funktionsverlust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der 
Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebensraumverlust), 
Klima und Luft (kleinklimatische Veränderung) und Landschaft (Veränderung des Land-
schaftsbildes) zu erwarten. 
Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen können die 
Auswirkungen voraussichtlich minimiert beziehungsweise kompensiert werden, so dass 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zurückbleiben.

B 3.4 Referenzliste der verwendeten Quellen

 Zur Erstellung des Umweltberichtes wurden die Quellen 1 - 4 und 6 - 11 herangezo-
gen.
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Verzeichnis der verwendeten Quellen 

[1] SUP

[2] Luftbild

[3] Antrag auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / Regionalen 
Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) für den Bereich des Bebauungsplanes 
A32 „Gewerbegebiet Kapellenstraße“ in Rödermark Ober-Roden - Langfassung - 

Planungsbüro Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB, Wettenberg 

Stand: Februar 2022

[4] Bebauungsplan A 32 "Gewerbegebiet Kapellenstraße" in Rödermark Ober-Roden 

Begründung mit Umweltbericht und textlichen Festsetzungen 

Planungsbüro Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB, Wettenberg 

Stand: November 2021

[5] Landschaftsplan des Umlandverbandes Frankfurt (2000)

[6] Abwägungsergebnisse Bebauungsplan-Vorentwurf

[7] Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Bebauungsplan A32 "Gewerbegebiet 
Kapellenstraße" 

Plan Ö, Biebertal-Fellingshausen 

Stand: Juli 2022

[8] Bestands- und Maßnahmenkarte zum Artenschutzrechtlichen Ausgleich 

Planungsbüro Fischer, Wettenberg 

Stand: November 2022

[9] Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan "GE Kapellenstraße" in Ober-
Roden 

Krebs+Kiefer Ingenieure GmbH, Darmstadt 

Stand: Dezember 2022

[10] Verkehrsuntersuchung zum geplanten Gewerbegebiet in der Kapellenstraße in 
Rödermark, Erläuterungsbericht 

Heinz + Feier GmbH, Wiesbaden 

Stand: Oktober 2022

[11] Auszug aus dem Bodenkundlichen Gutachen: Ermittlung der Wertstufen und der 
Differenz für die Teilflächen der Planung vor und nach dem Eingriff 
(Konfliktanalyse/Auswirkungsprognose), Karte Erfüllungsgrad der aggregierten 
Gesamtbewertung der Bodenfunktionen (BFD5L), Karte Geplante 
Flächeninanspruchnahme und Wirkfaktoren 

Ingenieurbüro Schnittstelle Boden, Ober-Mörlen 

Zwischenstand: April/Mai 2022



Drucksache Nr. V-2023-9 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Regionalvorstand 09.02.2023 nichtöffentlich 
Planungsausschuss 02.03.2023 öffentlich 
Verbandskammer 08.03.2023 öffentlich 
 
 
Betreff: 
12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst" 
hier: Abschließender Beschluss 
 
Beschlussvorschlag: 
Die als Anlage beigefügte Drucksache wird beschlossen. 
 
 



Drucksache Nr. V-2023-9

Dezernat I 

Abteilung Planung

12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst"

hier: Abschließender Beschluss

Vorg.: Beschluss Nr. V-41 des Regionalvorstandes vom 24.03.2022 
Beschluss Nr. V-46 der Verbandskammer vom 04.05.2022 
zu DS V-2022-8 (Aufstellungsbeschluss) 
Beschluss Nr. V-71 des Regionalvorstands vom 15.09.2022 
Beschluss Nr. V-71 der Verbandskammer vom 09.11.2022 
zu DS V-2022-46 (Auslegungsbeschluss)

I. Antrag

Die Verbandskammer möge beschließen: 

1. Die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen werden wie aus 
den Anlagen ersichtlich behandelt.

2. Die 12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst, 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst" wird somit aufgrund §§ 2 Abs. 1 und 
205 BauGB in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Metropolregion 
Frankfurt/Rhein-Main (MetropolG) abschließend beschlossen. Die Begründung ist 
beigefügt.

3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, 
- die Einwender sowie die betroffenen verbandsangehörigen Städte und 

Gemeinden von dem Beschluss zu unterrichten, 
- den abschließenden Beschluss der Regionalversammlung Südhessen zur 

Kenntnis vorzulegen,
- die Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplan 2010 mit Legende und Begründung der 
Genehmigungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen, 

- die Genehmigung im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt zu 
machen.

Betr.:



12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil 
Höchst 

Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst" 
Beschluss
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II. Erläuterung der Beteiligungssituation

Die öffentliche Auslegung wurde am 21.11.2022 im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 
47/22 bekannt gemacht. Sie fand vom 29.11.2022 bis 09.01.2023 statt. Nach § 3 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren 
während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) wurde die 
öffentliche Auslegung durch die Veröffentlichung im Internet ersetzt. Zusätzlich wurden 
gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG die genannten Entwürfe und Unterlagen in der Geschäftsstelle 
des Regionalverbandes öffentlich ausgelegt. 
Die benachbarten Kommunen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom 25.11.2022 beteiligt.

1) Die betroffene Stadt Frankfurt am Main hat keine weiteren für die Änderung zweckdienli-
che Informationen mitgeteilt. 

Von den benachbarten Kommunen, mit denen die Änderung abgestimmt wurde, 

haben sich nicht geäußert:

Gemeindevorstand der Gemeinde Kriftel 
Gemeindevorstand der Gemeinde Liederbach am Taunus 
Gemeindevorstand der Gemeinde Niederdorfelden 
Magistrat der Stadt Bad Homburg 
Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
Magistrat der Stadt Hattersheim am Main, Ref. I/5 Bauen, Planen, Umwelt 
Magistrat der Stadt Karben, Stadtplanung, Bauen, Verkehr 
Magistrat der Stadt Kelkheim (Taunus) 
Magistrat der Stadt Maintal, Fachdienst Stadtentwicklung und Umwelt 
Magistrat der Stadt Mörfelden-Walldorf, Stadtplanungs- und Bauamt 
Magistrat der Stadt Oberursel Taunus, Geschäftsbereich Stadtentwicklung 
Bauleitplanung 
Magistrat der Stadt Offenbach, Amt für Planen und Bauen 
Magistrat der Stadt Raunheim 
Magistrat der Stadt Schwalbach am Taunus, Bau- und Planungsamt 
Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus), Bauamt

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt:

Gemeindevorstand der Gemeinde Sulzbach (Taunus) 
Magistrat der Stadt Eschborn, Fachbereich Planen und Bauen 
Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus 
Magistrat der Stadt Kelsterbach 
Magistrat der Stadt Neu-Isenburg, Fachbereich Stadtplanung 
Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main, Fachbereich Stadt- und Grünplanung

2) Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange

haben sich nicht geäußert:

Alt-Katholische Pfarrgemeinde Frankfurt 
Bischöfliches Ordinariat Limburg, Dez. Finanzen, Verwaltung und Bau 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) e.V.
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Bund Freikirchliche Gemeinden, Landesverband Hessen-Siegerland 
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 
BUND Landesverband Hessen e.V. 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Portfoliomanagement 
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle West 
DB Station & Service AG, Regionalbereich Mitte 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Die Christengemeinschaft in Hessen 
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Kirchenverwaltung 
Evangelischer Regionalverband Frankfurt 
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten), K.d.ö.R. 
Evangelisch-Methodistische Kirche Frankfurt am Main 
Frankfurt University of Applied Sciences, Stabstelle Bau 
Fraport AG, Rechtsangelegenheiten und Verträge 
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten 
Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland 
Handelsverband Hessen e.V. 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement 
Hessenenergie GmbH 
Hessenwasser GmbH & Co. KG 
Hessische Diözese der Selbständigen Evang- Luth. Kirche 
Hessischer Industrie- und Handelskammertag (HIHK) e.V. 
HGON Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Johann-Wolfgang-Goethe Universität 
Justizvollzugsanstalt Frankfurt IV 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage 
LAG der Hessischen Frauenbüros, Frauenbeauftragte (HGlG) 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Landessportbund Hessen e.V., GB Sportinfrastruktur 
Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hauptverwaltung 
LJV Landesjagdverband Hessen e.V. 
NABU Landesverband Hessen 
Neuapostolische Kirche, Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland 
NiO, Nahverkehr in Offenbach GmbH 
Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Abteilung Einsatz 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e.V. 
Staatliche Schlösser und Gärten Hessen 
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 
Uniper Kraftwerke GmbH, Real Estate Management 
Unitarische Freie Religionsgemeinschaft, Frankfurt am Main 
Verband Hessischer Fischer e.V., Referat Naturschutz 
Wanderverband Hessen e.V. 
Wasserverband Kinzig 
Wasserverband NIDDA 
Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatals, Wasserwerk Harb

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt:

Amprion GmbH 
Amt für den ländlichen Raum Bad Homburg 
Amt für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn
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Avacon Netz GmbH, Leitungsauskunft 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz, und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Referat ST / Anlagenschutz 
Deutscher Wetterdienst, Abteilung Finanzen und Service 
Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West 
Energieversorgung Offenbach EVO AG 
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 
IHK Frankfurt am Main 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich Umwelt, Naturschutz und 
Bauleitplanung 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Rhein-Main 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Körperschaft des öffentlichen 
Rechts 
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Technisches Büro (N1-RT1-3 ) 
PLEdoc GmbH, Netzverwaltung/Fremdplanungsbearbeitung 
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF), NT 33 
traffiQ, Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH 
Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried 
Zweckverband Naturpark Taunus

haben Stellungnahmen abgegeben:

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest PTI 34 
Infraserv Höchst, Genehmigungen 
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Projektkoordination (N2-WN3) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.2 
Syna GmbH

3) Von Bürgern bzw. Privaten wurde - wie aus den Anlagen ersichtlich - ebenfalls eine 
Stellungnahme vorgebracht.

Wenn im Verfahren Beteiligte sich nicht geäußert haben, kann davon ausgegangen werden, 
dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden Belange durch die Änderung des Regio-
nalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 nicht berührt werden.

Alle Stellungnahmen werden - wie aus den Anlagen ersichtlich - gewürdigt und behandelt.
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III. Erläuterung und Begründung des Beschlusses

Da die Verfahrensbeteiligung keine Stellungnahmen erbracht hat, die nach Abwägung aller 
gegenwärtig bekannten Gesichtspunkte eine Änderung der Planung erfordert hätten, kann die 
Flächennutzungsplanänderung abschließend beschlossen werden.





12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Seite 1 von 1

Stellungnehmer: 
Gruppe: Privat/Einzelperson

FRANK_012_B-03163

Dokument vom: 27.11.2022
Dokument-Nr.: S-07912

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Auf dem ehemahligen Gelände der Karl Oppermannschule (direkt neben dem Klinikum) sollte eine Schule errichtet 
werden. Das Grundstück ist allerdings für eine weiterführende Schule, wie sie Unterliederbach seit Jahren wünscht 
zu klein. Deshalb wäre zu klären, ob nicht mit diesem Grundstück zusammen ein größerer Verbund entstehen 
könnte. Es wäre nun eine Idee Teile des Grundstücks plus die Oppermann Schule zu nutzen, damit die neuen 
Schulen nicht alle in der Mainzer Landstraße wie an einer Perlenkette hängen (so ist es z.Z. beim ABI vorgesehen) 
und Unterliederbach wieder leer ausgeht. Außerdem ist die Situation im Frankfurter Westen gerade für 
weiterführende Schulen angespannt und Grundstücke von dieser Größe, wie sie Schulneubauten benötigen sind 
zumindest in städtischem Besitz wenig vorhanden. Neue Wohngebäude kann man indes auch auf kleine 
Grundstücke bauen.

Behandlung:

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Begründung:

Die Schulplanung erfolgt durch die Stadt Frankfurt am Main. Seitens der Stadt wurde für das Gebiet der vorliegende 
RegFNP-Änderung keine geplante Schulnutzung mitgeteilt. Vielmehr ist eine Folgenutzung des Klinikgeländes für 
Wohnen schon lange geplant und im Bebauungsplan Nr. 879 - Nördlich der Hospitalstraße - Klinikum Höchst, der 
bereits 2013 genehmigt wurde, festgesetzt. Die Weiterverfolgung dieses Planungsziels wurde mit dem Antrag auf 
die vorliegenden RegFNP-Änderung in Wohnbaufläche dokumentiert.
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Seite 1 von 1

Stellungnehmer: NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH 
Projektkoordination (N2-WN3) 
Gruppe: TöB

FRANK_012_B-03164

Dokument vom: 30.11.2022
Dokument-Nr.: S-07917

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Grundsätzlich bestehen keine Einwände. 
Es wird auf das Schreiben vom 23.06.2022 verwiesen, welches weiterhin Bestand behält. Dieses enthält folgende 
Hinweise: 
Bei der Umstrukturierung -Abriss des Altbestandes- ist die kostenpflichtige Trennung der Erdgashausanschlüsse zu 
beantragen und zu beachten. Ggf. werden durch eine Neubebauung Leitungsneuverlegungen notwendig. 
Angrenzend an den Geltungsbereich des Regionalplans befindet sich in der Gotenstraße eine Gas-
Hochdruckleitung. Diese ist in der weiteren Planung zu beachten. Sofern Bautätigkeiten im Schutzstreifen, jeweils 
2,5m links und rechts der Rohrachse stattfinden, sind diese rechtzeitig mit der NRM abzustimmen. 
Voraussetzung für die Planungen von Grünflächen bildet die aktuelle Version des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 
„Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“. 
Des Weiteren bitten wir darauf zu achten, dass sowohl bei Veräußerung sowie bei Umwidmung von 
Grundstücksflächen eine dingliche Sicherung aller Mainova-Trassen erforderlich wird. 
Für alle Baumaßnahmen ist die NRM – Norm „Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen, Armaturen, Mess-, 
Signal- und Steuerkabel der Mainova“ einzuhalten. 

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die Hinweise betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung. Sie sind im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung, Bauplanung, Bauausführung und Bepflanzung zu beachten.
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Stellungnehmer: Deutsche Telekom Technik GmbH Technik 
Niederlassung Südwest PTI 34 
Gruppe: TöB

FRANK_012_B-03165

Dokument vom: 05.12.2022
Dokument-Nr.: S-07924

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsanlagen - Hausanschlüsse - der Telekom. Die im Planbereich 
liegenden Telekommunikationslinien der Telekom werden von der Baumaßnahme berührt und müssen bei Bedarf 
gesichert, verändert oder verlegt werden. Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der 
vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von 
Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb 
erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage, der zum Zeitpunkt der 
Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der 
Telekom ist zu beachten. 
Erschließung: 
Für zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in allen Verkehrswegen geeignete und 
ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. In allen 
Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 
0,2 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich 
schriftlich angezeigt werden. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, 
1. dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in 
unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer 
ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. 
2. Eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den 
Erschließungsträger erfolgt. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Es 
ist sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der 
Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die Hinweise betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung. Sie sind im Rahmen der 
Bauplanung, Bauausführung und Bepflanzung zu beachten.



12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: Deutsche Bahn AG DB Immobilien 
Gruppe: TöB

FRANK_012_B-03166

Dokument vom: 05.01.2023
Dokument-Nr.: S-07940

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Es wird auf mögliche Immissionen an benachbarter Bebauung durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der 
Bahnanlagen hingewiesen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch 
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.) und auf die Verpflichtung des 
kommunalen Planungsträgers, bei Wohnbauplanungen in der Nähe von lärmintensiven Verkehrswegen aktive (z.B. 
Errichtung Schallschutzwände) und passive (z.B. Riegelbebauung) Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen und 
festzusetzen.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Das Änderungsgebiet ist von der nächstgelegenden Schienentrasse in ca. 100 m Entfernung durch vorhandene 
Bebauung abgeschirmt. Ggf. sind im Rahmen der Bauplanung Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäuden 
vorzusehen.



12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: Infraserv Höchst Genehmigungen 
Gruppe: TöB

FRANK_012_B-03167

Dokument vom: 09.01.2023
Dokument-Nr.: S-07943

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Die Infraserv GmbH & Co. Höchst KG trägt die Betreiberverantwortung für Einrichtungen des Industrieparks Höchst, 
Frankfurt am Main. Zu den genannten Einrichtungen zählen u. A. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
genehmigungsbedürftige Anlagen. Darüber hinaus ist die Infraserv GmbH & Co. Höchst KG Betreiberin eines 
Betriebsbereichs im Sinne der Störfallverordnung (Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionschutzgesetzes). Ebenso ist die Infraserv Logistics GmbH Betreiberin eines Betriebsbereichs im 
Industriepark Höchst im Sinne der Störfallverordnung. Hiermit nehmen wir namens und im Auftrag der Infraserv 
Logistics GmbH sowie in eigenem Namen Stellung:

Mögliche Auswirkungen des Betriebsbereichs der Infraserv Logistics GmbH 
Für den Betriebsbereich der Infraserv Logistics GmbH wurde gem. § 50 BlmSchG auf Basis des „Leitfadens 
Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfallverordnung und schutzbedürftigen 
Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung — Umsetzung § 50 BlmSchG" („KAS-18") der Kommission für 
Anlagensicherheit ein angemessener Sicherheitsabstand zwischen dem Betriebsbereich und schutzbedürftigen 
Gebieten gutachterlich ermittelt. Sowohl die Infraserv GmbH & Co. Höchst KG als auch die Infraserv Logistics GmbH 
haben im Jahr 2018 mit der Stadt Frankfurt am Main eine „Vereinbarung von Selbstverpflichtungen über die 
Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie" abgeschlossen. Ziffer 4 der genannten Vereinbarung regelt für den Fall der 
Planung von Wohngebieten außerhalb eines Bereichs von 500 m um die äußere Begrenzung des Industrieparks 
Höchst, jedoch innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs, dass die Vertragsparteien 
davon ausgehen, dass mögliche von einem Betriebsbereich ausgehende Auswirkungen durch entsprechende 
Festsetzungen in einem Bebauungsplan kompensiert werden können. 
Im Zuge des Berichts „Bewertung der Wechselwirkungen der Planungen der Stadt Frankfurt am Main „B-Plan Nr. 
824 - Pfaffenwiese-Silogebiet" mit dem Industriepark Höchst unter dem Gesichtspunkt des § 50 BlmSchG bzw. des 
Art. 12 der Seveso-Il-Richtlinie im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main" der RWTÜV Systems GmbH vom 
09.08.2005, erstellt durch die Sachverständigen Dipl.- Ing. Jürgen Farsbotter und Dr.- Ing. Vera van Wasen, wurde 
auf Basis des seinerzeit noch in Erstellung befindlichen Leitfadens „Empfehlungen für Abstände zwischen 
Betriebsbereichen nach der Störfallverordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung — 
Umsetzung § 50 BlmSchG" („KAS-18") der Kommission für Anlagensicherheit für das Szenario des Austritts von 
Chlorgas aus einem auf dem Werksbahnnetz bewegten Bahnkesselwagen ein Achtungsabstand von 800 m 
definiert. Aufgrund des Umstands, dass der angemessene Sicherheitsabstand im Sinne des § 3 Abs. 5c BlmSchG 
ebenfalls auf Basis des vorgenannten Leitfadens ermittelt wird, beträgt der angemessene Sicherheitsabstand vom 
Betriebsbereich der Infraserv Logistics GmbH ausgehend ebenfalls 800 m. In den nachfolgenden Jahren erstellte 
Gutachten gelangen zu anderen Ergebnissen. Das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat IV/F 43.2 
Immissionsschutz/ Chemie West, hat den Konflikt mit der Entscheidung gelöst, dass bei unveränderten 
Ausgangslagen neue Gutachten die Aussagen älterer Gutachten nicht ersetzen. Ausgehend vom nordöstlichsten 
Punkt des Werksbahnnetzes, das mit Chlorgas transportierenden Bahnkesselwagen befahren wird, befindet sich der 
Geltungsbereich der 12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst Gebiet: „Wohngebiet Klinikum Höchst", somit vollumfänglich außerhalb 
des angemessenen Sicherheitsabstands des Betriebsbereichs der Infraserv Logistics GmbH. 

Anpassungsbedarf der Begründung 
Die Darstellung im Änderungsentwurf Kap. B 2.1 des Änderungsentwurf enthält auf S. 17 unter der Überschrift 
„Mensch und seine Gesundheit" folgende Aussage: „Das Änderungsgebiet liegt in ca. 1 km Entfernung zum 
Industriepark Höchst. Das im Bebauungsplan festgesetzte Wohngebiet liegt nach Veränderungen im Bereich der 
Infraserv Logistics GmbH seit 2019 nicht mehr im Achtungsabstand eines potenziellen Seveso-III- Störfallbereichs." 
Wie vorstehend dargestellt, befand und befindet sich das Plangebiet vollumfänglich außerhalb des angemessenen 
Sicherheitsabstands des Betriebsbereichs der Infraserv Logistics GmbH, der mit dem Achtungsabstand im Sinne 
des Leitfadens „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfallverordnung und 
schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung — Umsetzung § 50 BlmSchG" („KAS-18") der 



Kommission für Anlagensicherheit gleichzusetzen ist. Änderungen im Bereich der Infraserv Logistics GmbH, die zu 
einer Veränderung oder zu einem Wegfall des Achtungsabstands geführt hätten, sind nicht bekannt. Die Aussage im 
Änderungsentwurf ist entsprechend anzupassen.

Schlußbetrachtung: Die Infraserv Logistics GmbH und die Infraserv GmbH & Co. Höchst KG erheben keine 
Einwendungen gegen die 12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für 
die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst". Inhaltlich wird auf 
Anpassungsbedarf bei den Darstellungen zum Achtungsabstand/ angemessenen Sicherheitsabstand hingewiesen.
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Behandlung:

Der Stellungnahme wird gefolgt.

Begründung:

Die Hinweise beziehen sich auf eine Anlage Infraserv Logistics GmbH (Werksbahnnetz, das mit Chlorgas 
transportierenden Bahnkesselwagen befahren wird). Für dieses wurde in früheren Stellungnahmen des 
Regierungspräsidiums Darmstadt im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens (Bebauungsplan Nr. 879 - Nördlich 
der Hospitalstraße - Klinikum Höchst) ein angemessener Achtungsabstand von 900m zugrunde gelegt und eine 
Betroffenheit des geplanten Wohngebietes festgestellt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass dieser nunmehr wie in 
der Stellungnahme dargelegt auf 800 m reduziert wurde und das Änderungsgebiet nicht mehr betrifft. 
Betroffen war das Bebauungsplangebiet auch von einer Anlage der Firma Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH. 
Diese hatte zur Zeit der Bebauungsplan-Genehmigung noch einen angemessenen Abstand von 1350m bedingt, der 
den Bereich des geplanten Wohngebietes betraf. Die Anlage wurde stillgelegt. Der angemessene Abstand des 
Betriebsbereiches reduzierte sich damit auf 500m und betrifft das geplante Wohngebiet nicht mehr. 
Die Aussagen in der Begründung unter Punkt A 7 und im Umweltbericht, Punkt B 2.1 werden wie folgt geändert: 
„Das Änderungsgebiet liegt in ca. 1 km Entfernung zum Industriepark Höchst. Das im Bebauungsplan festgesetzte 
Wohngebiet liegt nach Veränderungen im Bereich der Firma Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH nicht mehr im 
Achtungsabstand eines potenziellen Seveso-III- Störfallbereichs."

Änderungsbedarf: 
Texte/Erläuterung der Planung 
Texte/Umweltbericht



12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: Syna GmbH  
Gruppe: TöB

FRANK_012_B-03168

Dokument vom: 06.01.2023
Dokument-Nr.: S-07944

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Unter Berücksichtigung der anzunehmenden Entwicklung im Bereich der Elektromobilität, der bereits vorhandenen 
Belastung des Versorgungsnetzes in diesem Bereich und je nach tatsächlichem Leistungsbedarf der Neubebauung 
wird unter Umständen die Errichtung einer neuen Transformatorenstation erforderlich. Der flächenmäßige Bedarf für 
eine Kompaktstation beträgt rund 31 m² (6,7 m x 4,65 m). Wir möchten Sie bitten, diese Fläche bei der weiteren 
Projektierung zu berücksichtigen und mögliche Standorte mit uns abzustimmen. Natürlich ist auch eine 
Gebäudestation möglich. Wir bitten um zeitnahe Kontaktaufnahme, da die Projektierung, Planung und Ausführung 
ca. 1 Jahr in Anspruch nehmen kann. Alle Bauanträge, deren Bauvorhaben an unsere Kabeltrassen angrenzen, 
hineinragen oder in unmittelbarer Nähe errichtet werden sollen, sind uns zur Einsicht und Stellungnahme 
vorzulegen, damit die Sicherheit der Stromversorgung gewährleistet bleibt und außerdem jegliche Gefährdung auf 
der Baustelle im Bereich unserer Versorgungsanlagen ausgeschlossen wird. Eine Überbauung ist grundsätzlich 
nicht zulässig. Um Unfälle oder eine Gefährdung der Energieversorgungsanlagen auszuschließen, ist allen mit Erd-
und Straßenbauarbeiten in der Nähe unserer Leitungstrassen beauftragten Firmen zwingend zur Auflage zu 
machen, vor Beginn der Arbeiten die nach dem neuesten Stand fortgeführten Bestandspläne bei uns einzusehen. 
Unter der Voraussetzung, dass die aufgeführten Bedenken beachtet sowie unsere vorhandenen und geplanten 
Versorgungsanlagen bei der weiteren Bearbeitung des Verfahrens berücksichtigt werden, bestehen von unserer 
Seite keine weiteren Einwände gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die Hinweise sind für das laufende Änderungsverfahren nicht von Belang. Sie betreffen die Umsetzung des 
Bebauungsplans im Zuständigkeitsbereich der Stadt Frankfurt am Main und sind im Rahmen der Bauplanung, 
Bauausführung und bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen zu beachten.



12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt Dezernat III 31.2 
Gruppe: TöB

FRANK_012_B-03169

Dokument vom: 10.01.2023
Dokument-Nr.: S-07961

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Aus regionalplanerischer und abfallrechtlicher Sicht sowie aus Sicht der oberen Naturschutzbehörde werden keine 
Bedenken vorgebracht . Aus Sicht der Dezernate Grundwasser, Oberflächengewässer, Abwasser, Gewässergüte, 
Vorsorgender Bodenschutz, Immissionsschutz (Lärm, Erschütterung, EMF) und Bergaufsicht wird auf die 
Stellungnahme vom 6. Juli 2022 verwiesen. In dieser wurde aus Sicht des Immissionsschutzes (Lärm, 
Erschütterung, EMF) und der Bergaufsicht keine Hinweise und Bedenken vorgebracht.
Seitens der Abteilung Umwelt Frankfurt wurde Folgendes vorgebracht: 
Zum Grundwasser werden Hinweise zur angemessenen Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange für die 
Kommune im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gegeben. Diese beziehen sich auf die Gewährleistung einer 
qualitativ und quantitativ ausreichenden Wasserversorgung und Löschwassermenge, ausreichenden 
Grundwasserschutz, ggfs. erforderliche wasserrechtliche Zulassungen (z. B. für das Einbringen von Stoffen in das 
Grundwasser, für mögliche Barrierewirkungen von Gebäuden im Grundwasser, für ggf. erforderliche 
Wasserhaltungen und die dafür erforderlichen baugrundtechnische bzw. hydrogeologische Beurteilung), auf die 
Begrenzung der Neuversiegelung, Niederschlagsversickerung und die Kennzeichnung von vernässungsgefährdeten 
Flächen mit sehr hohen Grundwasserständen (0 bis 3 m) im Bebauungsplan. 
Zu Abwasser, Gewässergüte wird gefordert, ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept zu erarbeiten und im 
Bebauungsplanverfahren mit dem Regierungspräsidium Darmstadt -Abteilung Umwelt Frankfurt-, Dezernat 41.3 - 
Abwasser & Gewässergüte abzustimmen.

Zum Nachsorgenden Bodenschutz wird auf Folgendes hingewiesen: 
Bei dem Plangebiet gilt es zu beachten, dass es sich um einen Altstandort handelt, so dass bei Rückbau und 
Bodeneingriffen Kontaminationen aus dem Klinikbetrieb aufgefunden werden können. Unmittelbar an das Plangebiet 
grenzen in FIS AG eingetragene nicht bewertete Altstandorte. Der Planungsträger hat gemäß § 2 (1) BauGB 
Nachforschungen in eigener Zuständigkeit durchzuführen, um gemäß § 1 (6) Ziffer 7 BauGB festzustellen, ob sich 
schädliche Bodenveränderungen, Verdachtsflächen, Altlasten bzw. altlastverdächtige Flächen gemäß Bundes-
Bodenschutzgesetz im Planungsgebiet befinden. In diesem Zusammenhang verweise ich zusätzlich auf den 
Mustererlass der ARGEBAU „Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere 
Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“ vom 26.09.2001, bekanntgegeben im 
StAnz.19/2002 S. 1753 ff.).

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Zu Grundwasser: 
Die Hinweise zur angemessenen Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange wurden im bereits 
abgeschlossenen Bebauungsplan-Verfahren behandelt. Ggfs. erforderliche wasserrechtliche Zulassungen sind im 
Rahmen der Bauplanung und Ausführung einzuholen und betreffen nicht die Ebene der regionalen 
Flächennutzungsplanung. 
Eine Kennzeichnung von vernässungsgefährdeten Flächen mit sehr hohen Grundwasserständen (0 bis 3 m) im 
Bebauungsplan ist nicht erforderlich, da der Grundwasserflurabstand gemäß Bebauungsplan im Mittel 4,5 bis 5,5 m 
beträgt. 
Zu Abwasser, Gewässergüte: Das geforderte Regenwasserbewirtschaftungskonzept betrifft das bereits 
abgeschlossene Bebauungsplanverfahren. In diesem wurden zur Gewährleistung einer entwässerungstechnischen



Erschließung des Gebietes Regelungen zur Regenwasserbewirtschaftung oder zur Abflussbegrenzung nicht für 
erforderlich erachtet, jedoch Maßnahmen vorgesehen (Begrünung aller Flachdächer beziehungsweise schwach 
geneigten Dachflächen, wasserdurchlässige Oberflächen von zu befestigenden Grundstücksfreiflächen). 
Nachsorgender Bodenschutz: Ein Hinweis auf an das Plangebiet grenzende nicht bewertete Altstandorte steht im 
Umweltbericht unter Punkt B 2.1. Die Hinweise zur Berücksichtigung möglicher Kontaminationen aus dem 
Klinikbetrieb bei Rückbau der Klinikgebäude und Neubebauung des Geländes betreffen die Stadt Frankfurt am Main 
als Träger der verbindlichen Bauleitplanung und sind im Rahmen der Umsetzung der geplanten Neubebauung zu 
berücksichtigen. 
Punkt B 2.3 des Umweltberichtes enthält folgenden Hinweis: 
"Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei 
Ausschachtungsarbeiten, bislang unbekannte Altablagerungen, Bodenkontaminationen oder sonstige 
Beeinträchtigungen angeschnitten werden. Dabei kann es sich u. U. um ausgasende, gesundheitsgefährdende 
Stoffe handeln. Um Gefährdungen zu vermeiden, sind bei neu entdeckten Bodenverunreinigungen unverzüglich die 
zuständigen Behörden zu benachrichtigen und die weitere Vorgehensweise abzustimmen."
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12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil 
Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst" 

Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 3 von 22

Fakten im Überblick

Anlass und Ziel der Änderung: Das Klinikum Höchst wurde auf einer benachbarten Flä-

che neu errichtet. Nach Abriss des Altbestandes werden 

Flächen frei, auf denen Wohnnutzung entwickelt werden 

soll.

Flächenausgleich nicht erforderlich 

Gebietsgröße ca. 4 ha

Zielabweichung nicht erforderlich 

Stadtverordneten- bzw. Ge-

meindevertreterbeschluss 

zur RegFNP-Änderung

01.07.2010

Parallelverfahren  nein  ja, Bebauungsplan Nr. 879 - Nördlich der 

Hospitalstraße - Klinikum Höchst

FFH-Vorprüfung nicht erforderlich 

Vorliegende Gutachten zu Themen:
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Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 4 von 22

Derzeitige RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000



12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil 
Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst" 

Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 5 von 22

Beabsichtigte RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000

"Fläche für Gemeinbedarf – Krankenhaus, Bestand" in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 4 ha)



12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil 
Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst" 

Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 6 von 22

Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab

Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab



12. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil 
Höchst 
Gebiet: "Wohngebiet Klinikum Höchst" 

Abschließender Beschluss
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Luftbild (Stand 2019)

Digitale Orthophotos 2019: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 10 000
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Vergrößerung der beabsichtigten Änderung

Grenze des Änderungsbereiches ohne Maßstab
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Begründung

A: Erläuterung der Planänderung 

A 1. Rechtliche Grundlagen

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs.1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der be-
absichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt ge-
mäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erforder-
nisse der Raumordnung fest.

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Hessisches Landespla-
nungsgesetz und das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main bilden neben 
weiteren Fachgesetzen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
die Rechtsgrundlagen der Planung.

A 2. Geltungsbereich

Das Änderungsgebiet umfasst eine Fläche von ca. 4 ha. Es liegt in der Ortsmitte des Stadt-
teils Höchst und wird im Norden begrenzt durch Klinikgelände, im Osten durch eine Wege-
verbindung zwischen Windthorst- und Hospitalstraße, im Süden durch die Hospitalstraße 
und im Westen durch die Gotenstraße.

Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden.

A 3. Anlass, Ziel und Inhalt

Das Klinikum Höchst wurde auf einer benachbarten Fläche neu errichtet. Nach Abriss des 
Altbestandes werden bisherige Klinikflächen frei, auf denen Wohnnutzung entwickelt werden 
soll. 
Für den Klinikneubau und Umstrukturierungsmaßnahmen auf dem derzeitigen Klinikgelände 
wurde ein Bebauungsplanverfahren (Bebauungsplan Nr. 879 - Nördlich der Hospitalstraße - 
Klinikum Höchst -) und parallel die 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 (RPS/RegFNP 2010) für das Gebiet „Klinikum Höchst“ durchge-
führt. Das geplante Wohngebiet im südlichen Teilbereich war jedoch wegen der Lage inner-
halb des Achtungsabstandes eines potenziellen Seveso-II Störfallbereichs im Industriepark 
Höchst nicht Inhalt der Änderung. Der Bebauungsplan wurde am 22.04.2013 vom Regie-
rungspräsidium Darmstadt genehmigt, er kann jedoch erst in Kraft treten, wenn auch für den 
südöstlichen Teilbereich - das Gebiet der vorliegenden Änderung - die Voraussetzungen für 
die Entwicklungen aus dem RegFNP vorliegen. 
Für das geplante Wohngebiet hat die Stadt Frankfurt nun ein Änderungsverfahren des 
RPS/RegFNP 2010 beantragt, da das Gebiet durch Veränderungen im Industriepark Höchst 
nicht mehr im Achtungsabstand eines potenziellen Seveso-III-Störfallbereichs liegt und nun 
die Voraussetzungen dafür geschaffen werden sollen, den Gesamt-Bebauungsplan zur 
Rechtskraft zu bringen und das Wohngebiet zu realisieren. 
Dafür ist es erforderlich, die bisherige Planaussage wie folgt zu ändern:

"Fläche für Gemeinbedarf – Krankenhaus, Bestand" in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 4 ha)
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Der Kartenhintergrund in der Beikarte 2 des RPS/RegFNP 2010 wird an diese Änderung der 
Hauptkarte angepasst.

A 4. Regionalplanerische Aspekte

Das Änderungsgebiet liegt im Bereich der regionalplanerischen Festlegung "Vorranggebiet 
Siedlung, Bestand und Planung", das gemäß Ziel Z3.4.1-3 des RPS/RegFNP 2010 die im 
RPS/RegFNP 2010 dargestellten Wohnbau- und gemischten Bauflächen, Sonderbauflächen, 
Grünflächen, innerörtliche Flächen für Ver- und Entsorgung, Gemeinbedarfsflächen sowie 
Flächen für Verkehrsanlagen beinhaltet. 
Die mit der neuen Darstellung im RPS/RegFNP 2010 zum Ausdruck gebrachte Planungsab-
sicht ist daher an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung angepasst.

A 5. Verkehrsplanerische Aspekte

Das Gebiet ist über die Königsteiner Straße, Gotenstraße, Hospitalstraße und Windthorst-
straße an das übergeordnete Straßennetz angeschlossen. 
Durch künftig mögliche neue klinikaffine Nutzungen im Bereich des bisherigen Klinikgelän-
des und die geplante Wohnnutzung ist mit deutlichem Mehrverkehr und einer erhöhten Stell-
platznachfrage zu rechnen. 
Zwischen Liebknechtstraße und Windthorststraße am nördlichen Rand des Änderungsgebie-
tes ist eine neue Planstraße als Netzschluss vorgesehen, über die die Ein- und Ausfahrt zur 
neuen Parkierungsanlage und zum Haupteingang des neuen Klinikgebäudes sowie die Er-
schließung des neuen Wohngebietes erfolgen kann. Ferner soll die Zuckschwerdtstraße bis 
zur neuen Planstraße verlängert werden zur Entlastung angrenzender bestehender Wohnbe-
bauung sowie von Knotenpunkten an der Gotenstraße. 
Die Stellplätze für das Wohngebiet sind im Bebauungsplan innerhalb des Gebietes u.a. in 
Tiefgaragen vorgesehen. 
Das Gebiet ist durch mehrere Buslinien erschlossen, durch die u.a. Anschluss an den 
Höchster Bahnhof und die dort verkehrenden S-Bahnen und Regionalbahnen besteht. Die 
geplante Regionaltangente West (RTW) wird einen Haltepunkt in unmittelbarer Nähe des Kli-
nikums erhalten. 
Entlang der Windthorststraße und durch den geplanten Klinik-Neubaubereich verläuft ein 
Fußweg in Richtung der Grünanlagen in Unterliederbach. 
Am südlichen Rand des Änderungsgebietes ist im RPS/RegFNP 2010 eine geplante überört-
liche Fahrradroute dargestellt, die die Königsteiner Straße über die Hospitalstraße mit der 
Kurmainzer Straße verbindet.

A 6. Landschaftsplanerische Aspekte

Im Landschaftsplan des früheren Umlandverbandes Frankfurt 2000 (Karte 24: "Entwicklungs-
karte") ist das Änderungsgebiet als "Siedlungsfläche" mit dem Ziel "Erhalt der Durchgrünung" 
dargestellt. 
Das Änderungsgebiet weist einen hohen Grünflächenanteil auf - überwiegend intensiv ge-
pflegte Rasenflächen mit z.T. wertvollem Altbaumbestand. Gemäß den Zielvorgaben des 
Landschaftsplanes wird im Bebauungsplan angestrebt, den Baumbestand weitgehend zu er-
halten und in öffentlichen Grünflächen zu sichern.

Aussagen zur Behandlung und Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
folgen im Umweltbericht unter B 2.2 und B 2.3.
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A 7. Planerische Abwägung

Die Planänderung dient dem Ziel, nach Fertigstellung des Neubaus des Klinikums Höchst 
frei werdende Flächen im südlichen Klinikbereich für Wohnnutzung zu entwickeln. 
Für das Wohngebiet ist im Bebauungsplan offene Bauweise festgesetzt, entlang der Goten-
beziehungsweise der Hospitalstraße sind ausreichend lange, straßenbegleitende Baukörper 
(maximal 50 m) möglich, die den Verkehrslärm abschirmen und der benachbarten Bestands-
bebauung im Charakter entsprechen. Zur Sicherung der Freiflächenqualität ist ein zusam-
menhängender Grünbereich mit großem Baumbestand als öffentliche Grünfläche festgesetzt 
sowie der Erhalt wertvoller Einzelbäume und ergänzende Pflanzungen. 
Durch die geplante Umnutzung im Innenbereich kann eine bereits baulich genutzte Fläche 
bei weitgehender Sicherung bestehender Grünstrukturen einer sinnvollen Nachfolgenutzung 
zugeführt werden. Das Gebiet ist aufgrund der zentralen Stadtteillage, der guten Verkehrs-
und Infrastrukturanbindung und der Nähe zu großflächigen Freiräumen gut für Wohnnutzung 
geeignet und kann durch qualitätsvolle Bebauung die Attraktivität des Stadtteils Höchst als 
Wohnstandort verbessern und dem steigenden Wohnflächenbedarf Rechnung tragen. 
Das Änderungsgebiet liegt in ca. 1 km Entfernung zum Industriepark Höchst. Das im Bebau-
ungsplan festgesetzte Wohngebiet liegt nach Veränderungen im Bereich der Firma Akzo No-
bel Industrial Chemicals GmbH nicht mehr im Achtungsabstand eines potenziellen Seveso-
III- Störfallbereichs. 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wurden Festsetzungen getroffen, die der Be-
einträchtigung von Umweltbelangen so weit wie möglich entgegen wirken, wie Sicherung des 
wertvollen Baumbestandes, Begrünung von Grundstücksfreiflächen, Straßen, Dächern und 
Fassaden und Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung und zum Schallschutz. 
Die Anfälligkeit der durch die Planung ermöglichten Vorhaben für schwere Unfälle und Kata-
strophen ist nach § 2 Abs.4 BauGB und § 39 Abs.3 UVPG vertieft im nachfolgenden Pla-
nungs- und Zulassungsprozess zu behandeln. Auf der Ebene der regionalen Flächennut-
zungsplanung wird lediglich die Anfälligkeit bewertet, die sich aus der Darstellung der Art der 
Bodennutzung in den Grundzügen gemäß § 5 Abs.1 BauGB ergibt. Es besteht ein Risiko ins-
besondere für die menschliche Gesundheit durch Unfälle auf den südlich und östlich verlau-
fenden Bahntrassen. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines solchen schweren Unfal-
les wird als gering eingeschätzt.

Flächenausgleich: 
Bei Planungen zur Wiedernutzbarmachung von Flächen (sog. Konversionsflächen) ist kein 
Flächenausgleich erforderlich.
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B: Umweltbericht 

B 1. Einleitung 

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Planänderung 

Auf dem südlichen Geländeteil des Klinikums Höchst soll nach Bezug des geplanten Klinik-
neubaus und Abriss des Altbestandes Wohnnutzung entwickelt werden. Der Bebauungsplan 
Nr. 879 - Nördlich der Hospitalstraße - Klinikum Höchst wurde vom Regierungspräsidium 
Darmstadt 2013 mit Ausnahme des geplanten Wohngebietes genehmigt, da dieses nicht aus 
der Darstellung „Fläche für den Gemeinbedarf - Krankenhaus, Bestand“ im RPS/RegFNP 
2010 entwickelt ist. 
Für das geplante Wohngebiet hat die Stadt Frankfurt nun ein Änderungsverfahren des 
RPS/RegFNP 2010 in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 4 ha) beantragt, da das Gebiet durch 
Veränderungen im Industriepark Höchst nicht mehr im Achtungsabstand eines potenziellen 
Seveso-III-Störfallbereichs liegt und nun die Voraussetzungen dafür geschaffen werden sol-
len, den Gesamt-Bebauungsplan zur Rechtskraft zu bringen und das Wohngebiet zu realisie-
ren.

Bezüglich des Themas Flächenausgleich wird auf Kapitel A 7 verwiesen.

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne

Im Umweltbericht sind die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes darzustellen, die für die Planänderung von Bedeutung sind. Diese wer-
den nachfolgend aufgeführt.

Zur Berücksichtigung der Umweltschutzziele wurden Prüfkriterien für die Umweltprüfung des 
RegFNP abgeleitet, die auch in der vorliegenden RegFNP-Änderung angewendet werden. Die 
Prüfkriterien und die entsprechende Methodik der Umweltprüfung sind im Kapitel 3.1.1 (Um-
weltprüfung allgemein) des Umweltberichts zum RPS/RegFNP 2010 erläutert. 
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung die Einhaltung bestimmter Umweltschutzziele - wie z.B. von Grenzwerten beim Immis-
sionsschutz - im Regelfall noch nicht genau geprüft werden kann, da in diesem Planungssta-
dium meist noch keine detaillierten Angaben zur späteren Nutzung vorliegen.

Wie die genannten Ziele im konkreten Fall der vorliegenden Planänderung berücksichtigt 
werden, ist in Kapitel B 2. Umweltauswirkungen und den diesem zu Grunde liegenden Da-
tenblättern zur Umweltprüfung erläutert (siehe auch Kap. B 3.1 Prüfverfahren).

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden 
und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
(§ 1 BBodSchG)

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. (§ 1 BImSchG)
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Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und 
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere 
öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete 
und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. (§ 50 BImSchG)

KSG - Bundes-Klimaschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten 
Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der 
europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. (§ 1 KSG)

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz

Zwecke dieses Gesetztes sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten zu schützen. 

Dazu zählen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. (§ 1 BNatSchG)

EEG - Erneuerbare-Energien-Gesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes 
eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die 
volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung 
langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die 
Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 
zu fördern. (§ 1 EEG)

WHG - Wasserhaushaltsgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. (§ 1 WHG)

BauGB - Baugesetzbuch

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Aufgaben der Bauleitplanung zu regeln. Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. (§ 1 BauGB)

Landschaftsplan
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Zu den Aussagen des Landschaftsplanes wird auf Kapitel A 6 verwiesen.

Flächenausgleichsrichtlinie des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

Die Flächenausgleichsrichtlinie soll einen nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Boden 
dauerhaft gewährleisten und den Flächenverbrauch im Gebiet des Regionalverbandes ange-
messen steuern (Beschluss Nr. III-223 der Verbandskammer vom 29.04.2015 zur Drucksache 
Nr. III-2015-26, geändert durch Beschluss Nr. IV-182 der Verbandskammer vom 11.12.2019 
zur Drucksache Nr. IV-2019-70 und durch Beschluss Nr. V-76 der Verbandskammer vom 
14.12.2022 zur Drucksache Nr. V-2022-68).

B 2. Umweltauswirkungen

B 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands

Das Änderungsgebiet ist durch Bebauung unterschiedlicher Höhe, einen großen, wertvollen 
Altbaumbestand, Rasenflächen, Parkplätze und eine als Hubschrauberlandeplatz freigehal-
tene Fläche geprägt.

Von der Änderung sind keine Schutzgebiete betroffen.

Folgende schutzgutbezogene Umweltfaktoren sind relevant:

Boden und Fläche 
 anthropogen überformte, ansonsten durch Lösslehmablagerungen geprägte Böden 

(Versiegelungsgrad ca. 50%), auf den Grünflächen zumeist Anschüttungen aus um-
gelagertem Oberbodenmaterial, die Filter- und Pufferfunktionen erfüllen 

 Altlasten oder Altablagerungen sind im Änderungsgebiet nicht bekannt. Gemäß Stel-
lungnahme des Regierungspräsidiums befinden sich nicht bewertete Altstandorte un-
mittelbar angrenzend.

Wasser
 Grundwasserflurabstand gemäß Bebauungsplan im Mittel 4,5 bis 5,5 m

Luft und Klima 
 geringe Wechselwirkungen zu den großflächigen Kaltluftentstehungsgebieten des 

Taunusvorlandes 
 Kaltlufteinzugsgebiet mit hoher Empfindlichkeit (geringe Volumenstromdichte > 30 - 

60 m³m*s), hohe thermische Wärmebelastung und sehr hohe Luftschadstoffbelastung 
(Luftqualitätsindex aus NO2 und PM10 > 0,77) gemäß Klimaanalyse Hessen 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 Aufgrund der Lebensraumausstattung (Gebäudebestand, Grünflächen mit Scherra-

sen, Hecken, Gebüsch und zahlreicher Altbaumbestand aus Eichen, Kastanien, Pla-
tanen und Linden mit potenziellen Spaltenquartieren und Baumhöhlen) muss gemäß 
der in unserem Haus erstellten Potenzialanalyse und dem artenschutzrechtlichem 
Fachbeitrag zum Bebauungsplan (Stand 2011) mit dem Vorkommen geschützter 
Tierarten (europäische Brutvögel, u.a. Mehlschwalben und Mauersegler sowie Fle-
dermäuse) gerechnet werden, was vor allem für die nachgeordneten Abriss- und 
Neubaugenehmigungen von Belang ist. Im diesem Rahmen sind entsprechende ak-
tuelle Untersuchungen vorzunehmen.

Landschaft
 Lage im Landschaftsraum Untermainebene
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 Die Grünflächen im Änderungsgebiet dienen der Erholungsfunktion. 
 Das Landschaftsbild ist von einem nördlich angrenzenden bis zu 15 Geschossen auf-

ragenden Klinikgebäude dominiert und ansonsten geprägt durch den übrigen Gebäu-
debestand und gestaltete Freiflächen mit mächtigem Altbaumbestand.

Mensch und seine Gesundheit 
 erhöhten Lärmbelastung (zwischen 55 und 65 dB am Tag) entlang der Goten- und 

Hospitalstraße am westlichen und südlichen Rand des Änderungsgebietes 
 Das Änderungsgebiet liegt in ca. 1 km Entfernung zum Industriepark Höchst. Das im 

Bebauungsplan festgesetzte Wohngebiet liegt nach Veränderungen im Bereich der 
Firma Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH nicht mehr im Achtungsabstand eines 
potenziellen Seveso-III- Störfallbereichs. 

 Lage des Betriebsgeländes der Abfallentsorgungsanlage der Frankfurter Entsor-
gungs- und Service GmbH in der Palleskestraße in etwa 600 Metern Abstand (Luftli-
nie) (Hinweis Regierungspräsidium Darmstadt)

Kultur- und sonstige Sachgüter 
 Im Änderungsgebiet sind keine Kultur- und sonstigen Sachgüter vorhanden.

B 2.2 Prognose und Bewertung der Auswirkungen 

Auswirkungen der bisherigen Planung

Bei Beibehaltung der bisherigen Planung könnte die bestehende Kliniknutzung erhalten und 
mit entsprechendem Verlust an Freiflächen und wertvollem Gehölzbestand intensiviert wer-
den. Nach dem Umzug der Klinik in den geplanten Neubau könnten aber auch Teile des Ge-
bäudebestandes leerstehen oder abgerissen werden und die freigeräumten Flächen begrünt 
werden oder es könnte eine andere Gemeinbedarfsnutzung mit ggf. intensiverer Flächenaus-
nutzung und entsprechenden Umweltauswirkungen realisiert werden.

Auswirkungen der Planänderung

Durch die Planänderung sind keine erheblichen neuen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
Mit den im Bebauungsplan festgesetzten Baufenstern und Grünflächen kommt es zu keiner 
Bauflächenausweitung und somit zu keiner weiteren Bodenversiegelung mit entsprechenden 
Auswirkungen, so dass sich mögliche Konflikte mit den Zielen des BBodSchG im Wesentli-
chen auf die Bauphase beschränken.

Der Bebauungsplan sieht die weitgehende Sicherung der aus naturschutzfachlicher Sicht be-
deutsamen Baumbestände sowie ergänzende Gehölzpflanzungen auf den Freiflächen und 
an den Straßen vor. Dadurch wird dem möglichen Verlust von Lebensräumen für geschützte 
Tierarten entgegengewirkt und dieser beschränkt sich somit weitgehend auf potenzielle 
Quartiere im alten Gebäudebestand. Untersuchungen dazu sind zu gegebener Zeit im Rah-
men der Abbruch- und Baugenehmigungsverfahren erforderlich. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass ggf. durch die Umsetzung entsprechender Artenschutzmaßnahmen das 
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
vermieden werden kann. 
Diese Auswirkungen stellen einen möglichen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG dar.

Die geplanten öffentlichen Grünflächen, zahlreiche neuen Baumstandorte in den Straßen im 
Änderungsgebiet und dem angrenzenden Klinikgelände sowie Fassaden- und Dachbegrü-
nung können der Überwärmung entgegenwirken, so dass für das geplante Wohngebiet keine 
Verschlechterung des Kleinklimas zu erwarten ist.
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Diese Auswirkungen stellen einen möglichen Konflikt mit den Zielen des KSG und BauGB 
dar.

Für die Wohngebäude sind im Bebauungsplan maximal 4 Geschosse festgesetzt, sodass sie 
sich harmonisch in die Umgebung einfügen. Durch die vorgesehenen Gestaltungs- und Be-
grünungsmaßnahmen und die Ergänzung des Wegenetzes ist mit einer Aufwertung des 
Stadtbildes und der Erholungsfunktion zu rechnen, sodass diesbezüglich keine Konflikte mit 
den Zielen des BNatSchG und BauGB zu erwarten sind.

Mögliche Belastung der Bewohner durch Straßenverkehrslärm entlang der Goten- und Hos-
pitalstraße 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BImSchG dar.

Die zum Stellplatznachweis erforderlichen Tiefgaragen werden gemäß Bebauungsplan zu-
mindest in den oberen Bereich des Grundwasserkörpers einbinden. Es ist aber davon auszu-
gehen, dass unterhalb der Garagen- und Kellerfundamente genügend durchströmbarer 
Raum verbleibt und keine erheblichen, über das heute bereits vorhandene Maß hinausge-
hende Beeinträchtigungen des Grundwasserkörpers zu erwarten sind. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des WHG dar.

Die ausreichende Versorgung mit Trink- und Löschwasser sowie die Abwasserentsorgung 
kann gemäß den Aussagen im Bebauungsplan sichergestellt werden.

Bei Realisierung der Planung werden voraussichtlich während der Bau- und Betriebsphase 
Abfälle (u.a. Erdaushub, sonstige Baustellenabfälle) und Abwasser anfallen sowie Emissio-
nen wie z.B. Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht entstehen. Art und Menge und der 
ordnungsgemäße Umgang mit anfallenden Stoffen sowie der Umfang der aus möglichen 
Emissionen resultierenden Belästigungen kann in der vorbereitenden Bauleitplanung nicht 
detailliert beschrieben und quantifiziert werden. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung zu ermitteln. Aussagefähige Regelungen und mögliche Vermeidungsmaßnah-
men, ggfs. auch zur Betriebsphase des Gewerbes, sind auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung bzw. im Rahmen der Baugenehmigung zu treffen. Dabei sind entsprechende Vorga-
ben und Richtlinien zu beachten. 
Genauere Aussagen zu den Auswirkungen auf das Klima, der Anfälligkeit der geplanten An-
lagen gegenüber den Folgen des Klimawandels wie z.B. höhere Anzahl von heißen Som-
mertagen, Zunahme von Starkregenereignissen, heftigen Stürmen sowie zu den eingesetz-
ten Techniken und Stoffen sind erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung möglich.  
Für das Änderungsgebiet sind gemäß dem heutigen Kenntnisstand auf Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung keine kumulierenden Wirkungen mit anderen Vorhaben im Umfeld er-
kennbar.

Die unter Punkt B 2.3 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich enthalten allgemeine Hinweise, die auch die o.g. Themen berücksichtigen. Detail-
liertere Aussagen zu den Auswirkungen sowie zum möglichen Ausgleich werden im Bebau-
ungsplan getroffen.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Durch die Änderung des RPS/RegFNP 2010 werden keine ausgleichspflichtigen neuen Ein-
griffe in Natur und Landschaft vorbereitet.
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FFH-Verträglichkeit

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu überprüfen. In den maßgebli-
chen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu prüfenden Projekten 
bzw. Plänen zählen. Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 wurde festgelegt, dass 
geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-Gebiete einer FFH-
Prognose zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf Sport) in einem 200 m-Radius. 
Die Prüfung ergab keine derart betroffenen Flächen innerhalb dieser Abstandsbereiche.

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden Festsetzungen getroffen, die den o.g. 
Umweltauswirkungen entgegen wirken. Das sind im Wesentlichen:

 Minimierung der Flächenversieglung durch Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit 
bestimmter Grundstücksteile 

 Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass im Rahmen von Baumaßnahmen, ins-
besondere bei Ausschachtungsarbeiten, bislang unbekannte Altablagerungen, Bo-
denkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen angeschnitten werden. Dabei 
kann es sich u. U. um ausgasende, gesundheitsgefährdende Stoffe handeln. Um Ge-
fährdungen zu vermeiden, sind bei neu entdeckten Bodenverunreinigungen unver-
züglich die zuständigen Behörden zu benachrichtigen und die weitere Vorgehens-
weise abzustimmen. 

 Aufgrund der Vorhabensgröße (> 1 ha) wird die Durchführung einer bodenkundlichen 
Baubegleitung empfohlen. (s. Bundesverband Boden (2013): "Bodenkundliche Bau-
begleitung - Leitfaden für die Praxis" BVB-Merkblatt sowie DIN 19639, Bodenschutz 
bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, Sept. 2019) 

 Vermeidung stofflicher Belastungen des Bodens und des Grundwassers bei den Bau-
ausführungen, Identifizierung und Sicherung wertvoller, empfindlicher und / oder nicht 
benötigter Bodenflächen während der Bauphase, Baustelleneinrichtung und Lagerflä-
chen im Bereich bereits verdichteter bzw. versiegelter Böden, Wiederherstellung bau-
lich temporär genutzter Bodenflächen, fachgerechte Verwertung von Bodenaushub 
(getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden, Vermeidung von Vernässung und 
Verdichtung, Wiedereinbau), Berücksichtigung der Witterung vor dem Befahren emp-
findlicher Böden, Wiederherstellung baulich temporär genutzter Bodenflächen 

 Berücksichtigung des vergleichsweise geringen Grundwasserflurabstands bei unterir-
dischen Bauwerksteilen und der konkreten Gebäudegestaltung 

 Maßnahmen zur Niederschlagsversickerung und Regenwasserbewirtschaftung 
 Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzung sowie Erhaltung von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und zur Begrünung von Stellplätzen, 
Tiefgaragen und Fassaden 

 zeitliche Beschränkung der Baufeldvorbereitung und Rodung von Gehölzen auf Zeit-
räume außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.10-28/29.02 bzw. 01.03-30.10) 

 Sollten in den zum Abbruch bestimmten Gebäuden geschützte Tierarten vorkommen 
oder Bäume und sonstigen Grünstrukturen, die geschützten Arten als Lebensraum 
dienen, im Zuge der Planrealisierung entfernt werden, gelten die artenschutzrechtli-
chen Verbote und es ist vor Beginn von Abbruch- oder Rodungsarbeiten in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) entsprechend zu verfahren (z. B. 
Umsiedlung, Schaffung von Ersatzhabitaten, CEF-Maßnahmen). 

 entsprechende Gebäudestellung und -gestaltung sowie baulicher Lärmschutz zur 
Verringerung der Belastung der zukünftigen Bewohner durch Straßenverkehrslärm 
entlang der Goten- und Hospitalstraße
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B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Die Wiedernutzung von durch den Klinikneubau frei werdender Flächen im Innenbereich ent-
spricht dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden, so dass Alternativstandorte für die 
geplante Wohnnutzung nicht in Frage kommen.

B 3. Zusätzliche Angaben 

B 3.1 Prüfverfahren

Das für die vorliegende Planänderung verwendete Verfahren zur Umweltprüfung ist hinsicht-
lich Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik weitgehend identisch mit dem Prüfverfahren 
zum Umweltbericht des RPS/RegFNP 2010. In der Planänderung kommen insbesondere die 
darin unter 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Teilverfahren zur Prüfung von Einzelflächen (Ein-
zelprüfung) und zur Vorprüfung der Natura 2000- bzw. FFH-Verträglichkeit zur Anwendung. 
Das Verfahren wurde ergänzt um Aussagen zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) und um 
eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe j BauGB.

Für die Einzelprüfung wird ein GIS-basiertes Abfrage-, Dokumentations- und Erstbewer-
tungsinstrumentarium verwendet, mit dem alle relevanten Umweltbelange automatisiert er-
mittelt werden können. 
Anhand von über 50 Umweltthemen werden dabei die Auswirkungen der Planänderung auf 
sieben verschiedene Schutzgüter (Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere und 
Pflanzen/Biologische Vielfalt, Landschaft / landschaftsbezogene Erholung, Gesundheit des 
Menschen/Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen zwischen diesen 
analysiert. Zu den Umweltthemen zählen sowohl meist gebietsbezogene Angaben zu hohen 
Umweltqualitäten, die negativ oder positiv beeinflusst werden können als auch vorhandene 
Vorbelastungen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil der Umweltthemen 
ist zusätzlich mit rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als Restrik-
tion erweisen können (z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete). Für einzelne Umweltthe-
men wurden so genannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 
Die Ergebnisse der automatisierten Umweltprüfung werden in einem „Datenblatt zur Umwelt-
prüfung“ dargestellt. Sie sind die Grundlage für die weiter eingrenzende, verbal-argumenta-
tive Bewertung in Kapitel B 2 des Umweltberichts. 
Das Datenblatt kann beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden.

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit wird auf den ersten Prüfschritt (FFH-Vorprüfung oder -
Prognose) begrenzt. In der FFH-Vorprüfung erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erheb-
liche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteile eines Natura-2000 Gebietes durch die Planung offensichtlich ausgeschlossen 
werden können. 
Die Vorprüfung ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt 
nur die Grundzüge der angestrebten Flächennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung ist im Regelfall eine weitere Vorprüfung ausgehend von Wirkfaktoren 
der dann konkretisierten Planung durchzuführen.

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind folgende Schwierigkeiten aufgetreten:

Einzelne Umweltbelange können wegen zu kleinmaßstäblicher Datengrundlagen und man-
gels Kenntnis der im Einzelnen geplanten Vorhaben nur in sehr allgemeiner Form behandelt 
werden. Dies betrifft Aussagen
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 zur Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima sowie deren Anfällig-

keit gegenüber den Folgen des Klimawandels, 
 zu den eingesetzten Techniken und Stoffen und 
 zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

durch schwere Unfälle oder Katastrophen. 
Diese Aspekte können erst im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhaben im Plan-
gebiet im Rahmen der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren genauer be-
nannt werden.

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen. 
Für den RPS/RegFNP 2010 wurde dazu ein Konzept für ein Monitoring entwickelt, das in Ka-
pitel 3.2 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschrieben ist. Die mit der vorlie-
genden Planänderung verbundenen Umweltauswirkungen fließen in dieses Monitoring mit 
ein.

B 3.3 Zusammenfassung des Umweltberichts

Durch die geplante Wohnnutzung auf bisherigem Klinikgelände mit Gebäude- und Grünflä-
chenbestand ist unter der Voraussetzung der beabsichtigten Sicherung des erhaltenswerten 
Baum- und Grünflächenbestandes nicht mit erheblichen neuen Umweltauswirkungen, dafür 
aber mit einer Aufwertung des Ortsbildes und der Wohn- und Erholungsnutzung zu rechnen.

B 3.4 Referenzliste der verwendeten Quellen

 Zur Erstellung des Umweltberichtes wurden die Quellen 1-4 herangezogen.
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Quellenverzeichnis

[1] Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 879 - Nördlich der 
Hospitalstraße - Klinikum Höchst, Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, Stand 
13.08.2012 

[2] Datenblatt der Strategischen Umweltprüfung, 02.02.2022 

[3] Landschaftsplan des Umlandverbandes Frankfurt (2000) 

[4] Luftbild 2019



Drucksache Nr. V-2023-13 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Regionalvorstand 09.02.2023 nichtöffentlich 
Planungsausschuss 02.03.2023 öffentlich 
Verbandskammer 08.03.2023 öffentlich 
 
 
Betreff: 
3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für 
die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" 
hier: Abschließender Beschluss 
 
Beschlussvorschlag: 
Die als Anlage beigefügte Drucksache wird beschlossen. 
 
 



Drucksache Nr. V-2023-13

Dezernat I 

Abteilung Planung

3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd"

hier: Abschließender Beschluss

Vorg.: Beschluss Nr. IV-280 des Regionalvorstandes vom 27.05.2021 
Beschluss Nr. IV-266 der Verbandskammer vom 30.06.2021 
zu DS IV-2021-29 (Aufstellungsbeschluss) 
Beschluss Nr. V-23 des Regionalvorstands vom 18.11.2021 
Beschluss Nr. V-33 der Verbandskammer vom 15.12.2021 
zu DS V-2021-22 (Auslegungsbeschluss)

I. Antrag

Die Verbandskammer möge beschließen: 

1. Die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen werden wie aus 
den Anlagen ersichtlich behandelt.

2. Die 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 
für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" wird somit aufgrund §§ 2 Abs. 1 und 205 BauGB in 
Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-
Main (MetropolG) abschließend beschlossen. Die Begründung ist beigefügt.

3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, 
- die Einwender sowie die betroffenen verbandsangehörigen Städte und 

Gemeinden von dem Beschluss zu unterrichten, 
- den abschließenden Beschluss der Regionalversammlung Südhessen zur 

Kenntnis vorzulegen,
- die Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 

Flächennutzungsplan 2010 mit Legende und Begründung der 
Genehmigungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen, 

- die Genehmigung im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt zu 
machen.

Betr.:
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II. Erläuterung der Beteiligungssituation

Die öffentliche Auslegung wurde am 03.01.2022 im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 
01/22 bekannt gemacht. Sie fand vom 11.01.2022 bis 10.02.2022 statt. Nach § 3 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren 
während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) wurde die 
öffentliche Auslegung durch die Veröffentlichung im Internet ersetzt. Zusätzlich wurden 
gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG die genannten Entwürfe und Unterlagen in der Geschäftsstelle 
des Regionalverbandes öffentlich ausgelegt. 
Die benachbarten Kommunen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom 07.01.2022 beteiligt.

1) Die betroffene Gemeinde Mainhausen hat sich nicht geäußert. 

Von den benachbarten Kommunen, mit denen die Änderung abgestimmt wurde, 

haben sich nicht geäußert: 

Gemeindevorstand der Gemeinde Karlstein am Main 
Gemeindevorstand der Gemeinde Kleinostheim 
Magistrat der Stadt Babenhausen 

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt: 

Magistrat der Stadt Seligenstadt 
Markt Stockstadt a. Main 

2) Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

haben sich nicht geäußert:

Abwasserverband Schleifbach 
Bischöfliches Ordinariat Mainz, Dez. Bau und Kunstwesen 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) e.V. 
Bund Freikirchliche Gemeinden, Landesverband Hessen-Siegerland 
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Verwaltungsaufgaben 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Mitte 
DB Station & Service AG, Regionalbereich Mitte 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, TWR/BL 
Die Heilsarmee, Nationales Hauptquartier, Liegenschaftsabteilung 
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken 
Energie und Versorgung Butzbach GmbH 
e-netz Technik GmbH & Co. KG, HEAG Südhessische Energie AG 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Kirchenverwaltung 
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 
Fraport AG, Rechtsangelegenheiten und Verträge 
Handelsverband Hessen e.V. 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement 
Hessenenergie GmbH
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Hessische Diözese der Selbständigen Evang- Luth. Kirche 
Hessischer Industrie- und Handelskammertag (HIHK) e.V. 
HGON Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich Bauaufsicht 
Kreisausschuss des Kreises Offenbach 
Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach 
LAG der Hessischen Frauenbüros, Frauenbeauftragte (HGlG) 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hauptverwaltung 
Landrat des Kreises Offenbach 
LJV Landesjagdverband Hessen e.V. 
NABU Landesverband Hessen 
Polizeipräsidium Südosthessen, Abteilung Einsatz E 13 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e.V. 
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 
Verband Hessischer Fischer e.V., Referat Naturschutz 
Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen 
Wanderverband Hessen e.V. 
Wasserverband Kinzig

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt:

Amprion GmbH 
Amt für Bodenmanagement Heppenheim 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz, und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Deutscher Wetterdienst, Abteilung Finanzen und Service 
e-netz Südhessen AG 
Forstamt Langen, Hessen-Forst 
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 
Hessische Landesbahn GmbH 
IHK Offenbach am Main 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich Umwelt, Naturschutz und 
Bauleitplanung 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Rhein-Main 
Landessportbund Hessen e.V., GB Sportinfrastruktur 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Körperschaft des öffentlichen 
Rechts 
PLEDOC, Leitungsauskunft/Fremdplanungsbearbeitung 
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
TenneT TSO GmbH

haben Stellungnahmen abgegeben:

BUND Ortsverband Seligenstadt - Hainburg - Mainhausen 
DB Immobilien, Region Mitte 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest PTI 34 
Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West 
Energieversorgung Offenbach EVO AG 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich Ländlicher Raum 
Kreisausschuss des Kreises Offenbach, Fachdienst 64 
Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.2 
Zweckverband Wasserversorgung ZWO, Stadt und Kreis Offenbach



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zell-
hausen 

Gebiet: "Zellhausen Süd" 
Beschluss

- 4 -

3) Von Bürgern bzw. Privaten wurden - wie aus den Anlagen ersichtlich - ebenfalls zwei 
Stellungnahmen vorgebracht.

Wenn im Verfahren Beteiligte sich nicht geäußert haben, kann davon ausgegangen werden, 
dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden Belange durch die Änderung des Regio-
nalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 nicht berührt werden.

Alle Stellungnahmen werden - wie aus den Anlagen ersichtlich - gewürdigt und behandelt.



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zell-
hausen 

Gebiet: "Zellhausen Süd" 
Beschluss

- 5 -

III. Erläuterung und Begründung des Beschlusses

Da die Verfahrensbeteiligung keine Stellungnahmen erbracht hat, die nach Abwägung aller 
gegenwärtig bekannten Gesichtspunkte eine Änderung der Planung erfordert hätten, kann die 
Flächennutzungsplanänderung abschließend beschlossen werden.





3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Seite 1 von 1

Stellungnehmer: Zweckverband Wasserversorgung ZWO Stadt und 
Kreis Offenbach 
Gruppe: TöB

MAINH_003_B-02908

Dokument vom: 28.01.2022
Dokument-Nr.: S-07444

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Unsere Stellungnahme zum Gebiet: „Zellhausen Süd" vom 04.08.2021 hat weiterhin Bestand. 
Anbei nimmt der Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach wie folgt Stellung: 
Zur Klärung der Frage, ob und wieviel Wasser in m3/h aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung im angegebenen 
räumlichen Geltungsbereich des entnommen werden kann, teilen wir Ihnen folgendes mit: 
a) Die Gemeinde Mainhausen als Aufgabenträger der öffentlichen Wasserversorgung betreibt das öffentliche 
Trinkwassernetz zur Versorgung ihrer Abnehmer mit Trinkwasser. Wegen Aussagen zur Versorgungssicherheit im 
besagten Bereich des o.g. Plans verweisen wir Sie deshalb an die Gemeinde Mainhausen. 
b) Hinweis: Der ZWO stellt die Wassermengen nur im Rahmen seiner Wasserrechte zur Verfügung. Der bestehende 
Wasserliefervertrag begründet keine darüberhinausgehende Verpflichtung 
c) Der ZWO hat zur künftigen Absicherung steigender Bedarfsmengen die Erhöhung seiner Wasserrechte beim RP 
Darmstadt seit geraumer Zeit beantragt. Außerdem werden in diesem Zusammenhang Verhandlungen mit 
Nachbarverbänden geführt. 
d) Bis zum Vorliegen der Genehmigungen der beantragten Erhöhung der Wasserrechte und/oder Zusagen der 
Nachbarverbände zu einer erhöhten Lieferbereitschaft ist eine eventuelle Erhöhung der Liefermengen durch den 
ZWO an die Gemeinde Mainhausen nicht gesichert. Eine Aussage zur Zeitdauer der genannten offenen Verfahren 
ist zurzeit leider nicht möglich.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung der vorliegenden Änderung gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
vom 20.07.2021 bis zum 19.08.2021 liegt vom Stellungnehmer keine Stellungnahme vor. 
Die Hinweise bezüglich der öffentlichn Wasserversorgung, der Wasserrechte und der Liefermenge von Wasser an 
die Gemeinde betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung. Sie sind im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung zu beachten.



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Seite 1 von 1

Stellungnehmer: BUND Ortsverband Seligenstadt - Hainburg - 
Mainhausen Thorwald Ritter 
Gruppe: TöB

MAINH_003_B-02911

Dokument vom: 31.01.2022
Dokument-Nr.: S-07447

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Der BUND hat bereits am 25. Juli 2021 eine Stellungnahme abgegeben, die zu keiner Planänderung geführt hat. 
In der erneuten Offenlage werden zwei gravierende Fehler planerisch vorbereitet. Zum einen wird der naturlich 
gewachsene Ortsrand überschritten und das Biotop der alten Gleisanlagen beidseitig durch eine 
Versiegelung/Bebauung des Zelldreimorgengewanns abgeschnitten und zerstört. 
Zum zweiten wird eine keinesfalls notwendige weitere Ringstraße Richtung Bahnhof geplant obwohl eine 
vollkommen ausreichende Anbindung (auch eines Baugebietes auf der ursprünglich bereits ausgewiesenen Fläche 
südlich der Waldstraße) durch die großzügig dimensionierte Ringstraße besteht. Städteplanerisch (und wie das 
Verkehrsgutachten zeigt) keine bodenschonende und ökologisch zu verantwortende Entscheidung! Religiös 
geprägte Menschen würden von Todsünden sprechen. Der BUND fordert deshalb die Reduzierung des 
Plangebietes und ein Verzicht auf die Bebauung des Zelldreimorgengewanns südlich der alten Gleisanlage sowie 
den Verzicht auf eine weitere sogenannte Erschließungsstraße.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Vor dem Hintergrund des bestehenden Wohnungsmangels in der Rhein-Main-Region wird die Entwicklung von 
Wohngebieten auf bestehenden Planungsflächen im RPS/RegFNP 2010 im Einzugsbereich des 
Schienenhaltepunktes der Odenwaldbahn begrüßt. 
Im Bebauungsplan der Gemeinde Mainhausen sind ökologische Belange zu berücksichtigen und Biotopstrukturen 
sollen erhalten und optimiert werden. 
Der von der Gemeinde auf den vorhandenen Planflächen entwickelte Städtebauliche Entwicklungsplan wurde in 
einem Bürgerworkshop dahingehend geändert, dass die verkehrliche Anbindung des langfristig geplanten 
Wohnbaugürtels Süd von Zellhausen über eine neue Haupterschließungsachse vom Bahnhof zur L 3065 südlich des 
Ortsrandes von Zellhausen geführt werden soll, um das zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht durch die Ortslage zu 
leiten. Diese Veränderung führte dazu, dass, um eine sinnvolle Bebauungs der Grundstücke zu ermöglichen, die 
vorhandenen Planungsflächen der RPS/RegFNP 2010 um insgesamt 5,1 ha überschritten werden müssen. Im 
Bebauungsplan sind die Flächen, die die vorhanden Flächen im RPS/RegFNP 2010  überschreiten, kleiner als 5 ha, 
denn die dargestellten Flächen im RPS/RegFNP 2010 werden bis zur den Straßenmittellinien gezogen. 
Die vom Stellungnehmer angesprochene Erschließungsstraße (Planstraße A) ist nicht Teil dieser RPS/RegFNP-
Änderung. Der RPS/RegFNP 2010 stellt keine Erschließungsstraßen dar, sondern nur überörtliche Straßen. Die 
Erschließung des Wohngebietes ist in dem parallel zum vorliegenden Änderungsverfahren laufenden 
Bebauungsplan-Verfahren zu behandeln. Das dem Bebauungsplan-Entwurf beiliegende Verkehrsgutachten 
(Habermehl & Follmann, Juni 2020) beinhaltet die verkehrliche Bewertung für das Gesamtgebiet Städtebauliches 
Entwicklungskonzept „Zellhausen Südwest“. Der Bebauungsplan „Zellhausen Süd“ stellt ein Teilgebiet dar und ist im 
Gutachten überprüft worden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Verkehrserschließung sowohl für das städtebauliche 
Gesamtkonzept als auch für den vorliegenden Bebauungsplan mit den geplanten Nutzungen sichergestellt ist.



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Seite 1 von 1

Stellungnehmer: Deutsche Telekom Technik GmbH Technik 
Niederlassung Südwest PTI 34 
Gruppe: TöB

MAINH_003_B-02913

Dokument vom: 02.02.2022
Dokument-Nr.: S-07459

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Vom eingereichten Bebauungsplan sind wir betroffen. Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsanlagen der 
Telekom. (s. Anlage Lageplan) Die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom werden von 
der Baumaßnahme berührt und müssen bei Bedarf gesichert, verändert oder verlegt werden. Bei der Bauausführung 
ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus 
betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien 
jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die 
Lage, der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die 
Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
Erschließung: 
Für zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in allen Verkehrswegen geeignete und 
ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. In allen 
Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 
0,2 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH über unseren zentralen 
Posteingang (T-NL-Suedwest-PTI-34-AS@telekom.de) so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden. 
Wir machen darauf aufmerksam: 
1. Das aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in 
unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer 
ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. 
2. Eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den 
Erschließungsträger erfolgt. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe 
insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die 
Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die Hinweise bezüglich der Sicherung der vorhandenen Telekommunikationslinien und deren Zugang, die 
Beachtung der Kabelschutzanweisungen, das Vorsehen von ausreichenden Trassen für Telekommunikationslinien 
in den zukünftigen Straßen, die rechtzeitige Information des Stellungnehmers vor Beginn der Bauarbeiten und die 
Art und Weise der geplanten Baumpflanzungen betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung. 
Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, Bauplanung, Bauausführung und bei der Umsetzung 
konkreter Maßnahmen zu beachten.



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Seite 1 von 4

Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt Dezernat III 31.2 
Gruppe: TöB

MAINH_003_B-02914

Dokument vom: 03.02.2022
Dokument-Nr.: S-07461

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung aus der Sicht der Raumordnung wie folgt 
Stellung: 
Die regionalplanerischen Ausweisungen sind grundsätzlich zutreffend beschrieben. Auch ist auf Seite 5 der 
Unterlagen bei Gebiet B der betroffene Vorrang Regionaler Grünzug (VRG) in seiner Größe von 3,7 ha auf 2,7 ha 
redaktionell korrigiert worden. Darüber hinaus sollte weiterhin die erforderliche Kompensationsfläche für den Vorrang 
Regionaler Grünzug bereits mit der Kommune besprochen und ihre Verortung in den Unterlagen zumindest 
beschrieben werden: Die geplante Maßnahme beansprucht circa 2,7 ha des „Vorranggebietes Regionaler Grünzug". 
Gemäß Regionalplan Südhessen 2010, Ziel Z4.3-2 darf die Funktion der Regionalen Grünzüge durch andere 
Nutzungen nicht beeinträchtigt werden. Planungen und Vorhaben, die zu einer Zersiedlung, einer Beeinträchtigung 
der Gliederung von Siedlungsgebieten, des Wasserhaushalts oder der Freiraumerholung oder der Veränderung der 
klimatischen Verhältnisse führen können, sind in den Regionalen Grünzügen nicht zulässig. Hierzu zählen neben 
Wohnungsbau- und gewerblicher Nutzung auch Sport und Freizeiteinrichtungen mit einem hohen Anteil baulicher 
Anlagen, Verkehrsanlagen sowie andere Infrastrukturmaßnahmen. Im „Vorranggebiet Regionaler Grünzug" hat jede 
weitere Siedlungstätigkeit zu unterbleiben. Das Vorhaben steht dem Ziel zunächst entgegen. Diesbezüglich wird in 
der Begründung zur RegFNP-Änderung im Kap. A 4. „Regionalplanerische Aspekte" auf eine bereits im Rahmen der 
BBP-Entwurfs mit dem Regierungspräsidium Darmstadt abgestimmte 2,7 ha große Kompensationsfläche des RG 
hingewiesen. Im Geltungsbereich liegen weiterhin ca. 2 ha „Vorrang Natur und Land- schaft“ 3,2 ha „Fläche für die 
Landbewirtschaftung“, 5 ha „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“ Diese Beanspruchung ist 
regionalplanerisch nicht bedeutsam und steht den Zielen der Raumordnung nicht entgegen.  
Zu der vorgelegten Planung bestehen aus regionalplanerischer Sicht keine Bedenken. Die Planung kann daher 
gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten.

Aus Sicht der oberen Naturschutzbehörde verweise ich auf meine Stellungnahme vom 12. August 2021. 
[Die Stellungnahme lautete wie Folgt: Zu der Planung nehme ich aus Sicht der oberen Naturschutzbehörde wie folgt 
Stellung: Gebiet A: Aus naturschutzfachlicher Sicht wird die Änderung des Regionalplans Südhessen/ Regionalen 
Flächennutzungsplans (RPS/RegFNP) 2010 von einer Fläche mit „Ökologisch bedeutsamer Flächennutzung…“, 
überlagert mit einem „Vorranggebiet für Natur und Landschaft“ und „Vorbehaltsgebiet für besondere 
Klimafunktionen“ in eine geplante Wohnbaufläche (ca. 1,4 ha) im vorliegenden Fall als vertretbar angesehen. Das 
Plangebiet schließt sich im Norden an eine im RPS/RegFNP 2010 bereits dargestellte geplante Wohnbaufläche an. 
Von der Planung sind überwiegend intensiv genutzte Ackerflächen betroffen. Ein gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 13 
HAGBNatSchG gesetzlich geschütztes Streuobstbiotop wird auf der Ebene des parallel in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplanes berücksichtigt und von einer zukünftigen Bebauung ausgespart. In rund 350 m Entfernung südlich 
des Plangebietes liegt eine Teilfläche des FFH-Gebietes 5920-350 „Sendefunkstelle Mainflingen/Zellhausen“ sowie 
des Vogelschutzgebietes 6019-401 „Sandkiefernwälder in der östlichen Untermainebene“. Dem Ergebnis der FFH-
Prognose im Umweltbericht wird aus hiesiger Sicht gefolgt. Demnach können durch die räumliche Entfernung und 
die stark trennende BAB A 3 zwischen dem Plangebiet und den Schutzgebieten erhebliche Beeinträchtigungen der 
o.g. Gebiete in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen offensichtlich 
ausgeschlossen werden können. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung i.S.d. § 34 Abs. 1 BNatSchG ist daher nicht 
erforderlich. Weitere Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht sind von der Planung nicht betroffen. Gebiet B: 
Gegen die Änderung des Regionalplans Südhessen/ Regionalen Flächennutzungsplans (RPS/RegFNP) 2010 von 
einer „Fläche für die Landbewirtschaftung“, überlagert mit einem „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ in eine 
geplante Wohnbaufläche (1,6 ha) sowie eine geplante gemischte Baufläche (ca. 2,1 ha) bestehen aus 
naturschutzfachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Von der Planung sind überwiegend intensiv genutzte 
Ackerflächen betroffen. Ein gemäß § 30 BNatSchG gesetzlich geschütztes Gehölzbiotop (Steinweichselgebüsch) 
wird auf der Ebene des Bebauungsplanes berücksichtigt und von einer zukünftigen Bebauung ausgespart. In rund 
400 m bzw. 550 m Entfernung südlich des Plangebietes liegt jeweils eine Teilfläche des FFH-Gebietes 5920- 350 
„Sendefunkstelle Mainflingen/Zellhausen“ bzw. des Vogelschutzgebietes 6019-401 „Sandkiefernwälder in der 
östlichen Untermainebene“. Dem Ergebnis der FFH-Prognose, wonach aufgrund der großen räumlichen Entfernung



erhebliche Beeinträchtigungen der o.g. Gebiete in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteilen offensichtlich ausgeschlossen werden können, wird aus hiesiger Sicht gefolgt. Eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung i.S.d. § 34 Abs. 1 BNatSchG ist nicht erforderlich. Weitere Schutzgebiete nach dem 
Naturschutzrecht sind nicht betroffen. Bezüglich der weiteren zu vertretenden naturschutzfachlichen Belange 
verweise ich auf die Stellungnahme der zuständigen unteren Naturschutzbehörde.]

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Umwelt Darmstadt - zu vertretenden Belange teile 
ich Ihnen folgendes mit:

Oberflächengewässer 
Belange des Hochwasserschutzes und der Abflussregelung werden nicht berührt. Grundwassermessstellen sind 
keine vorhanden.

Wasserversorgung/ Grundwasserschutz 
Bitte legen Sie die Sicherstellung der Wasserversorgung für die Kommune Mainhausen unter Berücksichtigung der 
Reg-FNP Änderung dar. Der gesamte Wasserbedarf (Trink-, Betriebswasser) für den Bestand und die Zukunft ist zu 
ermitteln (Jahresmenge und Spitzenbedarf). Bei der Bedarfsermittlung ist bereits auf eine sparsame, rationelle 
Wasserverwendung zu achten. Der Nachweis, dass der gesamte zukünftige Wasserbedarf durch den zuständigen 
Wasserversorger gedeckt werden kann, ist zu erbringen. Ich empfehle daher die Erstellung eines Kommunalen 
Wasserkonzeptes. Förderungen für dieses Konzept können beim Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz beantragt werden. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB sind bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung zu berücksichtigen. Bei der Aufstellung 
darf das Problem der Vernässung bei hohen Grundwasserständen nicht ausgeklammert werden. Es gilt bei der 
Beurteilung von Belastungen das bauleitplanerische Vorsorgeprinzip und nicht die Schwelle der Gefahrenabwehr. 
Der Träger der Bauleitplanung erzeugt ein Vertrauen, dass die ausgewiesene Nutzung ohne Gefahr realisierbar ist. 
Geht die Stadt Anhaltspunkten für Vernässungsgefahren nicht nach und legt keine Maßnahmen (z.B. max. 
Einbindetiefe oder spez. Gründungen) im Bebauungsplan fest, haben Eigentümer, Bauwillige und andere Betroffene 
ggf. Anspruch auf Schadensersatz.

Bodenschutz 
Nachsorgender Bodenschutz: 
Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie ergeben sich für den 
Plangeltungsbereich keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), 
schädliche Bodenveränderungen und/oder Grundwasserschäden. Von meiner Seite bestehen somit nach 
derzeitigem Kenntnisstand keine Bedenken gegen das o. a. Vorhaben. Die Belange des Dezernates 41.5 sind in der 
Begründung zum Bebauungsplan hinreichend berücksichtigt.

Vorsorgender Bodenschutz: 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung: 
Grundsätzlich weise ich nochmals auf folgendes hin: Gemäß der Anlage 2 Punkt 2.2.5 Bodenfunktion der 
Kompensationsverordnung (KV vom 26. Oktober 2018) ist die Bewertung des Eingriffs in den Boden bei einer 
Eingriffsfläche über 10.000 m² in einem geeigneten Gutachten vorzunehmen. Dabei werden Eingriffe in die 
natürlichen Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG und bodenbezogene Kompensationsmaßnahmen 
gesondert bewertet und bilanziert. Zusatz bei einer Eingriffsfläche über 10.000 m²: „Die ausschließliche 
Beschränkung auf eine arten- und biotopbezogene Kompensation ist nicht ausreichend. Die Grundlagen für die 
Bewertung und Berechnung planungsbedingter Bodenbeeinträchtigungen, möglicher Minderungsmaßnahmen und 
zur Ermittlung des resultierenden Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden sind der Arbeitshilfe 
„Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB – Arbeitshilfe zur Ermittlung des 
Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland Pfalz“ des Hessischen Landesamtes für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) und dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz zu 
entnehmen. Dieses Regelwerk ist abrufbar unter https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/ 
arbeithilfe_ kompensation_boden_bauleitplan_2.pdf“. Die neue hessische Kompensationsverordnung vom 
26.10.2018 fordert ebenfalls eine solche weitergehende Berücksichtigung des Schutzgutes Boden.

Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz 
Bezüglich des Dezernats Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz gibt es keine Bedenken gegen die 
Änderung des Flächennutzungsplans.

Immissionsschutz 
Auf Seite 22 der Begründung ist nachfolgender Textteil aufgeführt: „Das Schallgutachten zum Bebauungsplan 
kommt zu dem Ergebnis, dass die mit dem Straßenverkehr verbundenen Lärmemissionen für die benachbarten 
schutzbedürftigen Nutzungen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte verursachen. Schallschutzmaßnahmen 
sind erforderlich, wobei aktive Maßnahmen als nicht zielführend ausscheiden. Es werden geeignete passive 
Schutzmaßnahmen empfohlen. ….mögliche Belastung der Anwohner durch Lärm-, Licht-, Staub-und 
Geruchsemissionen der zukünftig im geplanten Gewerbegebiet vorhandenen Betriebe Diese Auswirkungen stellen
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einen Konflikt mit den Zielen des BImSchG und BauGB dar.“ Der zweite Absatz sollte m. E. nochmals überarbeitet 
werden.

Für die bergrechtliche Stellungnahme wurden folgende Quellen als Datengrundlage herangezogen: Hinsichtlich der 
Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010, 
Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG; hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: 
vorliegende und genehmigte Betriebspläne; hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und analog 
vorliegende Risse, in der Datenbank vorliegende Informationen, Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts 
Weilburg über früheren Bergbau. Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans 
inventarisierten Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hiesigen 
Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme basiert daher hinsichtlich des Altbergbaus auf einer 
unvollständigen Datenbasis. Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 
Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. Aktuelle Betriebe: Es 
befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und dessen näherer Umgebung. 
Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen Unterlagen zufolge bisher 
kein Bergbau umgegangen. Dem Vorhaben stehen seitens der Bergaufsicht keine Sachverhalte entgegen.

Den Kampfmittelräumdienst beteilige ich ausnahmsweise nur dann, wenn von gemeindlicher Seite im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mögliche Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir 
von Ihnen zugeleiteten Bauleitplanverfahren haben Sie keine Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den 
zentralen Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den Kampfmittelräumdienst direkt zu 
beteiligen. Ihre Anfragen können Sie per Email richten an das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 18, 
Zentraler Kampfmittelräumdienst: kmrd@rpda.hessen.de .
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Behandlung:

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Begründung:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu der vorgelegten Planung aus regionalplanerischer Sicht keine Bedenken 
bestehen und die Planung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten kann. 
In der Begründung unter A 4 "Regionalplanerische Aspekte" ist bereits folgender Text zur Verortung und der 
Größenordnung der Kompensationsfläche des Regionalen Grünzugs vorhanden: "Die Größe des in Anspruch 
genommenen Vorranggebiets Regionaler Grünzug beträgt 2,7 ha. Im Bebauungsplan-Entwurf (Stand 03.12.2020) ist 
in Text und Karte ein Vorschlag für eine Fläche vorgelegt, die nach Auskunft der Kommune mit dem 
Regierungspräsidium Darmstadt abgestimmt wurde: Mainhausen-Zellhausen, Flur 6, Flurstücke 113 (im Bereich 
östlich des Friedhofs Zellhausen und westlich des Gewerbegebiets Ostring). Diese Kompensationsfläche wird von 
der oberen Landesplanungsbehörde gewahrt."

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der oberen Naturschutzbehörde die Änderung der Gebiete A und B 
als vertretbar angesehen wird bzw. keine Bedenken erhoben werden und dass der FFH-Prognosen im 
Umweltbericht der vorliegenden Änderung gefolgt wird. Die untere Naturschutzbehörde wurde beteiligt und die 
Stellungnahme abgewogen.

Zu Oberflächengewässer: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Hochwasserschutzes und der Abflussregelung nicht berührt 
werden.

Zu Wasserversorgung / Grundwasserschutz: 
Die Hinweise bezüglich der Sicherstellung der Wasserversorgung betreffen nicht die Ebene der regionalen 
Flächennutzungsplanung. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu beachten. Laut Auskunft des 
beauftragten Planers der Kommune finden im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung bereits Gespräche mit dem 
zuständigen Zweckverband zur Wasserversorgung statt. 
Der Stellungnahme wird gefolgt und im Umweltbericht unter B 2.3 "Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich" folgender Hinweis aufgenommen: "Berücksichtigung des hoch anstehenden Grundwassers bei 
Bauausführung (z.B. Keller aus wasserundurchlässigem Beton, sog. "Weiße Wanne")".

Zu Bodenschutz: 
Nachsorgender Bodenschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken gegen die Änderung bestehen und die Belange des 
nachsorgenden Bodenschutzes hinreichend berücksichtigt sind.



Vorsorgender Bodenschutz 
Die Hinweise bezüglich der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung betreffen nicht die Ebene der regionalen 
Flächennutzungsplanung. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu beachten.

Zu Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Dezernats Abwasser, anlagenbezogenener Gewässerschutz 
keine Bedenken gegen die Änderung bestehen.

Immissionsschutz 
Der Stellungnahme wird gefolgt und im Umweltbericht unter B 2.2 "Prognose und Bewertung der Auswirkungen" /  
„Auswirkungen der Planänderung“ der Satz "...mögliche Belastung der Anwohner durch Lärm-, Licht-, Staub- und 
Geruchsemissionen der zukünftig im geplanten Gewerbegebiet vorhandenen Betriebe.." gestrichen, da kein 
Gewerbegebiet geplant wird.

Zu bergrechtliche Stellungnahme: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die RPS/RegFNP-Änderung aus Sicht der Bergbehörde keine 
Sachverhalte entgegen stehen.

Zu Kampfmittelräumdienst: 
Es liegen keine konkreten Hinweise auf das mögliche Vorkommen von Kampfmitteln in den Änderungsgebieten vor. 
Eine erneute Beteiligung des Kampfmittelräumdienstes ist auf Ebene der Regionalen Flächennutzungsplanung nicht 
vorgesehen.
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Änderungsbedarf: 
Texte/Umweltbericht



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: Deutsche Bahn AG DB Immobilien 
Gruppe: TöB

MAINH_003_B-02917

Dokument vom: 08.02.2022
Dokument-Nr.: S-07490

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen und 
Hinweise aus Sicht der Deutschen Bahn AG und Ihrer Konzernunternehmen keine grundsätzlichen Bedenken. 
Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich das Flurstück 209/6 (Flur 3) der DB Netz AG. Es handelt sich hierbei 
um einen Teil der ehemaligen Strecke 3558 Babenhausen – Zellhausen. Diese Strecke ist bereits stillgelegt und 
zurückgebaut, aber noch nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt. Wir regen an, dass die Kommune einen 
entsprechenden Freistellungsantrag an unsere Vertriebsabteilung stellt. 
Die für die Maßnahme benötigte Grundstücksfläche der DB Netz AG ist im Rahmen des Vorhabens vor Bau- bzw. 
Nutzungsbeginn zu erwerben. Unsere Zustimmung ist erst mit Abschluss des Vertrages gegeben. Der Kaufantrag ist 
an folgende Stelle zu richten: Deutsche Bahn AG DB Immobilien Region Mitte Kundenteam Vertrieb Camberger Str. 
10 60327 Frankfurt. 
Den Festsetzungen auf den derzeit noch planfestgestellten und gewidmeten Bahnflächen stimmen wir - unter dem 
Vorbehalt, dass die in Anspruch genommene Fläche von der Gemeinde erworben wird - zu. Die Festsetzungen 
werden jedoch erst nach Freistellung der Flächen von Bahnbetriebszwecken, unabhängig von der Rechtskraft der o. 
g. Bauleitplanungen, zulässig. Die mit der Einschränkung des Bedingungseintritts versehenen Flächen sind im Text-
sowie Planteil festzuschreiben bzw. zu kennzeichnen.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die RegFNP-Änderung enthält Nutzungen auf Bahnflächen, die erst ab der förmlichen Freistellung von 
Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 AEG zulässig sind. Diese können daher erst rechtswirksam werden, wenn eine 
Freistellung nach § 23 AEG durch die Planfeststellungsbehörde erklärt worden ist. Zwischenzeitlich hat die 
Gemeinde Mainhausen einen Freistellungsantrag gestellt. Für die Freistellung wird davon ausgegangen, dass dieser 
keine grundsätzlichen Hindernisse entgegenstehen, da die Strecke bereits zurückgebaut ist und von der Deutschen 
Bahn AG keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Umnutzung vorgetragen worden sind. Bis zur Freistellung von 
Bahnbetriebszwecken bleibt die Nutzung als Bahnanlage wirksam und wäre daher bei nicht gelingender Freistellung 
nachrichtlich in den RPS/RegFNP zu übernehmen. 
Im Kapitel A5 der Begründung ist bereits folgender Hinweis aufgeführt, um den o.g. Sachverhalt zu erläutern: 
"Die Änderungsgebiete tangieren die ehemalige Strecke 3558 Babenhausen - Zellhausen, die bereits stillgelegt und 
zurückgebaut, aber noch nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt wurde. Voraussetzung für eine Umnutzung ist 
die Freistellung von Bahnbetriebszwecken nach § 23 AEG, die seitens der Gemeinde Mainhausen bereits beantragt 
ist."



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung 
West 
Gruppe: TöB

MAINH_003_B-02918

Dokument vom: 09.02.2022
Dokument-Nr.: S-07492

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Die Ausweisung des Gebietes erfolgt in Kenntnis der von der BAB 3 ausgehenden Emissionen. Vorsorglich weisen 
wir darauf hin, dass gegen den Straßenbaulastträger der BAB 3 keine Ansprüche auf Durchführung aktiver oder 
passiver Lärmschutzmaßnahmen zugunsten der geplanten neuen Bauflächen bestehen.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wurde eine Schallimmissionsprognose Bebauungsplan "Zellhausen 
Süd" vom Büro Wölfel Engineering GmbH, Höchberg mit Stand: Mai 2020 erstellt, in der auch die Lärmimmisssionen 
der BAB 3 berücksichtigt wurden. Folgendes Fazit wird dort als Festsetzung für den Bebauungsplan vorgeschlagen: 
"... Da mit aktiven Schallschutzmaßnahmen an der Grenze des Baugebiets in einem städtebaulich vertretbaren 
Umfang nur geringe Pegelreduzierungen zu erreichen sind, wird der mit den Schallimmissionen einhergehende 
Konflikt durch passive Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gelöst (Schalldämmung der 
Außenbauteile gemäß DIN 4109 sowie ggf. Grundrissorientierung). ..." 
Diese Formulierung wurde in den Vorentwurf des Bebauungsplans übernommen.



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: 
Gruppe: Privat/Einzelperson

MAINH_003_B-02919

Dokument vom: 06.02.2022
Dokument-Nr.: S-07503

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Im Namen der Fraktion der Grünen mit der Bitte um Behandlung in den Gremien des Regionalverbandes wird 
folgender Änderungsvorschlag zur Erhaltung des Zelldreimorgen als landwirtschaftliche Nutzfläche und zur 
Naherholung abgegeben: 
- Die 3,7 ha große Fläche südlich des Industriegleises in Zellhausen (Zelldreimorgengewann) soll zugunsten von 
Landwirtschaft und Naherholung erhalten und nicht zum Baugebiet umgewidmet werden. 
- Bei der 3. Änderung des Regionalplans (Flächennutzungsplans) Mainhausen-Zellhausen Süd soll die als B-Gebiet 
bezeichnete Fläche entfallen. 
Begründung: 
Seitens der Politik besteht auf nationaler Ebene ein breiter Konsens, den täglichen Flächenverbrauch in Deutschland 
in den kommenden Jahren auf 30 Hektar pro Tag zu begrenzen. Die Erreichung dieses nationalen Ziels liegt aber in 
weiter Ferne. Derzeit beträgt der tägliche Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr immer noch durchschnittlich 
56 Hektar pro Tag. Boden und Fläche sind wertvolle und endliche Güter. Deshalb sollten wir als Gemeinde so wenig 
wie möglich davon „verbrauchen“, wenn wir uns der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen in einem Land wie 
Deutschland, das bevölkerungsmäßig nicht mehr wächst, dürften aus Sicht des Naturschutzes überhaupt keine 
weiteren Flächen mehr versiegelt werden. Denn oftmals handelt es sich, wie beim Zelldreimorgengewann, um noch 
von der Landwirtschaft genutzte Ackerböden oder wertvolle Grünflächen für die Naherholung. 
Der zusätzliche Bedarf an Flächen für Neubaugebiete wird zu einem hohen Anteil durch einen Anstieg des 
individuellen Wohnraumbedarfs der Bürger und der zunehmenden Anzahl von Ein-Personen-Haushalten verursacht. 
Aus Sicht der Grünen Mainhausen wäre es in dieser Situation weitaus sinnvoller, sich auf die Potentiale der 
vorhandenen bisher unbebauten Baugrundstücke und die Leerstände im Gemeindegebiet zu fokussieren, um den 
viel zu großen und keineswegs nachhaltigen Flächenverbrauch des Neubaugebiets Zellhausen Süd auf ein 
vernünftiges Maß zu begrenzen. 
Zellhausen hat mit der Trasse des ehemaligen „Bimmelbähnchens“ eine „natürliche“ und von den Bürgern allseits 
akzeptierte Bebauungsgrenze. Schon von daher sollte das 3,7 ha große Zelldreimorgengewann auch weiterhin nicht 
versiegelt und bebaut werden. 
Der bestehende Zellhäuser Ortsrand mit Baum und Heckenelementen würde zudem dadurch gravierend verändert 
und beeinträchtigt. In den ursprünglichen Planungen von Zellhausen Süd hat das Zelldreimorgengewann keine Rolle 
gespielt. Ein recht klares Indiz, dass die im Zelldreimorgengewann geplante Erschließungsstraße angesichts der 
bereits vorhandenen und ausreichend dimensionierten Ring- und Waldstraße nicht wirklich benötigt wird bzw. aus 
Sicht der Grünen Mainhausen sogar völlig überflüssig ist. 
Wir alle tragen eine besondere Verantwortung, wenn es um die Ausweisung von zusätzlichen Versiegelungsflächen 
geht. Daher bitten wir die Mitglieder der Gremien des Regionalverbandes, zu diesem Einwand eine wohl 
abgewogene Entscheidung zu treffen

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Vor dem Hintergrund des bestehenden Wohnungsmangels in der Rhein-Main-Region wird die Entwicklung von 
Wohngebieten auf bestehenden Planungsflächen im RPS/RegFNP 2010 im Einzugsbereich des 
Schienenhaltepunktes der Odenwaldbahn begrüßt. 
Der von der Gemeinde auf den vorhandenen Planflächen entwickelte Städtebauliche Entwicklungsplan wurde in 
einem Bürgerworkshop dahingehend geändert, dass die verkehrliche Anbindung des langfristig geplanten



Wohnbaugürtels Süd von Zellhausen über eine neue Haupterschließungsachse vom Bahnhof zur L 3065 südlich des 
Ortsrandes von Zellhausen geführt werden soll, um das zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht durch die Ortslage zu 
leiten. Diese Veränderung führte dazu, dass, um eine sinnvolle Bebauungs der Grundstücke zu ermöglichen, die 
vorhandenen Planungsflächen der RPS/RegFNP 2010 um insgesamt 5,1 ha überschritten werden müssen. 
Wie schon im Umweltbericht dieser Änderung unter 2.4 "Anderweitige Planungsmöglichkeiten" ausgeführt, ist das 
Plangebiet an das überörtliche Erschließungs- und Verkehrsnetz angeschlossen, ohne wesentliche 
Beeinträchtigungen in der Ortslage nach sich zu ziehen. Auf Ebene des RPS/RegFNP 2010 ist bereits der größte 
Teil der Bebauungsplan-Fläche als Vorranggebiet - Siedlung bzw. Wohnbaufläche, geplant ausgewiesen und für die 
weitere städtebauliche Entwicklung vorgesehen. Alternative innerörtliche Nachverdichtungsmöglichkeiten sind in 
Mainhausen nicht vorhanden. Weitere mögliche Siedlungserweiterungsflächen in Zellhausen wären nur am Nord-
Nordwestrand vorhanden. Der Landschaftsraum nordwestlich, nördlich und östlich der Ortslage ist wesentlich 
reichhaltiger mit naturnahen Strukturen gegliedert und besitzt eine abwechslungsreichere Topografie. Zudem könnte 
der zu erwartende Verkehr nicht direkt abgeleitet werden, sondern würde zum Teil zunächst durch die Ortslage 
geführt. Insbesondere das Schutzgut Biotope und Mensch würde durch diese Planungsalternative stärker belastet. 
Daher wird auf die Ausweisung von Baugebieten in diesen Bereichen verzichtet. Durch die festgesetzten Arten der 
baulichen Nutzung weist der Planbereich Erweiterungen der bereits vorhandenen angrenzenden Nutzungen auf. Die 
Erweiterung der sozialen Einrichtungen und den Grünflächen erfolgt konzentriert und ermöglicht dadurch die 
Entwicklung eines guten urbanen Konzeptes. 
Im Bebauungsplan der Gemeinde Mainhausen sind ökologische Belange zu berücksichtigen und Biotopstrukturen 
sollen erhalten und optimiert werden.
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3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: Kreisausschuss des Kreises Offenbach Fachdienst 
64 
Gruppe: TöB

MAINH_003_B-02931

Dokument vom: 07.02.2022
Dokument-Nr.: S-07518

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Zur 3. Änderung des Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 Gemeinde Mainhausen OT 
Zellhausen, werden im Beteiligungsverfahren nach § 4 (2) BauGB, nachstehende Anregungen und Hinweise 
mitgeteilt: 
Aus bauplanerischer Sicht wird folgender Hinweis gegeben: Das Gebiet B ist in die Teilflächen B1 und B2 unterteilt. 
Fläche B1 ist als „VVohnbaufläche" ausgewiesen, Fläche B2 als „Gemischte Baufläche". Eine gemischte Baufläche 
dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Hier 
sollen — laut „Anlass, Ziel und Inhalt" dieser FNP-Änderung — Gemeinbedarfsflächen und ein urbanes Gebiet 
entstehen können. Die Art der baulichen Nutzung von B1 und B2 sollte getauscht werden, da es u.E. Sinn macht, 
Gemeinbedarfsflächen möglichst zentral anzuordnen und das Wohnen darum herum zu gruppieren. Somit würde 
„Wohnen" anstelle einer möglichen Gemeinbedarfsfläche an das „Vorranggebiet Regionaler Grünzug" bzw. 
„Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen" angrenzen. 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde wird darauf hingewiesen, dass im parallel verlaufenden 
Bebauungsplanverfahren „Zellhausen Süd" sich seit der letzten Beteiligung im Dez. 2020/Jan. 2021 noch keine 
Änderungen ergeben haben. Es fehlen also noch immer die ganz grundlegenden Fachgutachten und 
Ausarbeitungen zu den Themen Artenschutz, Eingriffs- und Ausgleichsbewertung, Bodenschutzgutachten gemäß 
dem offiziellen Leitfaden des HLNUG sowie die daraus resultierenden Überarbeitungen des 
Bebauungsplanentwurfes. Ob es gelingen kann, insbesondere die Artenschutzbelange und die Anforderungen an 
die funktionale Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Boden zu erfüllen, ist derzeit noch nicht absehbar. Es 
wird darauf hingewiesen, dass lediglich die Eingriffe in Natur und Landschaft, aber weder der Artenschutz noch die 
Kompensation der Bodenfunktionen über den Ankauf oder die Abbuchung von Ökokontomaßnahmen als 
Ersatzmaßnahmen abgearbeitet werden kann. Um diese Schwierigkeiten zu minimieren und dem erheblich 
dringlicher gewordenen Klima- und Biodiversitätsschutz Rechnung zu tragen, wird im Sinne einer effizienten 
Eingriffsminimierung der Verzicht auf das Teilbaugebiet südlich der stillgelegten Industriegleistrasse angeregt. 
In Kapitel A 4. (Regionalplanerische Aspekte;• S. 13, 1. Absatz) wird eine Fläche für die potenzielle Kompensation 
des „Vorranggebietes Regionaler Grünzug" (2,7 ha) vorgeschlagen, nämlich Gemarkung Mainhausen- Zellhausen, 
Flur 6, Flurstück 113. Diese Fläche stellt Gemeindewald dar und ist ca. zur Hälfte als Ökokontomaßnahme 
(Waldstilllegung) anerkannt. Die Fläche ist bereits jetzt im RegFNP als Vorranggebiet für Natur und Landschaft, als 
ökologisch bedeutsame Flächennutzung und als Vorranggebiet Regionaler Grünzug dargestellt. Es ist nicht 
erkennbar, wo und wie auf dieser Fläche ein Verlust entsprechender Funktionen im Änderungsgebiet Zellhausen 
Süd kompensiert werden soll. 
Auch werden Bedenken bezüglich der Umquartierung des mit B-Plan Nr. 12 gesicherten Kleingartengebietes 
westlich der Babenhäuser Straße vorgebracht. Für die Umquartierung ist eine weitere Bauleitplanung erforderlich. 
Es wird dringend angeregt, diese Umsiedlung ebenfalls im laufenden Verfahren abzuarbeiten (bzw. ganz darauf zu 
verzichten, s. Punkt Eingriffsminimierung). Die angedachte Ersatzfläche südlich des Gebietes A (hier stehen 
lediglich die Flurstücke 148-153, Flur 3, Gemarkung Zellhausen zur Verfügung) wird für ungeeignet gehalten, da 
hierdurch wiederum dringend erhaltenswerte kleinteilige Biotopstrukturen (Streuobstbestand, Gehölze, Wiesen, 
Brachen sowie eine letzte Ackerfläche) mit entsprechender faunistischer Wertigkeit und Bodenfunktionen verloren 
gehen würden. Es ist zu berücksichtigen, dass die dort ebenfalls vorhandenen baulichen Anlagen (Hütten, 
Ablagerungen, Einzäunungen) illegal sind und daher in der Bestandsbewertung auszublenden sind. 
In seiner früheren Stellungnahme hat der ZWO bereits auf die Zuständigkeit der Gemeinde Mainhausen für die 
Sicherstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgung der besagten Plangebiete hingewiesen. Der Verband stellt 
Wassermengen nur im Rahmen seiner Wasserrechte zur Verfügung. Der Wasserliefervertrag begründet keine 
darüberhinausgehende Verpflichtung. Derzeit laufen Verhandlungen zur Erhöhung der Wasserechte des ZWO. Bis 
zum Vorliegen entsprechender Genehmigungen und/oder Zusage einer erhöhten Lieferbereitschaft der beantragten 
Erhöhungen der Wasserechte ist eine Erhöhung der Liefermenge an die Gemeinde Mainhausen durch den Verband 
nicht gesichert. Die Dauer der offenen Genehmigungsverfahren zu den erhöhten Wasserrechten ist nicht absehbar.



Insgesamt wird des Weiteren auf die Stellungnahme des Kreises vom 16.08.2021 verwiesen, die vollumfänglich 
aufrechterhalten wird.

[Die Stellungnahme vom 16.08.2021 lautete wie folgt: 
Zur 3. Änderung des Regionalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde 
Mainhausen, Ortsteil Zellhausen, Gebiet: "Zellhausen Süd", wird seitens des Kreises Offenbach folgende 
Stellungnahme abgegeben: 
In Kapitel A 4. (Regionalplanerische Aspekte, S. 13, 1. Absatz) wird eine Fläche für die potenzielle Kompensation 
des „Vorranggebietes Regionaler Grünzug" (2,7 ha) erwähnt, die im entsprechenden B-Plan-Entwurf (Stand 
03.12.2020) in Text und Karte vorgeschlagen sei. Dies trifft nicht zu und es ist daher unklar, welche Fläche gemeint 
sein soll. Falls die Flächen in Mainhausen-Zellhausen, Flur 6, Flurstücke 104/1, 108 und 111 gemeint sein sollten, 
wären diese bei vollständiger Umwidmung in „Vorranggebiete Regionaler Grünzug" gerade knapp ausreichend und 
auch geeignet.

Auf S. 24 im Kapitel B 2.3 (Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich) ist unklar, was mit dem 
Unterpunkt „Vergrößerung des Abstandes zu den östlich gelegenen Bannwaldflächen bei gleichzeitiger 
Rekultivierung dieser Restflächen" gemeint sein soll. Darüber finden sich bislang keine Informationen in den 
Unterlagen zur Bauleitplanung. 
Insgesamt ist noch keine abschließende naturschutzfachliche Kommentierung der Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen möglich, da diese nach bisherigem offiziellem Planungsstand des parallelen 
Bebauungsplanverfahrens (Dez. 2020) noch nicht fertig ausgearbeitet sind. Insbesondere die Punkte „Minimierung 
der Neuversiegelung", Kompensationsmaßnahmen für den Naturhaushaltfaktor Boden, Ortsrandeingrünung der 
Bauflächen, Flächensicherung geschützter Biotope (Steinweichselgebüsche), und Brutplatzsicherung bzw. -
aufwertung für besonders geschützte und gefährdete Arten sind nach aktuellem Planungsstand noch nicht 
angemessen realisiert. Davon hängt jedoch die rechtssichere Umsetzbarkeit der Planung ab.

Auf Seite 24-25 des Aufstellungsbeschlusses wird auf den Umgang bei Entdeckung von Bodendenkmälern 
hingewiesen. Die Belange der Bodendenkmalpflege werden im Rahmen des laufenden, nachgeordneten 
Bebauungsplanverfahrens abgestimmt.

Mit der Errichtung des Neubaugebietes „Zellhausen Süd" wäre in Höhe der neu zu bauenden Nebenstraße „3" 
(siehe Rotmarkierung) die Einrichtung eines Kreisverkehrsplatzes zu empfehlen. Diese bauliche Maßnahme am 
„neuen" Ortseingang von Mainhausen / Zellhausen wäre dazu geeignet, bei den Verkehrsteilnehmern sowohl eine 
Reduzierung der Geschwindigkeit, nach der langen geraden Strecke von Babenhausen kommend, als auch eine 
Erhöhung der Aufmerksamkeit zu bewirken. Möglicherweise wäre auch der landwirtschaftliche Verkehr des 
südöstlichen Bereichs über den Kreisverkehr integrierbar. Unter Berücksichtigung des zukünftigen städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes „Zellhausen Südwest" wäre die Umsetzung eines Kreisverkehrs für nachfolgende Projekte 
vorteilhaft. 
Ergänzend wäre eine Reduzierung des Gefahrenpotenzials und eine erleichterte Querung der L3065 für Fußgänger 
und Radfahrer zu erwarten.]
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Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Zu "Bauplanerische Sicht": Die Anordnung der Flächen B 1 (Wohnbaufläche) und B 2 (gemischte Baufläche) 
ergeben sich aus dem parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan. In dem dort erstellten schalltechnischen 
Gutachten der Fa. Wölfel vom 18.05.2020  ist zu erkennen, dass der Bereich der Fläche B 2 der am stärksten mit 
Verkehrslärmimmissionen belastete Bereich ist, und zwar ausgehend von der südlich gelegenen BAB 3 als auch 
durch die L 3065 Babenhäuser Straße, die östlich am Plangebiet entlang führt. Die Lage der gemischten Baufläche 
(im Bebauungsplanentwurf ein Urbanes Gebiet) begründet sich mit der Abschirmwirkung für die dahinterliegende 
Wohnbaufläche (im Bebauungsplanentwurf ein Allgemeines Wohngebiet). Der nach Zellhausen einfließende 
Verkehr auf der L 3065 wird des Weiteren am Ortsrand, im Bereich der zukünftigen gemischten Baufläche, 
abgebremst und belastet somit die dahinterliegenden Wohngebiete nicht so stark. 
Um einen harmonischen Übergang vom Urbanen Gebiet (der gemischten Baufläche dieser Änderung) zum 
Außenbereich zuschaffen, ist im Bebauungsplanentwurf ein Grünstreifen festgesetzt.

Zu "Unteren Naturschutzbehörde": Im Aufstellungsverfahren des parallel erarbeiteten Bebauungsplan "Zellhausen 
Süd" werden alle nötigen Gutachten erstellt und eingearbeitet. Dort werden auch, in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde, die Artenschutzbelange und die Anforderungen an die funktionale Kompensation der Eingriffe 
in das Schutzgut Boden geklärt und festgesetzt. Detaillierte Aussagen zu den Auswirkungen der Planung auf den



Boden und seine Funktionen sowie zu Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder Kompensation von 
Beeinträchtigungen sind erst im Rahmen dieser verbindlichen Bauleitplanung möglich, da sie erst auf dieser Ebene 
anhand der vorgesehenen Festsetzungen konkreter abzuschätzen sind.

Zu "Regionaler Grünzug": Der Vorschlag für die Kompensationsfläche für das in Anspruch genommene 
Vorranggebiet Regionaler Grünzug (ca. 2,7 ha) ist im Bebauungsplan-Entwurf (Stand 03.12.2020) in Text und Karte 
festgelegt und nach Auskunft der Kommune mit dem Regierungspräsidium Darmstadt abgestimmt. Diese 
Kompensationsfläche wird von der oberen Landesplanungsbehörde gewahrt. Diese Informationen wurden in die 
vorliegenden Änderungsunterlagen lediglich aus erklärenden Gründen übernommen. In der Stellungnahme des 
Regierungspräsidiums Darmstadt vom 03.02.2022 wird dem Vorgehen zugestimmt. 
Der nördliche und östliche Bereich des sehr großen Flurstücks ist nicht mit dem Regionalen Grünzug überlagert. 
Dort wird der Regionale Grünzug in gleicher Größe ergänzt.

Zu "Kleingartengebiet": Im Begründungstext und im Umweltbericht der vorliegenden Änderung wird auf den 
vorhandenen Bebauungsplan Nr. 12 "Gartengelände längs der Babenhäuser Straße" hingewiesen. Es obliegt der 
Kommune, Bebauungspläne zu erstellen, bestehende Bebauungspläne zu ändern, zu überplanen oder aufzuheben. 
Ob eine Verlegung einer Kleingartenanlage möglich oder nötig ist, muss vor Ort in der Kommune entschieden 
werden. Die Hinweise dazu betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung.

Zu "Trinkwasserversorgung": Die Hinweise bezüglich der öffentlichen Wasserversorgung, der Wasserrechte und der 
Liefermenge von Wasser an die Gemeinde betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung. Sie 
sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu beachten.

[Der Stellungnahme vom 16.08.2021 wurde teilweise gefolgt: 
Zu Kompensationsfläche "Vorranggebiet Regionaler Grünzug": 
Nach Aussagen der Gemeinde Mainhausen wurde beim Regierungspräsidium Darmstadt folgendes Grundstück für 
die Kompensation des in Anspruch genommenen Vorranggebiets Regionaler Grünzug beantragt: 
Mainhausen-Zellhausen, Flur 6, Flurstücke 113 
Im Begründungstext dieser Änderung werden die Informationen ergänzt.

Zu B 2.3: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Der vom Stellungnehmer aufgeführte Satz ist unrichtig und wird aus dem Text 
entnommen. 
Aktuell liegt als Grundlage für dieses Änderungsverfahren der Bebauungsplan "Zellhausen Süd" der Gemeinde 
Mainhausen mit dazugehörigen Landschaftspflegerischen Begleitplan (Planungsbüro Egel, 12/2020) im Vorentwurf 
vor. Nach Aussagen der Gemeinde liegen die abschließenden Ergebnisse der faunistischen Erhebung und die 
ebenfalls notwendige und darauf aufbauende artenschutzrechtliche Prüfung (asP) erst nach Abstimmung mit der 
UNB zum Entwurf des Bebauungsplans vor. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt sind die Maßnahmen noch 
unvollständig. Nach Vorliegen der artenschutzrechtliche Prüfung wird im weiteren Verfahren der Begründungstext 
und der Umweltbericht der vorliegenden Änderung ergänzt.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Bodendenkmalpflege im Rahmen des laufenden, 
nachgeordneten Bebauungsplanverfahrens abgestimmt werden.

Verkehr: 
Der Regionale Flächennutzungsplan beschränkt sich auf die Grundzüge der Planung (M.- 1: 50.000) und 
berücksichtigt daher nicht die Knotenpunkte im Detail. Die Umsetzung von Maßnahmen für eine sichere 
Verkehrsführung des Fuß- und 
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Radverkehrs ist auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu klären.]



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: 
Gruppe: Privat/Einzelperson

MAINH_003_B-02932

Dokument vom: 10.02.2022
Dokument-Nr.: S-07523

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Ich hatte bereits eine Stellungnahme bei der Frühzeitigen Beteiligung eingereicht (Dokument-Nr.: S-07157). Wir 
beziehen uns darauf und auf ihre Begründungen.

Stellungnahme zu Punkten 2,3,4: Ihrer zusammengefassten Begründung zu den vorgebrachten Punkten 2,3,4 
können wir soweit nicht folgen. 
„… Die Haupterschließungsachse vom Bahnhof zur L 3065/Babenhäuser Straße dient zur verkehrlichen Anbindung 
des geplanten Wohnbaugürtels südlich von Zellhausen. Dadurch soll vermieden werden, dass das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen durch die Ortslage geführt wird….“ 
1) Im Verkehrsgutachten wurde festgestellt, dass die vorhandenen Straßen leistungsfähig genug sind, auch mit 
einem späteren weiteren Ausbau von weiteren westlichen Wohnflächen und keine zusätzliche Straße notwendig ist. 
2) Mehr Wohnraum bedeutet auch mehr Verkehr in Zellhausen. Im Verkehrsgutachten wird ausgewiesen, dass 80% 
des Verkehrs in Richtung Norden erfolgt. Auch mit einer zusätzlichen Planstraße wird dieser Verkehr durch die 
Ortslage geführt, dann über die Babenhäuser Straße durch ganz Zellhausen. Eine Straße die heute schon die 
höchste Verkehrslast in Zellhausen hat. Die Bürger an der Babenhäuser Straße sollten eher entlastet als eine 
weitere hohe zusätzliche Belastung erhalten. Mit der Nutzung des vorhandenen Straßennetzes würde die 
Verkehrslast eher verteilt und nicht komplett auf die Babenhäuser Straße gelegt. 
3) Es sollte ein weiteres Verkehrsgutachten die Situation an der Babenhäuser Straße begutachten. Das wurde 
bisher nicht betrachtet. 

Stellungnahme zu der Begründung von Punkt 5: „… Die geplante zukünftigen "Gemischten Baufläche" im Gebiet B 
soll laut Bebauungsplan- Vorentwurf der Gemeinde der Bereitstellung von Einkaufsmöglichkeiten und verträglichen 
gewerblichen Nutzungen in einem verdichteten urbanen Gebiet dienen. Dort sind nur kleinflächige 
Einzelhandesbetriebe zulässig, die der Versorgung des Wohngebietes dienen. Es wird begrüßt, dass sowohl den 
derzeitigen Einwohnern von Zellhausen als auch den Neubürgern eine fußläufige Möglichkeit der Nahversorgung zur 
Verfügung gestellt werden soll, da eine Nahversorgung in entfernteren Ortsteilbereichen eine Zunahme des PKW-
Verkehrs zur Folge hat….“ 
1) In ersten Entwürfen des Urbanen Gebiets nimmt der Parkplatz für den Nahversorger eine erhebliche Fläche ein, 
sodass anscheinend sehr wohl Verkehr aus der Ortslage zu dem neuen Nachversorger geplant zu sein scheint. Und 
damit auch eine weitere Verkehrsbelastung für die Babenhäuser Straße. 
2) Für rund 1/3 des neuen Baugebiets sind die bereits vorhandenen Nahversorger (Metzger und Edeka) fußläufig 
näher als der neue geplante Nachversorger am äußersten östlichen Rand der neuen Planung. Wenn das Ansinnen 
ist, hier wirklich fußläufig ein Angebot zu machen, dann muss dieses Angebot zentraler im neuen Baugebiet geplant 
werden (z.B. Höhe Waldstraße/Danziger Straße). Auch im Vorgriff auf einen weiteren westlichen Ausbau wäre das 
sinnvoll. 
3) Auch in einem allgemeinen Wohngebiet kann ein Nahversorger integriert werden (siehe auch Mainfächer 
Mainhausen/Mainflingen. Dazu ist keine zwingende Ausweisung als Urbanes Gebiet notwendig. Und in einem 
allgemeinen Wohngebiet sind die Grenzwerte zu Emissionen deutlich besser für die Bürger ausgelegt als in einem 
Urbanen Gebiet. 
4) Da das ganze bestehende Gebiet Wohngebiet ist und im Urbanen Gebiet auch sehr viele Wohnungen geplant 
sind, sollte das Urbane Gebiet so nicht ausgewiesen werden, sondern ebenfalls in der Fläche als „Allgemeines 
Wohngebiet“. Ev. dann mit Zusätzen für einen Nahversorger.

Stellungnahme zu Punkt 6: Lärmbeeinträchtigung 
Wie sie in der Begründung ausführen, ist aktiven Schallschutzmaßnahmen im Prinzip ein Vorrang zu geben. Wir (als 
Bürger) wussten nicht, ob bereits im FNP auch Flächen mitberücksichtigt werden sollten, z.B. entlang der A3, damit 
hier aktiver Schallschutz an der Quelle des Lärms auch eingeplant und erstellt werden kann. Daher bitten wir hier 
noch um Prüfung, ob nicht die vorhandenen Lücken im Schallschutz zur A3 (siehe Bild 2) mit in den FNP 
aufgenommen werden können. Vielleicht verbunden mit einer Empfehlung bei Ausweisung des neuen Baugebiets



„Zellhausen Süd“. Das war nicht Teil des vorhandenen Schallschutzgutachtens. ! Das hätte aber auch einen Nutzen 
für viele Zellhäuser Bürger !

Stellungnahme zu Punkt 7: Fluglärm 
In Ihrer Begründung zitieren sie Werte von 2017 die längs veraltet sind. Daher erneut unsere Stellungnahme: Aktuell 
wird eine neue Anflugroute für den Flughafen Frankfurt getestet, die direkt entlang der A3 führt und damit auch 
mindestens auf Teil B Lärmimmissionen erzeugt, die im aktuellen Gutachten noch nicht berücksichtigt werden 
konnten. Die Flugzeuge sind hier erheblich niedriger und fliegen eine Kurve was zu zusätzlichen Lärm führt. Eine 
Abschätzung dazu sollte vor Freigabe vorgenommen werden. Ev. sind weitere Schallschutzmaßnahmen bei der 
Bebauung vor zu sehen.

Neuer Punkt 9: Wir stimmen den Ausführungen der BUND Stellungnahme zu. Wir führen die Punkte hier nicht noch 
einmal explizit auf, wollen sie aber ausdrücklich unterstützen.

Fazit: In Summe betrachtet besteht aktuell keine Notwendigkeit sowohl für die Planstraße als auch für die Bebauung 
der Flächen in Teil B (so wie im Bürgerworkshop diskutiert/festgestellt). 
1) Auf den verbleibenden 10,6 ha entsteht vorerst genügend neuer Wohnraum inkl. einer gesicherten 
verkehrstechnischen Anbindung. Ein weiterer Ausbau in westlicher Richtung ist uneingeschränkt möglich. 
2) Nahversorgung sollte weiter östlich angesiedelt sein, damit sie vom neuen und auch zukünftig geplanten 
Baugebiet auch fußläufig genutzt werden kann. Das ist auch in einem allgemeinen Wohngebiet möglich, dazu ist 
kein Urbanes Gebiet notwendig. Die Fläche in Teil B kann in einer weiteren Stufe immer noch erschlossen werden. 
Vorher sollten aber noch Vorschläge zur aktiven Lärmbekämpfung wie unter Punkt 6 beschrieben eingeholt werden. 
Und ein Gutachten, dass die Verkehrs- und Lärmsituation auf der Babenhäuser Straße bewertet. Und auch die 
weitere Klimaveränderung in Deutschland sollte beobachtet werden, ob wir z.B. weniger Flächen versiegeln oder 
mehr landwirtschaftliche Flächen erhalten sollten.

Vorschlag: Freigabe des FNP ohne die Fläche B, damit mit der Umsetzung des Baugebiets begonnen werden kann. 
Die Fläche B kann zu einem späteren Zeitpunkt erneut betrachtet werden.

Bild 1: Luftbild 2019 mit Änderungsflächen 
Bild 2: Karte zeigt das neue Baugebiet in blau inkl. Teil A und beträgt ca. 10,6ha. Teil B (Rot) mit allgemeinem 
Wohngebiet und Urbanen Gebiet -> sollte nicht bebaut werden Der Obstbau grenzt direkt an den Teil B, sodass links 
und rechts der Babenhäuser Str. durch die Bebauung von Teil B getrennt werden. Und der fehlende aktive 
Schallschutz an der A3 ist eingezeichnet. 
Bild 3: Auszug aus dem Schallschutzgutachten Betrachtung Teil B (2) – Urbanes Gebiet Das Gebiet ist am nächsten 
an der Autobahn A3 und an der Kreisstraße der Babenhäuser Straße. 
Bild 4: Städtebaulicher Entwurf der Gemeinde Mainhausen das Änderungsgebietes
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Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Zu Verkehr: Die vorgebrachten Anregungen betreffen im Wesentlichen das Bebauungsplanverfahren der Gemeinde 
Mainhausen und nicht die Ebene der Regionalen Flächennutzungsplanung (RegFNP). Der Regionale 
Flächennutzungsplan beschränkt sich auf die Grundzüge der Planung (M. 1:50.000). Im Rahmen der vorbereitenden 
Bauleitplanung werden die grundsätzliche Erschließbarkeit der Bauflächen und die vorhandene Verkehrsinfrastruktur 
betrachtet. Durch das im Rahmen des parallellaufenden Bebauungsplanverfahrens erstellte Verkehrsgutachten 
wurde der Nachweis der verkehrlichen Erschließung des RegFNP-Änderungsgebietes erbracht. Die 
Verkehrserschließung auf der Stufe der vorbereitenden Bauleitplanung ist gewährleistet. 
zu Punkt 1): Der Regionalverband bezieht sich auf das aktuell vorliegende Verkehrsgutachten (Habermehl & 
Follmann von Juni 2020), das Teil der offengelegten Unterlagen des RegFNP-Änderungsverfahren ist. Die Prüfung 
und Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz mit den geplanten 
Entwicklungsmaßnahmen im Prognosehorizont 2030 erfolgte unter Einbeziehung der geplanten Planstraße mit 
neuem Anschluss an die Babenhäuser Straße (L3065). Die Sicherstellung der Verkehrserschließung ist über die 
beiden bestehenden (Babenhäuser Straße/Bahnhofstraße bzw. Ringstraße) und den neu zu errichtenden 
Anbindungsknoten (Babenhäuser Straße/Planstraße) gewährleistet. Dass die vorhandenen Straßen mit 
Berücksichtigung der geplanten Nutzungen im Süden von Zellhausen ohne zusätzliche Planstraße leistungsfähig 
sind, lässt sich aus dem Verkehrsgutachten nicht ableiten. 
zu Punkt 2): Die Haupterschließungsachse vom Bahnhof zur Babenhäuser Straße dient dazu den Planungsraum 
südlich von Zellhausen für eine langfristige Wohnbauentwicklung in Richtung Bahnhof vorzubereiten und um das 
zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht durch die Ortslage zu leiten. In Abhängigkeit der Lage der Teilflächen sowie



einer neuen internen Verkehrsführung können sich die Neuverkehre auf das bestehende und die Planstraße sowie 
auf die drei Anschlussknoten an der Babenhäuser Straße neu verteilen. Dies wurde im Gutachten berücksichtigt und 
der Verkehrsablauf im Zuge der Babenhäuser Straße bleibt weiterhin leistungsfähig. 
zu Punkt 3): Ein vom Stellungnehmer zusätzlich gefordertes Verkehrsgutachten ist ggf. auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) durchzuführen.

Zum Urbanen Gebiet / Einzelhandel: Der RPS/RegFNP 2010 ist aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen 
Maßstabs von 1:50.000 nicht parzellenscharf und in seinen Darstellungen auf die Grundzüge der Planung 
beschränkt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Im RPS/RegFNP 2010 werden Bauflächen dargestellt (in diesem Fall 
Wohnbauflächen und Gemischte Bauflächen), aus denen die Kommunen ihre Bebauungspläne entwickeln kann. Die 
im Bebauungsplan festgesetzten Baugebiete und deren (textliche) Detailierung regeln zum Beispiel Anzahl und Lage 
der Abstellplätze, Art und Sortiment des Einzelhandels, die Art der Baugebiete gem. BauNVO und welche 
Nutzungen dort zulässig sind. 
Die Hinweise betreffen daher nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung. Sie sind im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung zu beachten.

Zu Lärmbeeinträchtigung: Im RPS/RegFNP 2010 werden Aufgrund seines Maßstabs von 1:50.000 keine 
Lärmschutzwände u.ä. dargestellt. Im Rahmen des parallel im Aufstellungsverfahren befindlichem Bebauungsplans 
wurde ein schalltechnischen Gutachten von der Fa. Wölfel mit Stand 18.05.2020 erstellt, in dem folgende 
Festsetzung für den Bebauungsplan empfohlen wird: "... Da mit aktiven Schallschutzmaßnahmen an der Grenze des 
Baugebiets in einem städtebaulich vertretbaren Umfang nur geringe Pegelreduzierungen zu erreichen sind, wird der 
mit den Schallimmissionen einhergehende Konflikt durch passive Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen gelöst (Schalldämmung der Außenbauteile gemäß DIN 4109 sowie ggf. Grundrissorientierung). 
Die im Einzelfall erforderlichen Schallschutzmaßnahmen sind nach den Anforderungen der DIN 4109 im jeweiligen 
Baugenehmigungsverfahren bzw. im Genehmigungsfreistellungsverfahren für die Gebäude zu ermitteln. Bei 
Erfüllung dieser Anforderungen ist davon auszugehen, dass im Inneren des Gebäudes gesunde Wohnverhältnisse 
erreicht werden. ..."

Zu "Fluglärm": Zum Fluglärm in der Umgebung des Flughafens Frankfurt liegen Informationen des HLNUG aus der 
Lärmkartierung 2017 /6/ vor. Demnach liegen im Plangebiet keine kritischen Fluglärmimmissionen vor. Eine 
aktuellere Lärmkartierung liegt nicht vor. Im o.g. schalltechnischen Gutachten von der Fa. Wölfel mit Stand 
18.05.2020 wird zum Fluglärm folgende Aussage getroffen: "Vom Flughafen Frankfurt sind gemäß vorliegender 
Lärmkartierung im Plangebiet keine unzulässigen Schallimmissionen zu erwarten."

Zur Stellungnahme des BUND: Die Stellungnahme des BUND Ortsverband Seligenstadt-Hainburg-Mainhausen vom 
28.01.2022 wurde aufgenommen und ebenfalls abgewogen (siehe dazu B-02911).
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3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: Energieversorgung Offenbach EVO AG  
Gruppe: TöB

MAINH_003_B-02987

Dokument vom: 16.02.2022
Dokument-Nr.: S-07532

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Bezugnehmend auf Ihre Schreiben vom 07.01.2022 möchten wir Ihnen mitteilen, dass seitens der EVO AG und der 
ENO GmbH keine Einwände gegen das o. g. Bauvorhaben bestehen. 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich im und am Rand des Gebietes Versorgungsleitungen, Steuerleitungen 
und eine Netzstation unserer Gesellschaft befinden, diese sind im Plan gelb markiert. Sollten Arbeiten im 
Näherungsbereich unserer Trassen stattfinden, sind wir frühzeitig zu informieren, um ggf. Schutzmaßnahmen oder 
Leitungsumlegungen planen und durchführen zu können. 
Um die Versorgungsmöglichkeiten des Baugebietes prüfen zu können, müssen wir Netzberechnungen durchführen. 
Diese Berechnungsergebnisse geben vor, welche Netzausbaumaßnahmen innerhalb und außerhalb des 
Baugebietes erforderlich sind. Erst danach können wir eine verbindliche Aussage bezüglich Anzahl Netzstationen, 
Verteilerschränke und der Dimensionierung Rohrpakete wie auch die Kabelauslegung zur Versorgung des 
Baugebietes geben. 
Aus den genannten Gründen möchten wir Sie bitten uns folgende Informationen, sobald diese vorhanden sind, 
zukommen zu lassen: 
- Anzahl Einfamilienhäuser mit WE (für die jeweiligen Bauabschnitte) 
- Anzahl Mehrfamilienhäuser mit WE (für die jeweiligen Bauabschnitte) 
- Leistungsbilanz (Gemeinbedarf Gesundheit/ Senioren/ Jugend/ Gewerbeeinheiten) 
- Anzahl Ladestationen /geplanter Elektrifizierungsgrad (mit Leistungsangabe pro Ladesäule) 
- Anzahl Wärmepumpen 
Da wir aufgrund der noch ausstehenden Informationen, den Umfang von eventuellen Netzerweiterungsmaßnahmen 
außerhalb des Gebiets noch nicht abschätzen können, sind wir frühestmöglich über die Zeitschiene der 
Erschließung zu informieren. Hinzuweisen ist zudem, dass vor Durchführung der geplanten Baumaßnahmen 
regelmäßig eine Planauskunft bei der ENO GmbH einzuholen ist. Sollten während der Baumaßnahme 
Versorgungsleitungen beschädigt werden, sind diese unverzüglich unter der Entstörungsnummer 0800/8060-3030 
zu melden.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände gegen die Planung bestehen. 
Die im beigefügten Plan dargestellten Anlagen und Leitungen des Stellungnehmers befinden sich randlich der 
Planfläche in der Babenhäuser Straße und außerhalb der Planfläche in der Waldstraße. 
Die Hinweise bezüglich der Lage der Leitungen und Anlagen, Schutzmaßnahmen oder Leitungsumlegungen, 
Netzberechnungen, Anzahl der Gebäude, Leistungsbilanzen, Anzahl der Ladestationen und Wärmepumpen und der 
Zeitschiene der Erschließung betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung. Sie sind im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, Bauplanung, Bauausführung und bei der Umsetzung konkreter 
Maßnahmen zu beachten.



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 
2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen
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Stellungnehmer: Kreisausschuss des Hochtaunuskreises FB 60.10 
Gruppe: TöB

MAINH_003_B-02988

Dokument vom: 16.02.2022
Dokument-Nr.: S-07531

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Vom Amt für den ländlichen Raum Bad Homburg werden die öffentlichen Belange der Landwirtschaft / Feldflur im 
Kreis Offenbach vertreten. Dies beinhaltet auch die Aufgaben der Landespflege. Aus dieser Sicht werden folgende 
Anregungen und Bedenken vorgebracht:

Landwirtschaftliche Hinweise, Anregungen und Bedenken

Sowohl Gebiet A als auch Gebiet B unterliegen im Bestand fast vollständig einer landwirtschaftlichen Nutzung. 
Öffentliche Belange der Landwirtschaft sind insoweit durch die Bestandsnutzung als auch planerisch durch die 
beabsichtigte Änderung im Gebiet B von „Fläche für die Landwirtschaft“ in „Wohnbaufläche, geplant“ berührt. 
Die vorgelegte Begründung enthält keinerlei Aussagen zu den Vorgaben des § 1a (2) Satz 3 BauGB, demnach die 
Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen begründet werden soll, wobei im 2. Halbsatz 
explizit folgendes ausgesagt ist: „dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde 
gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudebestand, Baulücken und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.“ Dies gilt nicht nur für den Bebauungsplan der Kommune, sondern 
auch für die vorbereitende Bauleitplanung. Die Vorschriften des § 1a BauGB zum Umweltschutz sind bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne auf beide Ebenen der Bauleitplanung anzuwenden und somit, neben der verbindlichen 
Bauleitplanung, auch auf die vorbereitende Bauleitplanung. Die beiden Geltungsbereichsgebiete der RegFNP-
Änderung unterliegen im Bestand primär einer landwirtschaftlichen Nutzung, wobei es sich bei der 
landwirtschaftlichen Flächennutzung überwiegend um Ackerland und untergeordnet Grünlandnutzung handelt.

Weiterhin ist der Bereich untergeordnet durch Kleingärten gekennzeichnet. 
So besteht für die Kleingartenanlage im Gebiet B, Fläche 1, ein rechtskräftiger Bebauungsplan, hier der seit dem 
26.01.2006 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 12 „Gartengelände längs der Babenhauser Straße“. Dieser findet in 
der Begründung keine Erwähnung, auch nicht in der aktuellen Beteiligung. 
Es werden hier gegen die geplante Verlegung des Kleingartengebietes Bedenken vorgebracht. Die 
Kleingartengebietsverlagerung bedarf der bauleitplanerischen Vorbereitung und ist im laufenden Verfahren im 
Rahmen des Konfliktbewältigungsgebotes in den beiden Bauleitplanverfahren zu integrieren und abzuarbeiten. 
Die hierzu als Ersatzflächen südlich des Gebietes A vorgesehene Verlagerung der Kleingärten wird hierbei als 
ungeeignet erachtet. Dies vor dem Hintergrund, dass dadurch dringend erhaltenswerte kleinteilige Biotopstrukturen 
(u. a. Streuobstbestand, Gehölze, Wiesen, Brachen, Ackerfläche) mit entsprechender faunistischer Wertigkeit und 
Bodenfunktionen verloren gehen. Im Übrigen ist ergänzend darauf zu verweisen, dass die dort ebenfalls 
vorhandenen baulichen Anlagen (Hütten, Ablagerungen, Einzäunungen) formell illegal sind und daher in der 
Bestandsbewertung nicht berücksichtigt werden können.

Gemäß Boden Viewer Hessen ist der Änderungsbereich für das Gebiet A mit einer Ertragsmesszahl von 50 bis 55 
und für das Gebiet B mit einer Acker-/Grünlandzahl von 45 bis 50 gekennzeichnet. Beide Gebiete liegen damit über 
der durchschnittlichen Ertragsmesszahl in der Gemarkung Zellhausenn, die bei 40 liegt. Entsprechend ist der 
Bereich in dem für den Regierungsbezirk Darmstadt vorliegenden Landwirtschaftlichen Fachplan Südhessen, in der 
Karte Gesamtbewertung der Feldflurfunktionen, mit der Stufe 1a (höchste Bedeutung) dargestellt. Die vorgelegte 
RegFNP-Änderung führt durch Versiegelung und Überbauung zu einem Totalverlust der Bodenfunktionen und damit 
auch zum dauerhaften Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche. In dem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass sich bei dem durch die Gemeinde Mainhausen im Parallelverfahren befindlichen Bebauungsplan „Zellhausen 
Süd“ auch Fragen der Existenzgefährdung landwirtschaftlicher Betriebe bestehen. Dies ist vor dem Hintergrund des 
Ermittlungs- und Bewertungsgebotes des Abwägungsmaterials nach § 2 (3) BauGB i. V. m. § 1 (7) BauGB als 
gewichtiger Belang von der Gemeinde Mainhausen zu berücksichtigen.

Darüber hinaus ist im Übrigen anzumerken, dass sich bei dem im Parallelverfahren befindlichen 
Bebauungsplanverfahren „Zellhausen Süd“ seit der letzten Beteiligung vom Dez. 2020/Januar 2021 keine



Änderungen ergeben haben. Es fehlen somit grundlegende Fachgutachten und Ausarbeitungen zu den Themen 
Artenschutz, Eingriffs- und Ausgleichsbewertung, Bodenschutzgutachten (gem. dem offiziellen Leitfaden des 
HLNUG).

Unter Ziffer A 4. Regionalplanerische Aspekte der Begründung (S. 13, 1. Absatz) wird von Seiten der Gemeinde 
Mainhausen eine Fläche für die potentielle Kompensation des „Vorranggebietes Regionaler Grünzug“ (2,7 ha) 
benannt (Gemarkung Zellhausen, Flur 6, Flurstück 113). Bei der Fläche handelt es sich um Gemeindewald und ist 
nach hiesigem Kenntnisstand zu ca. der Hälfte als Ökokontomaßnahme, hier als Waldstilllegung, anerkannt. Die 
Fläche ist im gültigen RegFNP 2010 als „Vorranggebiet für Natur und Landschaft“, „Ökologisch bedeutsame 
Flächennutzung“ und z. T. als „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ dargestellt. Es ist insoweit aus 
landespflegerischer Sicht nicht ersichtlich, inwieweit auf der Fläche ein entsprechender Verlust der Funktionen des 
Änderungsgebietes Zellhausen Süd kompensiert werden kann.
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Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Im Umweltbericht dieser Änderung wird unter 2.4 "Anderweitige Planungsmöglichkeiten" ausgeführt, dass alternative 
innerörtliche Nachverdichtungsmöglichkeiten in Mainhausen nicht vorhanden sind. Die Gemeinde Mainhausen 
beteiligt sich seit Jahren aktiv an dem Innenentwicklungsprojekt des Regionalverbandes zur Ermittlung und 
Bewertung von Innenentwicklungspotentialen. In dem dazugehörigen Tool wurden alle Baulücken, Brachflächen und 
mindergenutzten Grundstücke ermittelt und bewertet. Den Vorgaben des § 1a (2) Satz 3 BauGB wurde damit 
entsprochen. 
Weitere mögliche Siedlungserweiterungsflächen in Zellhausen wären nur am Nord-Nordwestrand vorhanden. Der 
Landschaftsraum nordwestlich, nördlich und östlich der Ortslage ist wesentlich reichhaltiger mit naturnahen 
Strukturen gegliedert und besitzt eine abwechslungsreichere Topografie. Zudem könnte der zu erwartende Verkehr 
nicht direkt abgeleitet werden, sondern würde zum Teil zunächst durch die Ortslage geführt. Insbesondere das 
Schutzgut Biotope und Mensch würde durch diese Planungsalternative stärker belastet. Daher wird auf die 
Ausweisung von Baugebieten in diesen Bereichen verzichtet.

Im Begründungstext und im Umweltbericht der vorliegenden Änderung wird auf den vorhandenen Bebauungsplan 
Nr. 12 "Gartengelände längs der Babenhäuser Straße" hingewiesen. Es obliegt der Kommune, Bebauungspläne zu 
erstellen, bestehende Bebauungspläne zu ändern, zu überplanen oder aufzuheben. Ob eine Verlegung einer 
Kleingartenanlage möglich oder nötig ist, muss vor Ort in der Kommune entschieden werden. Die Hinweise dazu 
betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung. Die von der Gemeinde angedachten 
Ersatzflächen für die zu verlegende Kleingartenanlage sind nicht Teil dieser RPS/RegFNP-Änderung.

Der von der Gemeinde auf den in diesem Bereich vorhandenen Planflächen des RPS/RegFNP 2010 entwickelte 
Städtebauliche Entwicklungsplan wurde in einem Bürgerworkshop dahingehend geändert, dass die verkehrliche 
Anbindung des langfristig geplanten Wohnbaugürtels Süd von Zellhausen über eine neue Haupterschließungsachse 
vom Bahnhof zur L 3065 südlich des Ortsrandes von Zellhausen geführt werden soll, um das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen nicht durch die Ortslage zu leiten. Diese Veränderung führte dazu, dass, um eine sinnvolle 
Bebauung der Grundstücke zu ermöglichen, die vorhandenen Planungsflächen der RPS/RegFNP 2010 um 
insgesamt 5,1 ha auf angrenzende landwirtschaftlich genutze Bereiche überschritten werden müssen. Im 
Bebauungsplan sind die Flächen, die die vorhanden Flächen im RPS/RegFNP 2010  überschreiten, kleiner als 5 ha, 
denn die dargestellten Flächen im RPS/RegFNP 2010 werden bis zur den Straßenmittellinien gezogen. 
Vor dem Hintergrund des bestehenden Wohnungsmangels in der Rhein-Main-Region wird die Entwicklung von 
Wohngebieten auf bestehenden Planungsflächen im RPS/RegFNP 2010 im Einzugsbereich des 
Schienenhaltepunktes der Odenwaldbahn begrüßt und der Erhalt von Flächen für die Landwirtschaft von hoher Güte 
zurückgestellt. 
Weder in der frühzeitigen Beteiligung noch in der Offenlage der vorliegenden RPS/RegFNP-Änderung wurden von 
den betroffenen Landwirten Stellung genommen und auf eine Existensgefährdung hingewiesen. Nach Auskunft der 
Gemeinde wurde auch im Bürgerworkshop und in der frühzeitigen Beteiligung des Bebauungsplans keine derartigen 
Hinweise vorgebracht. Es kann also davonausgegangen werden, dass eine Existensgefährdung der Landwirte nicht 
vorliegt.

Im Aufstellungsverfahren des parallel erarbeiteten Bebauungsplan "Zellhausen Süd" werden alle nötigen Gutachten 
erstellt und eingearbeitet. Dort werden auch, in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, die 
Artenschutzbelange und die Anforderungen an die funktionale Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Boden 
geklärt und festgesetzt. Detaillierte Aussagen zu den Auswirkungen der Planung auf den Boden und seine 
Funktionen sowie zu Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder Kompensation von Beeinträchtigungen sind



erst im Rahmen dieser verbindlichen Bauleitplanung möglich, da sie erst auf dieser Ebene anhand der 
vorgesehenen Festsetzungen konkreter abzuschätzen sind.

Der Vorschlag für die Kompensationsfläche für das in Anspruch genommene Vorranggebiet Regionaler Grünzug 
(ca. 2,7 ha) ist im Bebauungsplan-Entwurf (Stand 03.12.2020) in Text und Karte festgelegt und nach Auskunft der 
Kommune mit dem Regierungspräsidium Darmstadt abgestimmt. Diese Kompensationsfläche wird von der oberen 
Landesplanungsbehörde gewahrt. Diese Informationen wurden in die vorliegenden Änderungsunterlagen lediglich 
aus erklärenden Gründen übernommen. In der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 
03.02.2022 wird dem Vorgehen zugestimmt. Der nördliche und östliche Bereich des sehr großen Ersatz-Flurstücks 
ist nicht mit dem Regionalen Grünzug überlagert. Dort wird der Regionale Grünzug in gleicher Größe ergänzt. 
Bei dieser Kompensation handelt es sich nur um den Ausgleich des Regionalen Grünzugs, nicht um den der 
Artenschutzbelange und die Anforderungen an die funktionale Kompensation. 
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Körperschaft des öffentlichen Rechts

Änderung des Regionalplans 
Südhessen / Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010

3. Änderung Gemeinde Mainhausen
Ortsteil Zellhausen
Gebiet: Zellhausen Süd 

Abschließender Beschluss

Lage im Verbandsgebiet:

Grenze des Änderungsbereiches 
(ohne Maßstab)

Beschlussübersicht Verbandskammer
Aufstellungsbeschluss: 30.06.2021

Frühzeitige Beteiligung: 20.07.2021 bis 19.08.2021

Auslegungsbeschluss: 15.12.2021

Öffentliche Auslegung: 11.01.2022 bis 10.02.2022

Abschließender Beschluss:
Bekanntmachung Staatsanzeiger:





3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil 
Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" 

Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 26.01.2023 3 von 39

Fakten im Überblick

Anlass und Ziel der Änderung: Der Planungsraum südlich des Mainhausener Ortsteils 

Zellhausen soll geordnet und für eine langfristige Wohn-

bauentwicklung in Richtung Bahnhof vorbereitet werden. 

Ziel des parallel erarbeiteten Bebauungsplan ist es, ein 

"allgemeines Wohngebiet“, Gemeinbedarfsflächen und 

ein "urbanes Gebiet“ auszuweisen.

Flächenausgleich nicht erforderlich 

Gebietsgröße ca. 5,1 ha insgesamt, davon ca. 2,1 ha für „Gemischte 

Baufläche“ und ca. 3,0 ha für „Wohnbaufläche“

Zielabweichung nicht erforderlich 

Stadtverordneten- bzw. Ge-

meindevertreterbeschluss 

zur RegFNP-Änderung

22.02.2021

Parallelverfahren  nein  ja, Zellhausen Süd

FFH-Vorprüfung

Vorliegende Gutachten zu Themen: Geotechnik 

Emissionen/Immissionen 

Verkehr 

Lärm



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil 
Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" 

Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 26.01.2023 4 von 39

Derzeitige RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil 
Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" 

Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 26.01.2023 5 von 39

Beabsichtigte RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000

Gebiet A: "Ökologisch bedeutsame Flächennutzung ..." überlagert mit "Vorranggebiet für 
Natur und Landschaft" und "Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen" (ca. 1,4 ha) in 
"Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,4 ha)

Gebiet B: "Fläche für die Landbewirtschaftung" (ca.3,7 ha) überlagert mit "Vorranggebiet 
Regionaler Grünzug" (ca. 2,7 ha) in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,6 ha, Fläche 1) und 
"Gemischte Baufläche, geplant" (ca. 2,1 ha, Fläche 2)



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil 
Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" 

Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 26.01.2023 6 von 39

Anpassung der Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab

Anpassung der Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil 
Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" 

Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 26.01.2023 7 von 39

Luftbild (Stand 2019)

Digitale Orthophotos 2019: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 10 000



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil 
Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" 

Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 26.01.2023 8 von 39

Vergrößerung der beabsichtigten Änderung

Grenze des Änderungsbereiches ohne Maßstab



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil 
Zellhausen  
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 26.01.2023 9 von 39



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil 
Zellhausen  
Gebiet: "Zellhausen Süd"

Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 26.01.2023 10 von 39



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil 
Zellhausen 
Gebiet: "Zellhausen Süd" 

Abschließender Beschluss

Ausfertigungsstand: 26.01.2023 11 von 39

Begründung

A: Erläuterung der Planänderung 

A 1. Rechtliche Grundlagen

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs.1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der be-
absichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt ge-
mäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erforder-
nisse der Raumordnung fest.

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Hessisches Landespla-
nungsgesetz und das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main bilden neben 
weiteren Fachgesetzen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
die Rechtsgrundlagen der Planung.

A 2. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Änderung besteht aus den zwei Teilgebieten A und B (mit Fläche 1 
und 2) und hat eine Gesamtfläche von ca. 5,1 ha.

Das Plangebiet liegt am südlichen Rand des Ortsteils Zellhausen. Die nördliche Grenze des 
Plangebiets schließt sich an die im RPS/RegFNP 2010 dargestellte geplante Wohnbaufläche 
an, die sich wiederum an die vorhandene Wohnbebauung anschließt. Östlich grenzt der Gel-
tungsbereich des Plangebietes an die L 3065 (Babenhäuser Landstraße). Im Süden und 
Westen finden sich landwirtschaftliche Flächen bis zur BAB 3.

Die Abgrenzungen können den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden.

A 3. Anlass, Ziel und Inhalt

Durch die Änderung des RPS/RegFNP 2010 soll die Voraussetzungen dafür geschaffen wer-
den, am südlichen Rand des Ortsteils Zellhausen auf den vorhandenen geplanten Wohnbau-
flächen und in den darüber hinausgehenden Gebieten A und B ein Wohngebiet mit gemein-
bedarfs- und gemischten Nutzungen zu entwickeln. Ziel der Gemeinde ist es, ein allgemei-
nes Wohngebiet, Gemeinbedarfsflächen und ein urbanes Gebiet im Bebauungsplan auszu-
weisen.

Im Rhein-Main-Gebiet besteht eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen. Die Ge-
meinde Mainhausen möchte daher mit dieser Planung Baulandflächen bereitstellen. Der Pla-
nungsraum südlich von Zellhausen soll geordnet und für eine langfristige Wohnbauentwick-
lung in Richtung Bahnhof im Westen vorbereitet werden. Hierbei sind ökologische Belange 
zu berücksichtigen und Biotopstrukturen sollen erhalten und optimiert werden. Die verkehrli-
che Anbindung des langfristig geplanten Wohnbaugürtels Süd von Zellhausen soll über eine 
neue Haupterschließungsachse vom Bahnhof zur L 3065 südlich des Ortsrandes von Zell-
hausen geführt werden, um das zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht durch die Ortslage zu 
leiten. Diese neue Hauptachse soll bereits im parallel erstellten Bebauungsplan zum Teil be-
reitgestellt werden. 
In der vorliegenden Änderung soll der erste Planungsabschnitt der beschriebenen Gesamt-
planung vorbereitet werden.
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Im Gebiet B, Fläche 1, besteht für die vorhandene Kleingartenanlage ein rechtskräftiger Be-
bauungsplan, der seit dem 26.01.2006 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 12 „Gartengelände 
längs der Babenhäuser Straße". Ein Umzug der Anlage auf eine Ausweichfläche, welche au-
ßerhalb der Änderungsgebiete dieser Änderung liegt, ist vorgesehen. 

Gebiet A: "Ökologisch bedeutsame Flächennutzung ..." überlagert mit "Vorranggebiet für 
Natur und Landschaft" und "Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen" (ca. 1,4 ha) in 
"Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,4 ha)

Gebiet B: "Fläche für die Landbewirtschaftung" (ca.3,7 ha) überlagert mit "Vorranggebiet 
Regionaler Grünzug" (ca. 2,7 ha) in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,6 ha, Fläche 1) und 
"Gemischte Baufläche, geplant" (ca. 2,1 ha, Fläche 2)

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird an diese 
Änderung angepasst.

A 4. Regionalplanerische Aspekte

Das Gebiet A ist im gültigen Regionalplan Südhessen/ Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 (RPS/RegFNP 2010) als „Vorranggebiet für Natur und Landschaft“ und „Vorbehaltsge-
bieten für besondere Klimafunktionen" dargestellt bzw. festgelegt. 
Die „Vorranggebiete für Natur und Landschaft“ dienen dem Schutz und der nachhaltigen Si-
cherung wertvoller Biotope und Arten und deren Populationen. Gemäß Ziel Z4.5-3 haben in 
ihnen die Ziele des Naturschutzes und Maßnahmen, die dem Aufbau, der Entwicklung und 
Gestaltung eines regionalen Biotopverbundsystems dienen, Vorrang vor entgegenstehenden 
oder beeinträchtigenden Nutzungsansprüchen. Nutzungen, die mit diesen Zielen in Einklang 
stehen, sind zulässig. 
In den „Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen" sollen Nutzungen und Maßnah-
men vermieden werden, die die Kalt- bzw. Frischluftproduktion mindern, den Kalt- und 
Frischluftabfluss bzw. den Luftaustausch verringern oder mit den Emissionen von Luftschad-
stoffen oder Wärme verbunden sind. Dazu zählen insbesondere großflächige Versiegelun-
gen oder die Errichtung baulicher Anlagen, aber auch die Aufforstung sowie die Anlage von 
Dämmen in Tälern.

Das Änderungsgebiet B liegt im Bereich folgender regionalplanerischer Festlegungen: 
"Fläche für die Landbewirtschaftung", "Vorranggebiet Regionaler Grünzug" und "Vorbehalts-
gebiet für besondere Klimafunktionen". 
Die „Flächen für die Landbewirtschaftung“ dienen der Erhaltung und Entwicklung der Frei-
raumfunktion und der Offenhaltung der Landschaft primär durch die landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung. 
In den „Vorranggebieten Regionaler Grünzug“ ist der Freiraum als Träger wichtiger Funktio-
nen von Boden, Wasser, Luft, Klima, Wald und Landschaft zu sichern. Sie dienen der Glie-
derung der Siedlungsgebiete im Interesse der Sicherung der polyzentralen Struktur, insbe-
sondere der Erhaltung und Entwicklung von Naherholungsgebieten, dem Schutz des Was-
serhaushaltes, des Bodens und der klimatischen Verhältnisse. Den Belangen der Landwirt-
schaft einschließlich des Erwerbsgartenbaus sowie der Forstwirtschaft soll Rechnung getra-
gen werden. 
Gemäß Ziel Z4.3-2 darf die Funktion der Regionalen Grünzüge durch andere Nutzungen 
nicht beeinträchtigt werden. Planungen und Vorhaben, die zu einer Zersiedlung, einer Beein-
trächtigung der Gliederung von Siedlungsgebieten, des Wasserhaushaltes oder der Frei-
raumerholung bzw. der Veränderung der klimatischen Verhältnisse führen können, sind nicht 
zulässig. Hierzu zählen neben Wohnungsbau- und gewerblicher Nutzung auch Sport- und
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Freizeiteinrichtungen mit einem hohen Anteil baulicher Anlagen, Verkehrsanlagen sowie an-
dere Infrastrukturmaßnahmen. Im „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ hat jede weitere 
Siedlungstätigkeit zu unterbleiben. Unabhängig von ihrer Größe ist die Inanspruchnahme 
von Flächen im Vorranggebiet Regionaler Grünzug im gleichen Naturraum zu kompensieren. 
Die Kompensation des Vorranggebietes Regionaler Grünzug erfolgt auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung. Die Größe des in Anspruch genommenen Vorranggebiets Regio-
naler Grünzug beträgt 2,7 ha. Im Bebauungsplan-Entwurf (Stand 03.12.2020) ist in Text und 
Karte ein Vorschlag für eine Fläche vorgelegt, die nach Auskunft der Kommune mit dem Re-
gierungspräsidium Darmstadt abgestimmt wurde: Mainhausen-Zellhausen, Flur 6, Flurstücke 
113 (im Bereich östlich des Friedhofs Zellhausen und westlich des Gewerbegebiets Ostring). 
Diese Kompensationsfläche wird von der oberen Landesplanungsbehörde gewahrt. Im 
RPS/RegFNP kann die Ergänzung der Kompensationsfläche erst im Rahmen einer Neuauf-
stellung erfolgen, da es sich um eine rein regionalplanerische Kategorie handelt, deren Er-
gänzung eine Planänderung nach §6 i. V. m. § 2 Abs. 3 HLPG erfordern würde, von der auf-
grund des sehr aufwendigen Verfahrens abgesehen wird. 
In den „Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen" sollen Nutzungen und Maßnah-
men vermieden werden, die die Kalt- bzw. Frischluftproduktion mindern, den Kalt- und 
Frischluftabfluss bzw. den Luftaustausch verringern oder mit den Emissionen von Luftschad-
stoffen oder Wärme verbunden sind. Dazu zählen insbesondere großflächige Versiegelun-
gen oder die Errichtung baulicher Anlagen, aber auch die Aufforstung sowie die Anlage von 
Dämmen in Tälern.

Die vorgesehenen Darstellungen im Änderungsgebiet weichen von den Zielsetzungen der 
"Fläche für die Landbewirtschaftung" mit ca. 3,7 ha, "Vorranggebiet für Natur und Land-
schaft" mit ca. 1,4 ha und "Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen" mit ca. 5,1 ha 
ab. Die Gesamtfläche liegt mit 5,1 ha knapp oberhalb der regionalplanerischen Darstellungs-
grenze von 5 ha. Diese Überschreitung von 0,1 ha begründet sich durch das Heranziehen 
der Flächen an die Straßenmittellinien im RPS/RegFNP 2010. Im parallel erstellten Bebau-
ungsplan der Gemeinde ist die beplante Fläche, welche die Siedlungsflächen des RPS/Reg-
FNP 2010 überschreitet, 4,8 ha groß. In seiner Stellungnahme zum Bebauungsplan am 
29.01.2021 hat das Regierungspräsidium Darmstadt mitgeteilt, dass die Beanspruchung von 
ca. 2 ha "Vorrangebiet für Natur und Landschaft", ca. 3,2 ha "Fläche für die Landbewirtschaf-
tung" und ca. 5 ha "Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen" regionalplanerisch nicht 
bedeutsam ist und den Zielen der Raumordnung nicht entgegenstehen. Die Kompensation 
von ca. 2,7 ha "Vorranggebiet Regionaler Grünzug" wird zur Kenntnis genommen.

A 5. Verkehrsplanerische Aspekte

Die Gemeinde Mainhausen beabsichtigt die stufenweise Umsetzung des städtebaulichen 
Gesamtkonzeptes „Zellhausen Südwest“. Das Plangebiet „Zellhausen Süd“ stellt ein Teilge-
biet des Entwicklungskonzeptes dar. Die Entwicklungsflächen „Zellhausen Süd“ sind, bis auf 
die Gebiete A und B dieses Änderungsverfahrens, bereits endabgewogen im gültigen 
RPS/RegFNP 2010 dargestellt. Die grundsätzliche Erschließbarkeit dieser Flächen und die 
vorhandene Verkehrsinfrastruktur wurden bereits im Rahmen des Regionalen Flächennut-
zungsplanes 2010 betrachtet.

Die Haupterschließung des Teilgebietes „Zellhausen Süd“ erfolgt über eine geplante Er-
schließungsstraße, die durch einen neu herzustellenden Knotenpunkt an die L 3065/ Baben-
häuser Straße angeschlossen wird. Nach Norden erfolgen Anschlüsse durch den bestehen-
den Ortsteil über die Bahnhofstraße und Ringstraße, die ebenfalls an das überörtliche Stra-
ßennetz (Babenhäuser Straße) angebunden sind. Der Bebauungsplan für das Teilgebiet 
„Zellhausen Süd“ befindet sich im Parallelverfahren zur RegFNP-Änderung. Im Rahmen die-
ses Bebauungsplanes wurde ein Verkehrsgutachten (Fortschreibung Verkehrsgutachten 
zum Bebauungsplan „Zellhausen Süd“ in der Gemeinde Mainhausen, Habermehl und
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Follmann, Juni 2020) erstellt, indem die verkehrlichen Auswirkungen auf das umliegende 
Straßennetz geprüft wurden. Zudem erfolgte für den neuen und die vorhandenen Knoten-
punkte ein entsprechender Leistungsfähigkeitsnachweis. Die Ergebnisse zeigen auf, dass 
die verkehrliche Erschließung „Zellhausen Süd“ mit den geplanten Nutzungen sichergestellt 
ist. Die Gebiete A und B dieses RegFNP-Änderungsverfahrens sind in diesem Gutachten be-
rücksichtigt.

Das Entwicklungsgebiet „Zellhausen Süd“ liegt im 1.000 m-Einzugsbereich des Haltepunktes 
„Mainhausen Zellhausen Bahnhof“ der Regionalbahn-Linie 86 (Hanau-Hauptbahnhof - Groß-
Umstadt-Wiebelsbach). Der östliche Änderungsbereich wird über die bestehenden Haltestel-
len „Blumenweg“ und „Ring-/Bahnhofstraße“ mit der Buslinie OF-85 (Zellhausen - Oberts-
hausen) erschlossen. Die Buslinie ist mit den Bahn-Haltepunkten Seligenstadt und Oberts-
hausen verknüpft. Im weiteren Bebauungsplanverfahren werden ergänzende Maßnahmen 
für ein ÖPNV-Angebot geprüft.

Die nördlich des Plangebietes verlaufende Bahnhofstraße und Ringstraße sind im RPS/Reg-
FNP 2010 als überörtliche Fahrradroute dargestellt. Das Erschließungskonzept sieht eine 
Vernetzung für den Fuß- und Radverkehr innerhalb des Plangebietes sowie eine Verbesse-
rung der Verknüpfung mit dem kommunalen Fuß- und Radwegenetzes vor.

Die Änderungsgebiete tangieren die ehemalige Strecke 3558 Babenhausen - Zellhausen, die 
bereits stillgelegt und zurückgebaut, aber noch nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt 
wurde. Voraussetzung für eine Umnutzung ist die Freistellung von Bahnbetriebszwecken 
nach § 23 AEG, die seitens der Gemeinde Mainhausen bereits beantragt ist.

A 6. Landschaftsplanerische Aspekte

Die beiden Änderungsgebiete A und B liegen am südlichen Ortsrand des Ortsteils Zellhau-
sen. Sie sind eben und werden zum größten Teil als Acker oder Weiden genutzt. Kleinere 
Bereiche werden als private Spielflächen und wohnungsferne Gärten genutzt. Auch Gehölze 
und Streuobstbestände sind vorhanden.

Im Landschaftsplan des früheren Umlandverbandes Frankfurt 2000 (Karte 24: „Entwicklungs-
karte“) ist der westliche Bereich des Gebiets A als "Acker" mit dem Entwicklungsziel "Flä-
chen für die Landbewirtschaftung" und ein kleinerer östlicher Bereich als "Kleingarten, Gra-
beland" und "Acker" mit dem Entwicklungsziel "Siedlungsflächen gem. geltendem FNP Stand 
Juli 2000 sowie Siedlungsflächen aus Bebauungsplänen" dargestellt. Zwei Flächen sind mit 
Entwicklungszielen "Gebiete, bei denen besondere Formen der Pflege oder Bewirtschaftung 
sicher zu stellen sind - Streuobst" vorhanden. Diese sind als Flächen mit rechtlichen Bindun-
gen gem. Hessischem Naturschutzgesetz als "Lebensräume und Landschaftbestandteile 
gem § 23 (1) HENatG" und "Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§ 3 (2) Ziffer 9 
HENatG)" gekennzeichnet. Eine weitere kleine Streuobstfläche ist als "Rechtswirksame Flä-
che für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unter 0,5 ha" gekennzeichnet. 
Im Südwesten der Fläche führt die Landschaftraumgrenze hindurch.

Das Gebiet B ist im Landschaftsplan des früheren Umlandverbandes Frankfurt 2000 (Karte 
24: „Entwicklungskarte“) ebenfalls größtenteils als "Acker" mit dem Entwicklungsziel "Flä-
chen für die Landbewirtschaftung mit Nutzungsempfehlungen mit Förderung des Ressour-
censchutzes, insbes. Erosionsschutz und Grundwasserschutz (§ 3 (2) Ziffer 4 HENatG)" und 
ein kleiner östlicher Bereich als "Grünflächen und Freizeitnutzung - Wohnungsferne Gärten" 
dargestellt. Eine Parzelle im östlichen Bereich des Gebietes ist als Streuobstfläche gekenn-
zeichet mit der tatsächlichen Nutzung "Wohnungsferner Garten".
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Aussagen zur Behandlung und Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
folgen im Umweltbericht unter B 2.2 und B 2.3.

A 7. Planerische Abwägung

Der RPS/RegFNP 2010 stellt am Südrand des Mainhausener Ortsteil Zellhausen zwei ge-
plante Wohnbauflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 8,4 ha dar, die in den vergangenen 
zehn Jahren der Rechtswirksamkeit des Plans noch nicht entwickelt wurden. Aufgrund der 
großen Wohnungsknappheit in der Rhein-Main-Region hat sich die Gemeinde Mainhausen 
entschlossen, diese Flächen zu entwickeln. Darüber hinaus plant die Gemeinde für die wei-
tere Zukunft außerdem eine Weiterentwicklung von Zellhausen in Richtung Westen zum 
Schienenhaltepunkt der Odenwaldbahn, der in ca. 620 m vom jetzigen westlichen Siedlungs-
rand entfernt liegt. 
Im ersten Planungsabschnitt sollen die beiden bestehenden RegFNP-Flächen beplant wer-
den. Dafür hat die Gemeinde am 19.02.2019 die Aufstellung des Bebauungsplans „Zellhau-
sen Süd“ beschlossen. 
In einem Bürgerworkshop wurde der Städtebauliche Entwicklungsplan dahingehend geän-
dert, dass die verkehrliche Anbindung des langfristig geplanten Wohnbaugürtels Süd von 
Zellhausen über eine neue Haupterschließungsachse vom Bahnhof zur L 3065 südlich des 
Ortsrandes von Zellhausen geführt werden soll, um das zusätzliche Verkehrsaufkommen 
nicht durch die Ortslage zu leiten. Diese neue Hauptachse soll im ersten Bebauungsplan be-
achtet und zum Teil bereitgestellt werden. 
Diese Veränderung führte dazu, dass, um eine sinnvolle Bebauungs der Grundstücke zu er-
möglichen, die vorhandenen Planungsflächen der RPS/RegFNP 2010 um insgesamt 5,1 ha 
überschritten werden müssen. Im Bebauungsplan sind die Flächen, die die vorhanden Flä-
chen im RPS/RegFNP 2010 überschreiten, kleiner als 5 ha, denn die dargestellten Flächen 
im RPS/RegFNP 2010 werden bis zur den Straßenmittellinien gezogen. 
Die Gemeindevertretung hat daraufhin in ihrer Sitzung am 17.12.2019 die geänderte Flä-
chenkulisse des Bebauungsplanes „Zellhausen Süd“ beschlossen, mit der Maßgabe eine 
Fläche von ca. 15,3 ha (Baugebiet) des OT Zellhausen bauplanungsrechtlich zu regeln. Am 
22.02.2021 wurde der Antrag auf die nötige Änderung des RPS/RegFNP 2010 beim Regio-
nalverband in diesem Bereich ebenfalls beschlossen.

Im Aufstellungsverfahren des RPS/RegFNP 2010 wurden die beiden Wohnbauflächen süd-
lich von Zellhausen endabgewogen. Auch eine Alternativenprüfung wurde in diesem Verfah-
ren durchgeführt. Beide Flächen wurden als gute Möglichkeit erachtet, den Ortsteil zu erwei-
tern und dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Auch die gute Lage im Einzugsbereich 
des Schienenhaltepunktes "Mainhausen - Zellhausen" der Odenwaldbahn flossen in die da-
malige Bewertung der Flächen mit ein. 
Im Zuge der vertiefenden Planung der Gemeinde, auch unter Beteiligung der Bürger, stellte 
sich jedoch heraus, dass die Flächen ungünstig geschnitten sind: da der RPS/RegFNP 2010 
aufgrund seines Maßstabes nicht parzellenscharf ist, wurden Parzellen so durchschnitten, 
dass sie großteils außerhalb der geplanten Wohnbaufläche liegen. Auch die durch das ge-
plante neue Wohngebiet führende Haupterschließungsstraße sorgt dafür, dass eine sinnvolle 
Entwicklung auf den vorhandenen geplanten Wohnbauflächen nicht möglich ist. Daher hat 
sich die Gemeinde entschlossen, im Bereich des mittleren Planungsbereichs des Bebau-
ungsplans (hier der westliche Änderungsbereich A), die vorhandenen Flächen zu überschrei-
ten. Der Änderungsbereich B im Osten wurde in die Planungen aufgenommen, um einen An-
schluß der Erschließung an die L 3065 (Babenhäuser Landstraße) zu ermöglichen und einen 
geordneten Ortsabschluß zu erhalten. 
Weitere Informationen zur Alternativenprüfung werden im Umwelbericht unter B.2.4 "Ander-
weitige Planungsmöglichkeiten" beschrieben.
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Die weitere Entwicklung des Ortsteils Zellhausen in Richtung Westen zum Bahnhof hin soll 
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen und kann im Rahmen der Neuaufstellung des 
RPS/RegFNP geprüft und abgewogen werden.

Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind Auswirkungen für Boden 
und Fläche (Flächenverlust, Funktionsverlust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der 
Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebensraumverlust), 
Klima und Luft (kleinklimatische Veränderung) und Landschaft (Veränderung des Land-
schaftsbildes) zu erwarten. 
Voraussichtlich können die Auswirkungen durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men sowie CEF-Maßnahmen minimiert beziehungsweise kompensiert werden, so dass 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zurückbleiben. 
Gesunde Wohnverhältnisse können durch geeignete passive Lärmschutzmaßnahmen er-
reicht werden. 
Durch die Planung gehen hochwertige landwirtschaftliche Produktionsflächen verloren. Dies 
ist Teil eines im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main verbreiteten Prozesses. Im Zusammen-
hang damit ist ein Rückgang der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe, aber auch eine 
Zunahme der Flächen-Produktivität festzustellen. Der Verlust der landwirtschaftlichen Pro-
duktionsflächen ist nicht ausgleichbar und wird zugunsten der hier als vorrangig bewerteten 
Entwicklung von Wohnbauflächen mit intensiver Flächenausnutzung in Kauf genommen. Die 
konkreten betriebswirtschaftlichen und eigentumsrechtlichen Belange für die betroffenen 
Landwirte sowie mögliche Flächenumverteilungen oder sonstige Maßnahmen zur Vermei-
dung von Existenzgefährdungen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu klä-
ren. Die Inanspruchnahme eines Vorranggebietes für Landwirtschaft sowie die Abweichung 
vom Landschaftsplan zugunsten von für Wohnen genutzten Flächen wird daher als gerecht-
fertigt angesehen. 
Im Gebiet B, Fläche 1, besteht für die vorhandene Kleingartenanlage ein rechtskräftiger Be-
bauungsplan, der seit dem 26.01.2006 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 12 „Gartengelände 
längs der Babenhäuser Straße". Im Bebaungsplan "Zellhausen Süd" ist südlich des Gebietes 
A dieser Änderung eine Ausweichfläche für die Kleingartenanlage vorgesehen (Flurstück 
154). Gespräche bezüglich des Umzugs der Anlage finden derzwit zwischen der Gemeinde 
und den Kleingärtnern statt.

Die Anfälligkeit der der durch die Planung ermöglichten Vorhaben für schwere Unfälle und 
Katastrophen ist nach § 2 Abs.4 BauGB und § 39 Abs.3 UVPG vertieft im nachfolgenden 
Planungs- und Zulassungsprozess zu behandeln. Auf der Ebene der regionalen Flächennut-
zungsplanung wird lediglich die Anfälligkeit bewertet, die sich aus der Darstellung der Art der 
Bodennutzung in den Grundzügen gemäß § 5 Abs.1 BauGB ergibt. Hier sind nach derzeiti-
gem Kenntnisstand keine schwerwiegenden Risiken erkennbar.

Flächenausgleich: 
Gemäß des Beschlusses Nr. 182 der Verbandskammer vom 11.12.2019 zur Drucksache Nr. 
IV-2019-70 unter Punkt 6.1. kann auf einen Flächenausgleich gemäß der Flächenausgleichs-
richtlinie zur Drucksache Nr. III-2015-26 verzichtet werden, da sich der Änderungsbereich mit 
überwiegender Wohnnutzung innerhalb eines Radius von 2 km um einen Schienenhalte-
punkt befindet. 
Die Teilfläche B 2, welche von "Fläche für die Landbewirtschaftung" in "Gemischte Bauflä-
che" (ca. 2,1 ha) geändert wird, wird im Bebauungsplan-Entwurf als "Urbanes Gebiet" gem. § 
6a BauNVO festgesetzt. Das Urbane Gebiet dient dem Wohnen, der Unterbringung von Ge-
werbebetrieben und von sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen. In einem Urbanen 
Gebiet muss die Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein. Daher wird hier die Charakte-
ristik eines Wohngebietes angenommen und auf einen Flächenausgleich für die Hälfte der 
Fläche (ca. 1, 0 ha) verzichtet.
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B: Umweltbericht 

B 1. Einleitung 

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Planänderung 

Durch die Änderung des RPS/RegFNP 2010 soll die Voraussetzungen dafür geschaffen wer-
den, am südlichen Rand des Ortsteils Zellhausen auf den über die vorhandenen geplanten 
Wohnbauflächen hinausgehenden Gebieten A und B Wohnbau- und gemischte Bauflächen 
auszuweisen. Ziel der Gemeinde ist es, mit dem parallel aufgestellten Bebauungsplan neben 
dem allgemeinen Wohngebiet Gemeinbedarfsflächen und ein urbanes Gebiet zu entwickeln. 
Der Planungsraum südlich von Zellhausen soll geordnet und für eine langfristige Wohnbau-
entwicklung in Richtung Bahnhof im Westen vorbereitet werden. Hierbei sind ökologische 
Belange zu berücksichtigen und Biotopstrukturen sollen erhalten und optimiert werden. Die 
verkehrliche Anbindung des langfristig geplanten Wohnbaugürtels Süd von Zellhausen soll 
über eine neue Haupterschließungsachse vom Bahnhof zur L 3065 südlich des Ortsrandes 
von Zellhausen geführt werden, um das zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht durch die 
Ortslage zu leiten. Der erste Teil dieser neuen Hauptachse ist ebenfalls im parallel laufenden 
Bebauungsplanverfahren enthalten. 
Mit der vorliegenden Änderung soll der erste Planungsabschnitt der oben skizzierten Ge-
samtplanung vorbereitet werden. 
Gebiet A: "Ökologisch bedeutsame Flächennutzung ..." überlagert mit "Vorranggebiet für 
Natur und Landschaft" und "Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen" (ca. 1,4 ha) in 
"Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,4 ha)

Gebiet B: "Fläche für die Landbewirtschaftung" überlagert mit "Vorranggebiet Regionaler 
Grünzug" (ca. 3,7 ha) in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,6 ha, Fläche 1) und "Gemischte 
Baufläche, geplant" (ca. 2,1 ha, Fläche 2) 
Bezüglich des Themas Flächenausgleich wird auf Kapitel A 7 verwiesen.

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne

Im Umweltbericht sind die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes darzustellen, die für die Planänderung von Bedeutung sind. Diese wer-
den nachfolgend aufgeführt.

Zur Berücksichtigung der Umweltschutzziele wurden Prüfkriterien für die Umweltprüfung des 
RegFNP abgeleitet, die auch in der vorliegenden RegFNP-Änderung angewendet werden. Die 
Prüfkriterien und die entsprechende Methodik der Umweltprüfung sind im Kapitel 3.1.1 (Um-
weltprüfung allgemein) des Umweltberichts zum RPS/RegFNP 2010 erläutert. 
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung die Einhaltung bestimmter Umweltschutzziele - wie z.B. von Grenzwerten beim Immis-
sionsschutz - im Regelfall noch nicht genau geprüft werden kann, da in diesem Planungssta-
dium meist noch keine detaillierten Angaben zur späteren Nutzung vorliegen.

Wie die genannten Ziele im konkreten Fall der vorliegenden Planänderung berücksichtigt 
werden, ist in Kapitel B 2. Umweltauswirkungen und den diesem zu Grunde liegenden Da-
tenblättern zur Umweltprüfung erläutert (siehe auch Kap. B 3.1 Prüfverfahren).

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden 
und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und
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Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
(§ 1 BBodSchG)

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. (§ 1 BImSchG) 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und 
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere 
öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete 
und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. (§ 50 BImSchG)

KSG - Bundes-Klimaschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten 
Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der 
europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. (§ 1 KSG)

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz

Zwecke dieses Gesetztes sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten zu schützen. 

Dazu zählen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. (§ 1 BNatSchG)

BWaldG - Bundeswaldgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen 
seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die 
Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der 
Bevölkerung zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. (§ 1 BWaldG)

HAltlBodSchG - Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder 
wiederherzustellen. (§ 1 HAltlBodSchG)

HWaldG - Hessisches Waldgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, im Rahmen einer nachhaltigen und multifunktionalen 
Forstwirtschaft den Wald als Lebens- und Wirtschaftsraum des Menschen, als 
Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen sowie wegen seiner Wirkungen für den 
Klimaschutz zu schützen, zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und vor schädlichen
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Einwirkungen zu bewahren. Sowie eine nachhaltige und ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
des Waldes zu gewährleisten, die Forstwirtschaft zu fördern und einen Ausgleich zwischen 
den Interessen der Allgemeinheit und den Belangen der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
herbeizuführen. (§ 1 HWaldG)

WHG - Wasserhaushaltsgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. (§ 1 WHG)

BauGB - Baugesetzbuch

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Aufgaben der Bauleitplanung zu regeln. Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. (§ 1 BauGB)

Landschaftsplan

Zu den Aussagen des Landschaftsplanes wird auf Kapitel A 6 verwiesen.

Flächenausgleichsrichtlinie des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

Die Flächenausgleichsrichtlinie soll einen nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Boden 
dauerhaft gewährleisten und den Flächenverbrauch im Gebiet des Regionalverbandes ange-
messen steuern (Beschluss Nr. III-223 der Verbandskammer vom 29.04.2015 zur Drucksache 
Nr. III-2015-26, geändert durch Beschluss Nr. IV-182 der Verbandskammer vom 11.12.2019 
zur Drucksache Nr. IV-2019-70 und durch Beschluss Nr. V-76 der Verbandskammer vom 
14.12.2022 zur Drucksache Nr. V-2022-68).

B 2. Umweltauswirkungen

B 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands

Gebiet A 
Das Gebiet ist geprägt durch überwiegend landwirtschaftliche Nutzung. Es enthält einen Teil 
einer dicht mit Gehölzen bestandene Parzelle und entlang des südlichen Randes den Ge-
hölzbestand auf der Trasse einer alten Bahnlinie.

Gebiet B 
Das Gebiet wird ebenfalls überwiegend landwirtschaftliche genutzt. Im Westen der Fläche 2 
liegt eine Gartenparzelle, im Osten von Fläche 1 befindet sich kleinteiliger Gebäudebestand 
in ebenfalls gärtnerisch genutzten Parzellen. 
In Fläche 1, besteht für die vorhandene Kleingartenanlage ein rechtskräftiger Bebauungs-
plan, der seit dem 26.01.2006 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 12 „Gartengelände längs 
der Babenhauser Straße".
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Gebiete A und B 
Entlang der ehemaligen Bahnlinie kommen ökologisch wertvolle Steinweichselgebüsche 
(Hecken und Gebüsche trockenwarmer Standorte, geschützt gem. §30 BNatSchG) vor.

Von der Änderung sind folgende Schutzgebiete betroffen: 
Vogelschutzgebiet "Sandkiefernwälder in der östlichen Untermainebene" 
FFH-Gebiet "Sendefunkstelle Mainflingen / Zellhausen"

Folgende schutzgutbezogene Umweltfaktoren sind relevant:

Boden und Fläche 
 Gebiete A und B 
 Altlasten oder Altablagerungen sind in den Änderungsgebieten nicht bekannt. 
 Bei den vorbereitenden Baugrunduntersuchungen wurden in einzelnen Bohrkernen 

anthropogene Auffüllungen festgestellt, diese liegen jedoch immer in der Nähe von 
Wegen und Straßen, wodurch keine Rückschlüsse auf eine flächige Vorbelastung zu 
ziehen sind. Zu weiteren Vorbelastungen liegen keine Erkenntnisse vor. 

 Bodenarten Parabraunerden aus Hochflutsanden (Gebiet A) sowie Braunerden mit 
Bändern aus mächtigem Flugsand (Gebiet B) 

 Gesamtbewertung der Bodenfunktionen BFD 50: mittel (hohes Ertragspotenzial in 
Gebiet A, hohe Seltenheit - mächtige Flugsanddecke - in Gebiet B) 

 Feldkapazität, Nitratrückhaltevermögen: gering 
 keine Erosionsgefährdung durch Wasser 
 Ackerzahlen zwischen 45-55

Wasser 
 Gebiete A und B 
 keine Wasserschutzgebiete betroffen 
 keine Fließ- oder Stillgewässer vorhanden 
 hohe Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers 
 hohe Grundwasserneubildung

Luft und Klima 
 Gebiete A und B 
 kleinklimatisch guter bis mäßiger Beitrag zur Kaltluftentstehung, abhängig von der 

vorhandenen Vegetation 
 Kaltluftabfluss in die Ortsrandlage aufgrund des fehlenden Gefälles nur durch Einsi-

ckern 
 hohe Wärmebelastung > 22,5 Belastungstage pro Jahr im 200 m-Raster (Bioklima)

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 Gebiete A und B 
 Im parallelen Bebauungsplanverfahren wurden 2019 und 2020 Erfassungen der Tier-

und Pflanzenwelt durchgeführt. 
 wertvolle Biotope bzw. ein potenziell geschütztes Biotop (artenreiche Glatthaferwie-

sen, Streuobstbrache, Lebensraummosaik mit Steinweichselgebüsch an der Bahnli-
nie), die nach Prüfung der Naturschutzbehörde ggf. dem gesetzlichen Schutz nach § 
30 (2) BNatSchG in Verbindung mit § 13 (1) HAGBNatSchG unterliegen 

 Vorkommen von 61 Vogelarten, davon 28 als Brutvögel, insbesondere Gartenrot-
schwanz, Wendehals, Girlitz, Stieglitz, Goldammer, Haussperling, Klappergrasmü-
cke, Waldohreule, Mehlschwalbe und Türkentaube 

 bodenbrütende Arten wie Feldlerche oder Rebhuhn sind auszuschließen
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 Jagdhabitat sowie mögliche Quartiere in den Gehölzbeständen für mehrere Fleder-
mausarten (Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Großer und Kleiner Abendsegler) 

 Vorkommen von Zauneidechsen an den sonnigen Rändern der Gehölze insbeson-
dere im Bereich des alten Bahndammes 

 Bedeutung der strukturreichen Gehölzbestände am alten Bahndamm als Habitat für 
Vögel und Fledermäuse 

 Vorkommen von weiteren Reptilien, Amphibien, planungsrelevanten Insekten und 
Feldhamstern können ausgeschlossen werden.

Landschaft 
 Gebiete A und B 
 Lage im Landschaftsraum Untermainebene 
 Funktion für die wohnortnahe Erholung, jedoch eingeschränkt durch die südlich vor-

beiführende Autobahn A3

Mensch und seine Gesundheit 
 Gebiete A und B 
 Belastung durch Straßenverkehrslärm von LNight (22-6 Uhr): >55-60 dB(A), LDEN 

(0-24 Uhr): >60-65 dB(A) , ausgehend von der südlich vorbeiführenden Autobahn A 3 
und der östlich gelegenen Landesstr. L 3065

Kultur- und sonstige Sachgüter 
 Gebiete A und B 
 keine Hinweise auf Bodendenkmäler 
 keine Betroffenheit sonstiger Kultur- oder Sachgüter

B 2.2 Prognose und Bewertung der Auswirkungen 

Auswirkungen der bisherigen Planung

Die bisherigen Planungen Ökologisch bedeutsame Flächennutzung (Gebiet A) und Fläche 
für die Landbewirtschaftung (Gebiet B) entsprechen der aktuellen Nutzung.

Auswirkungen der Planänderung

Durch die Planänderung sind durch Versiegelung und Überbauung sowie Grünflächengestal-
tung folgende Auswirkungen zu erwarten:

- dauerhafter Verlust bzw. Beeinträchtigung des natürlichen Bodens und seiner natürlichen 
Bodenfunktionen (Lebensraumfunktion, Speicher-, Puffer- und Filterfunktion, natürliche Er-
tragsfunktion) durch Versiegelung, Umlagerung, Vermischung, Verdichtung, Vegetationsän-
derung 
-Beeinträchtigung des Bodengefüges mit Auswirkungen auf Bodenwasserhaushalt, Boden-
lufthaushalt und das Bodenleben 
- dauerhafter Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, BNatSchG, KSG 
und BauGB dar.

- Reduzierung der Grundwasserneubildung 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG, WHG und BauGB 
dar.

- Verlust von kaltluftproduzierenden Flächen
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Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, BImSchG, 
BNatSchG und BauGB dar.

- Verlust und Veränderung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, insbesondere für Brut-
vögel (Gartenrotschwanz, Wendehals, Girlitz, Stieglitz, Goldammer, Haussperling, Klapper-
grasmücke, Waldohreule, Mehlschwalbe und Türkentaube), Zauneidechsen und Fleder-
mäuse (Mückenfledermaus, Zwergfledermaus und kleiner Abendsegler) 
- Verlust geschützter Biotope (Streuobst, Steinweichselgebüsche). 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG und BauGB dar. 
- Sollten auf der nachfolgenden Planungsebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen not-
wendig werden, ist derzeit davon auszugehen, dass diese im und in den an das Plangebiet 
angrenzenden Bereichen realisiert werden können. 
Negativauswirkungen durch Staubbildung auf die angrenzenden Vegetationsbestände wer-
den nicht gesehen. In den angrenzenden Vegetationsbeständen sind derzeit keine Erschei-
nungsbilder von Staubablagerungen und damit einhergehende geringere Wuchsleistungen 
festzustellen. Da die zukünftige Nutzung der derzeitigen Nutzung weitestgehend entspricht, 
sind somit keine erheblichen Veränderungen zur bestehenden Situation zu erwarten.

- sichtbare Veränderung des Landschaftsbildes 
- Verlust von für die Naherholung genutzten Freiflächen, wobei jedoch Grünachsen entwi-
ckelt werden sollen, die die Funktion für die Tageserholung übernehmen 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG und BauGB dar.

- Das Schallgutachten zum Bebauungsplan kommt zu dem Ergebnis, dass die mit dem Stra-
ßenverkehr verbundenen Lärmemissionen für die benachbarten schutzbedürftigen Nutzun-
gen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte verursachen. Schallschutzmaßnahmen sind 
erforderlich, wobei aktive Maßnahmen als nicht zielführend ausscheiden. Es werden geeig-
nete passive Schutzmaßnahmen empfohlen.

Für das Plangebiet sind gemäß dem heutigen Kenntnisstand auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung keine kumulierenden Wirkungen mit anderen Vorhaben im Umfeld erkennbar. 
Bei Realisierung der Planung werden voraussichtlich während der Bau- und Betriebsphase 
Abfälle (u.a. Erdaushub, sonstige Baustellenabfälle) und Abwasser anfallen sowie Emissio-
nen wie z.B. Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht entstehen. Art und Menge und der 
ordnungsgemäße Umgang mit anfallenden Stoffen sowie der Umfang der aus möglichen 
Emissionen resultierenden Belästigungen kann in der vorbereitenden Bauleitplanung nicht 
detailliert beschrieben und quantifiziert werden. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung zu ermitteln. Aussagefähige Regelungen und mögliche Vermeidungsmaßnah-
men, ggfs. auch zur Betriebsphase des Vorhabens, sind auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung bzw. im Rahmen der Baugenehmigung zu treffen. 
Aussagen zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima, deren Anfälligkeit 
gegenüber den Folgen des Klimawandels wie z.B. höhere Anzahl von heißen Sommertagen, 
Zunahme von Starkregenereignissen, heftigen Stürmen sowie zu den eingesetzten Techni-
ken und Stoffen können auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nur sehr allgemein ge-
troffen werden. Genauere Angaben sind erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
möglich.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist in der Flächennutzungspla-
nung wegen der Beschränkung auf die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und der 
auf dieser Planungsstufe meist noch relativ unbestimmten Planung nur allgemein möglich. 
Für die Kompensation der geplanten Eingriffe, die nicht in den Bauflächen selbst unterge-
bracht werden können, weist der RPS/RegFNP 2010 die Ökologisch bedeutsame
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Flächennutzung aus. Abgleitet aus dem Biotopverbundsystem der kommunalen Landschafts-
pläne, sind dies Gebiete, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder wegen ihrer natürli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege besonders geeignet sind. Eine Konkretisierung der Einzelflächen sowie eine 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
Hierfür bieten die Landschaftspläne und landschaftsplanerischen Gutachten detaillierte Maß-
nahmenplanungen. Neben dem Biotopverbundsystem bietet auch die Realisierung des Regi-
onalparks Möglichkeiten zur Kompensation. 
Aussagen zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sowie für CEF-Maßnahmen werden 
im weiteren Verfahren ergänzt und konkretisiert. Im Bereich des Teilplanes B des Bebau-
ungsplanes sollen Maßnahmen umgesetzt werden. Das verbleibende Defizit wird über Öko-
punkte ausgeglichen. Genaue Abstimmungen hierzu werden derzeit auf Ebene des Bebau-
ungsplanes mit der Naturschutzbehörde vorgenommen.

FFH-Verträglichkeit

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu überprüfen. In den maßgebli-
chen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu prüfenden Projekten 
bzw. Plänen zählen. Die Natura 2000-Gebiete bilden das europäische Schutzgebietsnetz 
und umfassen die im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) und Vogel-
schutzrichtlinie gemeldeten Gebiete. Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 wurde 
festgelegt, dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-Ge-
biete einer FFH-Vorprüfung (Prognose) zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf 
Sport) in einem 200 m-Radius. Die vorliegende Planung liegt innerhalb des 1000 m-Radius, 
somit ist eine FFH-Vorprüfung zu erstellen. Die Änderungsgebiete A und B liegen beide je-
weils im 1000-m-Radius des FFH-Gebietes „Sendefunkstelle Mainflingen/Zelhausen“ und 
des Vogelschutzgebietes "Sandkiefernwälder in der östlichen Untermainebene". Die Vorprü-
fungen kamen zum Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile von Natura 2000-Gebieten durch die Pla-
nung ausgeschlossen werden können (siehe Angaben in den Formblättern zur FFH-Vorprü-
fung im Anhang).

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden Festsetzungen getroffen, die den o.g. 
Umweltauswirkungen entgegen wirken. Das sind im Wesentlichen:

 Minimierung der Neuversiegelung 
 Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche 
 Einsatz wasserdurchlässiger Baustoffe oder Bauteile oder entsprechender Bauver-

fahren 
 Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit von Grundstücksteilen 
 Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen 

Funktionen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kom-
pensieren. Der Regionale Flächennutzungsplan kann hierfür lediglich eine Rahmen-
setzung treffen - z.B. über die Darstellung der „Ökologisch bedeutsamen Flächennut-
zung“. Die konkrete Planung und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen 
selbst ist im Zuge der Bauleitplanung bzw. der Fachplanung zu leisten. Dafür geeig-
net sind insbesondere Böden mit geringem Funktionserfüllungsgrad, wobei zwischen 
Eingriff und Ausgleich kein räumlicher Zusammenhang bestehen muss. Zu den be-
vorzugten Maßnahmen zählen z.B. Entsiegelung, Rekultivierung von Abbaustätten, 
Altablagerungen usw., Abtrag von Aufschüttungen, Verfüllungen usw., Schadstoffbe-
seitigung, Bodenreinigung, Oberbodenauftrag, Bodenlockerung, erosionsmindernde
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Maßnahmen, Wiedervernässung ehemals nasser oder feuchter Standorte oder Auf-
wertung ackerbaulich bewirtschafteter Fläche durch Extensivierung. (s. Hessisches 
Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2011): Bo-
denschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenbelan-
gen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen) 

 Identifizierung und Sicherung wertvoller, empfindlicher und / oder nicht benötigter Bo-
denflächen während der Bauphase 

 Wiederherstellung baulich temporär genutzter Bodenflächen 
 Berücksichtigung der Witterung vor dem Befahren empfindlicher Böden 
 Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versie-

gelter Böden vorsehen 
 Fachgerechte Verwertung von Bodenaushub (getrennte Lagerung von Ober- und Un-

terboden, Vermeidung von Vernässung und Verdichtung, Wiedereinbau) 
 Vermeidung stofflicher Belastungen des Bodens und des Grundwassers bei den Bau-

ausführungen 
 Aufgrund der Vorhabensgröße wird die Durchführung einer Bodenkundlichen Baube-

gleitung empfohlen. (s. Bundesverband Boden (2013): Bodenkundliche Baubeglei-
tung - Leitfaden für die Praxis. BVB-Merkblatt 2. Erich Schmidt Verlag) 

 Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung, u.a. Pflicht zum Bau von Zisternen 
 Retention von Niederschlagswassers durch Dachbegrünung und Grünflächen 
 Berücksichtigung des hoch anstehenden Grundwassers bei Bauausführung (z.B. Kel-

ler aus wasserundurchlässigem Beton, sog. "Weiße Wanne") 
 Maßnahmen im Rahmen eines nachhaltigen Energiekonzeptes, wie z.B. Verwendung 

von Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen etc. 
 Festsetzungen von Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung von Beeinträchti-

gungen und zur Kompensation 
 Festsetzung von Vegetationsflächen, Gehölzpflanzungen zur Eingrünung, Begrünung 

der Grundstücksfreiflächen und Straßen 
 Fassaden- und Dachbegrünungen 
 Festsetzung von Flächen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, um dort Artenschutzmaßnahmen umzusetzen 
 ökologische Baubegleitung 
 Festsetzungen für CEF-Maßnahmen für Zauneidechsen und ggfs. weitere Arten (Vö-

gel, Fledermäuse) 
 zeitliche Beschränkung der Baufeldvorbereitung und Rodung von Gehölzen auf Zeit-

räume außerhalb der Brutsaison von Vögeln und der Winterruhe von Fledermäusen 
(Anfang Oktober bis Ende Februar) 

 Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung (z.B. Natrium-Dampfdrucklam-
pen, LED-Leuchtmittel) mit vollständig geschlossenem Lampengehäuse, um ein An-
locken von Insekten zu vermeiden bzw. Verluste zu minimieren. 

 Gestaltungsvorgaben zur Einbindung in die Umgebungsnutzung 
 Aufgrund der Vorbelastung durch Straßenverkehrslärm wurde eine schalltechnische 

Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens durchgeführt. Es werden 
Maßnahmen des passiven Lärmschutzes empfohlen, u.a. Lärmschutz durch entspre-
chende Gebäudeanordnung sowie bauliche Vorkehrungen an Gebäuden (z.B. Schall-
dämmung der Außenbauteile, schallgedämmte Lüftungen in Schlafräumen) 

 Trennung von Gewerbe- und Wohnbauflächen durch eine Zone von Gemischten 
Bauflächen zum ausreichenden, innenstadtadäquaten Lärmschutz für die Bewohner 

 Um sicherzustellen, dass keine Bodendenkmäler beeinträchtigt und/oder zerstört 
werden, wurde ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen, 
dass bei Erdarbeiten ggf. auftretende Bodenfunde unverzüglich dem Landesamt für 
Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu
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melden und Funde und Fundstellen in unverändertem Zustand zu erhalten und in ge-
eigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen sind.

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Das Plangebiet ist an das überörtliche Erschließungs- und Verkehrsnetz angeschlossen, 
ohne wesentliche Beeinträchtigungen in der Ortslage nach sich zu ziehen. Auf Ebene des 
RPS/RegFNP 2010 ist bereits der größte Teil der Bebauungsplan-Fläche als Vorranggebiet - 
Siedlung bzw. Wohnbaufläche, geplant ausgewiesen und für die weitere städtebauliche Ent-
wicklung vorgesehen. Alternative innerörtliche Nachverdichtungsmöglichkeiten sind in Main-
hausen nicht vorhanden. Weitere mögliche Siedlungserweiterungsflächen in Zellhausen wä-
ren nur am Nord-Nordwestrand vorhanden. Der Landschaftsraum nordwestlich, nördlich und 
östlich der Ortslage ist wesentlich reichhaltiger mit naturnahen Strukturen gegliedert und be-
sitzt eine abwechslungsreichere Topografie. Zudem könnte der zu erwartende Verkehr nicht 
direkt abgeleitet werden, sondern würde zum Teil zunächst durch die Ortslage geführt. Ins-
besondere das Schutzgut Biotope und Mensch würde durch diese Planungsalternative stär-
ker belastet. Daher wird auf die Ausweisung von Baugebieten in diesen Bereichen verzichtet. 
Durch die festgesetzten Arten der baulichen Nutzung weist der Planbereich Erweiterungen 
der bereits vorhandenen angrenzenden Nutzungen auf. Die Erweiterung der sozialen Ein-
richtungen und den Grünflächen erfolgt konzentriert und ermöglicht dadurch die Entwicklung 
eines guten urbanen Konzeptes.

B 3. Zusätzliche Angaben 

B 3.1 Prüfverfahren

Das für die vorliegende Planänderung verwendete Verfahren zur Umweltprüfung ist hinsicht-
lich Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik weitgehend identisch mit dem Prüfverfahren 
zum Umweltbericht des RPS/RegFNP 2010. In der Planänderung kommen insbesondere die 
darin unter 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Teilverfahren zur Prüfung von Einzelflächen (Ein-
zelprüfung) und zur Vorprüfung der Natura 2000- bzw. FFH-Verträglichkeit zur Anwendung. 
Das Verfahren wurde ergänzt um Aussagen zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) und um 
eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe j BauGB.

Für die Einzelprüfung wird ein GIS-basiertes Abfrage-, Dokumentations- und Erstbewer-
tungsinstrumentarium verwendet, mit dem alle relevanten Umweltbelange automatisiert er-
mittelt werden können. 
Anhand von über 50 Umweltthemen werden dabei die Auswirkungen der Planänderung auf 
sieben verschiedene Schutzgüter (Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere und 
Pflanzen/Biologische Vielfalt, Landschaft / landschaftsbezogene Erholung, Gesundheit des 
Menschen/Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen zwischen diesen 
analysiert. Zu den Umweltthemen zählen sowohl meist gebietsbezogene Angaben zu hohen 
Umweltqualitäten, die negativ oder positiv beeinflusst werden können als auch vorhandene 
Vorbelastungen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil der Umweltthemen 
ist zusätzlich mit rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als Restrik-
tion erweisen können (z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete). Für einzelne Umweltthe-
men wurden so genannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 
Die Ergebnisse der automatisierten Umweltprüfung werden in einem „Datenblatt zur Umwelt-
prüfung“ dargestellt. Sie sind die Grundlage für die weiter eingrenzende, verbal-argumenta-
tive Bewertung in Kapitel B 2 des Umweltberichts. 
Das Datenblatt kann beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden.
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Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit wird auf den ersten Prüfschritt (FFH-Vorprüfung oder -
Prognose) begrenzt. In der FFH-Vorprüfung erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erheb-
liche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteile eines Natura-2000 Gebietes durch die Planung offensichtlich ausgeschlossen 
werden können. 
Die Vorprüfung ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt 
nur die Grundzüge der angestrebten Flächennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung ist im Regelfall eine weitere Vorprüfung ausgehend von Wirkfaktoren 
der dann konkretisierten Planung durchzuführen.

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind folgende Schwierigkeiten aufgetreten:

Einzelne Umweltbelange können wegen zu kleinmaßstäblicher Datengrundlagen und man-
gels Kenntnis der im Einzelnen geplanten Vorhaben nur in sehr allgemeiner Form behandelt 
werden. Dies betrifft Aussagen 

 zur Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima sowie deren Anfällig-

keit gegenüber den Folgen des Klimawandels, 
 zu den eingesetzten Techniken und Stoffen und 
 zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

durch schwere Unfälle oder Katastrophen. 
Diese Aspekte können erst im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhaben im Plan-
gebiet im Rahmen der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren genauer be-
nannt werden.

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen. 
Für den RPS/RegFNP 2010 wurde dazu ein Konzept für ein Monitoring entwickelt, das in Ka-
pitel 3.2 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschrieben ist. Die mit der vorlie-
genden Planänderung verbundenen Umweltauswirkungen fließen in dieses Monitoring mit 
ein.

B 3.3 Zusammenfassung des Umweltberichts

Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind Auswirkungen für Boden 
und Fläche (Flächenverlust, Funktionsverlust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der 
Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebensraumverlust), 
Klima und Luft (kleinklimatische Veränderung) und Landschaft (Veränderung des Land-
schaftsbildes) zu erwarten. 
Voraussichtlich können die Auswirkungen durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men sowie CEF-Maßnahmen minimiert beziehungsweise kompensiert werden, so dass 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zurückbleiben. 
Gesunde Wohnverhältnisse können durch geeignete passive Lärmschutzmaßnahmen er-
reicht werden.

B 3.4 Referenzliste der verwendeten Quellen

 Für die Erstellung des Umweltberichtes wurden die Quellen 1 bis 11 verwendet.
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Quellenangaben

[1] Datenblätter der Strategischen Umweltprüfung des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain

abgerufen am 15.01.2021

[2] Luftbild (2019)

[3] Bebauungsplan "Zellhausen Süd", Begründung und Umweltbericht 

Planungsgruppe Egel, Langenselbold 

Stand: Dezember 2020

[4] Landschaftsplan zum Bebauungsplan "Zellhausen Süd" 

Planungsgruppe Egel, Langenselbold 

Stand: Dezember 2020

[5] Entwässerungskonzept Wohngebietsentwicklung "Zellhausen Süd" 

(Kurzbericht) 

Büro Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH, Darmstadt 

Stand: Oktober 2020

[6] Baugebietserschließung - ergänzende Baugrunduntersuchung - 

Büro Geonorm GmbH, Gießen 

Stand: Juni 2020

[7] Fortschreibung Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan "Zellhausen Süd" 

Ingenieurgesellschaft Habermehl & Follmann, 

Stand: Juni 2020

[8] Verkehrsgutachten Entwicklung Wohngebiet "Zellhausen Süd" 

Büro Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH, Frankfurt am Main 

Stand: Juni 2019

[9] Schallimmissionsprognose Bebauungsplan "Zellhausen Süd" 

Büro Wölfel Engineering GmbH, Höchberg 

Stand: Mai 2020

[10] Bodenviewer des Landes Hessen

[11] Fortschreibung Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan „Zellhausen Süd“ in der 
Gemeinde Mainhausen 

Habermehl & Follmann Ingeniergesellschaft mbH, Rodgau 

Stand Juni 2020
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Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Regionalvorstand 09.02.2023 nichtöffentlich 
Haupt- und Finanzausschuss 03.03.2023 öffentlich 
Verbandskammer 08.03.2023 öffentlich 
 
 
Betreff: 
3. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain 
 
Beschlussvorschlag: 
Die als Anlage beigefügte Drucksache wird beschlossen. 
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Dezernat I

Abteilung Personal, Organisation 
und Gremien

Betr.: 3. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain

Vorg.: Beschluss Nr. III-12 vom 17.08.2011 
Beschluss Nr. III-303 vom 27.04.2016 
Beschluss Nr. IV-12 vom 15.09.2021

Thomas Horn 
Verbandsdirektor

I. Antrag 
Die Verbandskammer möge beschließen:

1. Die Entschädigungssatzung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 
vom 17.08.2011, geändert durch Beschlussfassungen der Verbands-
kammer vom 27.04.2016 und 15.09.2021 wird in § 4 Absatz 1 um 
folgenden Satz ergänzt: 
„Als Gruppensitzungen gelten auch solche, die in Form einer Telefon- oder 
Videokonferenz durchgeführt werden.“

2. Die übrigen Vorschriften der Entschädigungssatzung werden nicht ver-
ändert.

3. Die 3. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung des Regional-
verbandes FrankfurtRheinMain tritt am Tage nach der Veröffentlichung in 
Kraft.



- 2 -

II. Begründung: 

Gemäß Empfehlung des Hessische Städte- und Gemeindebundes ist aufgrund 
des vermehrten Tagens der Gruppen durch Telefon- und Videokonferenzen eine 
Anpassung der Entschädigungssatzung erforderlich.

Anders als für Sitzungen der Verbandskammer oder der Ausschüsse, die nach 
den bestehenden Vorschriften als Präsenz-Zusammenkünfte ausgestaltet sind, 
fehlt es für Gruppensitzungen an einer derartigen Festlegung in der HGO. Diese 
können daher grundsätzlich auch telefonisch oder per Video-Konferenz 
durchgeführt werden.

Diese Auffassung wird auch vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport 
vertreten.
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Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Regionalvorstand 09.02.2023 nichtöffentlich 
Haupt- und Finanzausschuss 03.03.2023 öffentlich 
Verbandskammer 08.03.2023 öffentlich 
 
 
Betreff: 
Jahresabschluss 2021; Bericht der WIKOM Aktiengesellschaft Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und 
des Rechenschaftsberichtes für das Haushaltsjahr 2021 und Entlastung des 
Regionalvorstandes 
 
Beschlussvorschlag: 
Die als Anlage beigefügte Drucksache wird beschlossen. 
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Dezernat II

Stabsstelle Finanzen

Betr.: Jahresabschluss 2021; Bericht der WIKOM Aktiengesellschaft Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 
und des Rechenschaftsberichtes für das Haushaltsjahr 2021 und Entlastung des 
Regionalvorstandes

Vorg.:

I. Antrag 
Die Verbandskammer möge beschließen:

1. Die Entlastung des Regionalvorstandes des Regionalverbandes Frankfurt-
RheinMain für den Jahresabschluss 2021 vollzieht sich im Rahmen des durch 
Beschluss (Beschluss-Nr. V-62 Regionalvorstand vom 09.06.2022) fest-
gestellten Jahresergebnisses.

In das Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsreste in Höhe von 878.607,00 € 
in den Ergebnishaushalt und 26.915,61 € in den Finanzhaushalt vorgetragen.

Die Ergebnisrechnung weist ein Jahresergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von 
1.122.725,07 € aus.

2. Ergebnisverwendung 
Durch den Jahresfehlbetrag erhöht sich der „Nicht durch Eigenkapital  
gedeckte Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) wie  
folgt:

Bilanzansatz zum 31.12.2020 -10.707.187,94 €
Jahresergebnis 2021 (Fehlbetrag) 1.122.725,07 €
Bilanzansatz zum 31.12.2021 -11.829.913,01 €

Zusammensetzung:
Belastung durch Altaufgaben Umlandverband Frankfurt -6.288.787,69 €
Aufgaben Regionalverband -5.541.125,32 €
Bilanzansatz zum 31.12.2021 -11.829.913,01 €
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3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die mit der Prüfung beauftragte 
WIKOM Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den 
Jahresabschluss 2021 am 21.10.2022 den uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt hat.
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II. Begründung: 

1. Allgemein 

Gemäß den Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde der Jahresabschluss 2021 
nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung erstellt. Der Jahresabschluss 
besteht aus Vermögens- (Bilanz), Ergebnis- und Finanzrechnung. Ergänzt wird 
dieser mit dem Anhang inklusive entsprechender Übersichten. Durch einen 
Rechenschaftsbericht wird der Jahresabschluss erläutert.

Die Verbandskammer hat im Rahmen der Unterrichtung über die wesentlichen 
Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 gemäß § 112 Abs. 5 HGO (Beschluss-
Nr. V-66 vom 06.07.2022) über den Verlauf der Haushaltswirtschaft Kenntnis 
genommen.

Die mit der Prüfung beauftragte WIKOM Aktiengesellschaft Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft hat den Bericht „Regionalverband FrankfurtRheinMain, 
Frankfurt am Main, Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des 
Rechenschaftsberichtes für das Geschäftsjahr 2021“ vorgelegt. Der 
Jahresabschluss 2021 ist dem Prüfbericht beigefügt. Der Regionalvorstand nimmt 
zu den Bemerkungen unter Ziffer 2 Stellung. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
hat für den Jahresabschluss 2021 den uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk am 21.10.2022 erteilt. Die Entlastung des 
Regionalvorstandes für das Haushaltsjahr 2021 kann daher ohne Einschränkung 
erfolgen.

2. Stellungnahme des Regionalvorstandes zu den Bemerkungen im Bericht 
„Regionalverband FrankfurtRheinMain, Frankfurt am Main, Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Rechenschafts-
berichtes für das Haushaltsjahr 2021“ der WIKOM AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft

Buchstabe B II. (Seite 6 – 2. Absatz – 1. Spiegelstrich) 
Vorlage des Jahresabschlusses 
Die geringfügig verspätete Vorlage des Jahresabschlusses ist der Sitzungs-
planung der Gremien geschuldet. Grundsätzlich werden die gesetzlichen Fristen 
eingehalten.
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ANLAGENVERZEICHNIS

1. Jahresabschluss 2021

2. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften vom 1. Januar 2017

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von
+ / - einer Einheit (TEUR, EUR, % usw.) auftreten. Ausschließlich zum Zweck der besseren
Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern das
generische Maskulinum verwendet. Die gewählte Schreibweise bezieht sich jedoch immer
zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen.
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Regionalverband FrankfurtRheinMain
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A. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Der Regionalvorstand des 

Regionalverbandes FrankfurtRheinMain,
Frankfurt am Main

(nachfolgend "Regionalverband") 

hat uns aufgrund des Beschlusses der Verbandskammer mit der Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden
Buchführung und des Rechenschaftsberichts beauftragt.

Der Jahresabschluss des Regionalverbandes ist nach § 17 Abs. 2 des Gesetzes über die
Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (MetropolG) durch ein Rechnungsprüfungsamt eines
Verbandsmitglieds oder durch einen Wirtschaftsprüfer bzw. eine Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft zu prüfen.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß § 128 der Hessischen
Gemeindeordnung (HGO) und entsprechend §§ 317 ff. Handelsgesetzbuch (HGB)
durchgeführten Jahresabschlussprüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht.

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Regionalverbandes zum Abschlussstichtag gesondert aufzubereiten. Wir sind diesem
Auftrag durch die "Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage" in Anlage 2
nachgekommen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die
anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von
Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n.F.).

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an den Regionalverband FrankfurtRheinMain.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde,
deren Geltung auch im Verhältnis zu Dritten vereinbart ist. Unsere Haftung richtet sich nach
Nr. 9 der als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017". Im Verhältnis zu Dritten sind
Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.
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Regionalverband FrankfurtRheinMain
Frankfurt am Main

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

I. Lage des Regionalverbandes

Geschäftsverlauf und Lage des Regionalverbandes

Bei der Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter sind aus unserer Sicht folgende
Kernaussagen hervorzuheben:

 Das Haushaltsjahr 2021 des Regionalverbandes wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von
rd. TEUR 1.123 abgeschlossen.

 Der Regionalvorstand führt aus, dass die Haupteinnahmequelle mit mehr als 94 % der
Gesamterträge aus der Verbandsumlage stammt, die gemäß  § 18 MetropolG i.V.m. § 53
des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) erhoben wird. 

 Der Zahlungsmittelfehlbetrag, der sich aus den Gesamtein- und -auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, beläuft sich auf TEUR 472 (fortgeschriebener
Ansatz: Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von TEUR 1.310).

 Im Rahmen der Investitionstätigkeit entsteht ein Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von
TEUR 102.

 Der Regionalvorstand legt dar, dass die Finanzrechnung insgesamt einen Fehlbetrag in
Höhe von TEUR 515 ausweist.

 Bei der Vermögenslage wurde der Haushaltplan 2021 auf Basis der Erlöslage aufgestellt.
Er weist einen negativen Planansatz in Höhe von TEUR 1.085 aus. Das fortgeschriebene
Ergebnis unter Berücksichtigung der Haushaltsreste beträgt TEUR 1.685. Durch das
negative Ergebnis in Höhe von TEUR 1.123 erhöht sich der „Nicht durch Eigenkapital
gedeckte Fehlbetrag“ zum 31. Dezember 2021 auf TEUR 11.830.

Voraussichtliche Entwicklung

 Die Fortschreibung der Risikobewertung wird einmal jährlich vorgenommen. Die
vorhandenen Instrumentarien sind ausreichend und rechtfertigen keinen hohen
Verwaltungsaufwand.

 Abschlüsse von Verträgen, Vereinbarungen, Abgabe von Stellungnahmen u. ä. Auftrags-
vergaben erfolgen unter Beachtung der neu gefassten Vergabeordnung vom 1. Oktober
2019. Es werden in allen Abteilungen / Stabsstellen Vergabelisten geführt, in denen die
laufenden Aufträge erfasst und fortgeschrieben werden. Bei Rechtsfragen wird eine
Anwaltskanzlei kontaktiert. Weiterhin wird auch die Möglichkeit genutzt, sich von einem
kommunalen Spitzenverband rechtlich beraten zu lassen.

 Der Regionalvorstand führt weiter aus, dass gemäß MetropolG Städte und Gemeinden,
die an das Verbandsgebiet angrenzen, Mitglied im Regionalverband werden können. Die
Gemeindevertretungen der Gemeinden Limeshain, Glauburg, Ranstadt und Echzell sowie
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nidda haben beschlossen, dem
Regionalverband beitreten zu wollen. Die Beitritte sind zwischenzeitlich zum 1. April 2021
vollzogen worden. In der Abteilung Planung wird daran gearbeitet, die Fläche der neuen
Mitglieder in den Regionalen Flächennutzungsplan und in den Regionalen
Landschaftsplan zu integrieren.

 Der Regionalvorstand sieht in Beitritten von Kommunen eine Chance, den
Regionalverband für die Region FrankfurtRheinMain weiter zu etablieren und ihn als
Dienstleister weiterzuentwickeln.
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Regionalverband FrankfurtRheinMain
Frankfurt am Main

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ent-
spricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Regionalverbandes und stellt die zukünftige Entwicklung
mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zutreffend dar.

II. Berichterstattung nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

Bei Durchführung unserer Prüfung haben wir folgende berichtspflichtige Unrichtigkeiten bzw.
Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften festgestellt:

 Gemäß § 112 Abs. 5 HGO soll der Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach
Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt werden. Die Aufstellung erfolgte am 9. Juni 2022.
Die Frist wurde damit nur geringfügig überschritten.
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Regionalverband FrankfurtRheinMain
Frankfurt am Main

C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Regionalverband FrankfurtRheinMain, Frankfurt am Main

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain, Frankfurt am
Main, - bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021, der
Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2021 dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden sowie den Anlagen - geprüft. Darüber hinaus haben wir den
Rechenschaftsbericht des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain, Frankfurt am Main, für
das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den

Vorschriften des § 112 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.V.m. §§ 44 - 52 der

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Hessen und vermittelt unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des

Regionalverbandes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das

Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

 vermittelt der beigefügte Rechenschaftsbericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage des Regionalverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser

Rechenschaftsbericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften

der Hessischen Gemeindeordnung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des
Rechenschaftsberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts in
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 128 HGO unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Regionalverband unabhängig in
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Rechenschaftsbericht zu dienen.
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Regionalverband FrankfurtRheinMain
Frankfurt am Main

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für  den Jahresabschluss und den
Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften des § 112 HGO i.V.m. §§ 44 - 52 GemHVO Hessen in allen wesentlichen
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Regionalverbandes
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen,
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen,
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit des Regionalverbandes zur Fortführung seiner Tätigkeit der
Erfüllung der ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben  zu beurteilen. Des Weiteren haben sie
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung seiner Tätigkeit der
Erfüllung der ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung seiner Tätigkeit der Erfüllung der ihm
gesetzlich zugewiesenen Aufgaben zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des
Rechenschaftsberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Regionalverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss
in Einklang steht, den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts in
Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung
zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im
Rechenschaftsbericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Rechenschaftsberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist und ob der Rechenschaftsbericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des Regionalverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss und mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung entspricht und die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Rechenschaftsbericht
beinhaltet.
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Regionalverband FrankfurtRheinMain
Frankfurt am Main

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 128 HGO unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und
Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder

unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Rechenschafts-

bericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und

erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für

unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße

betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten

können;

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Rechenschaftsberichts relevanten

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil

zur Wirksamkeit dieser Systeme des Regionalverbandes abzugeben;

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung seiner Tätigkeit

der Erfüllung der ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben sowie, auf der Grundlage der

erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des

Regionalverbandes zur Fortführung seiner Tätigkeit der Erfüllung der ihm gesetzlich

zugewiesenen Aufgaben aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Rechenschaftsbericht aufmerksam

zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage

der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der

Regionalverband seine Tätigkeit der Erfüllung der ihm gesetzlich zugewiesenen

Aufgaben nicht mehr fortführen kann;
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Regionalverband FrankfurtRheinMain
Frankfurt am Main

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des

Regionalverbandes vermittelt;

 beurteilen wir den Einklang des Rechenschaftsberichts mit dem Jahresabschluss, seine

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des

Regionalsverbandes;

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

zukunftsorientierten Angaben im Rechenschaftsbericht durch. Auf Basis ausreichender

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den

zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten

bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der

zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil

zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben

wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse

wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Frankfurt am Main, 21. Oktober 2022

WIKOM AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Dr. Breitenbach gez. Dreßler

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer"
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D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 128 HGO und entsprechend
§§ 317 ff. HGB die Buchführung und den Jahresabschluss sowie den Rechenschaftsbericht
auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der
Abschlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss
und den Rechenschaftsbericht ergeben.

Insbesondere war Gegenstand unseres Auftrags weder die Aufdeckung und Aufklärung
strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen,
noch die Aufdeckung und Aufklärung außerhalb der Rechnungslegung begangener
Ordnungswidrigkeiten sowie von bedeutsamen Schwächen des nicht rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir
jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung
wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu
eingerichteten Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung
tragen.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in der Zeit vom 10. Oktober bis
21. Oktober 2022 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der
Dienststellenleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erteilt worden. Die
Dienststellenleitung hat uns die Vollständigkeit von Buchführung und Jahresabschluss sowie
Rechenschaftsbericht schriftlich bestätigt.

Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir gemäß § 128 HGO und entsprechend den Vorschriften der
§§ 317 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und uns dabei
von nachfolgend beschriebenen Zielsetzungen leiten lassen:

Das Ziel unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu
erlangen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten und
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß
an Sicherheit dar, ist aber keine Garantie, dass eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufgedeckt wird. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken und Fälschungen bzw. das
Außerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können.
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Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Regionalverbandes zur Fortführung seiner
Tätigkeit der Erfüllung der ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss
oder im Rechenschaftsbericht aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modifizieren.

Während der gesamten Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und
bewahren eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die
Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit
zusammenhängenden Angaben. Unsere Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der
Gesamtdarstellung, des Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der
Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Regionalverbandes vermittelt.

Unsere Prüfung des Rechenschaftsberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses
integriert. Wir beurteilen den Einklang des Rechenschaftsberichts mit dem Jahresabschluss,
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des
Regionalverbandes. Auf Grundlage unseres Verständnisses der von den gesetzlichen
Vertretern als notwendig erachteten Vorkehrungen und Maßnahmen haben wir
angemessene Prüfungshandlungen geplant, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil
über die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Rechenschaftsbericht durchgeführt. Dabei haben wir
insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren
Vertretbarkeit sowie die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt.
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde
liegenden Annahmen haben wir damit nicht abgegeben, da ein erhebliches unvermeidbares
Risiko besteht, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen. Unser Prüfungsurteil betrifft den Rechenschaftsbericht als Ganzes und stellt kein
eigenständiges Prüfungsurteil zu einzelnen Angaben im Rechenschaftsbericht dar.

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt:

Der Prüfungsplanung lagen unser Verständnis des Geschäftsumfelds sowie des für die
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystems und der für die Prüfung
des Rechenschaftsberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen zugrunde. Auf
Grundlage unserer Einschätzung der Prozessabläufe und implementierten Kontrollen sowie
der daraus abgeleiteten Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss haben
wir Prüfungshandlungen durchgeführt und ausreichende und angemessene
Prüfungsnachweise eingeholt. 
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Auf Basis unserer Risikoeinschätzung und unserer Kenntnis der Geschäftsprozesse haben
wir zunächst kontrollbasierte Prüfungshandlungen vorgenommen. In Abhängigkeit von
unserer Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontroll-
maßnahmen haben wir analytische Prüfungshandlungen, toolgestützte Datenanalysen sowie
in durch bewusste Auswahl gezogenen Stichproben Einzelfallprüfungen zur Beurteilung von
Einzelsachverhalten durchgeführt. Unsere Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter
rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen stellt kein Gesamturteil zur Wirksamkeit
des internen Kontrollsystems des Regionalverbandes als Ganzes dar.

Unsere Prüfungsstrategie hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

 Bewertung des Anlagevermögens,
 Vollständigkeit der Rückstellungen.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellung haben wir das versicherungsmathematische
Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen verwertet. Wir haben uns von der
fachlichen Kompetenz und der beruflichen Qualifikation des Sachverständigen, von dessen
Unparteilichkeit, Unbefangenheit und Eigenverantwortlichkeit überzeugt.

Von Kreditinstituten wurden keine Saldenbestätigungen eingeholt.

Nach Rücksprache mit der Dienststellenleitung und aus der Durchsicht der Unterlagen
ergeben sich keine Hinweise auf Rechtsstreitigkeiten und steuerliche Risiken, die die
Einholung einer Rechtsanwaltsbestätigung oder die Bestätigung eines Steuerberaters
erforderlich gemacht hätten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und der Beurteilung des Rechenschaftsberichts
ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Grundlagen und Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Unsere Prüfung ergab in allen wesentlichen Belangen die formale und materielle
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Die neben der Buchführung aus weiteren Unterlagen
entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und
Rechenschaftsbericht abgebildet worden.

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von dem Regionalverband getroffenen
organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der ver-
arbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Das von dem Regionalverband eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne
Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang entsprechende, angemessene
Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in
der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine organisatorischen Veränderungen
erfahren. 
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Jahresabschluss 

Der Vorjahresabschluss 2020 wurde in der Sitzung der Verbandskammer am 23. Februar
2022 festgestellt.

Der Jahresabschluss des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain, Frankfurt am Main,
bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang zum 31. Dezember
2021 ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den
gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Hessen aufgestellt worden. 

Der uns vorgelegte Jahresabschluss 2021 ist ordnungsgemäß aus der Buchführung und den
weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungs-
gemäß aus dem Vorjahresabschluss 2020 übernommen. 

Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind in allen wesentlichen
Belangen beachtet worden.

In dem vom Regionalverband aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz, die
Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden ausreichend erläutert. Der Anhang enthält alle vorgeschriebenen Angaben.

Rechenschaftsbericht

Den Rechenschaftsbericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und
den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Regionalverbandes vermittelt. Dabei haben wir auch
geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
Die Prüfung des Rechenschaftsberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die
gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Rechenschaftsberichts beachtet worden sind.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Regionalverbandes vermittelt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten,
Erträge und Aufwendungen wurden die gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes
Hessen beachtet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem
Vorjahr unverändert und sind dem Anhang zu entnehmen.
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���������

���������

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

��������

�����������

����������

����������

��������

����������

� 6XPPH GHU (LQ]DKOXQJHQ DXV ODXIHQGHU 9HUZDOWXQJVWlWLJNHLW �1U� �
ELV ��

������������� ������������� ������������� ���������

��

��

��

��

��

��

��

��

�

3HUVRQDODXV]DKOXQJHQ

9HUVRUJXQJVDXV]DKOXQJHQ

$XV]DKOXQJHQ I�U 6DFK� XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ

$XV]DKOXQJHQ I�U 7UDQVIHUOHLVWXQJHQ

$XV]DKOXQJHQ I�U =XZHLVXQJHQ XQG =XVFK�VVH I�U ODXIHQGH =ZHFNH
VRZLH
EHVRQGHUH )LQDQ]DXV]DKOXQJHQ

$XV]DKOXQJHQ I�U 6WHXHUQ HLQVFKOLH�OLFK $XV]DKOXQJHQ
DXV JHVHW]OLFKHQ 8PODJHYHUSIOLFKWXQJHQ

=LQVHQ XQG lKQOLFKH $XV]DKOXQJHQ

6RQVWLJH RUGHQWOLFKH $XV]DKOXQJHQ XQG VRQVWLJH DX�HURUGHQWOLFKH
$XV]DKOXQJHQ� GLH VLFK QLFKW DXV ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW HUJHEHQ

������������� ������������� ������������� ���������

�����������

�������������

�����������

����������

�����������

�������������

�����������

���������

�������

�����������

�������������

�����������

����������

����������

����������

�������������

����������

���������

���������

� 6XPPH $XV]DKOXQJHQ DXV ODXIHQGHU 9HUZDOWXQJVWlWLJNHLW �1U� �� ELV
���

�������������� �������������� �������������� �����������

�� =DKOXQJVPLWWHO�EHUVFKXVV� =DKOXQJVPLWWHOEHGDUI DXV ODXIHQGHU
9HUZDOWXQJVWlWLJNHLW �1U� � ��� 1U� ���

����������� ������������� ����������� �����������

��

��

��

�

(LQ]DKOXQJHQ DXV $EJlQJHQ YRQ 9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHQ GHV
6DFKDQODJHYHUP|JHQV
XQG GHV LPPDWHULHOOHQ $QODJHYHUP|JHQV

���� ������ ������ ������

(LQ]DKOXQJHQ DXV $EJlQJHQ YRQ 9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHQ GHV
)LQDQ]DQODJHYHUP|JHQV

� 6XPPH (LQ]DKOXQJHQ DXV ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW �1U� �� ELV ��� ���� ������ ������ ������

��

��

��

��

�

$XV]DKOXQJHQ I�U GHQ (UZHUE YRQ *UXQGVW�FNHQ XQG *HElXGHQ

$XV]DKOXQJHQ I�U %DXPD�QDKPHQ

$XV]DKOXQJHQ I�U ,QYHVWLWLRQHQ LQ GDV VRQVWLJH 6DFKDQODJHYHUP|JHQ
XQG LPPDWHULHOOH $QODJHYHUP|JHQ

$XV]DKOXQJHQ I�U ,QYHVWLWLRQHQ LQ GDV )LQDQ]DQODJHYHUP|JHQ

������� ���������� ���������� ����������

�����������

����������

�����������

����������

����������

����������

�����������

��������

� 6XPPH $XV]DKOXQJHQ DXV ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW �1U� �� ELV ��� ����������� ����������� ����������� �����������

�� =DKOXQJVPLWWHO�EHUVFKXVV� =DKOXQJVPLWWHOEHGDUI DXV
,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW � 1U� �� ��� 1U� ���

����������� ����������� ����������� �����������

�� =DKOXQJVPLWWHO�EHUVFKXVV� =DKOXQJVPLWWHOEHGDUI �1U� �� XQG ��� ������������� ������������� ����������� �������������

��

��

�

(LQ]DKOXQJHQ DXV GHU $XIQDKPH YRQ .UHGLWHQ XQG LQQHUHQ 'DUOHKHQ
XQG ZLUWVFKDIWOLFK YHUJOHLFKEDUHQ 9RUJlQJHQ I�U ,QYHVWLWLRQHQ

$XV]DKOXQJHQ I�U GLH 7LOJXQJ YRQ .UHGLWHQ XQG LQQHUHQ 'DUOHKHQ
XQG ZLUWVFKDIWOLFK YHUJOHLFKEDUHQ 9RUJlQJHQ I�U ,QYHVWLWLRQHQ

� =DKOXQJVPLWWHO�EHUVFKXVV� =DKOXQJVPLWWHOEHGDUI DXV
)LQDQ]LHUXQJVWlWLJNHLW
�1U� �� ��� 1U� ���

�� bQGHUXQJ GHV =DKOXQJVPLWWHOEHVWDQGHV ]XP
(QGH GHV +DXVKDOWVMDKUHV �1U� �� XQG 1U� ���

������������� ������������� ����������� �������������

5HJLRQDOYHUEDQG � )UDQNIXUW -DKUHVDEVFKOXVV ����

��

��

+DXVKDOWVXQZLUNVDPH (LQ]DKOXQJHQ �X�D� IUHPGH )LQDQ]PLWWHO�
5�FN]DKOXQJ YRQ DQJHOHJWHQ .DVVHQPLWWHOQ� $XIQDKPH YRQ
.DVVHQNUHGLWHQ�

+DXVKDOWVXQZLUNVDPH $XV]DKOXQJHQ �X�D� IUHPGH )LQDQ]PLWWHO�
$QOHJXQJ YRQ .DVVHQPLWWHOQ� 5�FN]DKOXQJ YRQ .DVVHQNUHGLWHQ�

���������� ��������� ����������

����������� ���������� ���������

6



)LQDQ]UHFKQXQJ

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

�� =DKOXQJVPLWWHO�EHUVFKXVV� =DKOXQJVPLWWHOEHGDUI DXV
KDXVKDOWVXQZLUNVDPHQ =DKOXQJVYRUJlQJHQ �1U� �� ��� 1U� ���

��������� ��������� ����������

�� %HVWDQG DQ =DKOXQJVPLWWHOQ ]X %HJLQQ GHV +DXVKDOWVMDKUHV ������������ ������������ ������������ �������������

�� 9HUlQGHUXQJ GHV %HVWDQGHV DQ =DKOXQJVPLWWHOQ �1U� �� XQG ��� ������������� ������������� ����������� �������������

�� %HVWDQG DQ =DKOXQJVPLWWHOQ DP (QGH GHV +DXVKDOWVMDKUHV �1U� �� XQG
���

������������ ������������ ������������ �������������

5HJLRQDOYHUEDQG � )UDQNIXUW -DKUHVDEVFKOXVV ����
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$EN�U]XQJVYHU]HLFKQLV
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-DKUHVDEVFKOXVV������ $EN�U]XQJVYHU]HLFKQLV��

�

$EN�U]XQJVYHU]HLFKQLV�

$EV�� $EVDW]�

�
�

%%HV*

�

%XQGHVEHVROGXQJVJHVHW]

�

%HWU$9*� *HVHW]�]XU�9HUEHVVHUXQJ�GHU�EHWULHEOLFKHQ�$OWHUVYHUVRUJXQJ���
%HWULHEVUHQWHQJHVHW]�

�

�

(6W*

�

(LQNRPPHQVWHXHUJHVHW]

��

H��9�

�

HLQJHWUDJHQHU�9HUHLQ

� �
�

)$*

�

)LQDQ]DXVJOHLFKVJHVHW]

�

��

�

*HP+92� *HPHLQGHKDXVKDOWVYHURUGQXQJ�

�
�

*9%O� *HVHW]��XQG�9HURUGQXQJVEODWW�GHV�/DQGHV�+HVVHQ�

�
� �

+%HDPW9*� +HVVLVFKHV�%HDPWHQYHUVRUJXQJVJHVHW]�

��

+%HLK92
� �

+HVVLVFKH�%HLKLOIHYHURUGQXQJ��

+*%

�

+DQGHOVJHVHW]EXFK

�

�

+*2

�

+HVVLVFKH�*HPHLQGHRUGQXQJ

��

�

+9HUV5�FNO*� +HVVLVFKHV�9HUVRUJXQJVU�FNODJHQJHVHW]�

�
�

L��9��P�� LQ�9HUELQGXQJ�PLW�

�
� �

.RP%HV'$9� 9HURUGQXQJ��EHU�GLH�%HVROGXQJ��'LHQVWDXIZDQGVHQWVFKlGLJXQJ�XQG�
5HLVHNRVWHQSDXVFKDOH�GHU�KDXSWDPWOLFKHQ�NRPPXQDOHQ�:DKOEHDPWLQ�
QHQ�XQG�:DKOEHDPWHQ�DXI�=HLW

��
� �

��

0HWURSRO*

��

*HVHW]��EHU�GLH

� �

0HWURSROUHJLRQ�)UDQNIXUW�5KHLQ�0DLQ

��
��

�

�
�
�

�
�
�
�

�

UG�� UXQG�

86W*� 8PVDW]VWHXHUJHVHW]�

=9. =XVDW]YHUVRUJXQJVNDVVH
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$QKDQJ�
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-DKUHVDEVFKOXVV�������������������������������������������������������������������������������������������$QKDQJ�

�

� �

�
�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

$QKDQJ�

���$OOJHPHLQH�$QJDEHQ��

%HLP� (UVWHOOHQ� GHV -DKUHVDEVFKOXVVHV� ����� ZHUGHQ� QHEHQ� GHQ� 9RUVFKULIWHQ� GHU�
+*2��GHU�*HP+92�XQG�GHUHQ�9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQ��GLH�HLQVFKOlJLJHQ�KDQGHOV�
UHFKWOLFKHQ��+*%��XQG�VWHXHUUHFKWOLFKHQ��(6W*��9RUVFKULIWHQ�DQJHZHQGHW��

'LH�9HUP|JHQV�� �%LODQ]���(UJHEQLV��XQG�)LQDQ]UHFKQXQJ�HQWVSUHFKHQ GHQ�0XVWHUQ�
GHU�*HP+92���

'LH� 9HUP|JHQVUHFKQXQJ� �%LODQ]�� NDQQ� V\VWHPEHGLQJW� QLFKW� DXWRPDWLVFK� DXV� GHP�
%XFKKDOWXQJVSURJUDPP� Ä1HZV\VWHP�³� JHQHULHUW� ZHUGHQ�� 6LH� ZLUG� GDKHU� PDQXHOO�
HUVWHOOW��)ROJHQGH�%HVRQGHUKHLW�LVW�KLHU�DQ]XPHUNHQ��

%HL� 1XPPHU� �� GHU� 9HUP|JHQVUHFKQXQJ� HUIROJW� HLQH� 8QWHUWHLOXQJ� GHV� Ä1LFKW� GXUFK�
(LJHQNDSLWDO� JHGHFNWHQ� )HKOEHWUDJHV³� LQ� $OWDXIJDEHQ� GHV� 8PODQGYHUEDQGHV��
)UDQNIXUW�XQG�$XIJDEHQ�GHV�5HJLRQDOYHUEDQGHV��'LH�$XIWHLOXQJ�ZLUG�]XVlW]OLFK�QRFK�
DQ�GHU�HQWVSUHFKHQGHQ�6WHOOH�LP�$QKDQJ��%LODQ]SRVLWLRQ���$NWLYD��GDUJHVWHOOW��

'LH� )LQDQ]UHFKQXQJ� ZLUG� LQ� GHU� GLUHNWHQ�0HWKRGH� GDUJHVWHOOW�� %HL� GLHVHU� 0HWKRGH�
HUIROJW�NHLQH�'DUVWHOOXQJ�GHV�-DKUHVHUJHEQLVVHV�DXV�GHU�(UJHEQLVUHFKQXQJ��HV�ZHU�
GHQ�DOOH�]DKOXQJVZLUNVDPHQ�*HVFKlIWVYRUIlOOH���%XFKXQJHQ�HLQEH]RJHQ��

'DV�HLQJHVHW]WH�%XFKKDOWXQJVSURJUDPP�Ä,QIRPD�QHZV\VWHP�9HUVLRQ��³�GHU�HNRP���
ZXUGH� DP� ����������� YRQ� GHU� 7h9� ,QIRUPDWLRQVWHFKQLN� *PE+�� (VVHQ�� ELV� ]XP�
�����������]HUWLIL]LHUW��

���$QJDEHQ�]X�%LODQ]LHUXQJV��XQG�%HZHUWXQJVPHWKRGHQ�

6HLW�GHP�-DKUHVDEVFKOXVV������ZHUGHQ�GLH�%HZHUWXQJVPHWKRGHQ�JHPl�������1U����
*HP+92�EHLEHKDOWHQ��

$OV�:HUW� GHU� %HWHLOLJXQJHQ� ZHUGHQ� PLW� $XVQDKPH� GHV� =ZHFNYHUEDQGHV� HNRP���
.*5=�+HVVHQ�������¼�(ULQQHUXQJVZHUW��GDV�DQWHLOLJH�(LJHQNDSLWDO�DP�MHZHLOLJHQ�8Q�
WHUQHKPHQ�DQJHVHW]W��

'HU� $QVDW]� GHU� )RUGHUXQJHQ� XQG� VRQVWLJHQ� 9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH� HUIROJW� PLW��
LKUHP�1HQQZHUW��

$NWLYH�5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQ�ZHUGHQ�PLW�GHP�1HQQZHUW�ELODQ]LHUW��
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-DKUHVDEVFKOXVV�������������������������������������������������������������������������������������������$QKDQJ�

�

�

�

�

�

�

�

0LW�GHP�-DKUHVDEVFKOXVV������HQGHWH�GLH�$EZLFNOXQJ�GHU�$OWDXIJDEHQ�GHV�HKHPDOL�
JHQ�8PODQGYHUEDQGHV�)UDQNIXUW��(V�HUJLEW�VLFK�HLQ�$QWHLO�DP�Ä1LFKW�GXUFK�(LJHQNDSL�
WDO�JHGHFNWHQ�)HKOEHWUDJ³�LQ�+|KH�YRQ��������������¼��GHU�DXFK�LQ�GLHVHP�$EVFKOXVV�
VHSDUDW�DXVJHZLHVHQ�ZLUG��

'LH�5�FNVWHOOXQJHQ�EHU�FNVLFKWLJHQ�QDFK�GHP�*UXQGVDW]�GHU�9RUVLFKW�DOOH�HUNHQQED�
UHQ�5LVLNHQ�XQG�XQJHZLVVHQ�9HUELQGOLFKNHLWHQ��GLH�ELV�]XP�=HLWSXQNW�GHU�%LODQ]DXI�
VWHOOXQJ� EHNDQQW� ZDUHQ�� 6LH� VLQG� LQ� GHU� +|KH� DXVJHZLHVHQ�� GLH� QDFK� YHUQ�QIWLJHU�
NDXIPlQQLVFKHU�%HXUWHLOXQJ�QRWZHQGLJ�LVW��

9HUELQGOLFKNHLWHQ�ZHUGHQ�PLW�GHP�5�FN]DKOXQJVEHWUDJ�ELODQ]LHUW��

3DVVLYH�5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQ�ZHUGHQ�PLW�GHP�1HQQZHUW�ELODQ]LHUW��

6\VWHPEHGLQJW�ZHUGHQ�GLH�%HWUlJH�DXI�GHU�3DVVLYVHLWH�GHU�9HUP|JHQVUHFKQXQJ��GLH�
(UWUlJH� LQ�GHU�(UJHEQLVUHFKQXQJ�XQG�GLH�$XV]DKOXQJHQ� LQ�GHU�)LQDQ]UHFKQXQJ�PLW�
HLQHP� 0LQXV�=HLFKHQ� GDUJHVWHOOW�� 'LHVH� 6\VWHPDWLN� ZLUG� LQ� GHQ� 7DEHOOHQ� GHV� $Q�
KDQJV�XQG�LQ�GHQ�7HLOUHFKQXQJHQ�IRUWJHI�KUW��

'DUDXV�HUJLEW�VLFK��GDVV�GHU�-DKUHVIHKOEHWUDJ�������=HLOH����GHU�(UJHEQLVUHFK�
QXQJ��RKQH�9RU]HLFKHQ�DXVJHZLHVHQ�ZLUG��
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-DKUHVDEVFKOXVV����� $QKDQJ

���(UOlXWHUXQJHQ�]X�3RVWHQ�GHU�9HUP|JHQVUHFKQXQJ

����$NWLYD

%LODQ]SRVLWLRQ�$QODJHYHUP|JH ���������� ���������� $EZHLFKXQJ

��� ,PPDWHULHOOH�9HUP|JHQVJHJHQVWlQG ���������� ����������� �����������

����� .RQ]HVVLRQHQ��/L]HQ]HQ�XQG�lKQOLFKH�5H ���������� ����������� �����������

'LH�3RVLWLRQ�������XPIDVVW�GLH�LQ�GHQ�-DKUHQ������ELV������HQWJHOWOLFK�HUZRUEHQHQ
6RIWZDUH�/L]HQ]HQ�XQG�3URJUDPPH�DE]�JOLFK�EHUHLWV�HUIROJWHU�$EVFKUHLEXQJ��,P�-DKU�����
ZXUGHQ�LQ�GLHVHP�%HUHLFK�5HFKWH�I�U�GLH�=HLWVFKULIW��$SIHOERWH��HUZRUEHQ��GLH��EHU����-DKUH�
DEJHVFKULHEHQ�ZHUGHQ��

%LODQ]SRVLWLRQ�$QODJHYHUP|JH ���������� ���������� $EZHLFKXQJ

��� 6DFKDQODJHQ ������������� ���������������¼ ������������

����� %DXWHQ�HLQVFKOLH�OLFK�%DXWHQ�DXI�IUHPGHQ�*UXQGVW ���������� ���������� ����������

����� 6DFKDQODJHQ�LP�*HPHLQJHEUDXFK��,QIUDVWUXNWXUYHUP|JHQ ����������� ����������� �����

����� $QGHUH�$QODJHQ��%HWULHEV��XQG�*HVFKlIWVDXVVWDW ����������� ����������� ������������

'LH�3RVLWLRQ�������XPIDVVW�X��D��GHQ�%XFKZHUW�GHU�$QODJH�I�U�PHKUHUH�.OLPDDQODJHQ��GLH�
3URILOVFKULIW]�JH�DQ�GHU�$X�HQIDVVDGH��GHQ�(LQEDX�YRQ�7UHQQZlQGHQ�LP�8QWHUJHVFKRVV�GHU�
*HVFKlIWVVWHOOH��GHU�(OHNWURODGHVWDWLRQ�XQG�GHV�6RQQHQVFKXW]HV�LP�)R\HU�GHU�*HVFKlIWVVWHOOH�

'LH�3RVLWLRQ�������XPIDVVW�GHQ�%XFKZHUW�I�U����XQEHEDXWH�XQG���EHEDXWH�*UXQGVW�FNH�I�U�GHQ�
*HPHLQJHEUDXFK��LQVJHVDPW���������TP�

'LH�3RVLWLRQ�������XPIDVVW�GHQ�%XFKZHUW�I�U�GLH�*HVFKlIWVDXVVWDWWXQJ��+DUGZDUH�XQG�0RELOLDU��
GLH�MHZHLOLJH�1XW]XQJVGDXHU�EHWUlJW���ELV����-DKUH��

%LODQ]SRVLWLRQ�$QODJHYHUP|JH ���������� ���������� $EZHLFKXQJ

��� )LQDQ]DQODJHQ ������������� ������������� ����������

����� %HWHLOLJXQJHQ ����������� ����������� �������

����� 6RQVWLJH�$XVOHLKXQJHQ��VRQVWLJH�)LQDQ]DQODJ ����������� ����������� ����������

'LH�3RVLWLRQ�������XPIDVVW�%HWHLOLJXQJHQ�DQ�VLHEHQ�*HVHOOVFKDIWHQ��GDYRQ�YLHU�JHPHLQQ�W]LJ�
LQ�GHU�5HFKWVIRUP�GHU�*HVHOOVFKDIW�PLW�EHVFKUlQNWHU�+DIWXQJ��'LH�-DKUHVDEVFKO�VVH�ZHUGHQ
QDFK�KDQGHOVUHFKWOLFKHQ�%LODQ]LHUXQJVJUXQGVlW]HQ�HUVWHOOW��'LH�%HZHUWXQJ�HUIROJW�LQ�.RQWLQXLWlW�
]XP�9RUMDKUHVDEVFKOXVV�PLW�GHQ�GRUW�YRUJHQRPPHQHQ�:HUWDQVlW]HQ��

'LH�%HWHLOLJXQJ�DP�=ZHFNYHUEDQG�HNRP���±�.*5=�+HVVHQ�LVW�ZHLWHUKLQ�PLW�HLQHP�(XUR�
EHZHUWHW��%HL�HLQHU�$XIO|VXQJ�QDFK������$EV����GHU�6DW]XQJ�WUDJHQ�GLH�0LWJOLHGHU�GLH�VLFK
GDUDXV�HUJHEHQGHQ�6FKXOGHQ�

����������¼ �����������¼ �����������¼

����������¼ �����������¼ �����������¼

�������������¼ ���������������¼� ������������¼

����������¼ ����������¼ ����������¼

�����������¼ �����������¼ �����¼

�����������¼ �����������¼ ������������¼

�������������¼ �������������¼ ����������¼

�����������¼ �����������¼ �������¼

�����������¼ �����������¼ ����������¼

.RQ]HVVLRQHQ��/L]HQ]HQ�XQG�lKQOLFKH�5HFKWH

$QGHUH�$QODJHQ��%HWULHEV��XQG�*HVFKlIWVDXVVWDWWXQJ

6DFKDQODJHQ�LP�*HPHLQJHEUDXFK��,QIUDVWUXNWXUYHUP|JHQ�

6RQVWLJH�$XVOHLKXQJHQ��VRQVWLJH�)LQDQ]DQODJHQ�

ODQ]SRVLWLRQ�$QODJHYHUP|JHQ

ODQ]SRVLWLRQ�$QODJHYHUP|JHQ

%DXWHQ�HLQVFKOLH�OLFK�%DXWHQ�DXI�IUHPGHQ�*UXQGVW�FNHQ

ODQ]SRVLWLRQ�$QODJHYHUP|JHQ

,PPDWHULHOOH�9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH
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-DKUHVDEVFKOXVV����� $QKDQJ

�������������¼ �����������¼

�����������¼ ����������¼

�����������¼ ����������¼

�����������¼ �������¼

����������¼ ���������¼

����������¼ ���������¼
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.XOWXU5HJLRQ�)UDQNIXUW�5KHLQ0DLQ�*PE+

JLRQDOSDUN�5KHLQ0DLQ�6�GZHVW�*PE+

)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�,QWHUQDWLRQDO�0DUNHWLQJ�
RI�WKH�5HJLRQ

JLRQDOSDUN�5KHLQ�0DLQ�7DXQXVKDQJ�*PE+

*HVHOOVFKDIW�]XU�5HNXOWLYLHUXQJ�GHU�

.LHVJUXEHQODQGVFKDIW�: EDFK�PE+

5HJLRQDOSDUN�%DOOXQJVUDXP�5KHLQ0DLQ�*PE+

*HVDPWH�6WDPPHLQODJHQ�SHU�����������

HNRP���±�.*5=�+HVVHQ��(ULQQHUXQJVZHUW�

5HJLRQDOSDUN�5KHLQ�0DLQ�7DXQXVKDQJ�*PE+

5HJLRQDOSDUN�5KHLQ0DLQ�6�GZHVW�*PE+

*HVDPW���%LODQ]DQVDW]�

*HVHOOVFKDIW�]XU�5HNXOWLYLHUXQJ�GHU�.LHVJUXEHQODQGVFKDIW�:HLOEDFK�PE+

*LJDELWUHJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+

JLRQDOSDUN�%DOOXQJVUDXP�5KHLQ0DLQ�*PE+

*LJDELWUHJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�*U�QGXQJ�

LP�/DXIH�GHV�-DKUHV������

.XOWXU5HJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+

)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�,QWHUQDWLRQDO�0DUNHWLQJ�RI�WKH�5HJLRQ

%HWHLOLJXQJV�EHUVLFKW

*HVHOOVFKDIW�]XU�5HNXOWLYLHUXQJ�

.LHVJUXEHQODQGVFKDIW� HLOEDFK�PE

5HJLRQDOSDUN�5KHLQ0DLQ�6�GZHVW�*

5HJLRQDOSDUN�5KHLQ�0DLQ�7DXQXVKDQJ�*

)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�,QWHUQDWLRQDO�0DUNHW
RI�WKH�5HJL

5HJLRQDOSDUN�%DOOXQJVUDXP�5KHLQ0DLQ�*

.XOWXU5HJLRQ�)UDQNIXUW�5KHLQ0DLQ�*

*LJDELWUHJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*P *U�QGXQJ

LP�/DXIH�GHV�-DKUHV�

HNRP���±�.*5=�+HVVHQ��(ULQQHUXQJVZ

*HVDPW���%LODQ]DQVDW

%HWHLOLJXQJ

*HVHOOVFKDIW�]XU�5HNXOWLYLHUXQJ�GHU�.LHVJUXEHQODQGVFK HLOEDFK�PE �����������

5HJLRQDOSDUN�5KHLQ0DLQ�6�GZHVW�* ����������

5HJLRQDOSDUN�5KHLQ�0DLQ�7DXQXVKDQJ�* ����������

)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�,QWHUQDWLRQDO�0DUNHWLQJ�RI�WKH� ���������

5HJLRQDOSDUN�%DOOXQJVUDXP�5KHLQ0DLQ�* ����������

.XOWXU5HJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*P ���������

*LJDELWUHJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*P ���������

*HVDPWH�6WDPPHLQODJHQ�SHU�������� �����������

'LH�3RVLWLRQ�������XPIDVVW�GLH�9HUVRUJXQJVU�FNODJH�JHPl������D�%%HV*�LQ�9HUELQGXQJ�PLW�
GHP�+9HUV5�FNO*��'XUFK�GLH�.RPPXQDOEHDPWHQ�9HUVRUJXQJVNDVVH�1DVVDX�ZHUGHQ�GLH�
%HLWUlJH�LQ�HLQHP�,QYHVWPHQWIRQGV�DQJHOHJW�XQG�NRUUHVSRQGLHUHQ�HQWVSUHFKHQG�PLW�GHU�3RVLWLRQ�
9HUVRUJXQJVU�FNVWHOOXQJHQ��%LVKHU�ZXUGHQ�%HLWUlJH�LQ�+|KH�YRQ������������¼�DQ�GLH�
.RPPXQDOEHDPWHQ�9HUVRUJXQJVNDVVH�HQWULFKWHW��'LH�9HUVRUJXQJVU�FNODJH�ZLUG�]X�GHQ�
$QVFKDIIXQJVNRVWHQ�EHZHUWHW��'LH�$QVDPPOXQJ�HUIROJW�ZHLWHUKLQ���EHU�GLH�9HUZHQGXQJ�ZLUG�]X�
HLQHP�VSlWHUHQ�=HLWSXQNW�HQWVFKLHGHQ��$NWXHOO�EHWUlJW�GHU�:HUW�GHU�)RQGVDQWHLOH������������¼�
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$(7�$VVRFLDWLRQ�IRU�(XURSHDQ�7UDQVSRUW

3ROLV���&LW\�DQG�5HJLRQV�IRU�7UDQVSRUW�,QQRY

0(75(;���1HW]�GHU�HXURSlLVFKHQ�%DOOXQJV��XQG�*UR�UlXPH

5KHLQ�0DLQ�)DLU�H��9�

HUN�3XUSOH�LY]Z

5DW�GHU�*HPHLQGHQ�XQG�5HJLRQHQ�(XURSDV

.RPPXQDOHU�$UEHLWJHEHUYHUEDQG�+HVVHQ�H��9�

+DXVKDOWVDQVDW]�����

0HWURSROUHJLRQ�+DPEXUJ�I�U�,QLWLDWLYNUHLV�(XURSlLVFKH�0HWURSROUHJLRQHQ�LQ�
'HXWVFKODQG��,.0�

)RUGHUXQJHQ�DXV�/LHIHUXQJHQ�XQG�/HLVWXQJHQ

ODQ]SRVLWLRQ�8PODXIYHUP|JHQ

'HXWVFKHU�6WlGWHWDJ

'HXWVFKH�9HUNHKUVZLVVHQVFKDIWOLFKH�*HVHOOVFKDIW

.RPPXQDOH�*HPHLQVFKDIWVVWHOOH�I�U�9HUZ

.XOWXULQLWLDWLYH�5KHLQ�0DLQ�H��9�

)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ���9HUHLQ�]XU�)|UGHUXQJ�GHU�6WDQGRUWHQWZLFNOXQJ�H��9�

VWLWXW�I�U�.RPPXQDOH�*HRLQIRUPDWLRQ�H��9�

+HVVLVFKHU�6WlGWH��XQG�*HPHLQGHEXQG

.RPPXQDOH�$UEHLWVJHPHLQVFKDIW�)OXJKDIHQ�)UDQNIXUW���0DLQ

WHUUHJLRQDO�$OOLDQFH�IRU�WKH�5KLQH�$OSLQH�&RUULGRU�(*7&�

VWLWXW�I�U�.RPPXQDOH�*HRLQIRUPDWLRQ�H��9��I�U�*',�6�GKHVVHQ

)RUGHUXQJHQ�XQG�VRQVWLJH�9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH

)UDQNIXUW�+2/0�H��9�

$LUSRUW�5HJLRQV�&RQIHUHQFH

9HUHLQ�I�U�.RPPXQDOZLVVHQVFKDIWHQ�H��9���'HXWVFKHV�,QVWLWXW�I�U�8UEDQLVWLN�

)UDQNIXUWHU�3UHVVHFOXE�H��9�

6HNWLRQ�+HVVHQ���'HXWVFKH�*HVHOOVFKDIW�I�U�.DUWRJUDSKLH

)RUGHUXQJHQ�DXV�=XZHLVXQJHQ��=XVFK�VVHQ��
7UDQVIHUOHLVWXQJHQ��,QYHVWLWLRQV]XZHLVXQJHQ�XQG�
�]XVFK�VVHQ�XQG�,QYHVWLWLRQVEHLWUlJHQ

)RUGHUXQJHQ�JHJHQ�YHUEXQGHQH�8QWHUQHKPHQ�XQG�JHJHQ�

8QWHUQHKPHQ��PLW�GHQHQ�HLQ�%HWHLOLJXQJV�
YHUKlOWQLV�EHVWHKW��XQG�6RQGHUYHUP|JHQ

(XURSHDQ�5HJLRQV�5HVHDUFK�DQG�,QQRYDWLRQ

6WLIWXQJ�XUEDQ�IXWXUH�

:LUWVFKDIWVLQLWLDWLYH�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�H��9�

7RXULVPXV���&RQJUHVV�*PE+

6RQVWLJH�9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH

)DFKYHUEDQG�GHU�.RPPXQDONDVVHQY

HUEDQG�:LQGHQHUJLH�H��9�

+HVVLVFKHU�6WlGWHWDJ

*HVHOOVFKDIW�I�U�GLH�3U�IXQJ�GHU�8PZHOWYHUWUlJOLFKNHLW�H��9���893�*HVHOOVFKDIW�

0LWJOLHGV�

EHLWUDJ
����

0LWJOLHGVFKDIWHQ�LQ�9HUHLQHQ�VLQG�NHLQ�)LQDQ]DQODJHYHUP|JHQ��VLH�VLQG�QDFKULFKWOLFK
DXIJHI�KUW�

1U� 0LWJOLHGVFKDIW

�� $LUSRUW�5HJLRQV�&RQIHUHQ ���������

�� $(7�$VVRFLDWLRQ�IRU�(XURSHDQ�7UDQV �������

�� %XQGHVYHUEDQG� LQGHQHUJLH�H�� �������

�� 'HXWVFKH�9HUNHKUV LVVHQVFKDIWOLFKH�*HVHOOVFKDI �������

�� 'HXWVFKHU�6WlGWHWD ���������

�� (XURSHDQ�5HJLRQV�5HVHDUFK�DQG�,QQRYD ���������

�� )DFKYHUEDQG�GHU�.RPPXQDONDVVH HUZDOWHU ������

�� )UDQNIXUW�+2/0�H� �������

�� )UDQNIXUWHU�3UHVVHFOXE�H� ���������

��� )UDQNIXUW5KHLQ0DLQ���9HUHLQ�]XU�)|UGHUXQJ�GHU�6WDQGR LFNOXQJ�H�� �����

��� *HVHOOVFKDIW�I�U�GLH�3U�IXQJ�GH HOWYHUWUlJOLFKNHLW�H��9���893�*HVHOOVFKD �������

��� +HVVLVFKHU�6WlGWH��XQG�*HPHLQGHE ����������

��� +HVVLVFKHU�6WlGWHWD ���������

��� ,QVWLWXW�I�U�.RPPXQDOH�*HRLQIRUPDWLRQ�H��9��I�U�*',�6 ���������

��� ,QVWLWXW�I�U�.RPPXQDOH�*HRLQIRUPDWLRQ� �������

��� ,QWHUUHJLRQDO�$OOLDQFH�IRU�WKH�5KLQH�$OSLQH�&RUULGRU ���������

��� .RPPXQDOH�$UEHLWVJHPHLQVFKDIW�)OXJKDIHQ�)UDQNIXUW�� �����

��� .RPPXQDOH�*HPHLQVFKDIWVVWHOOH�I�U�9 DOWXQJVPDQDJHPHQW ���������

��� .RPPXQDOHU�$UEHLWJHEHUYHUEDQG�+HVVHQ�H ���������

��� .XOWXULQLWLDWLYH�5KHLQ�0DLQ�H ������

��� 0(75(;���1HW]�GHU�HXURSlLVFKHQ�%DOOXQJV��XQG�*U ���������

��� 0HWURSROUHJLRQ�+DPEXUJ�I�U�,QLWLDWLYNUHLV�(XURSlLVFKH�0HWURSROUHJLR
'HXWVFKODQG��,.0

���������

��� 3ROLV���&LW\�DQG�5HJLRQV�IRU�7UDQVSRU DWLRQ ���������

��� 5DW�GHU�*HPHLQGHQ�XQG�5HJLRQHQ�(X �������

��� 5KHLQ�0DLQ�)DLU�H�� �����

��� 6HNWLRQ�+HVVHQ���'HXWVFKH�*HVHOOVFKDIW�I�U�.DUWRJ �������

��� 6WLIWXQJ�XUEDQ�IXWXUH �������

��� 7RXULVPXV���&RQJUHVV�* ���������

��� 9HUHLQ�I�U�.RPPXQD LVVHQVFKDIWHQ�H��9���'HXWVFKHV�,QVWLWXW�I�U�8UEDQ ���������

��� 1HW]ZHUN�3XUSOH�LY ���������

��� :LUWVFKDIWVLQLWLDWLYH�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�H� ���������

*HVDPW ����������

+DXVKDOWVDQVDW]���� �����������

%LODQ]SRVLWLRQ�8PODXIYHUP|JH ���������� ���������� $EZHLFKXQJ

��� )RUGHUXQJHQ�XQG�VRQVWLJH�9HUP|JHQVJHJHQVWl ����������� ����������� �����������

����� )RUGHUXQJHQ�DXV�=XZHLVXQJHQ��=XVFK�VV
7UDQVIHUOHLVWXQJHQ��,QYHVWLWLRQV]XZHLVXQJHQ�X
�]XVFK�VVHQ�XQG�,QYHVWLWLRQVEHLWUlJ

���������� ����������� �����������

����� )RUGHUXQJHQ�DXV�/LHIHUXQJHQ�XQG�/HLVWX ���������� ���������� �����������

����� )RUGHUXQJHQ�JHJHQ�YHUEXQGHQH�8QWHUQHKPHQ�XQG�

8QWHUQHKPHQ��PLW�GHQHQ�HLQ�%HWHLOLJX
YHUKlOWQLV�EHVWHKW��XQG�6RQGHUYHUP|

��������� ��������� ���������

����� 6RQVWLJH�9HUP|JHQVJHJHQVWlQG ����������� ���������� ����������

'LH�3RVLWLRQ�������XPIDVVW�)RUGHUXQJHQ�JHJHQ�EHU�/DQGNUHLVHQ�]XU�9RUEHUHLWXQJ�GHU�*U�QGXQJ�
GHU�*LJDELWUHJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�
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/DXIHQGHV�*LURNRQWR�'HXWVFKH�%DQN� ����������¼

ODQ]SRVLWLRQ�8PODXIYHUP|JHQ

����������¼

UWJXWKDEHQ�)UDQNLHUPDVFKLQH

������¼

/DXIHQGHV�*LURNRQWR�)UDQNIXUWHU�6SDUNDVVH

%ULHIPDUNHQ�(XURSDE�UR�%U�VVHO

)HVWJHOG��9RONVZDJHQ�%DQN�*PE+� �����������¼

�����������¼

ODQ]SRVLWLRQ�5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQ

OG��9RONVZDJHQ�%DQN�*PE+�

'LH�3RVLWLRQ�������XPIDVVW�)RUGHUXQJHQ�JHJHQ�EHU�GHU�.XOWXU5HJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ
*PE+�I�U�LQ�$QVSUXFK�JHQRPPHQH�/HLVWXQJHQ��-RE�7LFNHWV�XQG�3RUWRNRVWHQ��XQG�JHJHQ�EHU�
GHU�*LJDELWUHJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�I�U�LQ�9RUODJH�JHWUHWHQH�%HWUlJH�

'LH�3RVLWLRQ�������XPIDVVW�VRQVWLJH�)RUGHUXQJHQ��X��D��.UHGLWRUHQJXWVFKULIWHQ��-RE�7LFNHWV�I�U�
'ULWWH�VRZLH�HLQH�)RUGHUXQJ��GLH�]XU�:HLWHUOHLWXQJ�EHVWLPPW�LVW��

%LODQ]SRVLWLRQ�8PODXIYHUP|JH ���������� ���������� $EZHLFKXQJ

��� )O�VVLJH�0LWWH ������������� ������������� ������������

'LH�3RVLWLRQ�����XPIDVVW�

)HVWJHOG��9RONV DJHQ�%DQN�*PE �����������

7DJHVJHOG��9RONVZDJHQ�%DQN�*P �����������

/DXIHQGHV�*LURNRQWR�)UDQNIXUWHU�6SDUND �������������

/DXIHQGHV�*LURNRQWR�'HXWVFKH�%DQN �������������

:HUWJXWKDEHQ�)UDQNLHUPDVFKLQ

%ULHIPDUNHQ�(XURSDE�UR�%U�VV ������

*HVDPW

%LODQ]SRVLWLRQ�5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWH ���������� ���������� $EZHLFKXQJ

� 5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQ ����������� ����������� ����������

'LH�3RVLWLRQ���XPIDVVW�GLH�%HDPWHQEHVROGXQJ��������������������¼��XQG����ZHLWHUH�YRUIlOOLJ�
JH]DKOWH�5HFKQXQJHQ�DXV�GHU�3RVLWLRQ�����$XIZHQGXQJHQ�I�U�6DFK��XQG�'LHQVWOHLVWXQJHQ��GHU�
(UJHEQLVUHFKQXQJ�������������¼��

'LH�3RVLWLRQ�������XPIDVVW�)RUGHUXQJHQ�X��D��DXV�GHU�%HVHW]XQJ�GHV�(PSIDQJV�

���������¼

����������¼

���������

�������������
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�������������¼ ��������������¼ �����������¼

LQFO��*UXQGVW�FNH�

XQG�$XIEDXWHQ

�����������¼

������������¼

����������¼

������������¼

�������������¼ �������������¼ ��������������¼

�������������¼ �����¼ �������������¼

�������������¼ �������������¼ ��������������¼

�

$XIJDEHQ

5HJLRQDO�

YHUEDQG

$OWDXIJDEHQ

�����¼ �����¼ �����¼

��������¼ ����������¼ �������¼

(QWZLFNOXQJ�GHV�(LJHQNDSLWDOV

ODQ]SRVLWLRQ�1LFKW�GXUFK�(LJHQNDSLWDO�JHGHFNWHU�)HKOEHWUDJ

9HUlQGHUXQJ�GXUFK�(UJHEQLVUHFKQXQJ�����

ODQ]SRVLWLRQ�6RQGHUSRVWHQ

ODQ]SRVLWLRQ�(LJHQNDSLWDO

(UJHEQLVQHXWUDOH�.RUUHNWXU�LP�-DKUHVDEVFKOXVV�����

(LJHQNDSLWDO�JHPl��(LJHQNDSLWDOVSLHJHO

(U|IIQXQJVELODQ]�]XP��������������5HFKWVQDFKIROJH

HLVXQJHQ�YRP�|IIHQWOLFKHQ�%HUHLFK�

1LFKW�GXUFK�(LJHQNDSLWDO�JHGHFNWHU�)HKOEHWUDJ�DP�����������

1LFKW�GXUFK�(LJHQNDSLWDO�JHGHFNWHU�)HKOEHWUDJ�DP�����������

6WDQG�]XP�����������

(UJHEQLVQHXWUDOH�.RUUHNWXU�LP�-DKUHVDEVFKOXVV�����

8PODQGYHU�

EDQG

������������� �������������� �����������

LQFO��*UXQGVW�FN

XQG�$XIEDXWH

�����������

������������

����������

������������

������������� ������������� ��������������

������������� ����� �������������

������������� ������������� ��������������

��� 3DVVLYD

%LODQ]SRVLWLRQ�1LFKW�GXUFK�(LJHQNDSLWDO�JHGHFNWHU�)HKOE

� (QWZLFNOXQJ�GHV�(LJHQNDSLWD *HVDPW

6WDQG�]XP���������

(U|IIQXQJVELODQ]�]X ��������������5HFKWVQDFKIR

(UJHEQLVQHXWUDOH�.RUUHNWXU� �-DKUHVDEVFKOXVV���

(UJHEQLVQHXWUDOH�.RUUHNWXU� �-DKUHVDEVFKOXVV���

(LJHQNDSLWDO�JHPl��(LJHQNDSLWDOVSLHJ

1LFKW�GXUFK�(LJHQNDSLWDO�JHGHFNWHU�)HKOEHWUDJ�DP�����

9HUlQGHUXQJ�GXUFK�(UJHEQLVUHFKQXQJ��

1LFKW�GXUFK�(LJHQNDSLWDO�JHGHFNWHU�)HKOEHWUDJ�DP�����

'LH�3RVLWLRQ���XPIDVVW�GHQ�Ä1LFKW�GXUFK�(LJHQNDSLWDO�JHGHFNWHQ�)HKOEHWUDJ³��'HU�)HKOEHWUDJ
GHU�$OWDXIJDEHQ�ZXUGH�RKQH�GHQ�:HUW�GHU�*UXQGVW�FNH�XQG�$XIEDXWHQ�IRUWJHVFKULHEHQ��

'D�GLH�SDVVLYHQ�%LODQ]SRVLWLRQHQ�6RQGHUSRVWHQ��5�FNVWHOOXQJHQ��9HUELQGOLFKNHLWHQ�XQG
5HFKXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQ�GDV�$QODJH��XQG�8PODXIYHUP|JHQ�GHV�5HJLRQDOYHUEDQGHV�
�EHUVWHLJHQ��LVW�HLQ�Ä1LFKW�GXUFK�(LJHQNDSLWDO�JHGHFNWHU�)HKOEHWUDJ³�DXI�GHU�$NWLYDVHLWH�DXV�
]XZHLVHQ��'HU�)HKOEHWUDJ�ZLUG�DXV�*U�QGHQ�GHU�7UDQVSDUHQ]�XQWHUWHLOW�QDFK�$OWDXIJDEHQ�GHV
8PODQGYHUEDQGHV�XQG�QDFK�$XIJDEHQ�GHV�5HFKWVQDFKIROJHUV�5HJLRQDOYHUEDQG��)�U�GLH�
'DUVWHOOXQJ�GHV�)HKOEHWUDJV�DXI�GHU�$NWLYDVHLWH�ELOGHQ�GLH�(UODVVH�GHU�$XIVLFKWVEHK|UGH�YRP�
�����������XQG������������GLH�*UXQGODJH��

%LODQ]SRVLWLRQ�(LJHQNDSLWD ���������� ���������� $EZHLFKXQJ

��� 1HWWR�3RVLWLRQ ����� ����� �����

6LHKH�$NWLYD�3RVLWLRQ���

%LODQ]SRVLWLRQ�6RQGHUSRVWH ���������� ���������� $EZHLFKXQJ

����� =XZHLVXQJHQ�YRP�|IIHQWOLFKHQ�%HUH �������� ���������� �������

'LH�3RVLWLRQ�������XPIDVVW�GUHL�HUKDOWHQH�,QYHVWLWLRQV]XVFK�VVH��GLH�DOV�6RQGHUSRVWHQ
SDVVLYLHUW�ZXUGHQ��(LQ�=XVFKXVV�ZXUGH�VHLWHQV�GHV�%XQGHV�I�U�HLQ�(OHNWURIDKUUDG�LP�5DKPHQ
GHV�3URMHNWHV�&\FOH�+LJKZD\V�IRU�6PDUWHU�3HRSOH�7UDQVSRUW�DQG�6SDQWLDO�3ODQQLQJ��&+,36��
JHZlKUW��)�U�GLH�%HVFKDIIXQJ�YRQ�0|EHOQ�ZXUGHQ�YRQ�HLQHP�6R]LDOYHUVLFKHUXQJVWUlJHU�]ZHL�
ZHLWHUH�=XVFK�VVH�JHZlKUW��'HU�$XIO|VXQJV]HLWUDXP�EHWUlJW���E]Z�����-DKUH�����
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���������������¼ ���������������¼ ������������¼

���������������¼ ���������������¼ ������������¼

�����������¼ �����������¼ �����¼

6RQVWLJH�5�FNVWHOOXQJHQ ������������¼ ������������¼ ����������¼

7HLOZHUW�GHU

��������������¼

��������������¼

� 5�FNVWHOOXQJHQ ��������������� ��������������� ������������

��� ��������������� ��������������� ������������

��� ����������� ����������� �����

��� 6RQVWLJH�5�FNVWHOOXQJH ������������ ������������ ����������

5HFK�

QXQJV�

]LQV

7HLOZHUW�GH

3HQVLRQVYHUSIOLFKWXQJHQ

����� ��������������

����� ��������������

5HFK�

QXQJV�

]LQV

UZHUW�GHU

�����������¼

�����������¼

�����������¼

%DUZHUW�GHU�

�������������¼

�������������¼�������������¼

HUW�GHU

�%HLKLOIHYHUSIOLFKWXQJHQ

5�FNVWHOOXQJHQ�I�U�3HQVLRQHQ�XQG�lKQOLFKH�
9HUSIOLFKWXQJHQ�

5�FNVWHOOXQJHQ�I�U�8PODJHYHUSIOLFKWXQJHQ�QDFK�GHP�
�XQG�I�U�9HUSIOLFKWXQJHQ�LP�

5DKPHQ�YRQ�6WHXHUVFKXOGYHUKlOWQLVVHQ

ODQ]SRVLWLRQ�5�FNVWHOOXQJHQ

�������������¼

%LODQ]SRVLWLRQ�5�FNVWHOOXQJH ���������� ���������� $EZHLFKXQJ

5�FNVWHOOXQJHQ�I�U�3HQVLRQHQ�XQG�lKQO
9HUSIOLFKWXQJHQ

5�FNVWHOOXQJHQ�I�U�8PODJHYHUSIOLFKWXQJHQ�QDFK
)LQDQ]DXVJOHLFKVJHVHW]�XQG�I�U�9HUSIOLFKWXQJH
5DKPHQ�YRQ�6WHXHUVFKXOGYHUKlOWQLVV

'LH�3RVLWLRQ�����XPIDVVW�GLH�%LOGXQJ�GHU�3IOLFKWU�FNVWHOOXQJHQ�QDFK�%HHQGLJXQJ�GHV�'LHQVW��
$UEHLWVYHUKlOWQLVVHV��'LH�%HUHFKQXQJ�GHV�7HLOZHUWHV�GHU�5�FNVWHOOXQJHQ�I�U�3HQVLRQHQ�XQG�
%HLKLOIHQ�HUIROJW�GXUFK�ILQDQ]PDWKHPDWLVFKH�*XWDFKWHQ�GHU�+HXEHFN�$*��YHUHLGLJWHU�6DFK�
YHUVWlQGLJHU��XQWHU�=XJUXQGHOHJXQJ�GHU�ELRPHWULVFKHQ�:DKUVFKHLQOLFKNHLWHQ�GHU�5LFKWWDIHOQ
�����*�DXI�GHU�%DVLV�HLQHV�5HFKQXQJV]LQVHV�YRQ������3HQVLRQ��XQG�%HLKLOIHYHUSIOLFKWXQJHQ�
JHJHQ�EHU�GHQ�%HDPWHQ�XQG�%HLKLOIHYHUSIOLFKWXQJHQ�JHJHQ�EHU�GHQ�%HVFKlIWLJWHQ���

,P�(LQ]HOQHQ��$OV�5�FNVWHOOXQJHQ�I�U�3HQVLRQHQ�QDFK������$EV����1U����L��9��P�������$EV����

*HP+92�VLQG�]XQlFKVW���������������¼�I�U�GLH�9HUVRUJXQJVDQVSU�FKH�GHU�%HDPWHQ�XQG�GHUHQ�
+LQWHUEOLHEHQHQ�SDVVLYLHUW�����)lOOH��GDYRQ�GUHL�(UVWDWWXQJVYHUSIOLFKWXQJHQ�QDFK������
+%HDPW9*���$X�HUGHP�ZXUGHQ�5�FNVWHOOXQJHQ�I�U�(UVWDWWXQJVYHUSIOLFKWXQJHQ�DQ�
5HQWHQYHUVLFKHUXQJVWUlJHU�DXIJUXQG�HLQHV�9HUVRUJXQJVDXVJOHLFKV�SDVVLYLHUW��)�U�GLH�
3DVVLYLHUXQJVSIOLFKW�WURW]�0LWJOLHGVFKDIW�LQ�HLQHU�9HUVRUJXQJVNDVVH�LVW�DXVVFKODJJHEHQG��GDVV�
GHU�5HJLRQDOYHUEDQG�JHJHQ�EHU�GHQ�%HDPWHQ�XQG�GHUHQ�+LQWHUEOLHEHQHQ�]XU�3HQVLRQV]DKOXQJ�
UHFKWOLFK�YHUSIOLFKWHW�EOHLEW��

)�U�%HLKLOIHDQVSU�FKH�YRQ�9HUVRUJXQJVHPSIlQJHUQ��DNWLYHQ�%HDPWHQ��5HQWQHUQ�XQG�

%HVFKlIWLJWHQ�ZHUGHQ�5�FNVWHOOXQJHQ�LQ�+|KH�GHV�]XN�QIWLJHQ�$XIZDQGV�YRQ��������������¼�

E]Z�������������¼�JHELOGHW��

,VW�GHU�QDFK������$EV����*HP+92�DQ]XZHQGHQGH�5HFKQXQJV]LQV�K|KHU�DOV�GHU�YRQ�GHU�
'HXWVFKHQ�%XQGHVEDQN�EHNDQQWJHJHEHQH�$E]LQVXQJV]LQVVDW]�QDFK�������$EV����+*%��VLQG�GLH�
VLFK�GDUDXV�HUJHEHQGHQ�K|KHUHQ�5�FNVWHOOXQJVZHUWH�JHPl��+LQZHLV�]X������1U���*HP+92�LP�
$QKDQJ�GHV�-DKUHVDEVFKOXVVHV�DQ]XJHEHQ����

$XV�GHQ�9HU|IIHQWOLFKXQJHQ�GHU�'HXWVFKHQ�%XQGHVEDQN�JHPl��������$EV����+*%��'H]HPEHU�
������HUJHEHQ�VLFK�'XUFKVFKQLWWVZHUWH�YRQ��������I�U�GLH�YHUJDQJHQHQ�]HKQ�-DKUH�XQG�YRQ����
�������I�U�GLH�YHUJDQJHQHQ�VLHEHQ�-DKUH�

'LH�7HLOZHUWH�E]Z��%DUZHUWH�]XP�6WLFKWDJ������������EHL�$QVDW]�GHV�KDQGHVOUHFKWOLFKHQ�
5HFKQXQJV]LQVHV�VLQG�LQ�GHU�IROJHQGHQ�7DEHOOH�DXIJHI�KUW�

%DUZHUW�GH

(UVWDWWXQJVYHUSIOLFKWXQJHQ

7HLOZHUW�GH

�%HLKLOIHYHUSIOLFKWXQJH

������������� �������������

������������� �������������

$OV�%DUZHUW�GHU�$EILQGXQJVDQVSU�FKH�I�U�]ZHL�]XN�QIWLJH�9HUVRUJXQJVIlOOH��GLH�DXV�*U�QGHQ�GHU�
NDXIPlQQLVFKHQ�9RUVLFKW�QRFK�QLFKW�DNWLYLHUW�ZHUGHQ�G�UIHQ��ZHUGHQ�IROJHQGH�:HUWH�
QDFKULFKWOLFK�DXIJHI�KUW�

%DUZHUW�GH

$EILQGXQJVDQVSU�FKH

����� �����������

����� �����������

����� �����������
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������������¼

�����������¼

�����������¼
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�����������¼

������������¼ ������������¼ ������������¼
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6RQVWLJH�9HUELQGOLFKNHLWHQ ������������¼ ������������¼ ������������¼

��������¼ ��������¼ ������¼

������������

�����������

�����������

�����������

�����������

� 9HUELQGOLFKNHLWHQ ������������ ������������ ������������

��� ������������ ������������ ����������

��� ����������� ����������� �����

��� 6RQVWLJH�9HUELQGOLFKNHLWH ������������ ������������ ������������

'LH�3RVLWLRQ�����XPIDVVW�=DKOXQJVYHUSIOLFKWXQJHQ�DXV�SULYDWUHFKWOLFKHQ�9HUWUlJHQ��]��%��
%HUDWXQJVNRVWHQ��6HUYLFHNUDIWJHVWHOOXQJ��7HOHIRQNRVWHQ��0DWHULDOOLHIHUXQJHQ��/LWHUDWXU��

���������� $EZHLFKXQJ

� 5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQ �������� �������� ������

I�U�GHQ�0RQDW�-DQXDU������X�D�
'LH�3RVLWLRQ���XPIDVVW�GLH�YRQ�9HUVRUJXQJVHPSIlQJHUQ�YRUIlOOLJ�JHOHLVWHWH�(LJHQEHWHLOLJXQJ

9HUELQGOLFKNHLWHQ�DXV�/LHIHUXQJHQ�XQG�/HLVWXQJHQ

3U�IXQJ�-DKUHVDEVFKOXVV�����

=LQV]DKOXQJHQ�DQ�GDV�)LQDQ]DPW

XQJ�I�U�3UR]HVVNRVWHQ�LQ�]ZHL�1RUPHQNRQWUROOYHUIDKUHQ

9HUELQGOLFKNHLWHQ�DXV�6WHXHUQ�XQG�VWHXHUlKQOLFKHQ�

ODQ]SRVLWLRQ�9HUELQGOLFKNHLWHQ

ODQ]SRVLWLRQ�5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWHQ

=XVDPPHQVHW]XQJ�%LODQ]SRVLWLRQ�������6RQVWLJH�5�FNVWHOOXQJHQ

3U�IXQJ�9HUZHQGXQJVQDFKZHLVH�GHU�*UXSSHQJHVFKlIWVVWHOOHQ������������XQG�����

'LH�3RVLWLRQ�����XPIDVVW�GLH�%LOGXQJ�HLQHU�5�FNVWHOOXQJ������������¼��I�U�1DFK]DKOXQJHQ�YRQ�
8PVDW]��XQG�.|USHUVFKDIWVVWHXHU�DQ�GDV�)LQDQ]DPW�LP�5DKPHQ�GHU�1DFKPHOGXQJ�YRQ�]ZHL�
%HWULHEHQ�JHZHUEOLFKHU�$UW��*HVFKlIWVEHVRUJXQJ�I�U�9HUHLQH���%HVHW]XQJ�GHV�(PSIDQJV���,P�
-DKUHVDEVFKOXVV������ZXUGHQ�KLHUI�U������������¼�]XU�FNJHVWHOOW��,P�/DXIH�GHV�-DKUHV������
ZXUGHQ�KLHUYRQ������������¼�GXUFK�GDV�)LQDQ]DPW�YHUDQODJW��'HU�5HVWEHWUDJ�ZLUG�I�U�GLH�ZHLWHUH�
$EZLFNOXQJ�GHV�9RUJDQJHV�EHQ|WLJW��(V�HUIROJWH�LP�-DKU������NHLQH�DEVFKOLH�HQGH�%HDUEHLWXQJ�
GXUFK�GDV�)LQDQ]DPW��

=XVDPPHQVHW]XQJ�%LODQ]SRVLWLRQ�������6RQVWLJH�5�FNVWHOO

*HVDPW

=LQV]DKOXQJHQ�DQ�GDV�)LQDQ]

3U�IXQJ�-DKUHVDEVFKOXVV���

3U�IXQJ�9HUZHQGXQJVQDFKZHLVH�GHU�*UXSSHQJHVFKlIWVVWHOOHQ������������X

5�FNVWHOOXQJ�I�U�3UR]HVVNRVWHQ�LQ�]ZHL�1RUPHQNRQWUROOYHUI

3RVLWLRQ������)�U�=LQV]DKOXQJHQ�DQ�GDV�)LQDQ]DPW�LP�5DKPHQ�HLQHU�1DFKPHOGXQJ�YRQ�]ZHL�
%HWULHEHQ�JHZHUEOLFKHU�$UW�ZXUGH�LP�-DKUHVDEVFKOXVV������HLQ�%HWUDJ�LQ�+|KH�YRQ�����������¼�
]XU�FNJHVWHOOW��%HUHFKQHW�ZXUGHQ�ELVKHU�����������¼��'D�GLH�+|KH�GHV�=LQVVDW]HV��ZHOFKHU�GDV�
)LQDQ]DPW�EHUHFKQHW��GHU]HLW�YRU�GHQ�*HULFKWHQ�VWUHLWLJ�LVW��HUIROJWH�GDV�(LQOHJHQ�HLQHV�
(LQVSUXFKV��'DV�)LQDQ]DPW�VDK�GDUDXIKLQ�YRP�(LQ]LHKHQ�GHU�=LQVHQ�]XQlFKVW�DE��

%LODQ]SRVLWLRQ�9HUELQGOLFKNHLWH ���������� ���������� $EZHLFKXQJ

9HUELQGOLFKNHLWHQ�DXV�/LHIHUXQJHQ�XQG�/HLVWX

9HUELQGOLFKNHLWHQ�DXV�6WHXHUQ�XQG�VWHXHUlKQOL
$EJDEHQ

'LH�3RVLWLRQ�����XPIDVVW�GLH�8PVDW]VWHXHU]DKOODVW�JHJHQ�EHU�GHP�)LQDQ]DPW�

'LH�3RVLWLRQ�����XPIDVVW�6WHXHUYHUELQGOLFKNHLWHQ�DXV�GHU�9HUJ�WXQJVDEUHFKQXQJ���������
GHU�%HVFKlIWLJWHQ�JHJHQ�EHU�GHP�)LQDQ]DPW��)lOOLJNHLW���������������:HLWHUKLQ�VLQG�I�U�GLH�
0DQGDWVWUlJHU�GHV�5HJLRQDOYHUEDQGHV�GLH�$XIZDQGVHQWVFKlGLJXQJHQ��GHU�9HUGLHQVWDXVIDOO�
VRZLH�GLH�(UVWDWWXQJ�GHU�)DKUNRVWHQ��,9��4XDUWDO�������HQWKDOWHQ�

%LODQ]SRVLWLRQ�5HFKQXQJVDEJUHQ]XQJVSRVWH ����������
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�����3ULYDWUHFKWOLFKH�/HLVWXQJVHQWJHOWH

'DWHQEHUHLWVWHOOXQJ��([SRUW��:

.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�I�U�5HLVHNRVWHQ�XQG�GJO��YRQ�

.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�I�U�5HLVHNRVWHQ�XQG�GJO��YRQ�

VRQVWLJHQ�|IIOLFKHQ�6RQGHUUHFKQXQJHQ

6RQVWLJH�.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�XQG�(UVWDWWXQJHQ�YRQ�

)UHPGQXW]XQJ�7HOHIRQDQODJH

.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�YRP�/DQG

����������.RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ�XQG��±HUVWDWWXQJHQ

.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�YRP�VRQVWLJHQ�|IIHQWOLFKHQ�%HUHLFK

3RVLWLRQ���

.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�YRQ�*HPHLQGHQ�*HPHLQGHYHUElQGHQ

6RQVWLJH�.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�]��%��9.�*UXSSHQ�X��D�

(UVWDWWXQJ�3RUWRNRVWHQ

.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�YRQ��EULJHQ�%HUHLFKHQ

(UVWDWWXQJ�YRQ�3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ�YRQ��EULJHQ�

$QGHUH�.RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ�XQG�(UVWDWWXQJHQ

.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�YRQ�YHUEXQGHQHQ�8QWHUQHKPHQ��
6RQGHUYHUP|JHQ�XQG�%HWHLOLJXQJHQ

.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�I�U�5HLVHNRVWHQ�XQG�GJO��YRQ�SULYDWHQ�

����(UOlXWHUXQJHQ�]X�3RVWHQ�GHU�(UJHEQLVUHFKQXQJ

,Q�GHU�(UJHEQLVUHFKQXQJ�VLQG�GLH�GHP�+DXVKDOWVMDKU�]X]XUHFKQHQGHQ�(UWUlJH�XQG�
$XIZHQGXQJHQ��ODXIHQGHU�$QVDW]��+DXVKDOWVUHVWH�DXV�9RUMDKUHQ�XQG�HYHQWXHOOH�0LWWHO�
YHUVFKLHEXQJHQ��HQWVSUHFKHQG�GHP�0XVWHU����]X������*HP+92�LQ�9HUELQGXQJ�PLW�����
*HP+92�JHJHQ�EHU]XVWHOOHQ��(UOlXWHUW�ZHUGHQ�GLH�EHGHXWHQGHQ�.RVWHQDUWHQ�

(UOlXWHUXQJ�GHU�RUGHQWOLFKHQ�(UWUlJH�LQ�+|KH�YRQ����������������¼��=HLOH����

3RVLWLRQ�� �����3ULYDWUHFKWOLFKH�/HLVWXQJVHQWJHO $QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

.RVWHQDUW

*HVDPW ���������� ���������� ����������

������� 9HUPLHWXQJ�YRQ�6LW]XQJVUlXP ���������� ����� ����������

������� 9HUSDFKWXQJ�YRQ�*UXQGVW�FN �������� �������� �������

������� 9HUNDXI�YRQ�3ODQXQWH DJHQ �������� ����� ��������

������� 9HUNDXI�YRQ�8PZHOWNDUW �������� ����� ��������

������� 'DWHQEHUHLWVWHOOXQJ��([SRUW� HE�0DSSLQJ ���������� �������� ��������

.RVWHQDUW����������
'LH�0LQGHUHUWUlJH�HQWVWDQGHQ��GD�9HUPLHWXQJHQ�DQ�'ULWWH�DXIJUXQG�GHU�3DQGHPLHVLWXDWLRQ�

QLFKW�VWDWWIDQGHQ�

.RVWHQDUW����������

'LH�3DFKWHUWUlJH�ZXUGHQ�JHULQJI�JLJ��EHUVFKULWWHQ�
.RVWHQDUW���������
'LH�JHSODQWHQ�(UWUlJH�ZXUGHQ�QLFKW�HU]LHOW��GD�GLH�DQJHERWHQH�'LHQVWOHLVWXQJ�YRQ�'ULWWHQ�QLFKW�LP�
JHSODQWHQ�0D�H�LQ�$QVSUXFK�JHQRPPHQ�ZXUGHQ�

3RVLWLRQ�� ����������.RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ�XQG��±HUVWDWWXQJH $QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

.RVWHQDUW

*HVDPW ������������ ������������ �����������

������� .RVWHQHUVWDWWXQJHQ�YRP�/D ���������� ����������� �������

������� .RVWHQHUVWDWWXQJHQ�YRQ�*HPHLQGHQ�*HPHLQGHYHUElQG ����� ������������ �����������

������� .RVWHQHUVWDWWXQJHQ�I�U�5HLVHNRVWHQ�XQG�GJO
*HPHLQGHQ�*HPHLQGHYHUElQGHQ

���������� ����� ����������

������� 6RQVWLJH�.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�XQG�(UVWDWWXQJHQ

*HPHLQGHQ�*HPHLQGHYHUElQGHQ

������������ ������������ �����������

������� .RVWHQHUVWDWWXQJHQ�YRP�VRQVWLJHQ�|IIHQWOLFKHQ�%HU ������������ ������������ ���������

������� .RVWHQHUVWDWWXQJHQ�YRQ�YHUEXQGHQHQ�8QWHUQHKP
6RQGHUYHUP|JHQ�XQG�%HWHLOLJXQJ

����� ���������� ���������

������� .RVWHQHUVWDWWXQJHQ�I�U�5HLVHNRVWHQ�XQG�GJO��YRQ�SU

8QWHUQHKPHQ

���������� ���������� ��������

������� .RVWHQHUVWDWWXQJHQ�YRQ��EULJHQ�%HUHLF ����������� ������������ �����������

������� .RVWHQHUVWDWWXQJHQ�I�U�5HLVHNRVWHQ�XQG�GJO

VRQVWLJHQ�|IIOLFKHQ�6RQGHUUHFKQXQJ

�������� ����� ��������

������� 6RQVWLJH�.RVWHQHUVWDWWXQJHQ �� ��9.�*UXSSHQ�X� ����������� ����������� �������

������� (UVWDWWXQJ�YRQ�3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ�YRQ��EU
%HUHLFKHQ

����� ����������� ����������

������� )UHPGQXW]XQJ�7HOHIRQDQODJ ���������� ���������� �������

������� (UVWDWWXQJ�3RUWRNRVWH ���������� ���������� �������

������� $QGHUH�.RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ�XQG�(UVWDWWXQ ����������� ����������� ����������
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-DKUHVDEVFKOXVV����� $QKDQJ

3RVLWLRQ���

���������������¼ ���������������¼ ����������¼

3RVLWLRQ���

������������¼ �����������¼ ������������¼

6RQVWLJH�=XZHLVXQJHQ�GHU�(8 �����¼ ����������¼ ���������¼

�����������¼ �����������¼ ����������¼

������������¼ ����������¼ ������������¼

����������(UWUlJH�DXV�=XZHLVXQJHQ�XQG�=XVFK�VVHQ�

I�U�ODXIHQGH�=ZHFNH�XQG�DOOJHPHLQH�8PODJHQ

6RQVWLJH�=XZHLVXQJHQ�GHV�%XQGHV�

6RQVWLJH�=XZHLVXQJHQ�GHV�/DQGHV

�����6WHXHUQ�XQG�VWHXHUOLFKH�(UWUlJH�HLQVFKOLH�OLFK�

(UWUlJH�DXV�JHVHW]OLFKHQ�8PODJHQ

.RVWHQDUW����������
'LH�.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�GHV�/DQGHV�I�U�GLH�1XW]XQJ�YRQ�('9�3URJUDPPHQ�ZDUHQ�JHULQJI�JLJ�
K|KHU�DOV�YHUDQVFKODJW�
.RVWHQDUW����������
%HL�GLHVHU�.RVWHQDUW�IDOOHQ�DX�HUSODQPl�LJH�(UVWDWWXQJHQ�YRQ����9HUEDQGVPLWJOLHGHUQ�XQG�
]ZHL�/DQGNUHLVHQ�LP�5DKPHQ�YRQ�YLHU�5DGVFKQHOOZHJ�3URMHNWHQ�DQ�
.RVWHQDUW���������
'D�GLH�5HLVHWlWLJNHLW�VHKU�HLQJHVFKUlQNW�ZDU��ILHOHQ�NHLQH�.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�DQ���
.RVWHQDUW���������
%HL�GLHVHU�.RVWHQDUW�HUIROJHQ�(UVWDWWXQJHQ�YRQ�/DQGNUHLVHQ�I�U�GDV�(XURSDE�UR�XQG�I�U
$XIZHQGXQJHQ��GLH�LP�5DKPHQ�GHU�*U�QGXQJ�GHU�*LJDELWUHJLRQ�*PE+�DQILHOHQ�
.RVWHQDUW���������
'LH�,QGXVWULH��XQG�+DQGHOVNDPPHU�EHWHLOLJW�VLFK�DQ�GHQ�.RVWHQ�I�U�GDV�,QWHUQDWLRQDO�2IILFH�XQG
GDV�(XURSDE�UR��
.RVWHQDUW���������
'LH�5HJLRQDOSDUN�5KHLQ0DLQ�*PE+�JHZlKUW�HLQHQ�=XVFKX��I�U�GLH�$SIHOZHLQ��XQG��
2EVWZLHVHQURXWH�
.RVWHQDUW���������
'LH�JHSODQWHQ�.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�ZXUGHQ�HWZDV�XQWHUVFKULWWHQ��X��D��GXUFK�GHQ��
5KHLQ�0DLQ�9HUNHKUVYHUEXQG�XQG�'ULWWH��
.RVWHQDUW����������
'LH�.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�I�U�GLH�*HVFKlIWVEHVRUXQJ�IDOOHQ�K|KHU�DXV�DOV�YHUDQVFKODJW�
GD�DXFK�GLH�*LJDELWUHJLRQ�*PE+�HQWVSUHFKHQGH�(UVWDWWXQJHQ�]X�OHLVWHQ�KDW�
.RVWHQDUW���������
(UVWDWWXQJ�YRQ�3HUVRQDONRVWHQ�GXUFK�HLQH�596�)UDNWLRQ��
.RVWHQDUW���������
(UVWDWWXQJ�YRQ�3HUVRQDONRVWHQ�GXUFK�HLQH�.UDQNHQNDVVH��
.RVWHQDUW����������
8��D��.RVWHQHUVWDWWXQJ�GHV�9HUPLHWHUV�I�U�GLH�%HVHW]XQJ�GHV�(PSIDQJV���

3RVLWLRQ��
�����6WHXHUQ�XQG�VWHXHUOLFKH�(UWUlJH�HLQVFKOLH

(UWUlJH�DXV�JHVHW]OLFKHQ�8POD
$QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

.RVWHQDUW

������� 9HUEDQGVXPODJH ��������������� ��������������� ����������

(V�KDQGHOW�VLFK�XP�GDV�9HUDQODJXQJVHUJHEQLV�

3RVLWLRQ��
����������(UWUlJH�DXV�=XZHLVXQJHQ�XQG�=XVFK

I�U�ODXIHQGH�=ZHFNH�XQG�DOOJHPHLQH�8P
$QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

.RVWHQDUW

*HVDPW ������������ ����������� ������������

������� 6RQVWLJH�=XZHLVXQJHQ�GHU ����� ���������� ���������

������� 6RQVWLJH�=XZHLVXQJHQ�GHV�%XQGHV ����������� ����������� ����������

������� 6RQVWLJH�=XZHLVXQJHQ�GHV�/DQ ������������ ���������� ������������

.RVWHQDUW����������
0LW�GHU�(8�ZLUG�GDV�3URMHNW�5$,6(�,7��5KLQH�$OSLQH�,QWHJUDWHG�DQG�6HDPOHVV�7UDYHO�&KDLQ�
DEJHUHFKQHW�
.RVWHQDUW���������
6HLWHQV�GHV�%XQGHV�HUKlOW�GHU�5HJLRQDOYHUEDQG�=XZHLVXQJHQ�I�U�GDV�3URMHNW�5$02��
�5DXP�I�U�PRGHUQH�0RELOLWLlW���
.RVWHQDUW����������
'DV�/DQG�HUVWDWWHW����������¼�I�U�GLH�0LWJOLHGVFKDIW�GHV�5HJLRQDOYHUEDQGHV�LP�
(XURSlLVFKHQ�9HUEXQG�I�U�7HUULWRULDOH�=XVDPPHQDUEHLW��(97=��
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-DKUHVDEVFKOXVV����� $QKDQJ

3RVLWLRQ���

��������¼ ��������¼ �������¼

3RVLWLRQ��� �����6RQVWLJH�RUGHQWOLFKH�(UWUlJH

�����������¼ �����������¼ �����������¼

����������¼ ��������¼ ��������¼

����������¼ �������¼ ��������¼

1HEHQHUO|VH�DXV�9HUDQVWDOWXQJHQ ��������¼ �����¼ ��������¼

�����¼ ��������¼ �������¼

��������¼ ��������¼ �������¼

�����������¼ ����������¼ �����������¼

����������¼ ����������¼ ��������¼

����������¼ ����������¼ ��������¼

3RVLWLRQ��� ������������������������������

3RVLWLRQ��� ����������

��������������¼ ��������������¼ �����������¼

=DKOXQJVZLUNVDPH�$XIZHQGXQJHQ ��������������¼ �������������¼ �����������¼

�����������¼ �����������¼ ������������¼

1HEHQHUO|VH�DXV�$EOLHIHUXQJ�DXV�1HEHQWlWLJNHLWHQ

(UWUlJH�DXV�6FKDGHQVHUVDW]OHLVWXQJHQ

�(UWUlJH�DXV�GHU�$XIO|VXQJ�YRQ�6RQGHUSRVWHQ�
DXV�,QYHVWLWLRQV]XZHLVXQJHQ���]XVFK�VVHQ�XQG�3RVLWLRQ�� $QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

.RVWHQDUW

������� �������� �������� �������

$XIO|VXQJ�YRQ�6RQGHUSRVWHQ�I�U�HLQ�(OHNWURIDKUUDG�XQG�0|EHO�

3RVLWLRQ�� �����6RQVWLJH�RUGHQWOLFKH�(UWU $QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

.RVWHQDUW

*HVDPW ����������� ����������� �����������

������� ���������� �������� ��������

������� ���������� ������� ��������

������� 1HEHQHUO|VH�DXV�9HUDQVWDOWXQJ �������� ����� ��������

������� ����� �������� �������

������� �������� �������� �������

������� ����������� ���������� �����������

������� ���������� ���������� ��������

������� ���������� ���������� ��������

.RVWHQDUWHQ���������XQG����������
(V�HQWVWDQGHQ�QXU�JHULQJH�(UWUlJH�EHL�GHU�%HZLUWXQJVDEUHFKQXQJ��1HEHQHUO|VH
�]��%��9HUPLHWXQJ�YRQ�%HDPHUQ��ZXUGHQ�DXIJUXQG�GHU�3DQGHPLHVLWXDWLRQ�QLFKW�HU]LHOW�

.RVWHQDUW����������

����� (UWUlJH�DXV�GHU�$XIO|VXQJ�YRQ�6RQGHUS

DXV�,QYHVWLWLRQV]XZHLVXQJHQ���]XVFK�VVHQ�

,QYHVWLWLRQVEHLWUlJHQ

1HEHQHUO|VH�DXV�$EOLHIHUXQJ�DXV�1HEHQWlWLJNH

(UWUlJH�DXV�6FKDGHQVHUVDW]OHLVWXQJ

.RVWHQDUW���������

0HKUHUWUlJHQ�

'HU�(UWUDJ�DXV�GHU�$XIO|VXQJ�YRQ�5�FNVWHOOXQJHQ�VLQG�QLFKW�YHUEUDXFKWH�0LWWHO�DXV�GHU
5�FNVWHOOXQJ�I�U�GLH�3U�IXQJ�GHV�-DKUHVDEVFKOXVVHV������
.RVWHQDUW���������XQG����������
%HL�GHQ�.RVWHQDUWHQ�HQWVWDQGHQ�(UWUlJH�DXIJUXQG�GHU�(LJHQEHWHLOLJXQJ�GHU�%HDPWHQ��
%HVFKlIWLJWHQ�XQG�3HQVLRQlUH�GXUFK�GLH�:DKOOHLVWXQJHQ�JHPl�����D�+%HLK92�

(UOlXWHUXQJ�GHU�RUGHQWOLFKHQ�$XIZHQGXQJHQ�LQ�+|KH�YRQ���������������¼��=HLOH����

3RVLWLRQ��

3RVLWLRQ��

��������������������������

3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ

���������

9HUVRUJXQJVDXIZHQGXQJHQ

$QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

*HVDPW �������������� �������������� �����������

=DKOXQJVZLUNVDPH�$XIZHQGXQJH �������������� ������������� �����������

����������� ����������� ������������

$QGHUH�VRQVWLJH�EHWULHEOLFKH�(UWUlJH�]��%��)RWRNRSLHQ

(UWUlJH�+HUDEVHW]XQJ�$XIO|VXQJ��5�FNVWHOOXQJHQ��DX�HU�

(UO|VH�DXV�%HZLUWXQJVDEUHFKQXQJ�'ULWWHU

(LJHQEHWHLO��:DKOOHLVWXQJHQ����D�+%HLK92

=XI�KUXQJ�]X�GHQ�5�FNVWHOOXQJHQ��]DKOXQJVXQZLUNVDP�

(LJHQEHWHLO��:DKOOHLVWXQJHQ����D�+%HLK92�

(UWUlJH�DXV�GHU�$XIO|VXQJ�YRQ�6RQGHUSRVWHQ

,QYHVWLWLRQHQ�YRP�|IIHQWOLFKHQ�%HUHLFK

(UWUlJH�DXV�GHU�$XIO|VXQJ�YRQ�6RQGHUS

,QYHVWLWLRQHQ�YRP�|IIHQWOLFKHQ�%HUH

(UO|VH�DXV�%HZLUWXQJVDEUHFKQXQJ�'ULW

$QGHUH�VRQVWLJH�EHWULHEOLFKH�(UWUlJH�]��%��)RWR

(UWUlJH�+HUDEVHW]XQJ�$XIO|VXQJ��5�FNVWHOOXQJHQ��D
,QVWDQGKDOWXQJ�

(LJHQEHWHLO�� DKOOHLVWXQJHQ����D�+%HL

(LJHQEHWHLO�� DKOOHLVWXQJHQ����D�+%HL
9HUVRUJXQJVHPSIlQJHU

%HL�GHU�$EUHFKQXQJ�YRQ�9HUVLFKHUXQJVOHLVWXQJHQ��6FKDGHQVIlOOH��NDP�HV�]X�

=XI�KUXQJ� X�GHQ�5�FNVWHOOXQJHQ��]DKOXQJVXQZLUNV

'HQ�JU|�WHQ�$QWHLO�DQ�GHQ�RUGHQWOLFKHQ�$XIZHQGXQJHQ�KDEHQ�PLW�FD���������GLH�$XIZHQGXQJHQ�
I�U�3HUVRQDO�XQG�9HUVRUJXQJ��,Q�GLHVHP�=XVDPPHQKDQJ�ZLUG�DXI�GLH�%HZHUWXQJ�GHU�
]DKOXQJVZLUNVDPHQ�XQG�]DKOXQJVXQZLUNVDPHQ�$XIZHQGXQJHQ�LP�5HFKHQVFKDIWVEHULFKW�XQG�LP�
5�FNVWHOOXQJVVSLHJHO�YHUZLHVHQ��'XUFK�GLH�,QDQVSUXFKQDKPH�YRQ�5�FNVWHOOXQJHQ�LQ�+|KH�YRQ�
�����������¼�HUJLEW�VLFK�HLQ�*HVDPWSHUVRQDODXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ���������������¼�
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-DKUHVDEVFKOXVV����� $QKDQJ

3RVLWLRQ���
����������������$XIZHQGXQJHQ�I�U�

3RVLWLRQ��
����������������$XIZHQGXQJHQ

6DFK��XQG�'LHQVWOHLVWXQJHQ

�������������¼ �������������¼ �����������¼

����������¼ ����������¼ ���������¼

���������¼ ���������¼ ���������¼

���������¼ ���������¼ ���������¼
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�����¼ �������¼ ��������¼
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���������¼ ���������¼ ��������¼
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����������¼ ����������¼ ���������¼

����������¼ ����������¼ ����������¼

���������¼ ���������¼ ������¼

���������¼ ���������¼ �������¼

�����������¼ �����������¼ �����������¼

����������¼ ����������¼ ���������¼

����������¼ ����������¼ ���������¼

�����������¼ �����������¼ �����������¼

�����������¼ �����������¼ ����������¼

����������¼ ����������¼ ����������¼

����������¼ ����������¼ ���������¼

����������¼ ����������¼ ����������¼

���������¼ ���������¼ �������¼

����������¼ ����������¼ ����������¼

����������¼ ����������¼ �����������¼

����������¼ ����������¼ �����������¼

����������¼ ���������¼ ����������¼

���������¼ �������¼ ���������¼

�����������¼ ����������¼ ����������¼

�����������¼ �����������¼ �����������¼

����������¼ ����������¼ ����������¼

����������¼ ���������¼ ����������¼

����������¼ ����������¼ ����������¼

���������¼ �������¼ ���������¼

���������¼ ���������¼ ����������¼

�������¼ ���������¼ ����������¼

�����������¼ ����������¼ ����������¼

����������¼ ����������¼ ����������¼

���������¼ ���������¼ ���������¼

����������¼ ����������¼ ���������¼

�����������¼ ����������¼ ����������¼

,QVWDQGKDOWXQJ�YRQ�)DKU]

$XIZHQGXQJHQ�I�U�)RUW��XQG�:

%HLWUlJH�I�U�VRQVWLJH�9HUVLFKHUXQJHQ

*lVWHEHZLUWXQJ�9HUDQVWDOWXQJVVHUYLFH

*HVFKHQNH��EHU����¼

0HHWLQJ��6HPLQDUH

%HLWUlJH�:LUWVFKDIWVYHUElQGH��%HUXIVYHUWUHWXQJHQ

+DQGWXFKVSHQGHU���6HLIHQVSHQGHU

$XIZDQG�I�U�6WHXHUEHUDWXQJ�XQG�:

$XIZDQG�I�U�=HLWXQJHQ�XQG�)DFKOLWHUDWXU

%DQNVSHVHQ�.RVWHQ�GHV�*HOGYHUNHKUV�XQG�GHU�

0LHWHQ��3DFKWHQ��(UEEDX]LQVHQ

$XIZDQG�I�U�9HUI�JXQJVPLWWHO

*HVFKHQNH�ELV����¼

HU|IIHQWOLFKXQJHQ�L��9��PLW�GHQ�)DFKEHUHLFKHQ

6RQVWLJH�$XIZHQGXQJHQ�I�U�5HSUlVHQWDWLRQ

0DWHULDODXIZDQG�I�U�(LQULFKWXQJ�XQG�$XVVWDWWXQJHQ�('9

0DWHULDODXIZDQG�I�U�*HElXGH�XQG�$X�HQDQODJHQ

5HJLRQDOH�3URMHNWH

'DWHQ�EHUWUDJXQJV��XQG�9HUDUEHLWXQJVNRVWHQ

$XIZDQG�I�U�%HUXIVNOHLGXQJ��$UEHLWVVFKXW]PLWWHO

$XIZHQGXQJHQ�I�U�)UHPGHQWVRUJXQJ�,.7

LFKH�%HNDQQWPDFKXQJHQ

6RQVWLJHU�$XIZDQG�I�U�5HSDUDWXU�XQG�,QVWDQGKDOWXQJ

,QVWDQGKDOWXQJ�YRQ�WHFKQLVFKHQ�$QODJHQ�LQ�

0DWHULDODXIZDQG�I�U�(LQULFKWXQJHQ�XQG�$XVVWDWWXQJHQ

=HQWUDOH�%HVFKDIIXQJ�YRQ�'UXFNSDWURQHQ

hEULJHU�VRQVWLJHU�0DWHULDODXIZDQG

0HVVDJLQJ�%HWULHE

UWXQJVNRVWHQ��WHFKQLVFKH�*HUlWH��('9�3IOHJHNRVWHQ��

6RQVWLJH�ZHLWHUH�)UHPGOHLVWXQJHQ

9RUDXV]DKOXQJ�%HWULHEVQHEHQDXVJDEHQ

)RWRV��3OlQH��'DWHQ��0HGLHQ��5HSURJUDSKLH

=HQWUDOH�3DSLHUEHVFKDIIXQJ

$XIZDQG�I�U�*lVWHEHZLUWXQJ��5HSUlVHQWDWLRQ�

=XVFKXVV�9HUEDQGVNDPPHUJUXSSHQ

$XIZDQG�I�U�gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW

$XIZDQGVHQWVFKlGLJXQJ�I�U�*UHPLHQ

$XIZHQGXQJHQ�I�U�)UHPGHQWVRUJXQJ

0LHWH�EHWULHEOLFKH�,QIUDVWUXNWXU

/HDVLQJ�'LHQVW�.I]�

5HLVHNRVWHQ�DOO

)DFKVSH]LILVFKH�%HUDWXQJVOHLVWXQJHQ�X��D�

,QVWDQGKDOWXQJ�*HElXGH��$X�HQDQODJH��%DXXQWHUKDOWXQJ�

6RQVWLJHU�$XIZDQG�'LHQVW�.I]�

3RUWR�XQG�9HUVDQGNRVWHQ

$QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

.RVWHQDUW

*HVDPW ������������� ������������� �����������

������� %�UREHGDUI ���������� ���������� ���������

������� =HQWUDOH�%HVFKDIIXQJ�YRQ�'UXFNSDWUR ��������� ��������� ���������

������� =HQWUDOH�3DSLHUEHVFKDIIXQ ��������� ��������� ���������

������� )RWRV��3OlQH��'DWHQ��0HGLHQ��5HSURJUD ���������� ���������� ����������

������� 6WURP ���������� ���������� ����������

������� 7UHLEVWRIIH ���������� ��������� ���������

������� 9RUDXV]DKOXQJ�%HWULHEVQHEHQDXVJDEH ����������� ����������� �����������

������� 0DWHULDODXIZDQG�I�U�*HElXGH�XQG�$X�HQDQO ��������� ���������� �����������

������� 0DWHULDODXIZDQG�I�U�(LQULFKWXQJHQ�XQG�$XVVWDWWX ���������� ���������� ���������

������� 0DWHULDODXIZDQG�I�U�(LQULFKWXQJ�XQG�$XVVWDWWXQJH ���������� ��������� ���������

������� 6RQVWLJHU�$XIZDQG�I�U�5HSDUDWXU�XQG�,QVWDQGKD ���������� ���������� ����������

������� $XIZDQG�I�U�%HUXIVNOHLGXQJ��$UEHLWVVFKXW]PLW ���������� ���������� ����������

������� 5HLQLJXQJVPDWHULDO ��������� ������� �������

������� hEULJHU�VRQVWLJHU�0DWHULDODXIZD ��������� ��������� ���������

������� +DQGWXFKVSHQGHU���6HLIHQVSHQGH ��������� ��������� ���������

������� 6RQVWLJH�ZHLWHUH�)UHPGOHLVWXQJ ���������� ���������� ����������

������� ,QVWDQGKDOWXQJ�*HElXGH��$X�HQDQODJH��%DXXQWHUKDOWX ����� ������� ��������

������� ,QVWDQGKDOWXQJ�YRQ�WHFKQLVFKHQ�$QODJH
%HWULHEVEDXWHQ

��������� ��������� ����������

������� ,QVWDQGKDOWXQJ�YRQ�)DK HXJHQ ������� ������� �������

������� 6RQVWLJHU�$XIZDQG�'LHQVW�.I ���������� ���������� ��������

������� :DUWXQJVNRVWHQ ����� ������� ��������

������� :DUWXQJVNRVWHQ��WHFKQLVFKH�*HUlWH��('9�3IOHJHNRV
XVZ�

����������� ����������� �����������

������� $XIZHQGXQJHQ�I�U�)UHPGHQWVRUJX ��������� ��������� ��������

������� $XIZHQGXQJHQ�I�U�)UHPGHQWVRUJXQJ� ��������� ������� �������

������� )UHPGUHLQLJXQJ ���������� ���������� ���������

������� 0LHWHQ��3DFKWHQ��(UEEDX]LQV ������������� ������������� ����������

������� /HDVLQJ ��������� ��������� �������

������� /HDVLQJ�'LHQVW�.I] ���������� ���������� ���������

������� 0LHWH�EHWULHEOLFKH�,QIUDVWUXNW ���������� ���������� ����������

������� *HE�KUHQ ��������� ��������� ������

������� %DQNVSHVHQ�.RVWHQ�GHV�*HOGYHUNHKUV�XQG
.DSLWDOEHVFKDIIXQJ

��������� ��������� �������

������� )DFKVSH]LILVFKH�%HUDWXQJVOHLVWXQJHQ�X� ����������� ����������� �����������

������� 0HVVDJLQJ�%HWULH ���������� ���������� ���������

������� $XIZDQG�I�U�6WHXHUEHUDWXQJ�X LUWVFKDIWVSU�IXQJ ���������� ���������� ���������

������� $XIZDQGVHQWVFKlGLJXQJ�I�U�*UHPL ����������� ����������� �����������

������� =XVFKXVV�9HUEDQGVNDPPHUJUXSSH ����������� ����������� ����������

������� $XIZDQG�I�U�=HLWXQJHQ�XQG�)DFKOLWHU ���������� ���������� ����������

������� 3RUWR�XQG�9HUVDQGNRVW ���������� ���������� ���������

������� 'DWHQ�EHUWUDJXQJV��XQG�9HUDUEHLWXQJVNRVW ���������� ���������� ����������

������� 'DWHQEHVFKDIIXQJVNRVWHQ ��������� ��������� �������

������� 7HOHIRQNRVWHQ ���������� ���������� ����������

������� $PWOLFKH�%HNDQQWPDFKXQJH ���������� ���������� �����������

������� 6WHOOHQDXVVFKUHLEXQJHQ ���������� ���������� �����������

������� 5HLVHNRVWHQ�DO JHPHLQ ���������� ��������� ����������

������� $XIZDQG�I�U�9HUI�JXQJVPLWW ��������� ������� ���������

������� $XIZDQG�I�U�gIIHQWOLFKNHLWVDUEH ����������� ���������� ����������

������� 5HJLRQDOH�3URMHNW ����������� ����������� �����������

������� )DFKYHU|IIHQWOLFKXQJHQ�L��9��PLW�GHQ�)DFKEHUH ���������� ���������� ����������

������� $XIZDQG�I�U�*lVWHEHZLUWXQJ��5HSUlVHQWDWL ���������� ��������� ����������

������� *lVWHEHZLUWXQJ�9HUDQVWDOWXQJVVHUYLF ���������� ���������� ����������

������� 6RQVWLJH�$XI HQGXQJHQ�I�U�5HSUlVHQWDWL ��������� ������� ���������

������� *HVFKHQNH�ELV�� ��������� ��������� ����������

������� *HVFKHQNH��EHU�� ������� ��������� ����������

������� $XIZHQGXQJHQ�I�U�)RUW��X HLWHUELOGXQJ ����������� ���������� ����������

������� 0HHWLQJ��6HPLQDU ���������� ���������� ����������

������� .I]�9HUVLFKHUXQJVEHLWUlJH ��������� ��������� ���������

������� %HLWUlJH�I�U�VRQVWLJH�9HUVLFKHUXQ ���������� ���������� ���������

������� %HLWUlJH� LUWVFKDIWVYHUElQGH��%HUXIVYHUWUHWXQJH ����������� ���������� ����������
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-DKUHVDEVFKOXVV����� $QKDQJ

3RVLWLRQ��� �����$EVFKUHLEXQJHQ

�����������¼ �����������¼ ����������¼

3RVLWLRQ���

�����������¼ �����������¼ ������������¼

�����������¼ �����������¼ ������������¼

�����¼ ����������¼ �����������¼

.RVWHQDUW���������

=XVFK�VVH�DQ�%HWHLOLJXQJVXQWHUQHKPHQ�
)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�,QWHUQDWLRQDO�0DUNHWLQJ�RI�WKH�5HJLRQ �����������¼
.XOWXU5HJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+� ����������¼

5HJLRQDOSDUN�%DOOXQJVUDXP�5KHLQ�0DLQ�*PE+ �����������¼
5HJLRQDOSDUN�5KHLQ0DLQ�6�GZHVW�*PE+ ���������¼

*LJDELWUHJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+ �����������¼

3RVLWLRQ�� �����$EVFKUHLEXQJH $QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

*HVDPW ����������� ����������� ����������

3RVLWLRQ�� $QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

*HVDPW ����������� ����������� ������������

������� ����������� ����������� ������������

������� ����� ���������� �����������

.RVWHQDUW��������

=XVFK�VVH�DQ�%HWHLOLJXQJVXQWHUQHKPH
)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�,QWHUQDWLRQDO�0DUNHWLQJ�RI�WKH� �����������
.XOWXU5HJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+ ����������

5HJLRQDOSDUN�%DOOXQJVUDXP�5KHLQ�0DLQ�* �����������
5HJLRQDOSDUN�5KHLQ0DLQ�6�GZHVW�* ���������

*LJDELWUHJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*P �����������

.RVWHQDUW���������

����������¼

3RVLWLRQ���

�������¼ ����������¼ ����������¼

������¼ ������¼ �������¼

�������¼ ������¼ ��������¼

6RQVWLJH�EHWULHEOLFKH�6WHXHUQ �����¼ ����������¼ ����������¼

=XVFK�VVH�I�U�ODXIHQGH�=ZHFNH�DQ��EULJH�%HUHLFKH

�����$XIZHQGXQJHQ�I�U�=XZ VXQJHQ�XQG�=XVFK�VVH�

LH�EHVRQGHUH�(LQ]HODXIZ

=XVFKXVV�OIG��=ZHFNH�YHUEXQGHQH�8QWHUQHKPHQ��
6RQGHUYHUP|JHQ��%HWHLOLJXQJHQ

�������������6RQVWLJH�RUGHQWOLFKH�$XIZ

(V�HQWVWDQG�LQVJHVDPW�HLQ�0LQGHUDXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ�UG����������¼��(V�ZHUGHQ�+DXVKDOWVUHVWH�
LQ�+|KH�YRQ�UG����������¼�DXV������VRZLH�UG����������¼�DXV������LQ�GDV�+DXVKDOWVMDKU������
YRUJHWUDJHQ���6LHKH�hEHUVLFKW�1U������+DXVKDOWVUHVWH�

'LH�$EZHLFKXQJHQ��$QVDW]�(UJHEQLV��ZHUGHQ�LP�5HFKHQVFKDIWVEHULFKW�.DSLWHO�����*HVFKlIWV�
YHUODXI�HUOlXWHUW�

'DV�(UJHEQLV�HQWVSULFKW�GHP�$EVFKUHLEXQJVODXI�DXV�GHU�$QODJHQEXFKKDOWXQJ��

�����$XIZHQGXQJHQ�I�U� HLVXQJHQ�XQG�=XVFK�V

VRZLH�EHVRQGHUH�(LQ]HODX HQGXQJHQ

=XVFKXVV�OIG��=ZHFNH�YHUEXQGHQH�8QWHUQHK
6RQGHUYHUP|JHQ��%HWHLOLJXQJH

=XVFK�VVH�I�U�ODXIHQGH�=ZHFNH�DQ��EULJH�%H

%HL�GHU�.XOWXU5HJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�ZLUG�DQDORJ�GHU�9RUMDKUH�YHUIDKUHQ��'HU�5HJLRQDOYHUEDQG�
�EHUQLPPW�GDV�*HKDOW�GHU�*HVFKlIWVI�KUHULQ�XQG�N�U]W�GLH�$XV]DKOXQJ�GHV�=XVFKXVVHV�HQWVSUHFKHQG�

=XVFKXVV�DQ�GDV�+HVVLVFKH�6WUHXREVW]HQWUXP

3RVLWLRQ�� �������������6RQVWLJH�RUGHQWOLFKH HQGXQJHQ $QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

*HVDPW ������� ���������� ����������

������� *UXQGVWHXHU ������ ������ �������

������� .)=�6WHXHU ������� ������ ��������

������� 6RQVWLJH�EHWULHEOLFKH�6WHXH ����� ���������� ����������

.RVWHQDUW���������

$EUHFKQXQJ�YRQ�8PVDW]VWHXHU�DXV�GHQ�9RUMDKUHQ�
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-DKUHVDEVFKOXVV����� $QKDQJ

3RVLWLRQ��� ���������)LQDQ]HUWUlJH

����������¼ �����¼ ����������¼

=LQVHQ�DXI�7DJHVJHOGEHVWDQG ����������¼ �����¼ ����������¼

=LQVHQ�DXI�)HVWJHOGDQODJHQ �����¼ �����¼ �����¼

3RVLWLRQ���

���������¼ ����������¼ �����������¼

���������¼ ����������¼ �����������¼

�����¼ �������¼ ��������¼

3RVLWLRQ��� �����$X�HURUGHQWOLFKH�(UWUlJH

��������¼ �����������¼ ����������¼

��������¼ ��������¼ �������¼

��������¼ �����¼ ��������¼

6RQVWLJH�SHULRGHQIUHPGH�(UWUlJH ��������¼ �����������¼ ����������¼

�����¼ ����������¼ ���������¼

(UOlXWHUXQJ�GHV�)LQDQ]HUJHEQLVVHV�LQ�+|KH�YRQ�����������¼��=HLOH����

3RVLWLRQ�� ���������)LQDQ]HUWUl $QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

.RVWHQDUW

*HVDPW ���������� ����� ����������

������� =LQVHQ�DXI�7DJHVJHOGEHVWD ���������� ����� ����������

������� =LQVHQ�DXI�)HVWJHOGDQODJ ����� ����� �����

3RVLWLRQ�� $QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

.RVWHQDUW

*HVDPW ��������� ���������� �����������

������� ��������� ���������� �����������

������� ����� ������� ��������

.RVWHQDUW���������

.RVWHQDUW���������

(UOlXWHUXQJ�GHV�DX�HURUGHQWOLFKHQ�(UJHEQLVVHV�LQ�+|KH�YRQ������������¼��=HLOH����

3RVLWLRQ�� �����$X�HURUGHQWOLFKH�(UWUl $QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

.RVWHQDUW

*HVDPW �������� ����������� ����������

������� �������� �������� �������

������� �������� ����� ��������

������� 6RQVWLJH�SHULRGHQIUHPGH�(UWUl �������� ����������� ����������

������� ����� ���������� ���������

.RVWHQDUW���������

.RVWHQDUW���������

$XIJUXQG�GHU�6LWXDWLRQ�DQ�GHQ�.DSLWDOPlUNWHQ�NRQQWHQ�NHLQH�=LQVHQ�HUZLUWVFKDIWHW�ZHUGHQ�

�����=LQVHQ�XQG�DQGHUH�)LQDQ]DXIZHQGX

%DQN]LQVHQ

=LQVHQ�I�U�VRQVWLJH�9HUELQGOLFKNHL

(V�HQWVWDQGHQ�9HUZDKUHQWJHOWHU�LP�5DKPHQ�GHU�*HOGDQODJHQ��

(V�HQWVWDQG�=LQVDXIZDQG�LP�5DKPHQ�GHU�%HULFKWLJXQJ�HLQHU�6WHXHUHUNOlUXQJ�

(UWUlJH�DXV�GHU�9HUlX�HUXQJ�YRQ�9HUP|
JHJHQVWlQGHQ��EHU���

(UWUlJH�DXV�GHU�9HUlX�HUXQJ
9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHQ�XQWHU���

6RQVWLJH�DX�HURUGHQWOLFKH�(UWUl

9HUNDXI�YRQ�GUHL�JHEUDXFKWHQ�0RELOWHOHIRQHQ�
.RVWHQDUW���������
+LHU�HUIROJWH�X��D��GLH�9HUEXFKXQJ�YRQ�QLFKW�YHUEUDXFKWHQ�)UDNWLRQVPLWWHOQ��GHU�(UVWDWWXQJ�]X�YLHO�
JH]DKOWHU�%HLWUlJH�GXUFK�GLH�.�QVWOHUVR]LDONDVVH�XQG�GLH�(UVWDWWXQJ�YRQ�0LHWQHEHQNRVWHQ�DXV�
9RUMDKUHQ�GXUFK�GHQ�9HUPLHWHU��(UVWDWWXQJ�YRQ�6WHXHUQ���

(V�HUIROJWH�GLH�9HUEXFKXQJ�YRQ�$U]QHLPLWWHOUDEDWW��

3RVLWLRQ��
�����$X�HURUGHQWOLFK

$XIZHQGXQJHQ
$QVDW] (UJHEQLV $EZHLFKXQJ

.RVWHQDUW

*HVDPW ����� ���������� �����������

������� $X�HUSODQPl���$EVFKUHLEXQJ�DXI�)LQ DQODJHQ ����� ��������� ����������

������� $EJDQJ�YRQ�6DFKDQODJ ����� ��������� ����������

������� 3HULRGHQIUHPGH�$XIZHQGXQJH ����� ���������� �����������

.RVWHQDUW���������
%HL�GHU�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�,QWHUQDWLRQDO�0DUNHWLQJ�RI�WKH�5HJLRQ�HUIROJWH�HLQH�
DX�HUSODQPl�LJH�$EVFKUHLEXQJ�GHV�%HWHLOLJXQJVZHUWHV��

.RVWHQDUW���������
$EJDQJ�YRQ�6DFKDQODJHQ��GLH�QRFK�HLQHQ�5HVWEXFKZHUW�KDWWHQ�XQG�YHUVFKURWWHW�ZXUGHQ�

.RVWHQDUW���������
'LH�$EUHFKQXQJ�HLQHV�%HLWUDJHV�I�U�HLQHQ�9HUVRUJXQJVHPSIlQJHU�DQ�GLH�9HUVRUJXQJVNDVVH��
1DFK]DKOXQJ�YRQ�8PVDW]VWHXHU�DQ�GDV�)LQDQ]DPW�XQG�DQGHUH�SHULRGHQIUHPGH�$XIZHQGXQJHQ�

3RVLWLRQ���
�����$X�HURUGHQWOLFKH�

�����¼ ����������¼ �����������¼

�����¼ ���������¼ ����������¼

$EJDQJ�YRQ�6DFKDQODJHQ �����¼ ���������¼ ����������¼

3HULRGHQIUHPGH�$XIZHQGXQJHQ �����¼ ����������¼ �����������¼

$X�HUSODQPl���$EVFKUHLEXQJ�DXI�)LQDQ]

(UWUlJH�DXV�GHU�9HUlX�HUXQJ�YRQ�
9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHQ�XQWHU�����¼

�����=LQVHQ�XQG�DQGHUH�)LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

(UWUlJH�DXV�GHU�9HUlX�HUXQJ�YRQ�9HUP|JHQV��
JHJHQVWlQGHQ��EHU�����¼

6RQVWLJH�DX�HURUGHQWOLFKH�(UWUlJH

=LQVHQ�I�U�VRQVWLJH�9HUELQGOLFKNHLWHQ
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-DKUHVDEVFKOXVV�������������������������������������������������������������������������������������������$QKDQJ�
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����(UOlXWHUXQJHQ�]X�3RVWHQ�GHU�)LQDQ]UHFKQXQJ�

'LH�)LQDQ]UHFKQXQJ�KDW�GDV�=LHO��PLWWHOV�GHU�$EELOGXQJ�YRQ�(LQ]DKOXQJV��XQG�$XV�
]DKOXQJVVWU|PHQ�� HLQ� GHQ� WDWVlFKOLFKHQ� 9HUKlOWQLVVHQ� HQWVSUHFKHQGHV� %LOG� GHU� )L�
QDQ]ODJH�]X�YHUPLWWHOQ��

3RVLWLRQ����±�3ULYDWUHFKWOLFKH�/HLVWXQJVHQWJHOWH�XQG��
3RVLWLRQ� ��� ±�6RQVWLJH� RUGHQWOLFKH� (LQ]DKOXQJHQ�XQG� VRQVWLJH� DX�HURUGHQWOL�
FKH�(LQ]DKOXQJHQ��GLH�VLFK�QLFKW�DXV�,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW�HUJHEHQ�
'LHVH�3RVLWLRQHQ�VLQG�LP�:HVHQWOLFKHQ�YHUJOHLFKEDU�PLW�GHQ�3RVLWLRQHQ���XQG����GHU�
(UJHEQLVUHFKQXQJ�XQG�VWHOOHQ�GHUHQ�=DKOXQJVIOXVV�GDU��(V�KDQGHOW� VLFK�KLHUEHL� XP
/HLVWXQJHQ��GLH�'ULWWHQ� LQ�5HFKQXQJ�JHVWHOOW�ZXUGHQ��%HL�0LHWHQ��%HZLUWXQJHQ��1H�
EHQHUO|VH�EHL�GHU�9HUPLHWXQJ�NRQQWHQ�DXIJUXQG�GHU�3DQGHPLHVLWXDWLRQ�GLH�JHSODQWHQ�
(UWUlJH�QLFKW�HUUHLFKW�ZHUGHQ��:HLWHUKLQ�IDOOHQ�(LQ]DKOXQJHQ�YRQ�%HDPWHQ��%HVFKlI�
WLJWHQ��5HQWQHUQ�XQG�3HQVLRQlUHQ�YRQ�%HLWUlJHQ�JHPl�����D�+%HLK92�X��D��DQ��$X�
�HUGHP�ZXUGHQ�DX�HURUGHQWOLFKH�(UWUlJH�HU]LHOW��X��D��$EUHFKQXQJ�GHV�9RUMDKUHVEHL�
WUDJHV�GHU�.�QVWOHUVR]LDONDVVH���(LQ]DKOXQJHQ�JHVDPW������������¼��

3RVLWLRQ����±�.RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ�XQG��HUVWDWWXQJHQ�
,Q�GLHVHU�3RVLWLRQ�ZXUGHQ������������¼�HLQJH]DKOW��]��%��(UVWDWWXQJHQ�GHU�3HUVRQDO�
NRVWHQ� I�U� GLH�%HVHW]XQJ� GHV�(PSIDQJV��*HVFKlIWVEHVRUJXQJ� GHV� )UDQNIXUW5KHLQ�
0DLQ�H��9����9HUHLQ�]XU�)|UGHUXQJ�GHU�6WDQGRUWHQWZLFNOXQJ��I�U�GDV�(XURSDE�UR��GDV�
,QWHUQDWLRQDO�2IILFH��GLH�6WUHXREVW�6FKOHLIHQ�X��D���HQWVSULFKW�3RVLWLRQ���GHU�(UJHEQLV�
UHFKQXQJ���

3RVLWLRQ����±�6WHXHUQ�XQG�VWHXHUlKQOLFKH�(UWUlJH�HLQVFKOLH�OLFK�(UWUlJH�DXV�
JHVHW]OLFKHQ�8PODJHQ��
9HUEDQGVXPODJH��'LH�(LQ]DKOXQJ����������������¼��HQWVSULFKW�3RVLWLRQ���GHU�(UJHE�
QLVUHFKQXQJ��

3RVLWLRQ����±�=XZHLVXQJHQ�XQG�=XVFK�VVH�I�U�ODXIHQGH�=ZHFNH�XQG�DOOJHPHL�
QH�8PODJHQ�
'LH�3RVLWLRQ�ZHLVW�GLH�HUKDOWHQHQ�=XZHLVXQJHQ�XQG�=XVFK�VVH��X��D��I�U�GLH�)|UGHU�
SURMHNWH�5KLQH�$OSLQH�,QWHJUDWHG�DQG�6HDPOHVV�7UDYHO�&KDLQ��5$,6(�,7��XQG�5DXP�
I�U� PRGHUQH� 0RELOLWlW� �5$02�� XQG� GHQ� (XURSlLVFKHQ� 9HUEXQG� I�U� WHUULWRULDOH� =X�
VDPPHQDUEHLW��(97=��DXV��

3RVLWLRQ����±�=LQVHQ�XQG�VRQVWLJH�)LQDQ]HLQ]DKOXQJHQ�
(V�HUIROJWHQ�NHLQH�=DKOXQJVHLQJlQJH�YRQ�=LQVHUWUlJHQ�DXV�GHU�$QODJH�YRQ�)HVW��XQG�
7DJHVJHOG�DXIJUXQG�GHU�6LWXDWLRQ�DP�.DSLWDOPDUNW��HQWVSULFKW�3RVLWLRQ����GHU�(UJHE�
QLVUHFKQXQJ����

3RVLWLRQ� ��� ±�6RQVWLJH� RUGHQWOLFKH� (LQ]DKOXQJHQ�XQG� VRQVWLJH� DX�HURUGHQWOL�
FKH�(LQ]DKOXQJHQ��GLH�VLFK�QLFKW�DXV�,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW�HUJHEHQ�
(LQ]DKOXQJHQ�HUIROJWHQ�X��D�� DXV�GHU�$EUHFKQXQJ�GHU�0LHWQHEHQNRVWHQ��HLQHV *XW�
KDEHQV�EHL�GHU�.�QVWOHUVR]LDONDVVH�XQG�DXV�$U]QHLPLWWHOUDEDWW��

3RVLWLRQ����±�6XPPH�GHU�(LQ]DKOXQJHQ�DXV�ODXIHQGHU�9HUZDOWXQJVWlWLJNHLW�
,QVJHVDPW�HQWVWDQGHQ�(LQ]DKOXQJHQ�LQ�+|KH�YRQ���������������¼�
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3RVLWLRQ����±�3HUVRQDODXV]DKOXQJHQ�XQG��
3RVLWLRQ����±�9HUVRUJXQJVDXV]DKOXQJHQ�
'HU�*HVDPWSHUVRQDODXIZDQG�LVW�PLW�GHQ�3RVLWLRQHQ����XQG����GHU�(UJHEQLVUHFKQXQJ�
]X� YHUJOHLFKHQ��'LH� )LQDQ]UHFKQXQJ�ZHLVW� ��������������� ¼ XQG� GLH�(UJHEQLVUHFK�
QXQJ���������������¼�DXV��'LH�'LIIHUHQ]�UHVXOWLHUW�X��D��DXV�GHQ�]DKOXQJVXQZLUNVD�
PHQ�5�FNVWHOOXQJV]XI�KUXQJHQ�XQG��DXIO|VXQJHQ�VRZLH�GHU�YRUIlOOLJHQ�=DKOXQJ�GHU
%HDPWHQEHVROGXQJ�I�U����������

3RVLWLRQ����±�$XV]DKOXQJHQ�I�U�6DFK��XQG�'LHQVWOHLVWXQJHQ��
9HUJOHLFKEDU� PLW� GHU� 3RVLWLRQ� ��� LQ� GHU� (UJHEQLVUHFKQXQJ�� 'LIIHUHQ]HQ� HQWVWDQGHQ�
GXUFK�MDKUHV�EHUJUHLIHQGH�=DKOXQJVIO�VVH��

3RVLWLRQ����±�$XV]DKOXQJHQ�I�U�=XZHLVXQJHQ�XQG�=XVFK�VVH�
$Q�*HVHOOVFKDIWHU]XVFK�VVHQ�XQG�GHU�=XVFKXVV�I�U�GDV�6WUHXREVW]HQWUXP�ZXUGHQ��
������������¼�JH]DKOW��HQWVSULFKW�3RVLWLRQ����GHU�(UJHEQLVUHFKQXQJ���

3RVLWLRQ����±�=LQVHQ�XQG�lKQOLFKH�$XV]DKOXQJHQ�
(V�ZXUGHQ�9HUZDKUHQWJHOWH�DQ�*HOGLQVWLWXWH�LQ�+|KH�YRQ������������¼�JH]DKOW��

3RVLWLRQ����±�6RQVWLJH�RUGHQWOLFKH�$XV]DKOXQJHQ�XQG�VRQVWLJH�DX�HURUGHQWOL�
FKH�$XV]DKOXQJHQ��GLH�VLFK�QLFKW�DXV�,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW�HUJHEHQ�
8QWHU�GLHVH�3RVLWLRQ� IlOOW�GHU�=DKOXQJVIOXVV� I�U�6WHXHU�$EJDEHQ�VRZLH� I�U�SHULRGHQ�
IUHPGH��]DKOXQJVZLUNVDPH�$XIZHQGXQJHQ��

3RVLWLRQ����±�6XPPH�$XV]DKOXQJHQ�DXV�ODXIHQGHU�9HUZDOWXQJVWlWLJNHLW�
,QVJHVDPW�HQWVWDQGHQ�$XV]DKOXQJHQ�LQ�+|KH�YRQ ±��������������¼�

3RVLWLRQ����±�=DKOXQJVPLWWHO�EHUVFKXVV� ��=DKOXQJVPLWWHOEHGDUI�DXV� ODXIHQGHU�
9HUZDOWXQJVWlWLJNHLW��
'HU�)LQDQ]PLWWHOEHVWDQG�ZHLVW� DXV� ODXIHQGHU�9HUZDOWXQJVWlWLJNHLW� HLQ� QHJDWLYHV�(U�
JHEQLV��=DKOXQJVPLWWHOEHGDUI��LQ�+|KH�YRQ�������������¼�DXV���

,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW�

3RVLWLRQ����±�(LQ]DKOXQJHQ� DXV�$EJlQJHQ� YRQ�9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHQ�GHV�
6DFKDQODJHYHUP|JHQV�XQG�GHV�LPPDWHULHOOHQ�9HUP|JHQV�
9HUNDXI�YRQ�GUHL�JHEUDXFKWHQ�0RELOWHOHIRQHQ��(LQ]DKOXQJVEHWUDJ���������¼�

3RVLWLRQ����±�6XPPH�(LQ]DKOXQJHQ�DXV�,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW�
6LHKH�3RVLWLRQ�����

3RVLWLRQ����±�$XV]DKOXQJHQ�I�U�GHQ�(UZHUE�YRQ�*UXQGVW�FNHQ�XQG�*HElXGHQ�
$QEULQJHQ�HLQHV�3URILOVFKULIW]XJHV�LP�$X�HQEHUHLFK�GHV�+DXVHV�GHU�5HJLRQ�XQG�%H�
VFKDIIXQJ�HLQHU�5DGSDUNDQODJH�LQ�+|KH�YRQ������������¼�

3RVLWLRQ���� ±�$XV]DKOXQJHQ� I�U� ,QYHVWLWLRQHQ� LQ�GDV�VRQVWLJH�6DFKDQODJHYHU�
P|JHQ�XQG�LPPDWHULHOOH�$QODJHYHUP|JHQ�
(V�HUIROJWHQ� ,QYHVWLWLRQVDXV]DKOXQJHQ� LQ�+|KH� YRQ� �����������¼ X�� D�� I�U� %HVFKDI�
IXQJHQ�YRQ�0RELOLDU��('9�$XVVWDWWXQJ�XQG�HLQHV�(OHNWURIDKUUDGHV��
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3RVLWLRQ����±�$XV]DKOXQJHQ�I�U�,QYHVWLWLRQHQ�LQ�GDV�)LQDQ]DQODJHYHUP|JHQ�
'LH� $XV]DKOXQJ� DQ� GLH� .RPPXQDOEHDPWHQ�9HUVRUJXQJVNDVVH� I�U� GLH� %HDPWHQ�
9HUVRUJXQJVU�FNODJH�HUIROJWH� LQ�+|KH YRQ� �����������¼ �3ODQDQVDW]� �����������¼��
:HLWHUKLQ�HUIROJWH�HLQH�$XV]DKOXQJ�LQ�GDV�6WDPPNDSLWDO�GHU�*LJDELWUHJLRQ�)UDQNIXUW�
5KHLQ0DLQ�LQ�+|KH�YRQ�����������¼��

3RVLWLRQ����±�6XPPH�$XV]DKOXQJHQ�DXV�,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW�
,QVJHVDPW�ZXUGHQ�������������¼�DQ�,QYHVWLWLRQVDXV]DKOXQJHQ�JHOHLVWHW��

3RVLWLRQ� ��� ±� =DKOXQJVPLWWHO�EHUVFKXVV� �� =DKOXQJVPLWWHOEHGDUI� DXV� ,QYHVWLWL�
RQVWlWLJNHLW�
'LH�'LIIHUHQ]�DXV�GHU�6XPPH�DOOHU�(LQ��XQG�$XV]DKOXQJHQ�I�U� ,QYHVWLWLRQHQ�XQG�I�U�
)LQDQ]DQODJHQ�HUJLEW�GHQ�=DKOXQJVPLWWHOEHGDUI�DXV�,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW� LQ�+|KH�YRQ�
±�����������¼�

3RVLWLRQ����±�=DKOXQJVPLWWHO�EHUVFKXVV���=DKOXQJVPLWWHOEHGDUI�
$XV� GHP� =DKOXQJVPLWWHOEHGDUI� DXV� 9HUZDOWXQJVWlWLJNHLW� XQG� ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW�
HUJLEW�VLFK�HLQ�*HVDPWEHWUDJ�LQ�+|KH�YRQ�������������¼��

3RVLWLRQ����±�+DXVKDOWVXQZLUNVDPH�(LQ]DKOXQJHQ�
3RVLWLRQ����±�+DXVKDOWVXQZLUNVDPH�$XV]DKOXQJHQ�
3RVLWLRQ����±�=DKOXQJVPLWWHO�EHUVFKXVV���=DKOXQJVPLWWHOEHGDUI�DXV�KDXVKDOWV�
XQZLUNVDPHQ�=DKOXQJVYRUJlQJHQ�
,Q�GHQ�3RVLWLRQHQ����XQG����HUIROJW�GLH�$EZLFNOXQJ�YRQ�.DVVHQJHVFKlIWHQ�I�U�'ULWWH�
�]��%��$EUHFKQXQJ�YRQ� 9RUVFK�VVHQ�� -RE�7LFNHW��%XFKXQJHQ YRQ�5�FN�� XQG� ,UUOlX�
IHUQ���(V�ZLUG�HLQ�=DKOXQJVPLWWHO�EHUVFKXVV�LQ�+|KH�YRQ�����������¼�DXVJHZLHVHQ��

3RVLWLRQ����±�9HUlQGHUXQJ�GHV�%HVWDQGHV�DQ�=DKOXQJVPLWWHOQ�
,P�+DXVKDOWVMDKU�HQWVWHKW�HLQ�=DKOXQJVPLWWHOEHGDUI� LQ�+|KH�YRQ� ������������¼��'HU�
%HVWDQG� YHUPLQGHUW� VLFK� YRP�(QGH� GHV�+DXVKDOWVMDKUHV� ����� YRQ� ������������� ¼
]XP�(QGH�GHV�+DXVKDOWVMDKUHV������DXI��������������¼��VLHKH�3RVLWLRQ�������
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����6RQVWLJH�$QJDEHQ�

5HFKWOLFKH�XQG�ZLUWVFKDIWOLFKH�*UXQGODJHQ�GHV�5HJLRQDOYHUEDQGHV��
)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�

$P������������EHVFKORVV�GHU�+HVVLVFKH�/DQGWDJ�GDV�$UWLNHOJHVHW]��EHU�GLH�0HWUR�
SROUHJLRQ )UDQNIXUW�5KHLQ�0DLQ� �0HWURSRO*� ��*9%O�� ,� 6�� ������*HPl�� �� ��� LVW� GDV�
*HVHW]� ELV� ]XP� ����������� EHIULVWHW�� 'HU� 5HJLRQDOYHUEDQG� )UDQNIXUW5KHLQ0DLQ� LVW�
HLQH .|USHUVFKDIW� GHV� |IIHQWOLFKHQ� 5HFKWV�� (U� EHVLW]W� GLH� 'LHQVWKHUUHQIlKLJNHLW���

'DV� +DXV� GHU� 5HJLRQ� EHILQGHW� VLFK� LQ� GHU� 3RVWVWUD�H� ��� LQ� )UDQNIXUW� DP� 0DLQ��

$P������������ZDUHQ�����������(LQZRKQHU� LP�9HUEDQGVJHELHW�JHPHOGHW��'DV�*H�
ELHW�XPIDVVW�HLQH�)OlFKH�YRQ���������TNP���

,P� /DXIH� GHV� -DKUHV� ����� KDEHQ� GLH� 6WDGW� 1LGGD� VRZLH� GLH� *HPHLQGHQ� (FK]HOO��
*ODXEXUJ�� /LPHVKDLQ� XQG� 5DQVWDGW� LKUHQ� %HLWULWW� ]XP� 5HJLRQDOYHUEDQG� )UDQNIXUW�
5KHLQ0DLQ� JHPl�� �� �� $EV�� �� 0HWURSRO*� PLW� DXIVLFKWVEHK|UGOLFKHU� *HQHKPLJXQJ�
HUNOlUW��GHU�]XP������������ZLUNVDP�ZXUGH��,QVJHVDPW�KDW�GHU�5HJLRQDOYHUEDQG����
0LWJOLHGHU��

)�U� GLH� :LUWVFKDIWVI�KUXQJ� JHOWHQ PLW� HLQLJHQ� $XVQDKPHQ� GLH� %HVWLPPXQJHQ� GHV�
6HFKVWHQ�7HLOV�GHU�+HVVLVFKHQ�*HPHLQGHRUGQXQJ�������0HWURSRO*���

'HU]HLW�ZLUG�GLH�5HFKWVDXIVLFKW�YRP�+HVVLVFKHQ�0LQLVWHULXP�GHV�,QQHUQ�XQG�I�U�6SRUW�
DXVJHI�KUW��

2UJDQH�XQG�9HUWUHWXQJVEHIXJQLV��

2UJDQH� GHV� 5HJLRQDOYHUEDQGHV� VLQG� GLH� 9HUEDQGVNDPPHU� XQG� GHU� 5HJLRQDOYRU�
VWDQG���

'LH�9HUEDQGVNDPPHU�

'LH�0LWJOLHGHU�GHV�5HJLRQDOYHUEDQGHV�HQWVHQGHQ� MH� HLQH�ZHLVXQJVJHEXQGHQH�9HU�
WUHWHULQ�RGHU�HLQHQ�ZHLVXQJVJHEXQGHQHQ�9HUWUHWHU�LQ�GLH�9HUEDQGVNDPPHU��'LH�9HU�
WUHWHULQ�RGHU�GHU�9HUWUHWHU�GHU�6WDGW�)UDQNIXUW�DP�0DLQ�KDW�]Z|OI��GHU�6WDGW�2IIHQEDFK�
DP�0DLQ�YLHU��GHU�6WDGW�+DQDX�GUHL��GHU�6WlGWH�PLW�PHKU�DOV��������(LQZRKQHUQ��%DG�
+RPEXUJ�Y�G�+|KH�XQG�5�VVHOVKHLP�� MH�]ZHL�6WLPPHQ�XQG�GLH�DQGHUHQ�6WlGWH�XQG�
*HPHLQGHQ�MH�HLQH�6WLPPH��+LHUDXV�HUJHEHQ�VLFK�]XP�-DKUHVHQGH����6WLPPHQ��

'LH� 9HUWUHWHULQQHQ� RGHU� 9HUWUHWHU� ZHUGHQ� YRQ� GHQ� 9HUWUHWXQJVN|USHUVFKDIWHQ� GHU�
9HUEDQGVPLWJOLHGHU�JHZlKOW��ZlKOEDU�VLQG�QXU�0LWJOLHGHU�LKUHU�2UJDQH��)�U�MHGH�9HU�
WUHWHULQ�RGHU�MHGHQ�9HUWUHWHU�VLQG�HLQH�6WHOOYHUWUHWXQJ�XQG�HLQH�ZHLWHUH�6WHOOYHUWUHWXQJ�
]X�ZlKOHQ��

'LH�:DKO]HLW�GHU�NRPPXQDOHQ�9HUWUHWXQJVN|USHUVFKDIWHQ�EHWUlJW�JHPl�������+*2�
I�QI�-DKUH���
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*UXSSHQ� 6WDQG������������

,P�-DKU������LVW�%�UJHUPHLVWHULQ�,ULV�6FKU|GHU�ELV������������9RUVLW]HQGH�GHU�9HUEDQGV�
NDPPHU�XQG�%�UJHUPHLVWHULQ�/HQD�+HUJHW�8PVRQVW�DE������������9RUVLW]HQGH�GHU�9HU�
EDQGVNDPPHU��

'LH�=XVDPPHQVHW]XQJ�GHU�9HUEDQGVNDPPHU��

*UXSSHQ 6WDQG�����������
��9HUWUHWHU� 6WLPPHQ

��*UXSSH�63'�*UXSSH�63' �� ��
���*UXSSH�&'8 �� ��
���*UXSSH�*U�Q� �� ��
��*UXSSH�8QDEKlQJLJH�*UXSSH�8QDEKlQJLJH � �
���*HVDPW �� ��

�

�
0LWJOLHG�

,Q�GHU�QDFKIROJHQGHQ�$XIVWHOOXQJ�LVW�EHL�SHUVRQHOOHQ�:HFKVHOQ�QDFK�GHU�.RPPXQDOZDKO�GDV�
(QGH�E]Z��GHU�$QIDQJ�GHU�/HJLVODWXUSHULRGH�I�U�GLH�9HUEDQGVNDPPHU�XQG�EHL�ZHLWHUHQ�SHU�
VRQHOOHQ�:HFKVHOQ�GHU�7DJ�GHU�:DKO�GXUFK�GLH�*HPHLQGHYHUWUHWXQJ�E]Z��6WDGWYHURUGQHWHQ�
YHUVDPPOXQJ�DQJHJHEHQ��

0LWJOLHG 6WHOOYHUWUHWXQJ�6WHOOYHUWUHWXQJ :HLWHUH�6WHOOYHUWUHWXQJ�:HLWHUH�6WHOOYHUWUHWXQJ

���6WDGW�%DG�+RPEXUJ�Y�G�+|KH
$OH[DQGHU�+HWMHV�
2EHUE�UJHUPHLVWHU�

(ONH�%DUWK�
�

'U��$OIUHG�(W]URGW�
WHQYRUVWHKHU�

$OH[DQGHU�+HWMH
2EHUE�UJHUPHLVWHU

(ONH�%DUW
6WDGWYHURUGQHWH

'U��$OIUHG�(W]UR
6WDGWYHURUGQHWHQYRUVWHKHU
���6WDGW�%DG�1DXKHLP

.ODXV�.UH��
%�UJHUPHLVWHU�
ELV������������

UHG�-RUGLV�
WHU�

DE������������

0DUNXV�3KLOLSS�
WHU�

ELV������������
-RDFKLP�/RU\FK�

WHU�
DE������������

UHG�-RUGLV�
WHU�

ELV������������
1DWDOLH�3DZOLN�

�
DE������������

.ODXV�.UH
%�UJHUPHLVWHU
ELV����������
0DQIUHG�-RUGL
6WDGWYHURUGQHWHU
DE����������

0DUNXV�3KLOLS
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
-RDFKLP�/RU\F
6WDGWYHURUGQHWHU
DE����������

0DQIUHG�-RUGL
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
1DWDOLH�3DZOL
6WDGWYHURUGQHWH
DE����������
���6WDGW�%DG�6RGHQ�DP�7DXQXV

��

'U��)UDQN�%ODVFK�
%�UJHUPHLVWHU�

*HUG�(O]HQKHLPHU�
WHU�

ELV������������
)UDQN� ULHG�2WWHUV�

WHU�

'U��)UDQN�%ODV
%�UJHUPHLVWHU

*HUG�(O HQKHLPHU
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
)UDQN :LOIULHG�2WWHU
6WDGWYHURUGQHWHU
DE�����������

0DWWKLDV�.|KOHU�
6WDGWYHURUGQHWHU�
ELV������������
6YHQ�+DKQHO�
6WDGWYHURUGQHWHU�
DE�����������
��6WDGW�%DG�9LOEHO�6WDGW�%DG�9LOE
XQEHVHW]W�
6HEDVWLDQ�:\VRFNL�
6WDGWUDW�
DE������������

�

'U��7KRPDV�6W|KU�
�

-|UJ�8ZH�+DKQ�
WHU�

ELV������������
'U��%HUQG�+LHOVFKHU�

WHU�

'U��7KRPDV�6W|
%�UJHUPHLVWHU

-|UJ�8ZH�+DK
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
'U��%HUQG�+LHOVFK
6WDGWYHURUGQHWHU
DE�����������

XQEHVHW]W
6HEDVWLDQ� \VRFNL
6WDGWUDW
DE�����������

���*HPHLQGH�%LVFKRIVKHLP
+HOPXW�6FKPLG�
%HLJHRUGQHWHU�
ELV������������
6\OYLD�=ZLFN�
*HPHLQGHYHUWUHWHULQ�
DE������������

5HLQKROG�5RWKHQEXUJHU�
(UVWHU�%HLJHRUGQHWHU�
ELV������������
&KULVWLDQ�:HLQHUWK�
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ELV����������
-|UJ�(��+HLQ]
(UVWHU�6WDGWUD
DE����������
���*HPHLQGH�5RFNHQEHUJ
3HWHU�'DQ]�
%HLJHRUGQHWHU�
ELV������������
XQEHVHW]W�
DE������������

�

UHG� W]�
�

.DWKDULQD�-XQJ�
%HLJHRUGQHWH�
ELV������������
3HWHU�'DQ]�
%HLJHRUGQHWHU�

0DQIUHG :HW]
%�UJHUPHLVWHU

.DWKDULQD�-XQ
%HLJHRUGQHWH
ELV����������
3HWHU�'DQ
%HLJHRUGQHWHU
DE�����������

3HWHU�'DQ
%HLJHRUGQHWHU
ELV����������
XQEHVHW]W
DE�����������

���*HPHLQGH�5RGHQEDFK

�

.ODXV�6FKHMQD�
�

+HOPXW�6FKZLQGW�
(UVWHU�%HLJHRUGQHWHU�

+HLNH�/LQN�
%HLJHRUGQHWH�
ELV������������
5LFKDUG�8KO�
%HLJHRUGQHWHU�

.ODXV�6FKHMQ
%�UJHUPHLVWHU

+HOPXW�6FKZLQG
(UVWHU�%HLJHRUGQHWH

+HLNH�/LQ
%HLJHRUGQHWH
ELV����������
5LFKDUG�8K
%HLJHRUGQHWHU
DE�����������
���6WDGW�5RGJDX

-�UJHQ�+RIIPDQQ�
%�UJHUPHLVWHU�

%HUQKDUG�YRQ�GHU�$X�
WHU�

ELV������������
0LFKDHO�6FK��OHU�
(UVWHU�6WDGWUDW�
DE������������

5DOI�.XQHUW�
WHU�

ELV������������
UQHU�.UHPHLHU�

WHU�
DE������������

-�UJHQ�+RIIPDQ
%�UJHUPHLVWHU

%HUQKDUG�YRQ�GHU
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
0LFKDHO�6FK��OH
(UVWHU�6WDGWUD
DE����������

5DOI�.XQHU
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
:HUQHU�.U PHLHU
6WDGWYHURUGQHWHU
DE����������
���6WDGW�5|GHUPDUN

-|UJ�5RWWHU�
�

$QGUHD�6FK�OQHU�
(UVWH�6WDGWUlWLQ�
ELV������������
6WHIDQ�*HUO�

WHU�
DE������������

6WHIDQ�*HUO�
WHU�

ELV������������
$QGUHD�6FK�OQHU�
(UVWH�6WDGWUlWLQ�
DE������������

-|UJ�5RWWH
%�UJHUPHLVWHU

$QGUHD�6FK�OQH
(UVWH�6WDGWUlWL
ELV����������
6WHIDQ�*HU
6WDGWYHURUGQHWHU
DE����������

6WHIDQ�*HU
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
$QGUHD�6FK�OQH
(UVWH�6WDGWUlWL
DE����������
���*HPHLQGH�5RQQHEXUJ

���
$QGUHDV�+R �$QGUHDV�+ IPDQQ
%�UJHUPHLVWHU

+HLGUXQ�+HQ]�
(UVWH�%HLJHRUGQHWH

5RODQG�5HLGHO�
*HPHLQGHYHUWUHWHU
���6WDGW�5RVEDFK�Y�G�+|KH

HQ�0DDU�
%�UJHUPHLVWHU�

+HUEHUW�6HH�
6WDGWUDW�
ELV������������
-|UJ�(JHUWHU�

WHU�
DE������������

OWHU�6RII�
WHU�

ELV������������
+HLQ]�6LOO�
6WDGWUDW�
DE������������

6WHIIHQ�0DD
%�UJHUPHLVWHU

+HUEHUW�6H
6WDGWUDW
ELV����������
-|UJ�(JHUWH
6WDGWYHURUGQHWHU
DE����������

:DOWHU�6RI
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
+HLQ]�6LO
6WDGWUDW
DE�����������
���6WDGW�5�VVHOVKHLP

�

-RDFKLP� OF]XFK�
WHU�

ELV������������
$QMD�(FNKDUGW�

�
�

&KULVWLDQ�9RJW�
WHU�

RUVWHQ�:HEHU�
WHU�

ELV������������
6WHSKDQ�%HUQKDUG�

WHU�

&KULVWLDQ�9RJ
6WDGWYHURUGQHWHU

7KRUVWHQ� HEHU
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
6WHSKDQ�%HUQKDU
6WDGWYHURUGQHWHU
DE�����������

-RDFKLP :DOF]XFK
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
$QMD�(FNKDUG
6WDGWYHURUGQHWH
DE�����������
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�
��*HPHLQGH�6FKPLWWHQ �

0DUFXV�.LQNHO�
%�UJHUPHLVWHU�
ELV������������
XQEHVHW]W�
ELV������������
-XOLD�.U�JHUV�
%�UJHUPHLVWHULQ�
DE������������

+DQV�.LOE�
*HPHLQGHYHUWUHWHU�
ELV������������
0DWWKLDV�.OXEHU�
*HPHLQGHYHUWUHWHU�
DE������������

&KULVWLDQ�6FKUHLWHU�
*HPHLQGHYHUWUHWHU�
ELV������������
5DOI�%LER�
%HLJHRUGQHWHU�
DE������������

0DUFXV�.LQNH
%�UJHUPHLVWHU
ELV����������
XQEHVHW]W
ELV����������
-XOLD�.U�JHU
%�UJHUPHLVWHULQ
DE����������

+DQV�.LO
*HPHLQGHYHUWUHWHU
ELV����������
0DWWKLDV�.OXEH
*HPHLQGHYHUWUHWHU
DE����������

&KULVWLDQ�6FKUHLWH
*HPHLQGHYHUWUHWHU
ELV����������
5DOI�%LE
%HLJHRUGQHWHU
DE�����������

���*HPHLQGH�6FK|QHFN
$QNH�3 LO�

�

�

&RUQHOLD�5�FN�
%�UJHUPHLVWHULQ�

.RQUDG�-XQJ�
*HPHLQGHYHUWUHWHU�
ELV������������
&DULQD�: HU�
*HPHLQGHYHUWUHWHULQ�

&RUQHOLD�5�F
%�UJHUPHLVWHULQ

.RQUDG�-XQ
*HPHLQGHYHUWUHWHU
ELV����������
&DULQD� DFNHU
*HPHLQGHYHUWUHWHULQ
DE�����������

$QNH� IHLO
*HPHLQGHYHUWUHWHULQ

��6WDGW�6FKZDOEDFK�DP�7DXQXV
$OH[DQGHU�,PPLVFK�
%�UJHUPHLVWHU�

XQEHVHW]W�
ELV������������
$[HO�)LQN�

WHU�
DE������������

&ODXGLD�(VFKERUQ�
�

$OH[DQGHU�,PPLVF
%�UJHUPHLVWHU

XQEHVHW]W
ELV����������
$[HO�)LQ
6WDGWYHURUGQHWHU
DE����������

&ODXGLD�(VFKERU
6WDGWYHURUGQHWH

���6WDGW�6HOLJHQVWDGW

�

5HQq�5RFN��0G/�
WHU�

'U��'DQLHOO�%DVWLDQ�
%�UJHUPHLVWHU�

5ROI�:HQ]HO�
WHU�

ELV������������
'U��,QJ��5LFKDUG�*HRUJL�

WHQYRUVWHKHU�

5HQq�5RF ��0G
6WDGWYHURUGQHWHU

'U��'DQLHOO�%DVWL
%�UJHUPHLVWHU

5ROI� HQ]HO
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
'U��,QJ��5LFKDUG�*HR
6WDGWYHURUGQHWHQYRUVWHKHU
DE�����������
���6WDGW�6WHLQEDFK��7DXQXV�

/DUV�.QREORFK�
(UVWHU�6WDGWUDW�
ELV������������
'U��6WHIDQ�1DDV�

WHU�
YRQ������������ELV������������
/DUV�.QREORFK�
(UVWHU�6WDGWUDW�
DE������������

-�UJHQ�*DOLQVNL�
WHU�

ELV������������
]�.OHW]ND�

WHU�
DE������������

$VWULG�*HPNH�
�

ELV������������
/DUV�.QREORFK�
(UVWHU�6WDGWUDW�
ELV������������
$VWULG�*HPNH�

�
DE������������

/DUV�.QREORF
(UVWHU�6WDGWUD
ELV����������
'U��6WHIDQ�1D
6WDGWYHURUGQHWHU
YRQ������������ELV��������
/DUV�.QREORF
(UVWHU�6WDGWUD
DE����������

-�UJHQ�*DOLQVN
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
0RULW]�.OHW]N
6WDGWYHURUGQHWHU
DE����������

$VWULG�*HPN
6WDGWYHURUGQHWH
ELV����������
/DUV�.QREORF
(UVWHU�6WDGWUD
ELV����������
$VWULG�*HPN
6WDGWYHURUGQHWH
DE����������
���*HPHLQGH�6XO]EDFK��7DXQXV�

���
(OPDU�%RFLHN�
%�UJHUPHLVWHU

+DQV�-�UJHQ�:LHF]RUHN�
(UVWHU�%HLJHRUGQHWHU

-|UJ�6\GRZ�
*HPHLQGHYHUWUHWHU
���6WDGW�8VLQJHQ
'LHWHU�)ULW]�

WHU�

�

HQ�:HUQDUG��
%�UJHUPHLVWHU�

�+HUEHU�
WHU�

ELV������������
%LUJLW�+DKQ�

�

6WHIIHQ� HUQDUG
%�UJHUPHLVWHU

+HOOZLJ�+HUEH
6WDGWYHURUGQHWHU
ELV����������
%LUJLW�+DK
6WDGWYHURUGQHWH
DE�����������

'LHWHU�)ULW
6WDGWYHURUGQHWHU
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�
��*HPHLQGH�:HKUKHLP �

�

%HLJHRUGQHWHU�
ELV������������
)UDQN�+DPPHQ�
*HPHLQGHYHUWUHWHU�
DE�����������

�

�

.XQR�/HLVW�
*HPHLQGHYHUWUHWHU�
ELV������������
.ODXV�6FKXPDQQ�
*HPHLQGHYHUWUHWHU�
DE������������

JRU�6RPPHU�
%�UJHUPHLVWHU�
ELV������������
+DQV�-RDFKLP�6WHIIHQ�-HVVH��
%HLJHRUGQHWHU�
DE�����������

.XQR�/HLV
*HPHLQGHYHUWUHWHU
ELV����������
.ODXV�6FKXPDQ
*HPHLQGHYHUWUHWHU
DE����������

*UHJRU�6RPP U
%�UJHUPHLVWHU
ELV����������
+DQV�-RDFKLP�6WHIIHQ�-HVV
%HLJHRUGQHWHU
DE����������

+DQV�-RDFKLP�6WHIIHQ�-HVVH�
%HLJHRUGQHWHU
ELV����������
)UDQN�+DPPH
*HPHLQGHYHUWUHWHU
DE����������
���*HPHLQGH�:HLOURG

���

%HUQG�0�OOHU�
*HPHLQGHYHUWUHWHU�
ELV������������

�(VVHU�
%�UJHUPHLVWHU�

%HUQG�0�OOH
*HPHLQGHYHUWUHWHU
ELV����������
*|W]�(VVH
%�UJHUPHLVWHU
DE�����������

*|W]�(VVHU�
%�UJHUPHLVWHU�
ELV������������
2WIULHG�0RKU�
*HPHLQGHYHUWUHWHU�
DE�����������

&DUVWHQ�)LOJHV�
*HPHLQGHYHUWUHWHU�
ELV������������
<DQQLN�'UH\HU�
*HPHLQGHYHUWUHWHU�
DE�����������
���*HPHLQGH�:|OIHUVKHLP

��
(LNH�6HH�
%�UJHUPHLVWHU�

&DUPHQ�.|UVFKQHU�
(UVWH�%HLJHRUGQHWH

(LNH�6H
%�UJHUPHLVWHU

&DUPHQ�.|UVFKQH
(UVWH�%HLJHRUGQHW

*HUKDUG�:HEHU�
*HPHLQGHYHUWUHWHU
���*HPHLQGH�:|OOVWDGW

�

+HLQ]�)HXHUEDFK�
%HLJHRUGQHWHU�
ELV������������

NXV�6FK� �
(UVWHU�%HLJHRUGQHWHU�

�

+HLQULFK�$UQROG�
(UVWHU�%HLJHRUGQHWHU�
ELV������������
+HOJH�+LQNHOPDQQ�
*HPHLQGHYHUWUHWHU�

�

$GULDQ�5RVNRQL�
%�UJHUPHLVWHU�
ELV������������
6HEDVWLDQ�%ULHO�
9RUV��GHU�*HPHLQGHYHUWUHWXQJ�

$GULDQ�5RVNRQ
%�UJHUPHLVWHU
ELV����������
6HEDVWLDQ�%ULH
9RUV��GHU�*HPHLQGHYHUWUHW J
DE�����������

+HLQULFK�$UQRO
(UVWHU�%HLJHRUGQHWH
ELV����������
+HOJH�+LQNHOPDQ
*HPHLQGHYHUWUHWHU
DE�����������

+HLQ]�)HXHUEDF
%HLJHRUGQHWHU
ELV����������
0DUNXV�6FK W]
(UVWHU�%HLJHRUGQHWH
DE�����������

�

�

'LH�9HUEDQGVNDPPHU�WULIIW�DOOH�ZLFKWLJHQ�(QWVFKHLGXQJHQ�GHV�5HJLRQDOYHUEDQGHV�
XQG��EHUZDFKW�GLH�JHVDPWH�9HUZDOWXQJ�������0HWURSRO*��������$EV����XQG���+*2���

41



-DKUHVDEVFKOXVV�������������������������������������������������������������������������������������������$QKDQJ�

�

�

�

�
� �

�
�

� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �

�

� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
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'HU�5HJLRQDOYRUVWDQG��

'HU�5HJLRQDOYRUVWDQG�LVW�GLH�9HUZDOWXQJVEHK|UGH�GHV�5HJLRQDOYHUEDQGHV��
)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�������0HWURSRO*����
(U�EHVWHKW�DXV�GHP�KDXSWDPWOLFKHQ�9HUEDQGVGLUHNWRU��GHP�KDXSWDPWOLFKHQ�(UVWHQ�
%HLJHRUGQHWHQ�DOV�6WHOOYHUWUHWXQJ�XQG�DFKW�HKUHQDPWOLFKHQ�%HLJHRUGQHWHQ�VRZLH�GHQ�
/DQGUlWHQ�GHU�/DQGNUHLVH�QDFK�����$EV����1U����ELV���0HWURSRO*�XQG�GHQ�2EHUE�U�
JHUPHLVWHUQ�GHU�NUHLVIUHLHQ�6WlGWH��=XVlW]OLFK�EHVWLPPW�GHU�5HJLRQDOYRUVWDQG�I�QI�
EHUDWHQGH�0LWJOLHGHU���

'LH�0LWJOLHGHU�GHV�NDPPHUNRQVWLWXLHUWHQ�5HJLRQDOYRUVWDQGHV��

9HUEDQGVGLUHNWRU� 7KRPDV�+RUQ��
(UVWHU�%HLJHRUGQHWHU� 5RXYHQ�.|WWHU��

(KUHQDPWOLFKH�%HLJHRUGQHWH� $[HO�%DQJHUW�ELV������������
-�UJHQ�%DQ]HU�
8ZH�%HFNHU�
+RUVW�%XUJKDUGW�DE������������
0LFKDHO�*|OOQHU�DE������������
&ODXGLD�-lJHU�
&ODXV�.DPLQVN\�
'U��6WHIDQ�1DDV��0G/��
*LVHOD�6WDQJ�ELV������������
/LQHOOH�6XIIHUW�DE������������
)UDQ]�8UKDKQ�ELV������������

.UDIW�$PWHV� 2EHUE�UJHUPHLVWHU�3HWHU�)HOGPDQQ��
2EHUE�UJHUPHLVWHU�'U��)HOL[�6FKZHQNH��
/DQGUDW�0LFKDHO�&\ULD[�
/DQGUDW�8OULFK�.UHEV�
/DQGUDW�'LUN�2OLYHU�4XLOOLQJ�
/DQGUDW�7KRUVWHQ�6WRO]��
/DQGUDW�-DQ�:HFNOHU��
/DQGUDW�7KRPDV�:LOO�

%HUDWHQGH�0LWJOLHGHU� 3URI��'U��:LOKHOP�%HQGHU�
8OULFK�&DVSDU��
%HUQG�(KLQJHU�ELV������������
+DUDOG�)LHGOHU�ELV������������
6XVDQQH�+DXV�DE������������
'U��$QGUp�.DYDL�ELV������������
+DQV�-RDFKLP�5RVHQEDXP�DE������������
*LVHOD�6WDQJ�DE������������

%H]�JH�GHU�2UJDQH�

)�U�GLH�HKUHQDPWOLFKH�7lWLJNHLW�ZLUG�HLQH�$XIZDQGVHQWVFKlGLJXQJ�JHPl��GHU�J�OWL�
JHQ� (QWVFKlGLJXQJVVDW]XQJ� GHV� 5HJLRQDOYHUEDQGHV� LQ� 9HUELQGXQJ�PLW� �� ��� +*2�
JHZlKUW�� )�U� ����� ILHOHQ� (QWVFKlGLJXQJV]DKOXQJHQ� LQ� +|KH YRQ� ���������� ¼�
�+DXVKDOWVDQVDW]�������������¼��DQ��:HLWHUKLQ�HUIROJWH�HLQH�ILQDQ]LHOOH�)|UGHUXQJ�GHU�
*UXSSHQ� LQ� GHU� 9HUEDQGVNDPPHU� LQ� +|KH� YRQ� ����������� ¼� �+DXVKDOWVDQVDW]��
�����������¼��JHPl������D�+*2�� 42
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'LH�%H]�JH�GHU�0LWJOLHGHU�GHV�KDXSWDPWOLFKHQ�5HJLRQDOYRUVWDQGHV�ULFKWHQ�VLFK�QDFK�
GHQ�%HVWLPPXQJHQ�GHV�����$EV����.RP%HV'$9��

����0LWDUEHLWHU�XQG�0LWDUEHLWHULQQHQ�

%HLP�5HJLRQDOYHUEDQG�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�ZDUHQ�LP�-DKU������GXUFKVFKQLWWOLFK��

x ��%HDPWH���%HDPWLQQHQ�

x ����%HVFKlIWLJWH��

EHVFKlIWLJW��

����6WHXHUOLFKH�9HUKlOWQLVVH

'HU�5HJLRQDOYHUEDQG� LVW� HLQH� MXULVWLVFKH�3HUVRQ�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5HFKWV�XQG�GDKHU�
DOV�VROFKHU�QLFKW�VWHXHUSIOLFKWLJ��+LQVLFKWOLFK�GHU�8PVDW]VDW]VWHXHU�1HXUHJHOXQJ�GHV�
���E�XQG�GHV�:HJIDOOV�����$EV����86W*�KDW�GHU�5HJLRQDOYHUEDQG�YRQ�GHU�0|JOLFKNHLW�
*HEUDXFK� JHPDFKW�� JHJHQ�EHU� GHP� )LQDQ]DPW� HLQH� 2SWLRQVHUNOlUXQJ� DE]XJHEHQ��
'DQDFK�ZLUG�GLH�ELVKHULJH�5HFKWVODJH�ELV�]XP������������DQJHZHQGHW��

,P�5DKPHQ�GHU�(LQI�KUXQJ�GHV����E�86W*�ZXUGHQ�$QIDQJ�GHV�-DKUHV������VlPWOL�
FKH�(UWUlJH�GHU� OHW]WHQ� ���-DKUH�HLQHU�3U�IXQJ�XQWHU]RJHQ��RE�QHEHQ�GHP�%HWULHE�
JHZHUEOLFKHU� $UW� Ä.XU]IULVWLJH� 9HUPLHWXQJHQ³� ZHLWHUH� VWHXHUUHFKWOLFK� UHOHYDQWH� (LQ�
QDKPHQ� YRUKDQGHQ� VLQG�� 'LH� 3U�IXQJ� HUJDE�� GDVV� VRZRKO� GLH� 5HJHOXQJ� PLW� GHP�
9HUPLHWHU��GHU�GLH�.RVWHQ�I�U�GLH�%HVHW]XQJ�GHV�(PSIDQJV�HUVWDWWHW�DOV�DXFK�GLH�*H�
VFKlIWVEHVRUJXQJ�I�U�9HUHLQH�VWHXHUUHFKWOLFK�]ZHL�ZHLWHUH�%HWULHEH�JHZHUEOLFKHU�$UW
GDUVWHOOHQ��'LH�6WHXHUHUNOlUXQJHQ�GHU�YHUJDQJHQHQ�-DKUH�ZXUGHQ�GDUDXIKLQ�EHULFK�
WLJW�� ,Q� GHP�-DKUHVDEVFKOXVV� GHV�9RUMDKUHV�ZXUGHQ�HQWVSUHFKHQGH�5�FNVWHOOXQJHQ�
JHELOGHW��hEHU�GLH�$EZLFNOXQJ�GHU�5�FNVWHOOXQJHQ�JLEW�GLHVHU�-DKUHVDEVFKOXVV�X��D��
EHLP�5�FNVWHOOXQJVVSLHJHO�$XVNXQIW���

:HLWHUKLQ� LVW�GHU�9HUEDQG�VHLW�GHP������������7UlJHU�GHV�(XURSDE�URV�GHU�0HWUR�
SROUHJLRQ XQG� KDW� KLHUI�U� HLQHQ� %HWULHE� JHZHUEOLFKHU� $UW� EHLP� )LQDQ]DPW� )UDQNIXUW�
DP�0DLQ�DQJHPHOGHW��

'DPLW�EHVWHKHQ�LQVJHVDPW���%HWULHEH�JHZHUEOLFKHU�$UW��

x *HVFKlIWVEHVRUJXQJ��X��D��I�U�9HUHLQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�H��9��9HUHLQ�]XU�
)|UGHUXQJ�GHU�6WDQGRUWHQWZLFNOXQJ��

x (XURSDE�UR�

x .XU]IULVWLJH�9HUPLHWXQJHQ��

x %HVHW]XQJ�(PSIDQJ�7HOHIRQ]HQWUDOH�
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����+DIWXQJVYHUKlOWQLVVH

+DIWXQJVYHUKlOWQLVVH� JHPl�� �� ��� $EV�� ��1U�� ��*HP+92�� GLH� QLFKW� LQ� GHU�9HUP|�
JHQVUHFKQXQJ�DXV]XZHLVHQ�VLQG��

'HU� 5HJLRQDOYHUEDQG� LVW� DOV� $UEHLWJHEHU� 0LWJOLHG� LQ� GHU� =XVDW]YHUVRUJXQJVNDVVH
:LHVEDGHQ��GLH�JHJHQ�EHU�GHQ�%HVFKlIWLJWHQ� LP�|IIHQWOLFKHQ�'LHQVW�3HQVLRQV]XVD�
JHQ�]X�HUI�OOHQ�KDW��

1DFK�����$EV����6DW]���%HWU$9*�KDQGHOW�HV�VLFK�XP�HLQH�PLWWHOEDUH��QLFKW�]X�ELODQ�
]LHUHQGH�3HQVLRQVYHUSIOLFKWXQJ��'LH�PLWWHOEDUHQ�3HQVLRQVYHUSIOLFKWXQJHQ��GLH�GXUFK�
HLQ� YHUVLFKHUXQJVPDWKHPDWLVFKHV�*XWDFKWHQ� GHU�+HXEHFN�$*��.|OQ�� HUPLWWHOW� ZHU�
GHQ�� EHWUDJHQ� ������������� ¼� �6WDQG�� ������������� $XV� .RVWHQJU�QGHQ� ZLUG� GDV�
*XWDFKWHQ�DOOH�GUHL�-DKUH�QHX�HUVWHOOW��

'XUFK�GDV�*XWDFKWHQ������ZXUGH�IHVWJHVWHOOW��GDVV�LP�3IOLFKWYHUVLFKHUWHQEHVWDQG�GHU�
=XVDW]YHUVRUJXQJVNDVVH�:LHVEDGHQ�XQWHU�GHU�9HUVLFKHUXQJVQXPPHU�GHV�5HJLRQDO�
YHUEDQGHV�%HVFKlIWLJWH DQJHPHOGHW� VLQG�� GLH� LKP DUEHLWVUHFKWOLFK�QLFKW� ]X]XRUGQHQ�
VLQG��'DUDXV� UHVXOWLHUW� HLQ� DQWHLOLJHU�%HWUDJ� LQ�+|KH� YRQ������������¼��'LHV�EHWULIIW�
DXVVFKOLH�OLFK�%HVFKlIWLJWH� GHU�*UXSSHQJHVFKlIWVVWHOOHQ�� 6LH�ZHUGHQ� ]ZLVFKHQ]HLW�
OLFK�EHL�GHU�=XVDW]YHUVRUJXQJVNDVVH�XQWHU�HLJHQHQ�0LWJOLHGVQXPPHUQ�JHI�KUW���

=XU� U�FNZLUNHQGHQ� +HLOXQJ� GHV� 9RUJDQJHV� IDVVWH� GLH� 9HUEDQGVNDPPHU� DP�
�����������GHQ�IROJHQGHQ�%HVFKOXVV��1U��,,,�������

'HU� 5HJLRQDOYHUEDQG� )UDQNIXUW5KHLQ0DLQ� �EHUQLPPW� DOV� ]XVWlQGLJH� .|USHUVFKDIW�
U�FNZLUNHQG� DE� ����������� RKQH� ]HLWOLFKH� %HVFKUlQNXQJ� GLH� *HZlKUOHLVWXQJ� DOOHU�
ILQDQ]LHOOHQ�9HUSIOLFKWXQJHQ�JHJHQ�EHU�GHU�=XVDW]YHUVRUJXQJVNDVVH�:LHVEDGHQ� LP�
)DOOH� HLQHU�%HHQGLJXQJ�GHU� =9.�0LWJOLHGVFKDIW� HLQHU�*UXSSH� GHU�9HUEDQGVNDPPHU�
GHV�5HJLRQDOYHUEDQGHV�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ��XQG�GHUHQ�5HFKWVYRUJlQJHU���

'HU�(UI�OOXQJVEHWUDJ�QDFK�0D�JDEH�GHV�GXUFKVFKQLWWOLFKHQ�0DUNW]LQVVDW]HV�GHU�YHU�
JDQJHQHQ���-DKUH�EHWUlJW�]XP�6WLFKWDJ������������LQVJHVDPW���������������¼��'HU�
8QWHUVFKLHGVEHWUDJ�]X�GHP�$QVDW]�GHU�PLWWHOEDUHQ�3HQVLRQVYHUSIOLFKWXQJHQ�JHPl��
GHV�*XWDFKWHQV�GHU�+HXEHFN�$*�EHWUlJW��������������¼��+LHUYRQ�HQWIDOOHQ�DXI�GHQ�
5HJLRQDOYHUEDQG��������������¼�XQG�DXI�GLH�*UXSSHQJHVFKlIWVVWHOOHQ�����������¼���

'LHVHU�8QWHUVFKLHGVEHWUDJ�LVW�LP�$QKDQJ�RGHU�XQWHU�GHU�%LODQ]�GDU]XVWHOOHQ�XQG�XQ�
WHUOLHJW� ]XGHP� JHPl���� ����$EV�� ��+*%�±� EHL� .DSLWDOJHVHOOVFKDIWHQ�±� HLQHU�$XV�
VFK�WWXQJVVSHUUH��
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���)RUGHUXQJVVSLHJHO

XQG�JHJHQ�8QWHUQHKPHQ��PLW�GHQHQ�HLQ�

3RVLWLRQ )RUGHUXQJVVSLHJHO 5HVWODXI]HLW 5HVWODXI]HLW 5HVWODXI]HLW *HVDPW *HVDPW

JHPl��������$EV����1U����+*2 ELV���-DKU ��ELV���-DKUH PHKU�DOV���-DKUH

���������� ���������� ���������� ���������� ����������

ELV ELV�

���������� /DXI]HLWHQGH

� � � � � � �

� )RUGHUXQJHQ�DXV�=XZHLVXQJHQ��=XVFK�VVHQ� ����������¼

7UDQVIHUOHLVWXQJHQ��,QYHVWLWLRQV]XZHLVXQJHQ��

�����¼ �����¼ ����������¼ �����������¼

7UDQVIHUOHLVWXQJHQ��,QYHVWLWLRQV]XZHLVXQJHQ

XQG��]XVFK�VVHQ�XQG�,QYHVWLWLRQVEHLWUlJHQ

� )RUGHUXQJHQ�DXV�6WHXHUQ�XQG�VWHXHUlKQOLFKHQ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼

$EJDEHQ��8PODJHQ

� )RUGHUXQJHQ�DXV�/LHIHUXQJHQ�XQG�/HLVWXQJHQ ����������¼ �����¼ �����¼ ����������¼ ����������¼

� )RUGHUXQJHQ�JHJHQ�YHUEXQGHQH�8QWHUQHKPHQ ���������¼ �����¼ �����¼ ���������¼ ���������¼

XQG�JHJHQ�8QWHUQHKPHQ��PLW�GHQHQ�HLQ

%HWHLOLJXQJVYHUKlOWQLV�EHVWHKW��XQG�6RQGHU�

YHUP|JHQ

� 6RQVWLJH�9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH �����������¼ �����¼ �����¼ �����������¼ ����������¼

*HVDPW �����������¼ �����¼ �����¼ �����������¼ �����������¼

-DKUHVDEVFKOXVV�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������hEHUVLFKWHQ
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���(LJHQNDSLWDOVSLHJHO

3RVLWLRQ (LJHQNDSLWDOVSLHJHO

%LODQ]SRVLWLRQ��3DVVLYD�����$NW

6WDQG

����������

.RUUHNWXUHQ =XI�KUXQJ

DXV�GH

6WDQG

����������

.XPXOLHUWHU�)HKOEHWUDJ�DXV�GHP�-DKU

�������������¼
�������������¼
�������������¼

�������������¼
�����������¼
�����������¼

�����������¼
������������¼
�����������¼

������������¼
��������������¼
������������¼
�����������¼

�����������¼
�����������¼

�������������¼
��������������¼

ODXIHQGHQ�-DKU

� � � � � �

(LJHQNDSLWDO�3RVLWLRQ

� 1HWWRSRVLWLRQ ������������ ����� ����� ������������

� 5�FNODJHQ�XQG�6RQGHUU�FNODJ

��� 5�FNODJHQ�DXV�hEHUVFK�VVHQ�GHV�RUGH FKHQ�(UJHEQLVVH ����� ����� ����� �����

��� 5�FNODJHQ�DXV�hEHUVFK�VVHQ�GHV�DX�HURUGHQWOLFKHQ�(UJHEQLVVHV ����� ����� ����� �����

��� =ZHFNJHEXQGHQH�5�FNODJH ����� ����� ����� �����

��� 6RQGHUU�FNODJHQ ����� ����� ����� �����

��� 6WLIWXQJVNDSLWDO ����� ����� ����� �����

��� 6RQVWLJH�5�FNODJH ����� ����� ����� �����

� (UJHEQLVYHUZHQGXQJ

��� (UJHEQLVYRUWUDJ ����� ����� ����� �����

��� 2UGHQWOLFKH�(UJHEQLVVH�DXV�9RUMDK ����� ����� ����� �����

��� $X�HURUGHQWOLFKH�(UJHEQLVVH�DXV�9RUMDK ����� ����� ����� �����

��� -DKUHV�EHUVFKXVV���-DKUHVIHKOEHWU �������������� ����� ������������� ��������������

��� 2UGHQWOLFKHU�-DKUHV�EHUVFKXVV���-DKUHVIHKOEHW ����� ����� ����� �����

��� $X�HURUGHQWOLFKHU�-DKUHV�EHUVFKXVV���-DKUHVIHKOEHW ����� ����� ����� �����

*HVDPW ��������������¼

������������¼ �����¼ �����¼ ������������¼

5�FNODJHQ�XQG�6RQGHUU�FNODJHQ

5�FNODJHQ�DXV�hEHUVFK�VVHQ�GHV�RUGHQWOLFKHQ�(UJHEQLVVHV� �����¼ �����¼ �����¼ �����¼

5�FNODJHQ�DXV�hEHUVFK�VVHQ�GHV�DX�HURUGHQWOLFKHQ�(UJHEQLVVHV� �����¼ �����¼ �����¼ �����¼

=ZHFNJHEXQGHQH�5�FNODJHQ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼

�����¼ �����¼ �����¼ �����¼

�����¼ �����¼ �����¼ �����¼

JH�5�FNODJHQ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼

�����¼ �����¼ �����¼ �����¼

2UGHQWOLFKH�(UJHEQLVVH�DXV�9RUMDKUHQ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼

H�(UJHEQLVVH�DXV�9RUMDKUHQ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼

-DKUHV�EHUVFKXVV���-DKUHVIHKOEHWUDJ ��������������¼ �����¼ �������������¼ ��������������¼

2UGHQWOLFKHU�-DKUHV�EHUVFKXVV���-DKUHVIHKOEHWUDJ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼

HU�-DKUHV�EHUVFKXVV���-DKUHVIHKOEHWUDJ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼

�����¼

%LODQ]SRVLWLRQ��3DVVLYD�����$NWLYD��� DXV�GHP�

�������������¼ ��������������¼

-DKUHVDEVFKOXVV���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������hEHUVLFKWHQ

6WDQG�SHU������������ZLUG�DXI�GHU�$NWLY�6HLWH�GHU�9HUP|JHQVUHFKQXQJ��%LODQ]��DOV��1LFKW�GXUFK�(LJHQNDSLWDO�JHGHFNWHU�)HKOEHWUDJ��GDUJHVWHOOW�

]X��� .RUULJLHUWH�1HWWR�3RVLWLRQ�DXV�GHU�(U|IIQXQJVELODQ]�YRP������������

]X���� .XPXOLHUWHU�)HKOEHWUDJ�DXV�GHP�

���� �������������
���� �������������
���� �������������

���� �������������
���� �����������
���� �����������

���� �����������
���� ������������
���� �����������

���� ������������
���� ��������������
���� ������������
���� �����������

���� �����������
���� �����������
���� �������������
*HVDPW ��������������
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EXQGHQHQ�8QWHUQHKPHQ�XQG�JHJHQ

8QWHUQHKPHQ��PLW�GHQHQ�HLQ

%HWHLOLJXQJVYHUKlOWQLV�EHVWHKW�

XQG�6RQGHUYHUP|JHQ

6RQVWLJH�9HUELQGOLFKN ������������¼ �����¼ �����¼

3RVLWLRQ 9HUELQGOLFKNHLWHQVSLHJHO 5HVWODXI]HLW 5HVWODXI]HLW 5HVWODXI]HLW *HVDPW *HVDPW

ELV���-DKU ��ELV���-DKUH PHKU�DOV���-DKUH

������$EV����1U����+*2 ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

�����$EV����*HP+92 ELV ELV�

���������� /DXI]HLWHQGH

� � � � � � �

� 9HUELQGOLFKNHLWHQ�DXV�$QOHLK ����� ����� ����� �����¼

�����������¼

VWHXHUlKQOLFKHQ�$EJDEHQ

9HUELQGOLFKNHLWHQ�JHJHQ�EHU�YHU� �����¼ �����¼ �����¼

�����

� 9HUELQGOLFKNHLWHQ�DXV ����� ����� ����� �����¼
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���hEHUVLFKW��EHU�IUHPGH�)LQDQ]PLWWHO�

,Q�GHU�9HUP|JHQVUHFKQXQJ��%LODQ]��ZHUGHQ�GLH�)RUGHUXQJHQ�XQG�GLH�9HUELQGOLFKNHLWHQ�LP�=XVDPPHQKDQJ�
PLW�GHU�$EUHFKQXQJ�GHV�-REWLFNHWV�I�U�'ULWWH�V\VWHPEHGLQJW�DXVJHZLHVHQ�
'LH�$EZLFNOXQJ�HUIROJW�LP�-DQXDU�������(V�KDQGHOW�VLFK�XP�HLQHQ�KDXVKDOWVXQZLUNVDPHQ�%HWUDJ���
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7HLOHUJHEQLVUHFKQXQJHQ
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7HLOHUJHEQLVUHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 9HUZDOWXQJVVWHXHUXQJ� =HQWUDOH 9HUZDOWXQJVVWHXHUXQJ

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� .RQWHQ %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

2UGHQWOLFKH (UWUlJH

�� �� 3ULYDWUHFKWOLFKH /HLVWXQJVHQWJHOWH ��������� ��������� ��������� �������

�� ������� .RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ XQG �HUVWDWWXQJHQ ��������� ������� ���������� ���������

�� �� 6RQVWLJH RUGHQWOLFKH (UWUlJH ������� ������� ������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ (UWUlJH �1U� � ELV ��
2UGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

��������� ��������� ���������� ���������

�� ��� ��� ��������
�������� ��

3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ ���������� ������������ ������������ ���������

�� ������� 9HUVRUJXQJVDXIZHQGXQJHQ ��������� ��������� ��������� ��������

�� ��� ��� ����� $XIZHQGXQJHQ I�U 6DFK� XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ ���������� ���������� ���������� ���������

�� �� $XIZHQGXQJHQ I� =XZHLVXQJHQ X� =XVFK�VVH VRZLH
EHVRQGHUH )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

���������� ���������� ����������

�� ��� ��� �� 6RQVWLJH RUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ ����� ����� ����� �����

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ �1U� �� ELV
���

������������ ������������ ������������ ���������

�� 9HUZDOWXQJVHUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ������������ ������������ ������������ ����������

�� ��� �� )LQDQ]HUWUlJH

�� �� )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

�� )LQDQ]HUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� 2UGHQWOLFKHV (UJHEQLV �9HUZDOWXQJVHUJHEQLV XQG
)LQDQ]HUJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

������������ ������������ ������������ ����������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH (UWUlJH

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ ������ �������

�� $X�HURUGHQWOLFKHV (UJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ������ �������

�� -DKUHVHUJHEQLV YRU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ
�RUGHQWOLFKHV (UJHEQLV XQG DX�HURUGHQWOLFKHV
(UJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

������������ ������������ ������������ ����������

�� (UO|VH DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� .RVWHQ DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� (UJHEQLV GHU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� -DKUHVHUJHEQLV QDFK LQWHUQHQ
/HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

������������ ������������ ������������ ����������

5HJLRQDOYHUEDQG � )UDQNIXUW -DKUHVDEVFKOXVV ����
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7HLOHUJHEQLVUHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 9HUZDOWXQJVVWHXHUXQJ� %HWUHXXQJ *UHPLHQ

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� .RQWHQ %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

2UGHQWOLFKH (UWUlJH

�� ������� .RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ XQG �HUVWDWWXQJHQ ���������� ���������� ���������� ������

�� �� 6RQVWLJH RUGHQWOLFKH (UWUlJH ������� ������� ������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ (UWUlJH �1U� � ELV ��
2UGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

���������� ���������� ���������� ������

�� ��� ��� ��������
�������� ��

3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ ���������� ���������� ���������� ���������

�� ������� 9HUVRUJXQJVDXIZHQGXQJHQ �������� �������� �������� �������

�� ��� ��� ����� $XIZHQGXQJHQ I�U 6DFK� XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ ���������� ���������� ���������� ���������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ �1U� �� ELV
���

���������� ���������� ���������� ���������

�� 9HUZDOWXQJVHUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ���������� ���������� ���������� ���������

�� ��� �� )LQDQ]HUWUlJH

�� �� )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

�� )LQDQ]HUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� 2UGHQWOLFKHV (UJHEQLV �9HUZDOWXQJVHUJHEQLV XQG
)LQDQ]HUJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

���������� ���������� ���������� ���������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH (UWUlJH ���������� ���������� ���������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ ������

�� $X�HURUGHQWOLFKHV (UJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ���������� ���������� ���������

�� -DKUHVHUJHEQLV YRU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ
�RUGHQWOLFKHV (UJHEQLV XQG DX�HURUGHQWOLFKHV
(UJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

���������� ���������� ���������� ���������

�� (UO|VH DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� .RVWHQ DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� (UJHEQLV GHU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� -DKUHVHUJHEQLV QDFK LQWHUQHQ
/HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

���������� ���������� ���������� ���������

5HJLRQDOYHUEDQG � )UDQNIXUW -DKUHVDEVFKOXVV ����
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7HLOHUJHEQLVUHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 9HUZDOWXQJVVWHXHUXQJ� 3HUVRQDO� 2UJDQLVDWLRQ� ,.7

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� .RQWHQ %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

2UGHQWOLFKH (UWUlJH

�� �� 3ULYDWUHFKWOLFKH /HLVWXQJVHQWJHOWH ������� ��������� ���������

�� ������� .RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ XQG �HUVWDWWXQJHQ ���������� ���������� ���������� ���������

�� �� 6RQVWLJH RUGHQWOLFKH (UWUlJH ���������� ���������� ��������� ����������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ (UWUlJH �1U� � ELV ��
2UGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

���������� ����������� ���������� ����������

�� ��� ��� ��������
�������� ��

3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ ������������ ������������ ������������ ���������

�� ������� 9HUVRUJXQJVDXIZHQGXQJHQ ���������� ���������� ���������� �����������

�� ��� ��� ����� $XIZHQGXQJHQ I�U 6DFK� XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ ������������ ������������ ������������ ����������

�� ��� ��� �� 6RQVWLJH RUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ ������ ������ ����� ������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ �1U� �� ELV
���

������������ ������������ ������������ �����������

�� 9HUZDOWXQJVHUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ������������ ������������ ������������ �����������

�� ��� �� )LQDQ]HUWUlJH

�� �� )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

�� )LQDQ]HUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� 2UGHQWOLFKHV (UJHEQLV �9HUZDOWXQJVHUJHEQLV XQG
)LQDQ]HUJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

������������ ������������ ������������ �����������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH (UWUlJH ��������� ������� ���������� ���������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ ��������� ��������� ����������

�� $X�HURUGHQWOLFKHV (UJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� �������� ������� ��������� ��������

�� -DKUHVHUJHEQLV YRU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ
�RUGHQWOLFKHV (UJHEQLV XQG DX�HURUGHQWOLFKHV
(UJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

������������ ������������ ������������ �����������

�� (UO|VH DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� .RVWHQ DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� (UJHEQLV GHU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� -DKUHVHUJHEQLV QDFK LQWHUQHQ
/HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

������������ ������������ ������������ �����������

5HJLRQDOYHUEDQG � )UDQNIXUW -DKUHVDEVFKOXVV ����
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7HLOHUJHEQLVUHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 9HUZDOWXQJVVWHXHUXQJ� )LQDQ]HQ

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� .RQWHQ %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

2UGHQWOLFKH (UWUlJH

�� ��� (UWUlJH D� $XIO|VXQJ Y� 6R3R DXV
,QYHVWLWRQV]XZHLVXQJHQ��]XVFK�VVHQ X��EHLWUlJHQ

������� ������� ������� ������

�� �� 6RQVWLJH RUGHQWOLFKH (UWUlJH ��������� ��������� ��������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ (UWUlJH �1U� � ELV ��
2UGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

��������� ������� ��������� ��������

�� ��� ��� ��������
�������� ��

3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ ���������� ���������� ���������� ����������

�� ������� 9HUVRUJXQJVDXIZHQGXQJHQ ��������� ��������� ��������� �����

�� ��� ��� ����� $XIZHQGXQJHQ I�U 6DFK� XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ ��������� ��������� ��������� ���������

�� �� $EVFKUHLEXQJHQ ���������� ���������� ���������� ���������

�� ��� ��� �� 6RQVWLJH RUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ ��������� ����������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ �1U� �� ELV
���

���������� ���������� ���������� ���������

�� 9HUZDOWXQJVHUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ���������� ���������� ���������� ���������

�� ��� �� )LQDQ]HUWUlJH ������� ��������� ���������

�� �� )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ �������� ��������� ����������

�� )LQDQ]HUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ������� ��������� ����������

�� 2UGHQWOLFKHV (UJHEQLV �9HUZDOWXQJVHUJHEQLV XQG
)LQDQ]HUJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

���������� ���������� ���������� ��������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH (UWUlJH ���������� ���������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ �������� ��������� ����������

�� $X�HURUGHQWOLFKHV (UJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� �������� ��������� ��������

�� -DKUHVHUJHEQLV YRU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ
�RUGHQWOLFKHV (UJHEQLV XQG DX�HURUGHQWOLFKHV
(UJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

���������� ���������� ���������� ���������

�� (UO|VH DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� .RVWHQ DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� (UJHEQLV GHU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� -DKUHVHUJHEQLV QDFK LQWHUQHQ
/HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

���������� ���������� ���������� ���������

5HJLRQDOYHUEDQG � )UDQNIXUW -DKUHVDEVFKOXVV ����

65



7HLOHUJHEQLVUHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 3ODQXQJ� 3ODQXQJ

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� .RQWHQ %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

2UGHQWOLFKH (UWUlJH

�� �� 3ULYDWUHFKWOLFKH /HLVWXQJVHQWJHOWH ������� �������

�� ������� .RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ XQG �HUVWDWWXQJHQ ��������� ��������� ���������� ������

�� �� 6RQVWLJH RUGHQWOLFKH (UWUlJH ������� ������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ (UWUlJH �1U� � ELV ��
2UGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

��������� ��������� ���������� ��������

�� ��� ��� ��������
�������� ��

3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ ������������ ������������ ������������ ����������

�� ������� 9HUVRUJXQJVDXIZHQGXQJHQ ���������� ���������� ���������� ���������

�� ��� ��� ����� $XIZHQGXQJHQ I�U 6DFK� XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ ���������� ���������� ���������� ����������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ �1U� �� ELV
���

������������ ������������ ������������ ����������

�� 9HUZDOWXQJVHUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ������������ ������������ ������������ ����������

�� ��� �� )LQDQ]HUWUlJH

�� �� )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

�� )LQDQ]HUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� 2UGHQWOLFKHV (UJHEQLV �9HUZDOWXQJVHUJHEQLV XQG
)LQDQ]HUJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

������������ ������������ ������������ ����������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH (UWUlJH

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

�� $X�HURUGHQWOLFKHV (UJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� -DKUHVHUJHEQLV YRU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ
�RUGHQWOLFKHV (UJHEQLV XQG DX�HURUGHQWOLFKHV
(UJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

������������ ������������ ������������ ����������

�� (UO|VH DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� .RVWHQ DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� (UJHEQLV GHU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� -DKUHVHUJHEQLV QDFK LQWHUQHQ
/HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

������������ ������������ ������������ ����������

5HJLRQDOYHUEDQG � )UDQNIXUW -DKUHVDEVFKOXVV ����
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7HLOHUJHEQLVUHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 3ODQXQJ� *HRLQIRUPDWLRQ

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� .RQWHQ %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

2UGHQWOLFKH (UWUlJH

�� �� 3ULYDWUHFKWOLFKH /HLVWXQJVHQWJHOWH ������� �������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ (UWUlJH �1U� � ELV ��
2UGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

������� �������

�� ��� ��� ��������
�������� ��

3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ ���������� ���������� ���������� ���������

�� ������� 9HUVRUJXQJVDXIZHQGXQJHQ ��������� ��������� ��������� ��������

�� ��� ��� ����� $XIZHQGXQJHQ I�U 6DFK� XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ ���������� ���������� ���������� ���������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ �1U� �� ELV
���

������������ ������������ ���������� ���������

�� 9HUZDOWXQJVHUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ������������ ������������ ���������� ���������

�� ��� �� )LQDQ]HUWUlJH

�� �� )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

�� )LQDQ]HUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� 2UGHQWOLFKHV (UJHEQLV �9HUZDOWXQJVHUJHEQLV XQG
)LQDQ]HUJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

������������ ������������ ���������� ���������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH (UWUlJH

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

�� $X�HURUGHQWOLFKHV (UJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� -DKUHVHUJHEQLV YRU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ
�RUGHQWOLFKHV (UJHEQLV XQG DX�HURUGHQWOLFKHV
(UJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

������������ ������������ ���������� ���������

�� (UO|VH DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� .RVWHQ DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� (UJHEQLV GHU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� -DKUHVHUJHEQLV QDFK LQWHUQHQ
/HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

������������ ������������ ���������� ���������
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7HLOHUJHEQLVUHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 3ODQXQJ� .OLPD� (QHUJLH XQG 1DFKKDOWLJNHLW

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� .RQWHQ %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

2UGHQWOLFKH (UWUlJH

�� ������� .RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ XQG �HUVWDWWXQJHQ ��������� ��������� ��������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ (UWUlJH �1U� � ELV ��
2UGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

��������� ��������� ��������

�� ��� ��� ��������
�������� ��

3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ ���������� ���������� ���������� ���������

�� ������� 9HUVRUJXQJVDXIZHQGXQJHQ ��������� ��������� ��������� ���������

�� ��� ��� ����� $XIZHQGXQJHQ I�U 6DFK� XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ ���������� ���������� ��������� ����������

�� �� $XIZHQGXQJHQ I� =XZHLVXQJHQ X� =XVFK�VVH VRZLH
EHVRQGHUH )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

��������� ����������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ �1U� �� ELV
���

���������� ������������ ���������� ����������

�� 9HUZDOWXQJVHUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ���������� ������������ ���������� ����������

�� ��� �� )LQDQ]HUWUlJH

�� �� )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

�� )LQDQ]HUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� 2UGHQWOLFKHV (UJHEQLV �9HUZDOWXQJVHUJHEQLV XQG
)LQDQ]HUJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

���������� ������������ ���������� ����������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH (UWUlJH

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

�� $X�HURUGHQWOLFKHV (UJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� -DKUHVHUJHEQLV YRU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ
�RUGHQWOLFKHV (UJHEQLV XQG DX�HURUGHQWOLFKHV
(UJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

���������� ������������ ���������� ����������

�� (UO|VH DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� .RVWHQ DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� (UJHEQLV GHU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� -DKUHVHUJHEQLV QDFK LQWHUQHQ
/HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

���������� ������������ ���������� ����������
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7HLOHUJHEQLVUHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 3ODQXQJ� 0RELOLWlW

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� .RQWHQ %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

2UGHQWOLFKH (UWUlJH

�� ������� .RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ XQG �HUVWDWWXQJHQ ����������� ����������

�� ������� (UWUlJH DXV =XZHLVXQJHQ X� =XVFK�VVHQ I�U OIG�
=ZHFNH X� DOOJHPHLQH 8PODJHQ

���������� ���������� ���������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ (UWUlJH �1U� � ELV ��
2UGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

���������� ����������� ����������

�� ��� ��� ��������
�������� ��

3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ ���������� ���������� �����������

�� ������� 9HUVRUJXQJVDXIZHQGXQJHQ ��������� ��������� ���������

�� ��� ��� ����� $XIZHQGXQJHQ I�U 6DFK� XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ ���������� ���������� ����������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ �1U� �� ELV
���

���������� ���������� �����������

�� 9HUZDOWXQJVHUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ���������� ���������� �����������

�� ��� �� )LQDQ]HUWUlJH

�� �� )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

�� )LQDQ]HUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� 2UGHQWOLFKHV (UJHEQLV �9HUZDOWXQJVHUJHEQLV XQG
)LQDQ]HUJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

���������� ���������� �����������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH (UWUlJH

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

�� $X�HURUGHQWOLFKHV (UJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� -DKUHVHUJHEQLV YRU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ
�RUGHQWOLFKHV (UJHEQLV XQG DX�HURUGHQWOLFKHV
(UJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

���������� ���������� �����������

�� (UO|VH DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� .RVWHQ DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� (UJHEQLV GHU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� -DKUHVHUJHEQLV QDFK LQWHUQHQ
/HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

���������� ���������� �����������
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7HLOHUJHEQLVUHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 0HWURSROUHJLRQ� 5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ� 0HWURSROUHJLRQ�
5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� .RQWHQ %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

2UGHQWOLFKH (UWUlJH

�� ������� .RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ XQG �HUVWDWWXQJHQ ����������� ����������� ����������� ���������

�� ������� (UWUlJH DXV =XZHLVXQJHQ X� =XVFK�VVHQ I�U OIG�
=ZHFNH X� DOOJHPHLQH 8PODJHQ

����������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ (UWUlJH �1U� � ELV ��
2UGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

����������� ����������� ����������� ���������

�� ��� ��� ��������
�������� ��

3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ ������������ ���������� ���������� ����������

�� ������� 9HUVRUJXQJVDXIZHQGXQJHQ ��������� ��������� ��������� ���������

�� ��� ��� ����� $XIZHQGXQJHQ I�U 6DFK� XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ ���������� ���������� ���������� ����������

�� �� $XIZHQGXQJHQ I� =XZHLVXQJHQ X� =XVFK�VVH VRZLH
EHVRQGHUH )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

���������� ���������� ���������� �����������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ �1U� �� ELV
���

������������ ������������ ������������ ����������

�� 9HUZDOWXQJVHUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ������������ ���������� ���������� ����������

�� ��� �� )LQDQ]HUWUlJH

�� �� )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

�� )LQDQ]HUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� 2UGHQWOLFKHV (UJHEQLV �9HUZDOWXQJVHUJHEQLV XQG
)LQDQ]HUJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

������������ ���������� ���������� ����������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH (UWUlJH

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

�� $X�HURUGHQWOLFKHV (UJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� -DKUHVHUJHEQLV YRU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ
�RUGHQWOLFKHV (UJHEQLV XQG DX�HURUGHQWOLFKHV
(UJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

������������ ���������� ���������� ����������

�� (UO|VH DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� .RVWHQ DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� (UJHEQLV GHU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� -DKUHVHUJHEQLV QDFK LQWHUQHQ
/HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

������������ ���������� ���������� ����������
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7HLOHUJHEQLVUHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� (XURSD� (XURSDE�UR� (XURSD� (XURSDE�UR

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� .RQWHQ %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

2UGHQWOLFKH (UWUlJH

�� ������� .RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ XQG �HUVWDWWXQJHQ ����������� ����������� ����������� ��������

�� ������� (UWUlJH DXV =XZHLVXQJHQ X� =XVFK�VVHQ I�U OIG�
=ZHFNH X� DOOJHPHLQH 8PODJHQ

����������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ (UWUlJH �1U� � ELV ��
2UGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

����������� ����������� ����������� ��������

�� ��� ��� ��������
�������� ��

3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ ���������� ���������� ���������� ����������

�� ������� 9HUVRUJXQJVDXIZHQGXQJHQ ��������� ��������� ��������� ���������

�� ��� ��� ����� $XIZHQGXQJHQ I�U 6DFK� XQG 'LHQVWOHLVWXQJHQ ���������� ���������� ���������� ����������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ �1U� �� ELV
���

������������ ������������ ������������ ����������

�� 9HUZDOWXQJVHUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ���������� ������������ ���������� ����������

�� ��� �� )LQDQ]HUWUlJH

�� �� )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

�� )LQDQ]HUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� 2UGHQWOLFKHV (UJHEQLV �9HUZDOWXQJVHUJHEQLV XQG
)LQDQ]HUJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

���������� ������������ ���������� ����������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH (UWUlJH ������ ������ �����

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

�� $X�HURUGHQWOLFKHV (UJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� ������ ������ �����

�� -DKUHVHUJHEQLV YRU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ
�RUGHQWOLFKHV (UJHEQLV XQG DX�HURUGHQWOLFKHV
(UJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

���������� ������������ ���������� ����������

�� (UO|VH DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� .RVWHQ DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� (UJHEQLV GHU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� -DKUHVHUJHEQLV QDFK LQWHUQHQ
/HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

���������� ������������ ���������� ����������
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7HLOHUJHEQLVUHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 6WHXHUQ� DOOJ� =XZHLVXQJHQ� DOOJ� 8PODJHQ� 6RQVWLJH DOOJHPHLQH
)LQDQ]ZLUWVFKDIW

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� .RQWHQ %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

2UGHQWOLFKH (UWUlJH

�� �� 6WHXHUQ XQG VWHXHUlKQOLFKH (UWUlJH HLQVFKO� (UWUlJH
DXV JHVHW]OLFKHQ 8PODJHQ

�������������� �������������� �������������� ���������

�� ������� (UWUlJH DXV =XZHLVXQJHQ X� =XVFK�VVHQ I�U OIG�
=ZHFNH X� DOOJHPHLQH 8PODJHQ

����������� �����������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ (UWUlJH �1U� � ELV ��
2UGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

�������������� �������������� �������������� �����������

�� 6XPPH GHU RUGHQWOLFKHQ $XIZHQGXQJHQ �1U� �� ELV
���

�� 9HUZDOWXQJVHUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ��� �������������� �������������� �������������� �����������

�� ��� �� )LQDQ]HUWUlJH

�� �� )LQDQ]DXIZHQGXQJHQ

�� )LQDQ]HUJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� 2UGHQWOLFKHV (UJHEQLV �9HUZDOWXQJVHUJHEQLV XQG
)LQDQ]HUJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

�������������� �������������� �������������� �����������

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH (UWUlJH

�� �� $X�HURUGHQWOLFKH $XIZHQGXQJHQ

�� $X�HURUGHQWOLFKHV (UJHEQLV �1U� �� ��� 1U� ���

�� -DKUHVHUJHEQLV YRU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ
�RUGHQWOLFKHV (UJHEQLV XQG DX�HURUGHQWOLFKHV
(UJHEQLV 1U� �� XQG 1U� ���

�������������� �������������� �������������� �����������

�� (UO|VH DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� .RVWHQ DXV LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� (UJHEQLV GHU LQWHUQHQ /HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�� -DKUHVHUJHEQLV QDFK LQWHUQHQ
/HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

�������������� �������������� �������������� �����������
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7HLOILQDQ]UHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 9HUZDOWXQJVVWHXHUXQJ� =HQWUDOH 9HUZDOWXQJVVWHXHUXQJ

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

(LQ]DKOXQJHQ DXV ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW

�� � $XV]� I�U ,QYHVWLWLRQHQ LQ GDV VRQVW� 6DFKDQODJHYHUP|JHQ XQG
LPPDW� $QODJHYHU�

��������� ���������

�� � $XV]� I�U ,QYHVWLWLRQHQ LQ GDV )LQDQ]DQODJHYHUP|JHQ
$XV]DKOXQJHQ DXV )LQDQ]LHUXQJVWlWLJNHLW

��������� ��������� ��������� �����

6XPPH ��������� ��������� ��������� ���������

6DOGR �(LQ]DKOXQJHQ ��� $XV]DKOXQJHQ� ��������� ��������� ��������� ���������
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7HLOILQDQ]UHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 9HUZDOWXQJVVWHXHUXQJ� %HWUHXXQJ *UHPLHQ

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

(LQ]DKOXQJHQ DXV ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW

�� � $XV]� I�U ,QYHVWLWLRQHQ LQ GDV )LQDQ]DQODJHYHUP|JHQ
$XV]DKOXQJHQ DXV )LQDQ]LHUXQJVWlWLJNHLW

������� �������

6XPPH ������� �������

6DOGR �(LQ]DKOXQJHQ ��� $XV]DKOXQJHQ� ������� �������
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7HLOILQDQ]UHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 9HUZDOWXQJVVWHXHUXQJ� 3HUVRQDO� 2UJDQLVDWLRQ� ,.7

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

(LQ]DKOXQJHQ DXV ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW

�� � (LQ]� DXV $EJlQJHQ YRQ 9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHQ GHV
6DFKDQODJHYHUP� X�G� LPPDW�$9

���� ������ ������ ������

6XPPH
$XV]DKOXQJHQ DXV ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW

���� ������ ������ ������

�� � $XV]� I�U GHQ (UZHUE YRQ *UXQGVW�FNHQ XQG *HElXGHQ ������� ���������� ���������� ����������

�� � $XV]� I�U ,QYHVWLWLRQHQ LQ GDV VRQVW� 6DFKDQODJHYHUP|JHQ XQG
LPPDW� $QODJHYHU�

����������� ����������� ���������� �����������

�� � $XV]� I�U ,QYHVWLWLRQHQ LQ GDV )LQDQ]DQODJHYHUP|JHQ
$XV]DKOXQJHQ DXV )LQDQ]LHUXQJVWlWLJNHLW

���������� ���������� ���������� ��������

6XPPH ����������� ����������� ���������� �����������

6DOGR �(LQ]DKOXQJHQ ��� $XV]DKOXQJHQ� ����������� ����������� ���������� �����������

5HJLRQDOYHUEDQG � )UDQNIXUW -DKUHVDEVFKOXVV ����

76



7HLOILQDQ]UHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 9HUZDOWXQJVVWHXHUXQJ� )LQDQ]HQ

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

(LQ]DKOXQJHQ DXV ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW

�� � $XV]� I�U ,QYHVWLWLRQHQ LQ GDV )LQDQ]DQODJHYHUP|JHQ
$XV]DKOXQJHQ DXV )LQDQ]LHUXQJVWlWLJNHLW

��������� ������� ������� ������

6XPPH ��������� ������� ������� ������

6DOGR �(LQ]DKOXQJHQ ��� $XV]DKOXQJHQ� ��������� ������� ������� ������

5HJLRQDOYHUEDQG � )UDQNIXUW -DKUHVDEVFKOXVV ����
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7HLOILQDQ]UHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 3ODQXQJ� *HRLQIRUPDWLRQ

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

(LQ]DKOXQJHQ DXV ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW

�� � $XV]� I�U ,QYHVWLWLRQHQ LQ GDV VRQVW� 6DFKDQODJHYHUP|JHQ XQG
LPPDW� $QODJHYHU�

������� ��������� ��������� ���������

6XPPH ������� ��������� ��������� ���������

6DOGR �(LQ]DKOXQJHQ ��� $XV]DKOXQJHQ� ������� ��������� ��������� ���������

5HJLRQDOYHUEDQG � )UDQNIXUW -DKUHVDEVFKOXVV ����

78



7HLOILQDQ]UHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 3ODQXQJ� .OLPD� (QHUJLH XQG 1DFKKDOWLJNHLW

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

(LQ]DKOXQJHQ DXV ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW

�� � $XV]� I�U ,QYHVWLWLRQHQ LQ GDV VRQVW� 6DFKDQODJHYHUP|JHQ XQG
LPPDW� $QODJHYHU�

���������

6XPPH ���������

6DOGR �(LQ]DKOXQJHQ ��� $XV]DKOXQJHQ� ���������

5HJLRQDOYHUEDQG � )UDQNIXUW -DKUHVDEVFKOXVV ����
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7HLOILQDQ]UHFKQXQJ
3URGXNWJUXSSH ����� 0HWURSROUHJLRQ� 5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ� 0HWURSROUHJLRQ�
5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ

5HJLRQDOYHUEDQG )UDQNIXUW

1U� %H]HLFKQXQJ (UJHEQLV GHV
9RUMDKUHV ����

)RUWJHVFKU�
$QVDW]

GHV ++- ����

(UJHEQLV GHV
++- ����

9HUJO�
IRUWJHVFKU�
$QVDW]

���(UJHEQLV ++-
����

(LQ]DKOXQJHQ DXV ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW

�� � $XV]� I�U ,QYHVWLWLRQHQ LQ GDV )LQDQ]DQODJHYHUP|JHQ
$XV]DKOXQJHQ DXV )LQDQ]LHUXQJVWlWLJNHLW

����� ������� ��������� ��������

6XPPH ����� ������� ��������� ��������

6DOGR �(LQ]DKOXQJHQ ��� $XV]DKOXQJHQ� ����� ������� ��������� ��������

5HJLRQDOYHUEDQG � )UDQNIXUW -DKUHVDEVFKOXVV ����
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,QYHVWLWLRQVSODQ��
,QYHVWLWLRQVHLQ��XQG�

,QYHVWLWLRQVDXV]DKOXQJHQ
����
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-DKUHVDEVFKOXVV������������������������������������������������������������������������5HFKHQVFKDIWVEHULFKW�

�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

� �

�

�

�
�

�

�

���5HFKHQVFKDIWVEHULFKW������

���9RUEHPHUNXQJ�

'HP� -DKUHVDEVFKOXVV� LVW� GHU� 5HFKHQVFKDIWVEHULFKW� EHL]XI�JHQ�� GHU� GDV� *HJHQVW�FN
]XP�KDQGHOVUHFKWOLFKHQ�/DJHEHULFKW��������+*%��SULYDWUHFKWOLFKHU�8QWHUQHKPHQ�LVW��'HU�
*HVHW]JHEHU�KDW� LP������*HP+92�GLH�9RUVFKULIWHQ�GHV�+DQGHOVJHVHW]EXFKV�HQWVSUH�
FKHQG�GHQ�%HG�UIQLVVHQ�GHU�*HPHLQGHQ�DQJHSDVVW��

,P�5HFKHQVFKDIWVEHULFKW�VLQG�GHU�9HUODXI�GHU�+DXVKDOWVZLUWVFKDIW�XQG�GLH�/DJH�GHV�5H�
JLRQDOYHUEDQGHV�XQWHU�GHP�*HVLFKWVSXQNW�GHU�6LFKHUXQJ�GHU�VWHWLJHQ�$XIJDEHQHUI�OOXQJ�
VR�GDUJHVWHOOW��GDVV�HLQ�GHQ�WDWVlFKOLFKHQ�9HUKlOWQLVVHQ�HQWVSUHFKHQGHV�%LOG�YHUPLWWHOW�
ZLUG�

'HU�5HFKHQVFKDIWVEHULFKW�VROO�HQWKDOWHQ��

���(UOlXWHUXQJHQ�GHU�ZLFKWLJHQ�(UJHEQLVVH�XQG�HUKHEOLFKHQ�$EZHLFKXQJHQ�GHV��
����(UJHEQLV��XQG�)LQDQ]KDXVKDOWHV

���$QJDEHQ��EHU�GHQ�6WDQG�GHU�$XIJDEHQHUI�OOXQJ��

���9RUJlQJH�YRQ�EHVRQGHUHU�%HGHXWXQJ��GLH�QDFK�GHP�6FKOXVV�GHV�+DXVKDOWVMDKUHV�
����HLQJHWUHWHQ�VLQG�

���5LVLNREHZHUWXQJ�

���$EZHLFKXQJHQ�]ZLVFKHQ�JHSODQWHQ�XQG�WDWVlFKOLFK�GXUFKJHI�KUWHQ�,QYHVWLWLRQHQ�

���$XIJDEHQ�GHV�5HJLRQDOYHUEDQGHV�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ

'LH�$XIJDEHQ�GHV�5HJLRQDOYHUEDQGHV�HUJHEHQ�VLFK�DXV�GHP�*HVHW]��EHU�GLH�0HWURSRO�
UHJLRQ�)UDQNIXUW�5KHLQ�0DLQ��(LQHQ�XPIDVVHQGHQ�hEHUEOLFN��EHU�GLH�$XIJDEHQ�XQG�=LHOH�
YHUPLWWHOW�GLH�,QWHUQHWVHLWH�ZZZ�UHJLRQ�IUDQNIXUW�GH�
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-DKUHVDEVFKOXVV������������������������������������������������������������������������5HFKHQVFKDIWVEHULFKW�
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���*HVFKlIWVYHUODXI�

����(UJHEQLVHQWZLFNOXQJ�

������$OOJHPHLQHV��
0LW�GHU�$XIVLFKWVEHK|UGH�ZXUGHQ LP�ILQDQ]LHOOHQ� ,QWHUHVVH�GHU�9HUEDQGVPLWJOLHGHU�KLQ�
VLFKWOLFK� GHU�%HKDQGOXQJ� YRQ� ]DKOXQJVXQZLUNVDPHP�$XIZDQG�9HUKDQGOXQJHQ�JHI�KUW��
0LW�(UODVV�YRP������������ZXUGH�PLWJHWHLOW��GDVV�NHLQH�%HGHQNHQ�EHVWHKHQ��ZHQQ�EHL
GHU�%HPHVVXQJ�GHU�9HUEDQGVXPODJH�GLH�$XIZHQGXQJHQ�I�U�GLH�5�FNVWHOOXQJV]XI�KUXQJ
LP�3HUVRQDOEHUHLFK�QLFKW�EHU�FNVLFKWLJW�ZHUGHQ��'LH�LQVRZHLW�HQWVWHKHQGHQ�)HKOEHWUlJH�
ZHUGHQ�QLFKW�EHDQVWDQGHW��0LW�(UODVV�YRP �����������JHVWDWWHWH�GLH�$XIVLFKWVEHK|UGH�
EHUHLWV�� GDVV� GLH�$EVFKUHLEXQJ� DXI 9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH�� I�U� GLH�ZHJHQ�$XIJDEHQ�
ZHJIDOOV� NHLQH� 5HLQYHVWLWLRQHQ� PHKU� QRWZHQGLJ VLQG�� EHL� GHU� %HPHVVXQJ� GHU� 9HU�
EDQGVXPODJH�DX�HU�$FKW�JHODVVHQ�ZHUGHQ�N|QQHQ��0LW�(UODVV�YRP������������EHIUHLWH�
GLH� $XIVLFKWVEHK|UGH� EHUHLWV� GHQ� GDPDOLJHQ� 3ODQXQJVYHUEDQG� %DOOXQJVUDXP� )UDQN�
IXUW�5KHLQ�0DLQ� YRQ� GHU� $XIVWHOOXQJ� HLQHV� +DXVKDOWVVLFKHUXQJVNRQ]HSWHV� :HLWHUKLQ�
JHVWDWWHWH�GLH�$XIVLFKWVEHK|UGH�PLW�(UODVV�YRP�������������DE�GHP�+DXVKDOWVMDKU�����
GLH� YRUKDQGHQH� /LTXLGLWlW� ]XJXQVWHQ� HLQHU� JOHLFKEOHLEHQGHQ� 9HUEDQGVXPODJH� DE]X�
VFKPHO]HQ��'LHV�ODJ�LP�,QWHUHVVH�GHU�9HUEDQGVPLWJOLHGHU�XQG�WUXJ�]X�GHUHQ�ILQDQ]LHOOHU�
(QWODVWXQJ�EHL��'LH�6LFKHUVWHOOXQJ�GHU�$XIJDEHQHUI�OOXQJ�LVW�DXFK�GXUFK�GLH�$XVULFKWXQJ�
GHU� 9HUEDQGVXPODJH� DXI� GHQ� )LQDQ]EHGDUI� JHZlKUOHLVWHW�� 'LH� =DKOXQJVIlKLJNHLW� GHV�
5HJLRQDOYHUEDQGHV�LVW�VLFKHU]XVWHOOHQ��)HVW]XKDOWHQ�LVW��GDVV�GLHVH�)LQDQ]LHUXQJVVWUXN�
WXU�]X�/DVWHQ�GHV�ELODQ]LHOOHQ�(LJHQNDSLWDOV�JHKW��'HU�+DXVKDOWVSODQ������ZXUGH�XQWHU�
GLHVHQ�9RUJDEHQ�DXIJHVWHOOW�XQG�YRQ�GHU�9HUEDQGVNDPPHU�EHVFKORVVHQ��

0LW�(UODVV�YRP������������WHLOWH�GLH�$XIVLFKWVEHK|UGH�PLW��GDVV�DXIJUXQG�YRQ�bQGHUXQ�
JHQ�GHU�+HVVLVFKHQ�*HPHLQGHRUGQXQJ�GHU�+DXVKDOWVSODQ������HUVWPDOV�VHLW������ZLH�
GHU�JHQHKPLJXQJVSIOLFKWLJ�LVW��'LH�$XIVLFKWVEHK|UGH�JHQHKPLJWH�GHQ�+DXVKDOWVSODQ�PLW�
GHU�0D�JDEH��GDVV�GHU�(UODVV�YRP�������������GHU�GHQ�5HJLRQDOYHUEDQG�YRQ�GHU�9HU�
SIOLFKWXQJ�]XU�$XIVWHOOXQJ�HLQHV�+DXVKDOWVVLFKHUNRQ]HSWHV�EHIUHLW��LP�-DKU������OHW]WPD�
OLJ�$QZHQGXQJ�ILQGHW���

)�U� GHQ� +DXVKDOWVSODQ� ����� ZXUGH� HLQ� +DXVKDOWVVLFKHUXQJVNRQ]HSW� GXUFK� GLH� 9HU�
EDQGVNDPPHU�EHVFKORVVHQ�XQG�GHU�$XIVLFKWVEHK|UGH�YRUJHOHJW��'LHVH�JHQHKPLJWH�GHQ�
+DXVKDOWVSODQ������PLW�(UODVV�YRP�������������

'DV�+DXVKDOWVMDKU������VFKOLH�W�PLW�HLQHP�)HKOEHWUDJ�LQ�+|KH�YRQ�UG��������7¼�DE�
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������(QWZLFNOXQJ�GHU�(UWUlJH�

.RQWHQJUXSSH����±�6WHXHUQ�XQG�VWHXHUlKQOLFKH�(UWUlJH�HLQVFKOLH�OLFK�(UWUlJH�DXV�
JHVHW]OLFKHQ�8PODJHQ�
+DXSWHUWUDJVTXHOOH�PLW�PHKU�DOV������GHU�*HVDPWHUWUlJH�LVW�GLH�9HUEDQGVXPODJH��GLH�
JHPl�������0HWURSRO*�LQ�9HUELQGXQJ�PLW������)$*�HUKREHQ�ZLUG��'DV�9HUDQODJXQJVHU�
JHEQLV�PLW��������7¼�HQWVSULFKW������¼�MH�(LQZRKQHU�'XUFKVFKQLWW�
0HKUHUWUDJ�LQ�+|KH�YRQ����7¼��

.RQWHQJUXSSH����±�3ULYDWUHFKWOLFKH�/HLVWXQJVHQWJHOWH�
(V� HQWVWDQGHQ� 0LQGHUHUWUlJH�� GD� NHLQH� 6LW]XQJVUDXPYHUPLHWXQJHQ� DQ� 'ULWWH� VWDWWIDQ�
GHQ��'LHV�ZDU�GHU�3DQGHPLHVLWXDWLRQ�JHVFKXOGHW��(UWUlJH�HQWVWDQGHQ�QXU�EHL�GHU�%HUHLW�
VWHOOXQJ�GHU�%LOGGDWHQEDQN��:HE�0DSSLQJ��XQG�3DFKWHQ�
0LQGHUHUWUDJ�LQ�+|KH�YRQ���7¼��

.RQWHQJUXSSH�����±�����± .RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ�XQG�±HUVWDWWXQJHQ
'HU�VDOGLHUWH�0LQGHUHUWUDJ�EHL�GHQ�Y��J��.RQWHQJUXSSHQ�VHW]W�VLFK�ZLH�IROJW�]XVDPPHQ��

0LQGHUHUWUlJH�HQWVWDQGHQ�X��D��GXUFK�JHULQJHUH�(UVWDWWXQJHQ��
x %HL�GHU�%HVHW]XQJ�GHV�(PSIDQJV�
x YRQ�5HLVHNRVWHQ��GD�GLH�5HLVHWlWLJNHLW�DXIJUXQG�GHU�3DQGHPLHVLWXDWLRQ�HLQJHVWHOOW�

ZDU�

0HKUHUWUlJH�ZXUGHQ�X��D��HU]LHOW�GXUFK�(UVWDWWXQJHQ��
x I�U�GLH�*HVFKlIWVEHVRUJXQJ��GD�DXFK�GLH�*LJDELWUHJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�

%HLWUlJH�EH]DKOW�
x YRQ�GHU�,+.�I�U�GDV�,QWHUQDWLRQDO�2IILFH�
x YRQ�.UDQNHQNDVVHQ
x I�U�GLH�1XW]XQJ�GHU�7HOHIRQDQODJH�
x GHV�/DQGHV�I�U�GLH�1XW]XQJ�GHV�('9�3URJUDPPV�,1)2'2&��

0HKUHUWUDJ�LQ�+|KH�YRQ�����7¼���

.RQWHQJUXSSH�����±�����±�(UWUlJH�DXV�=XZHLVXQJHQ�XQG�=XVFK�VVHQ�I�U�ODXIHQGH�
=ZHFNH��
'DV� (8�3URMHNW� 5KLQH�$OSLQH� ,QWHJUDWHG� DQG� 6HDPOHVV� 7UDYHO� &KDLQ� �5$,6(�,7� ZLUG�
HQGDEJHUHFKQHW��:HLWHUKLQ�JHZlKUW�GHU�%XQG�0LWWHO�I�U�GDV�3URMHNW�0RELOLWlWVVWDWLRQHQ��
'DV�/DQG�+HVVHQ�OHKQWH�HV�DE��GHQ�YHUDQVFKODJWHQ�XQG�EHDQWUDJWHQ�=XVFKXVV�LQ�+|KH�
YRQ�����7¼�]X�]DKOHQ��
0LQGHUHUWUDJ�LQ�+|KH�YRQ�����7¼�

.RQWHQJUXSSH�����±�(UWUlJH�DXV�GHU�$XIO|VXQJ�YRQ�6RQGHUSRVWHQ�
(UKDOWHQH� ,QYHVWLWLRQV]XVFK�VVH� I�U� (OHNWURIDKUUlGHU� XQG� 0RELOLDU� �%H]XVFKXVVXQJ�
GXUFK�HLQHQ�6R]LDOYHUVLFKHUXQJVWUlJHU��ZXUGHQ�LQ�+|KH�YRQ�����7¼�DXIJHO|VW��'HU�(UWUDJ�
HQWVSULFKW�GHU�9HUDQVFKODJXQJ�LP�+DXVKDOWVSODQ��
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.RQWHQJUXSSH����±�6RQVWLJH�RUGHQWOLFKH�(UWUlJH�
0LQGHUHUWUlJH� HQWVWDQGHQ�� GD� DXIJUXQG� GHU� 3DQGHPLHVLWXDWLRQ� NHLQH� )UHPGYHUPLHWXQ�
JHQ�VWDWWIDQGHQ��'HVKDOE�VDQNHQ�DXFK�GLH�(UWUlJH�EHL�GHU�%HZLUWXQJVDEUHFKQXQJ�XQG�
GHQ�1HEHQHUO|VHQ�DXV�9HUDQVWDOWXQJHQ��:HLWHUKLQ�ZXUGHQ�5�FNVWHOOXQJHQ�QLFKW�LP�YHU�
DQVFKODJWHQ� 8PIDQJ� DXIJHO|VW�� +LQJHJHQ� NDP� HV� ]X� JHULQJI�JLJHQ� 0HKUHUWUlJHQ� EHL�
6FKDGHQVHUVDW]OHLVWXQJHQ�YRQ�9HUVLFKHUXQJHQ�XQG�GHQ�1HEHQHUO|VHQ�DXV�GHU�$EOLHIH�
UXQJ�YRQ�1HEHQWlWLJNHLWHQ��
0LQGHUHUWUDJ�LQ�+|KH�YRQ����7¼�

.RQWHQJUXSSH����±�$X�HURUGHQWOLFKH�(UWUlJH
1HEHQ�GHP�9HUNDXI�YRQ�$QODJHJ�WHUQ�HUIROJWH�KLHU�GLH�9HUEXFKXQJ�YRQ�SHULRGHQIUHP�
GHQ� (UWUlJHQ� �X�� D�� (UVWDWWXQJ� YRQ� QLFKW� YHUEUDXFKWHQ� *UXSSHQPLWWHOQ�� *XWVFKULIW� DXV�
1HEHQNRVWHQ�GHV�9HUPLHWHUV�DXV�9RUMDKUHQ��(UVWDWWXQJ�YRQ�HLQHP�6WHXHUJXWKDEHQ�XQG�
GHVVHQ�=LQVHQ����
0HKUHUWUDJ�LQ�+|KH�YRQ����7¼��

.RQWHQJUXSSH��������±�)LQDQ]HUWUlJH�
$XIJUXQG�GHU�6LWXDWLRQ�DP�.DSLWDOPDUNW�NRQQWHQ�NHLQH�=LQVHQ�HUZLUWVFKDIWHW�ZHUGHQ��

������(QWZLFNOXQJ�GHU�$XIZHQGXQJHQ�

.RQWHQJUXSSH������������XQG����±�3HUVRQDODXIZDQG�

3HUVRQDODXIZDQG 9HUDQVFKODJXQJ� JHEQLV� HUHQ]�9HUDQVFKODJXQJ (UJHEQLV 'LIIHUHQ]
�������=DKOXQJVZLUNVDP ������������� ¼ ������������ ¼ ���������� ¼
�������������¼������������¼�

�
=DKOXQJVXQZLUNVDP�
�5�FNVWHOOXQJV]XI�KUXQJHQ�

�����������¼��������¼ ����������� ������������

���������¼��9HUVRUJXQJVU�FNODJH�� �¼9HUVRUJXQJVU�FNODJH ���������� ����������¼�������¼ ��������
������������������������������*HVDPW ������������� ¼ ������������� ¼ ���������� ¼

�

�
�

�

'LH�]DKOXQJVZLUNVDPHQ�3HUVRQDODXIZHQGXQJHQ�EHLQKDOWHQ�X��D��GLH�%HWUlJH��I�U�GLH�GHU�
5HJLRQDOYHUEDQG��]��%��596�*HVFKlIWVVWHOOHQ��3URMHNWNRVWHQ��%HVHW]XQJ�GHV�(PSIDQJV��
LQ�9RUODJH�WULWW�XQG�GHQHQ�HQWVSUHFKHQGH�.RVWHQHUVWDWWXQJHQ�JHJHQ�EHUVWHKHQ���

%HLP�3HUVRQDODXIZDQG�HQWVWDQG�LQVJHVDPW�HLQ�0LQGHUDXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ�UG������7¼�
%HL� GHQ� ]DKOXQJVZLUNVDPHQ� $XIZHQGXQJHQ� HQWVWDQG� 0LQGHUDXIZDQG� LQ� +|KH� YRQ��
����7¼��

,P�5DKPHQ�GHV�-DKUHVDEVFKOXVVHV�ZXUGHQ�GHQ�5�FNVWHOOXQJHQ�HLQ�%HWUDJ�LQ�+|KH�YRQ�
����7¼�]XJHI�KUW��%HL�GHU�5�FNVWHOOXQJ�I�U�GLH�%HLKLOIH�GHU�%HVFKlIWLJWHQ�XQG�%HDPWHQ�
ZXUGH�HLQ�%HWUDJ�LQ�+|KH�YRQ����7¼�YHUEUDXFKW��
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.RQWHQJUXSSHQ���� �����������XQG �� ±�$XIZHQGXQJHQ� I�U�6DFK��XQG�'LHQVWOHLV�
WXQJHQ�
'LH�3ODQDQVlW]H�LQNO��JHELOGHWHU�+DXVKDOWVUHVWH�ZXUGHQ�QLFKW�DXVJHVFK|SIW��HV�HQWVWDQ�
GHQ�LQVJHVDPW�0LQGHUDXIZHQGXQJHQ�LQ�+|KH�YRQ�����7¼��

.RQWHQJUXSSH��� ± 0DWHULDO��(QHUJLH�XQG�VRQVWLJH�YHUZDOWXQJVZLUWVFKDIWOLFKH�7l�
WLJNHLW�
(V�HQWVWDQG�0LQGHUDXIZDQG�X��D��EHL�%�UREHGDUI��)RWRV�XQG�3OlQH��6WURP��0DWHULDODXI�
ZDQG� �('9�� XQG� EHL�+DQGWXFK�� XQG� 6HLIHQVSHQGHUQ�� %HLP $XIZDQG� I�U� %HUXIVEHNOHL�
GXQJ�XQG�$UEHLWVVFKXW]PLWWHO�HQWVWDQG�ZHJHQ�GHU�3DQGHPLHVLWXDWLRQ�HUKHEOLFKHU�0HKU�
DXIZDQG�� $XFK� EHL� $XIZHQGXQJHQ� I�U� 5HSDUDWXU� XQG� ,QVWDQGKDOWXQJ� VRZLH� EHL� GHQ��
9RUDXV]DKOXQJ�I�U�GLH�0LHWQHEHQDXVJDEHQ�ODJHQ��EHU�GHQ�3ODQDQVlW]HQ��
0LQGHUDXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ����7¼��

.RQWHQJUXSSH����±�$XIZHQGXQJHQ�I�U�EH]RJHQH�/HLVWXQJHQ�
%HL�GLHVHU�.RQWHQJUXSSH�HQWVWDQG�0LQGHUDXIZDQG��GD�GLH�VRQVWLJHQ�ZHLWHUHQ�)UHPGOHLV�
WXQJHQ� QLFKW� LP� JHSODQWHQ�0D�H� LQ $QVSUXFK� JHQRPPHQ�ZXUGHQ� +LQJHJHQ� HQWVWDQG�
0HKUDXIZDQG�EHL�GHQ�.RVWHQ�I�U�:DUWXQJ�XQG�GHU�,QVWDQGKDOWXQJ�YRQ�WHFKQLVFKHQ�$Q�
ODJHQ��
0LQGHUDXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ���7¼��

.RQWHQJUXSSH��� ±�,QDQVSUXFKQDKPH�YRQ�5HFKWHQ�XQG�'LHQVWHQ�
0LQGHUDXIZDQG�HQWVWDQG�X��D��EHL�GHQ�.RVWHQDUWHQ��

x )DFKVSH]LILVFKH�%HUDWXQJVOHLVWXQJHQ������7¼��
x 0LHWH�EHWULHEOLFKH�,QIUDVWUXNWXU�����7¼���
x $XIZDQG�I�U�0HVVDJLQJ�%HWULHE����7¼�
x $XIZDQG�I�U�:LUWVFKDIWVSU�IXQJ�XQG�6WHXHUEHUDWXQJ����7¼��

0HKUDXIZDQG�HQWVWDQG�X��D��EHL�GHQ�.RVWHQDUWHQ���
x 0LHWHQ�XQG�3DFKWHQ����7¼��
x $XIZDQGVHQWVFKlGLJXQJHQ�I�U�*UHPLHQ�����7¼��

0LQGHUDXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ�����7¼��

.RQWHQJUXSSH��� ±�.RPPXQLNDWLRQ��'RNXPHQWDWLRQ��,QIRUPDWLRQ��5HLVHQ�XQG��
:HUEXQJ��
,QQHUKDOE�GHU�.RQWHQJUXSSH�VWHOOW�GLH�3RVLWLRQ�Ä5HJLRQDOH�3URMHNWH³�GHQ�JU|�WHQ�3RVWHQ�
GDU��+LHU�ZXUGH�GHU�+DXVKDOWVDQVDW]�QLFKW�YROOVWlQGLJ�DXVJHVFK|SIW��*OHLFKHV�JLOW�I�U�GLH�
.RVWHQDUWHQ� $XV�� XQG� )RUWELOGXQJ�� *lVWHEHZLUWXQJ� �9HUDQVWDOWXQJVVHUYLFH�� XQG� EHLP�
$XIZDQG� I�U�0HHWLQJ��6HPLQDUH��0HKUDXIZDQG�HQWVWDQG�EHL�GHQ�.RVWHQDUWHQ�%HNDQQW�
PDFKXQJHQ��6WHOOHQDXVVFKUHLEXQJHQ� XQG� GHQ�'DWHQ�EHUWUDJXQJV�� XQG� 9HUDUEHLWXQJV�
NRVWHQ��
0LQGHUDXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ�����7¼��
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.RQWHQJUXSSH��� ± %HLWUlJH�XQG�6RQVWLJHV�VRZLH�:HUWNRUUHNWXUHQ��
%HL� GHQ� .RVWHQDUWHQ� 0LWJOLHGVEHLWUlJH� XQG� .)=�9HUVLFKHUXQJHQ� ZXUGHQ� GLH� YHUDQ�
VFKODJWHQ�+DXVKDOWVDQVlW]H�QLFKW�LQ�YROOHP�8PIDQJ�DXVJHVFK|SIW��'HU�9HUHLQ�)UDQNIXUW�
5KHLQ0DLQ�H��9��9HUHLQ�]XU�)|UGHUXQJ�GHU�6WDQGRUWHQWZLFNOXQJ�HUKHEW�NHLQHQ�0LWJOLHGV�
EHLWUDJ�I�U�������(UVSDUQLV�KLHU�����7¼���:HLWHUKLQ�OLHJHQ�DXFK�GLH�%HLWUlJH�I�U�GLH�9HUVL�
FKHUXQJHQ�JHULQJI�JLJ�XQWHU�GHQ�3ODQDQVlW]HQ��
0LQGHUDXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ����7¼��

.RQWHQJUXSSH����±�$EVFKUHLEXQJHQ�
$XIZDQG� ILHO� DXI� GHU�*UXQGODJH� GHU�$QODJHQEXFKKDOWXQJ� LQ�+|KH� YRQ�����7¼�DQ��'LH�
$EVFKUHLEXQJHQ� ODJHQ� GDPLW� ��� 7¼� XQWHU� GHQ� 9HUDQVFKODJXQJHQ� GHV� 3ODQDQVDW]HV��
0LQGHUDXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ����7¼��

.RQWHQJUXSSH� ��� ±� =XZHLVXQJHQ� XQG� =XVFK�VVH� VRZLH� EHVRQGHUH� )LQDQ]DXI�
ZHQGXQJHQ
=XVFK�VVH�IDOOHQ�I�U�YLHU�*HVHOOVFKDIWHQ�LP�5DKPHQ�GHV�3ODQDQVDW]HV������7¼��DQ��'LH�
%HVRQGHUKHLWHQ� EHL� GHU� .XOWXU5HJLRQ� )UDQNIXUW5KHLQ0DLQ� *PE+� ZHUGHQ� LP� $QKDQJ�
HUOlXWHUW�� :HLWHUKLQ� ZXUGHQ� DX�HUSODQPl�LJH� =XVFK�VVH� I�U� GLH� QHX� JHJU�QGHWH� *L�
JDELWUHJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+������7¼��VRZLH�I�U�GDV�+HVVLVFKH�6WUHXREVW]HQ�
WUXP�����7¼��JH]DKOW���
0HKUDXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ�����7¼��

.RQWHQJUXSSH����±�6RQVWLJH�RUGHQWOLFKH�$XIZHQGXQJHQ�
(V�HQWVWDQG�$XIZDQG� LQ +|KH�YRQ������7¼� I�U�*UXQG��XQG�.)=�6WHXHU�JHPl��9HUDQ�
VFKODJXQJ��:HLWHUKLQ�ZXUGH�8PVDW]VWHXHU�I�U�GDV�-DKU������QDFKHUNOlUW��
0HKUDXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ ���7¼��

.RQWHQJUXSSH����±�=LQVHQ�XQG�DQGHUH�)LQDQ]DXIZHQGXQJHQ�
)�U�*HOGEHVWDQG�DXI�GHQ�.RQWHQ�IlOOW�9HUZDKUHQWJHOW�DQ�
0HKUDXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ����7¼��

.RQWHQJUXSSH����±�$X�HURUGHQWOLFKH�$XIZHQGXQJHQ
$X�HURUGHQWOLFKHU�$XIZDQG�HQWVWDQG��GD�HLQH�%HWHLOLJXQJ�ZHUWEHULFKWLJW�ZHUGHQ�PXVVWH�
���7¼���$QODJHJ�WHU�PLW�HLQHP�5HVWEXFKZHUW�LQ�+|KH�YRQ���7¼�ZXUGHQ�YHUVFKURWWHW��$X�
�HUGHP�HQWVWDQG�SHULRGHQIUHPGHU�$XIZDQG�X��D��I�U�6WHXHU�XQG�GLH�$EUHFKQXQJ�I�U�HL�
QHQ�9HUVRUJXQJVHPSIlQJHU�����7¼���
0HKUDXIZDQG�LQ�+|KH�YRQ����7¼��

+LQZHLV��'LH�%LOGXQJ�YRQ�+DXVKDOWVUHVWHQ�LP�(UJHEQLVKDXVKDOW�HUIROJW�EHL�GHQ�
.RQWHQJUXSSHQ��������XQG����VRZLH�EHL�GHU�.RQWHQJUXSSH����XQG�ZLUG�XQWHU�
3XQNW�����HUOlXWHUW��
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����)LQDQ]HQWZLFNOXQJ�

'HU�=DKOXQJVPLWWHOIHKOEHWUDJ��GHU�VLFK�DXV�GHQ�*HVDPWHLQ��XQG��DXV]DKOXQJHQ�DXV�ODX�
IHQGHU�9HUZDOWXQJVWlWLJNHLW�HUJLEW��EHOlXIW�VLFK�DXI������7¼��IRUWJHVFKULHEHQHU�$QVDW]��
������� 7¼��� 'LH� 3ODQDEZHLFKXQJ� LVW� KDXSWVlFKOLFK� DXI� 0LQGHUDXV]DKOXQJHQ� EHL� GHQ�
6DFK��XQG�'LHQVWOHLVWXQJHQ�XQG�0HKUHLQ]DKOXQJHQ�EHL�GHQ�.RVWHQHUVDW]OHLVWXQJHQ�]X�
U�FN]XI�KUHQ��

,P� 5DKPHQ� GHU� ,QYHVWLWLRQVWlWLJNHLW HQWVWHKW� VDOGLHUW� HLQ� =DKOXQJVPLWWHOIHKOEHGDUI� LQ
+|KH�YRQ������7¼��*HULQJHQ�(LQ]DKOXQJHQ�DXV�9HUNlXIHQ�VWHKHQ�$XV]DKOXQJHQ�I�U�GHQ�
(UZHUE�YRQ�I�U�*HElXGHDXVVWDWWXQJ��3URILOVFKULIW]XJDQJ�DP�+DXV�GHU�5HJLRQ���)DKUUDG�
VWlQGHU������7¼��VRZLH�LQ�GHU�%HWULHEV��XQG�*HVFKlIWVDXVVWDWWXQJ�����7¼��JHJHQ�EHU��

'LH�(LQ]DKOXQJ�LQ�GDV�)LQDQ]DQODJHYHUP|JHQ�I�U�GLH�9HUVRUJXQJVU�FNODJH�GHU�%HDPWHQ�
HUIROJW� LQ�+|KH�YRQ����7¼��:HLWHUKLQ�ZHUGHQ�*HVHOOVFKDIWVDQWHLOH�DQ�GHU�*LJDELWUHJLRQ�
)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�LQ�+|KH�YRQ���7¼�HUZRUEHQ��

'LH�)LQDQ]UHFKQXQJ�ZHLVW�LQVJHVDPW�HLQHQ�)HKOEHWUDJ�LQ�+|KH�YRQ������7¼��HLQ�
VFKOLH�OLFK�KDXVKDOWVXQZLUNVDPHU�9RUJlQJH��DXV��

'DPLW�ZHLFKW�GDV�(UJHEQLV�JHJHQ�EHU�GHP�IRUWJHVFKULHEHQHQ�3ODQDQVDW]���������7¼��
XP��������7¼�DE��

����9HUP|JHQVHQWZLFNOXQJ�

������$OOJHPHLQ�
'HU�+DXVKDOWVSODQ������ZXUGH�DXI�GHU�%DVLV�GHU�(UODVVODJH�DXIJHVWHOOW�XQG�ZHLVW�HLQHQ�
QHJDWLYHQ�3ODQDQVDW]� LQ�+|KH�YRQ�������7¼�DXV��'DV�IRUWJHVFKULHEHQH�(UJHEQLV�XQWHU�
%HU�FNVLFKWLJXQJ� GHU� +DXVKDOWVUHVWH� ����� 7¼�� EHWUlJW� ������ 7¼�� 'XUFK� GDV�QHJDWLYH�
(UJHEQLV LQ +|KH YRQ� ������ 7¼� HUK|KW� VLFK� GHU� Ä1LFKW� GXUFK� (LJHQNDSLWDO� JHGHFNWH�
)HKOEHWUDJ³�]XP������������DXI��������7¼��QHJDWLYH�(LJHQNDSLWDOTXRWH� �����������

������$NWLYVHLWH�
$QODJHYHUP|JHQ�
'LH�YRUKDQGHQHQ�('9�/L]HQ]HQ�XQG�GDV�HUZRUEHQH�5HFKW�DQ�GHU�=HLWVFKULIW�Ä$SIHOERWH³�
KDEHQ�QRFK�HLQHQ�5HVWEXFKZHUW�LQ�+|KH�YRQ����7¼���

%HL�GHU�%LODQ]SRVLWLRQ�%DXWHQ��HLQVFKOLH�OLFK�%DXWHQ�DXI�IUHPGHQ�*UXQGVW�FNHQ�KDQGHOW�
HV�VLFK�XP�GHQ�5HVWEXFKZHUW�GHU�*HJHQVWlQGH��.OLPDDQODJHQ��7UHQQZlQGH�X��D����GLH�
DXI :XQVFK� GHV� 5HJLRQDOYHUEDQGHV� LQ� GHU� *HVFKlIWVVWHOOH� HLQJHEDXW ZXUGHQ���
%LODQ]DQVDW]�����7¼��

'HU�%LODQ]DQVDW]�EHL�GHQ�6DFKDQODJHQ�LP�*HPHLQJHEUDXFK��,QIUDVWUXNWXUYHUP|JHQ�ZLUG�
XQYHUlQGHUW� IRUWJHI�KUW��GD�HV�EHLP�%HVWDQG�DQ *UXQGVW�FNHQ�NHLQH�9HUlQGHUXQJ�JDE�
XQG�GLHVH�QLFKW�GHU�$EVFKUHLEXQJ�XQWHUOLHJHQ������7¼���
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'LH� DQGHUHQ� GRUW� JHI�KUWHQ� 9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH� VLQG� EHUHLWV YROOVWlQGLJ� DEJH�
VFKULHEHQ��

'HU�5HVWEXFKZHUW�GHU�%HWULHEV��XQG�*HVFKlIWVDXVVWDWWXQJ�EHWUlJW�����7¼�

)LQDQ]DQODJHQ�
'HU�5HJLRQDOYHUEDQG�HUZDUE�$QWHLOH�DQ�GHU�*LJDELWUHJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�LQ�
+|KH�YRQ���7¼��:HLWHUKLQ�PXVV�GHU�%LODQ]DQVDW] EHL�GHU�%HWHLOLJXQJ�DQ�GHU�)UDQNIXUW�
5KHLQ0DLQ�*PE+�,QWHUQDWLRQDO�0DUNHWLQJ�RI� WKH�5HJLRQ�DX�HURUGHQWOLFK�NRUULJLHUW�ZHU�
GHQ��'DPLW�EHOlXIW�VLFK�GHU�:HUW�DQ�%HWHLOLJXQJHQ�DQ�*HVHOOVFKDIWHQ�PLW�EHVFKUlQNWHU�
+DIWXQJ�DXI�LQVJHVDPW�����7¼��'LH�9HUVRUJXQJVU�FNODJH�ZLUG�]X�GHQ�$QVFKDIIXQJVNRV�
WHQ�EHZHUWHW�XQG�ZHLVW�HLQHQ�$QVDW]�YRQ�����7¼�DXV�

8PODXIYHUP|JHQ��
'LH�+|KH� GHU�)RUGHUXQJHQ� ILHO� LP 9HUJOHLFK� ]XP�9RUMDKU� XP���� 7¼�JHULQJHU� DXV� 8U�
VlFKOLFK� LVW�KLHUI�U�X��D���GDVV� LP�9HUJOHLFK�]XP�9RUMDKU�ZHQLJHU�)RUGHUXQJHQ� LP�5DK�
PHQ�GHU�*U�QGXQJ�GHU�*LJDELW�5HJLRQ�)UDQNIXUW5KHLQ0DLQ�*PE+�DE]XUHFKQHQ�ZDUHQ��
'LH�IO�VVLJHQ�0LWWHO�UHGX]LHUHQ�VLFK�YRQ�������7¼�XP�����7¼�DXI�������7¼��

������3DVVLYVHLWH�
6RQGHUSRVWHQ�
'HU�%LODQ]DQVDW]� LQ�+|KH�YRQ���7¼�ZXUGH�DXV�]ZHL�HUKDOWHQHQ�,QYHVWLWLRQV]XVFK�VVHQ�
YRQ�HLQHP�6R]LDOYHUVLFKHUXQJVWUlJHU� I�U�0RELOLDU�XQG�HLQHP�HUKDOWHQHQ� ,QYHVWLWLRQV]X�
VFKXVV�GHV�%XQGHV�I�U�HLQ�(OHNWURIDKUUDG�LP�5DKPHQ�GHV�3URMHNWHV�1DWLRQDOHU�5DGYHU�
NHKUVSODQ�JHELOGHW��

5�FNVWHOOXQJHQ�
5�FNVWHOOXQJHQ�ZHUGHQ�LQ�+|KH�YRQ��������7¼�JHELOGHW��GDYRQ��������7¼�I�U�3HQVLRQV���
XQG� %HLKLOIHYHUSIOLFKWXQJHQ�� :HLWHUKLQ� VWHKHQ� QRFK� 6WHXHU�� XQG� =LQVQDFK]DKOXQJHQ�
�����7¼��DQ GDV�)LQDQ]DPW�DXV��)�U�3U�IXQJVNRVWHQ ZHUGHQ�ZHLWHUH����7¼�]XU�FNJH�
VWHOOW��$X�HUGHP�VLQG����7¼�I�U�1RUPHQNRQWUROOYHUIDKUHQ�SDVVLYLHUW��
'LH� 5�FNVWHOOXQJVTXRWH� DQ� GHU� %LODQ]VXPPH� EHWUlJW� ������ ��� 'LHV KDW� XUVlFKOLFKHQ�
(LQIOXVV�DXI�GLH�QHJDWLYH�(LJHQNDSLWDOTXRWH�

9HUELQGOLFKNHLWHQ�
'LH� LQ GLHVHP� -DKUHVDEVFKOXVV� YRUKDQGHQHQ�9HUELQGOLFKNHLWHQ� XPIDVVHQ�GLH� �EOLFKHQ�
*HVFKlIWVYRUIlOOH� �X�� D� $XIZDQGVHQWVFKlGLJXQJ� GHU� HKUHQDPWOLFK� 7lWLJHQ�� GLH� /RKQ�
VWHXHU�GHU�%HVFKlIWLJHQ�I�U�GHQ�0RQDW����������9HUELQGOLFKNHLWHQ�DXV�/LHIHUXQJHQ�XQG�
/HLVWXQJHQ�DXV�SULYDWUHFKWOLFKHQ�9HUWUlJHQ���0LW��������GHU�%LODQ]VXPPH�VSLHOHQ�GLHVH�
HKHU�HLQH�XQWHUJHRUGQHWH�5ROOH��,P�9HUJOHLFK�]XP�9RUMDKU�VLQG�GLHVH�XP�UG������7¼�JH�
VWLHJHQ��
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����5HVWHELOGXQJ

.RVWHQWUlJHU

����������¼������

����������¼������

2UJDQLVDWLRQ���=HQWUDOH�'LHQVWH

2UJDQLVDWLRQ���=HQWUDOH�'LHQVWH

0HWURSROUHJLRQ�5HJLRQDOHQWZLFNOXQJ

.OLPD��(QHUJLH

3UHVVH��.RPPXQLNDWLRQ�XQG�0DUNHWLQJ

%HWUDJ

������� ���������

������� ����������
������� ����������

������� ���������
������� ���������
������� ���������

������� ����������
������� �����������

������� ���������
������� ����������

������� ����������
������� �����������
������� �����������

������� ����������¼
���������¼��������

�����������¼����

������
������� ���������

*HVDPW �����������

.RVWHQWUlJHU %HWUDJ
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)�U�QRFK�DE]XZLFNHOQGH�0D�QDKPHQ��EHVWHKHQGH�$XIWUDJVYHUJDEHQ��X��D��3URMHNW�
DEZLFNOXQJ��ZHUGHQ�+DXVKDOWVUHVWH�LQ�+|KH�YRQ�����7¼�DXV�GHP�(UJHEQLVKDXVKDOW�LQ�GDV�+DXVKDOWVMDKU�
�����YRUJHWUDJHQ��VLHKH�HQWVSUHFKHQGH�$XIVWHOOXQJ�LP�$QKDQJ�XQG�QDFKIROJHQGH�*UDILN��

$XIWHLOXQJ�GHV�+DXVKDOWVUHVWHV�LQ�+|KH�YRQ������������¼��(UJHEQLVKDXVKDOW�
DXI�.RVWHQWUlJHU

%H]HLFKQXQJ

'LHQVWVWHOOHQOHLWXQJ

5HJLRQDOYRUVWDQG

3UHVVH��.RPPXQLNDWLRQ�XQG�0DUNHW
3HUVRQDOYHUZDOWXQJ

3HUVRQDOYHUWUHWXQJ
2UJDQLVDWLRQ���=HQWUDOH�'LHQ

)LQDQ]HQ
3ODQXQJ

*HRLQIRUPDWLRQ
.OLPD��(QHUJL

1DFKKDOWLJNHLW
0RELOLWlW
0HWURSROUHJLRQ�5HJLRQDOHQWZLFNOXQ

(XURSD
(XURSDE�UR

hEHUWUDJXQJ�HLQHV�+DXVKDOWVUHVWHV�LQ�+|KH�YRQ�����������¼��)LQDQ]KDXVKDOW��EHL�GHP

.RVWHQWUlJHU

%H]HLFKQXQJ

������� 2UJDQLVDWLRQ���=HQWUDOH�'LHQ ����������

*HVDPW ����������

���������¼��������

����������¼������
����������¼������

���������¼��������
���������¼��������
���������¼��������

����������¼������
�����������¼����

���������¼��������

����������¼������

����������¼������
�����������¼����
�����������¼����

�ƵƌŽƉĂďƺƌŽ͖� Ϯ͘ϯϲϲ͕ϯϮ�Φ�͖�Ϭй

�ŝĞŶƐƚƐƚĞůůĞŶůĞŝƚƵŶŐ͖�
ϭ͘ϳϱϱ͕Ϯϱ�Φ�͖�Ϭй ZĞŐŝŽŶĂůǀŽƌƐƚĂŶĚ͖�

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ�͖�ϲй

�ƵƌŽƉĂ͖�
ϳϬ͘ϳϵϮ͕ϵϬ�Φ�͖�ϴй

DĞƚƌŽƉŽůƌĞŐŝŽŶ�
ZĞŐŝŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͖�
ϭϰϴ͘ϲϳϵ͕ϰϰ�Φ�͖�ϭϳй

DŽďŝůŝƚćƚ͖� ϮϲϮ͘ϯϯϯ͕ϲϬ�Φ�͖�ϯϭй

WƌĞƐƐĞ͕�<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ�ƵŶĚ�
DĂƌŬĞƚŝŶŐ͖� ϭϯ͘ϬϴϮ͕ϴϲ�Φ�͖�Ϯй

WĞƌƐŽŶĂůǀĞƌǁĂůƚƵŶŐ͖�
ϰ͘ϲϳϬ͕ϬϬ�Φ�͖�ϭй WĞƌƐŽŶĂůǀĞƌƚƌĞƚƵŶŐ͖�

ϯ͘ϯϯϮ͕ϵϳ�Φ�͖�Ϭй

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ͬ��ĞŶƚƌĂůĞ�
�ŝĞŶƐƚĞ͖� ϯ͘ϯϳϬ͕ϳϮ�Φ�͖�Ϭй

WůĂŶƵŶŐ͖� ϭϬϴ͘Ϭϭϵ͕ϯϲ�Φ�͖�ϭϯй

&ŝŶĂŶǌĞŶ͖� ϭϮ͘ϱϬϴ͕ϭϬ�Φ�͖�Ϯй

'ĞŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖� Ϯ͘ϲϴϬ͕ϬϬ�Φ�͖�
Ϭй

<ůŝŵĂ͕��ŶĞƌŐŝĞ͖� ϳϮ͘ϵϳϵ͕ϵϮ�Φ�͖�
ϵй

EĂĐŚŚĂůƚŝŐŬĞŝƚ͖� ϵϱ͘ϭϭϵ͕ϵϱ�Φ�͖�
ϭϭй
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����hEHU��XQG�DX�HUSODQPl�LJH�$XIZHQGXQJHQ�XQG�$XV]DKOXQJHQ��

hEHU�� XQG� DX�HUSODQPl�LJH $XIZHQGXQJHQ� XQG�$XV]DKOXQJHQ�ZXUGHQ� LP�+DXVKDOWV�
MDKU������QLFKW�EHVFKORVVHQ��'LH�DOOJHPHLQHQ�XQG�EHVRQGHUHQ�%HZLUWVFKDIWXQJVJUXQG�
VlW]H��LQVEHVRQGHUH�1U����+DXVKDOWVSODQ������]X������*HP+92��ZXUGHQ�HLQJHKDOWHQ��
hEHU��XQG�DX�HUSODQPl�LJH�$XIZHQGXQJHQ�XQG�$XV]DKOXQJHQ�NRQQWHQ�LP�5DKPHQ�GHU�
%XGJHWGHFNXQJ�XQG�GHU�%HZLUWVFKDIWXQJVJUXQGVlW]H�DXIJHIDQJHQ�ZHUGHQ��

���9RUJlQJH�YRQ�EHVRQGHUHU�%HGHXWXQJ�QDFK�6FKOXVV�GHV�+DXVKDOWVMDKUHV��

(UHLJQLVVH�YRQ�EHVRQGHUHU�%HGHXWXQJ��GLH�]X�HLQHU� YHUlQGHUWHQ�%HXUWHLOXQJ�GHU�/DJH�
I�KUHQ� N|QQWHQ� �=HLWUDXP� ]ZLVFKHQ GHP� ����������� XQG� GHP� 7DJ� GHU� %LODQ]DXIVWHO�
OXQJ���VLQG�QLFKW�HLQJHWUHWHQ��

���9RUDXVVLFKWOLFKH�(QWZLFNOXQJHQ�PLW�LKUHQ�ZHVHQWOLFKHQ�&KDQFHQ�XQG�5LVLNHQ�
YRQ�EHVRQGHUHU�%HGHXWXQJ

'DV�*HVHW]��EHU�GLH�0HWURSROUHJLRQ�)UDQNIXUW�5KHLQ�0DLQ�ELOGHW�GLH�*UXQGODJH�I�U�GHQ�
5HJLRQDOYHUEDQG�XQG�KDW�HLQH�/DXI]HLW�ELV�������������

$OV�3U�IXQJVHUJHEQLV�KDW�GLH�hEHU|UWOLFKH�3U�IXQJ������������3U�IXQJ��JUXQGVlW]OLFK�GLH�
5LVLNRHLQVWXIXQJ� ÄJHULQJ³� WHVWLHUW��'LHVH�$XVVDJH KDW�ZHLWHUKLQ�%HVWDQG��'LH�hEHU|UWOL�
FKH�3U�IXQJ������������3U�IXQJ��LVW�PLW�$XVQDKPH�GHV�7KHPDV�Ä5LVLNRYRUEHXJXQJ�]XU�
9HUPHLGXQJ�GRORVHU�+DQGOXQJHQ³�QLFKW�DXI�HLQH�5LVLNREHZHUWXQJ�HLQJHJDQJHQ��

(LQ� &RPSOLDQFH�%HDXIWUDJWHU� ZXUGH� ]XP� ����������� HUQDQQW�� 'LH� 5LFKWOLQLH� Ä.RUUXSWL�
RQVSUlYHQWLRQ� XQG� &RPSOLDQFH EHLP� 5HJLRQDOYHUEDQG� )UDQNIXUW5KHLQ0DLQ³� ZXUGH� LP�
)HEUXDU� ����� GXUFK� GHQ� 5HJLRQDOYRUVWDQG� EHVFKORVVHQ�� 'LH 0LWDUEHLWHUVFKDIW� ZXUGH�
KLHU�EHU�LQIRUPLHUW�XQG�HUKlOW�DXFK�VSRUDGLVFK��EHU�GDV�,QWUDQHW�HQWVSUHFKHQGH�+LQZHL�
VH�

5LVLNHQ�EHLP�(LQVDW]� GHU�(OHNWURQLVFKHQ�'DWHQYHUDUEHLWXQJ�ZHUGHQ X�� D�� GXUFK�6FKX�
OXQJHQ�GHV�3HUVRQDOV��$EZHKUPD�QDKPHQ�YRQ�$QJULIIHQ��6SDPILOWHU��)LUHZDOO�X�D���XQG�
UHJHOPl�LJH� 'DWHQVLFKHUXQJHQ� PLQLPLHUW�� 'LH� 0LWDUEHLWHU� ZHUGHQ� GXUFK� +LQZHLVH� LP�
,QWUDQHW� DXI� GLH�%HODQJH�GHV�'DWHQVFKXW]HV� DXIPHUNVDP�JHPDFKW��:HLWHUKLQ� HUKDOWHQ�
VLH� 5XQG�(�0DLOV� EHL� DOOJHPHLQHQ� *HIDKUHQ�� GLH� EHL� XQVDFKJHPl�HP� *HEUDXFK� YRQ�
,QWHUQHW�XQG�(�0DLOV�GXUFK�6FKDGVRIWZDUH�HUZDFKVHQ�N|QQHQ��

'XUFK� GLH� 4XDOLILNDWLRQ� GHU� %HGLHQVWHWHQ GHU� *HVFKlIWVVWHOOH� EHVWHKHQ� JUXQGVlW]OLFK�
NHLQH�5HFKWVULVLNHQ�KLQVLFKWOLFK�GHU�$EVFKO�VVH�YRQ�9HUWUlJHQ��9HUHLQEDUXQJHQ��$EJDEH�
YRQ�6WHOOXQJQDKPHQ�X��l��$XIWUDJVYHUJDEHQ�HUIROJHQ�XQWHU�%HDFKWXQJ�GHU�QHX�JHIDVV�
WHQ� 9HUJDEHRUGQXQJ� YRP ������������ (V� ZHUGHQ LQ� DOOHQ� $EWHLOXQJHQ� �� 6WDEVVWHOOHQ�
9HUJDEHOLVWHQ�JHI�KUW��LQ�GHQHQ�GLH�ODXIHQGHQ�$XIWUlJH�HUIDVVW�XQG�IRUWJHVFKULHEHQ�ZHU�
GHQ�� %HL� 5HFKWVIUDJHQ� ZLUG� HLQH� $QZDOWVNDQ]OHL� NRQWDNWLHUW�� :HLWHUKLQ� ZLUG� DXFK� GLH�
0|JOLFKNHLW JHQXW]W�� VLFK�YRQ HLQHP�NRPPXQDOHQ�6SLW]HQYHUEDQG� UHFKWOLFK�EHUDWHQ� ]X�
ODVVHQ��
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Regionalverband FrankfurtRheinMain
Frankfurt am Main

ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und
der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet,
wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. 

Vermögenslage (Bilanz) 

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2021 nach
wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den
entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2020 gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem
langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen
zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw.
Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach
langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen für die beiden
Abschlussstichtage 31. Dezember 2021 und 2020:

Anlage 2 Seite 1



Regionalverband FrankfurtRheinMain
Frankfurt am Main

Vermögensstruktur

2021 2020 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Immaterielle Vermögensgegenstände 61 0,3 115 0,6 -54
Sachanlagen 1.468 6,8 1.593 7,5 -125
Finanzanlagen 1.517 7,0 1.464 6,9 53
Langfristig gebundenes Vermögen 3.046 14,1 3.172 15,0 -126
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 46 0,2 88 0,4 -42
Forderungen aus Zuweisungen 60 0,3 136 0,6 -76
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 9 0,0 1 0,0 8
Sonstige Vermögensgegenstände 114 0,5 20 0,1 94
Rechnungsabgrenzungsposten 173 0,8 128

 (= dem Vorjahr 

0,6 45
Kurzfristig gebundenes Vermögen 402 1,8 373 1,7 29
Liquide Mittel 6.422 29,6 6.937 32,8 -515
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 11.830 54,5 10.707 50,5 1.123

21.700 100,0 21.189 100,0 511

Kapitalstruktur

2021 2020 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Sonderposten für Zuwendungen 1 0,0 1 0,0 0
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche

Verpflichtungen 20.976 96,7 20.560 97,0 416
Langfristiges Fremdkapital 20.977 96,7 20.561 97,0 416
Kurzfristige Rückstellungen 187 0,9 200 0,9 -13
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 115 0,5 181 0,9 -66
Übrige Verbindlichkeiten und

Rechnungsabgrenzungsposten 421 1,9 247 1,2 174
Kurzfristiges Fremdkapital 723 3,3 628 3,0 95

21.700 100,0 21.189 100,0 511

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 511 = 2,4 %) auf
TEUR 21.700 erhöht. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des
Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages um TEUR 1.123 (= 10,5 %), der eine
Verringerung der liquiden Mittel um TEUR 515 (= 17,4 %) gegenübersteht.

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 15,0 %
in 2020 auf 14,1 % im aktuellen Haushaltsjahr vermindert. Der Rückgang des
Anlagevermögens (um TEUR 126) resultiert aus den Zugängen in Höhe von TEUR 101. Dem
stehen planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 224 sowie
Abgänge von TEUR 3 gegenüber. 
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Die Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der
Forderungen aus Zuweisungen sind stichtagsbedingt.

Der Anstieg der Sonstigen Vermögensgegenstände beruht insbesondere aus einer
Forderung für Fördermittel, die zur Weiterleitung bestimmt ist.

Der Anstieg des Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages (um TEUR 1.123)
resultiert aus dem in dieser Höhe erwirtschafteten negativen Jahresergebnis.

Der Anstieg der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen resultiert aus
den erdienten Ansprüchen der Pensionsberechtigten.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist stichtagsbedingt.

Der Anstieg der Übrigen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten beruht
insbesondere auf einem Zuschuss, der an den Regionalpark RheinMain weiterzuleiten ist. 

Finanzlage (Kapitalflussrechnung) 

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf
der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21
zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

2021 2020
TEUR TEUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.671 14.170
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.143 -14.932

-762= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit -472

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1 0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -102 -695
= Saldo aus Investitionstätigkeit -101 -695

+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen 87 240
- Haushaltsunwirksame Auszahlungen -29 -243
= Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 58 -3

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -515 -1.460
+ Bestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 6.937 8.397
= Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres 6.422 6.937

Zusammensetzung der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres
+ Zahlungsmittel 6.422 6.937

6.422 6.937
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Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung) 

Die aus der Ergebnisrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der
beiden Haushaltsjahre 2021 und 2020 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer
Veränderungen:

2021 2020 +/-
TEUR % TEUR % TEUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 0,0 3 0,0 -2
Kostenersatzleistungen und -erstattungen 720 5,0 878 6,1 -158
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl.

Erträge aus gesetzlichen Umlagen 13.695 94,5 13.456 93,3 239
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd.

Zwecke u. allgemeine Umlagen 66 0,5 68 0,5 -2
Sonstige ordentliche Erträge 12 0,1 19 0,1 -7
Ordentliche Erträge 14.494 100,1 14.424 100,0 70

Personalaufwendungen -9.367 64,6 -8.726 60,5 -641
Versorgungsaufwendungen -937 6,5 -1.012 7,0 75

-10.304 71,1 -9.738 67,5 -566

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.441 30,6 -4.923 34,1 482
Abschreibungen -218 1,5 -181 1,3 -37
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie

besondere Finanzaufwendungen -652 4,5 -492 3,4 -160
Sonstige ordentliche Aufwendungen -15 0,1 0 0,0 -15
Ordentliche Aufwendungen -15.630 107,8 -15.334 106,3 -296
Ordentliches Ergebnis -1.136 7,7 -910 6,3 -226
Finanzergebnis -16 0,1 1 0,0 -17
Außerordentliches Ergebnis 29 0,2 14 0,1 15
Ergebnis vor Ertragsteuern -1.123 7,6 -895 6,2 -228

Jahresergebnis -1.123 7,6 -895 6,2 -228

Die ordentlichen Erträge haben sich gegenüber 2020 um TEUR 70 (= 0,5 %) auf
TEUR 14.494 aufgrund von höheren Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich
Erträgen aus gesetzlichen Umlagen, denen u.a. niedriegere Kostenersatzleistungen und
-erstattungen gegenüberstehen, erhöht. Dabei haben sich Verbandsumlagen insbesondere
auf Grund höherer Umlagesätze erhöht.

Der Anstieg der Personalaufwendungen um TEUR 641 ist auf Tarifsteigerungen und
Höhergruppierungen zurückzuführen.

Der Rückgang der Versorgungsaufwendungen von TEUR 75 ist im Wesentlichen auf die im
Vergleich zum Vorjahr niedrigere Zuführung zu den Beilhilferückstellungen (- TEUR 313)
zurückzuführen, der eine höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (+ TEUR 285)
gegenübersteht. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere wegen geringeren
Aufwendungen für regionale Projekte um TEUR 482 gesunken.
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Die Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse sind wegen höheren Zuschüssen an
Beteiligungsunternehmen gestiegen.

Insgesamt ergibt sich in 2021 ein Jahresfehlbetrag von TEUR 1.123 (Vorjahr:
Jahresfehlbetrag von TEUR 895); das Jahresergebnis hat sich somit gegenüber dem Vorjahr
verschlechtert (um TEUR 228).
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen 

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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Drucksache Nr. V-2023-2 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Regionalvorstand 09.02.2023 nichtöffentlich 
Haupt- und Finanzausschuss 03.03.2023 öffentlich 
Verbandskammer 08.03.2023 öffentlich 
 
 
Betreff: 
2. Haushaltsvollzugsbericht 2022 gemäß § 28 Gemeindehaushaltsverordnung 
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Drucksache Nr. V-2023-2

Dezernat II

Stabsstelle Finanzen

Betr.: 2. Haushaltsvollzugsbericht 2022 gemäß § 28 Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO) über den Stand des Haushaltsvollzugs 2022

Vorg.: 2. Haushaltsvollzugsbericht 2022

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich der Vollzug des Haushalts 2022 bis 
zum 30.09.2022 im Rahmen der Haushaltsansätze bewegt hat.
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II. Begründung:

Gemäß § 28 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) hat der Regional-
vorstand die Verbandskammer mehrmals jährlich über den Stand des 
Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) zu unterrichten. 
Von der Verbandskammer werden zwei Berichte gewünscht (Beschluss vom 
29.10.2008 Nr. II-142).

Der Haushaltsvollzugsbericht ist der Aufsichtsbehörde, dem Hessischen 
Ministerium des Innern und für Sport, nach der Kenntnisnahme vorzulegen.

In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde kann darauf verzichtet werden, die sich 
aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung in den Haushaltsvollzug 
einzubeziehen.

Unter Punkt IV. werden Aussagen zur Beurteilung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit getroffen. Die dauernde Zahlungsfähigkeit muss gewährleistet 
sein. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde neben dem Haushaltsplan auch ein 
Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Beide wurden von der 
Aufsichtsbehörde mit Erlass vom 14.03.2022 genehmigt.

Aussagen zum Haushaltsvollzug

Der Haushaltsvollzug bewegte sich bis zum 30.09.2022 unter Berücksichtigung 
von diversen Zahlungsmodalitäten sowie noch nicht gebuchten zahlungsun-
wirksamen Erträgen und Aufwendungen im prozentualen Rahmen der 
Veranschlagungen des Ergebnishaushaltes. An Erträgen sind bisher rd. 73 % 
eingegangen und an Aufwendungen rd. 63 % (inkl. Aufwendungen auf 
Haushaltsreste) geleistet worden. Es liegen Mittelreservierungen aus laufenden 
Haushaltsmitteln in Höhe von 178.475,33 € vor.

Auf die gebildeten Haushaltsreste im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt in Höhe von  
878.607,00 € wurden bisher 285.478,59 € angewiesen. Die Mittelreservierungen 
aus Haushaltsresten betragen 593.128,41 €.

Die gesetzten Arbeitsziele der einzelnen Abteilungen wurden erreicht.

Gleiches gilt sinngemäß für die Aufstellung „II. Finanzhaushalt / Gesamtdar-
stellung der Abwicklung des Investitionsprogrammes 2022“.
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2. Haushaltsvollzugsbericht 2022

Stand 30. September 2022



2. Haushaltsvollzugsbericht 2022 
01.01.2022 - 30.09.2022

Inhaltsverzeichnis

Seite 2 - 3 I. Ergebnishaushalt / Aufteilung in Erträge und Aufwendungen

Seite 4 - 5 II. Finanzhaushalt / Gesamtdarstellung der Abwicklung des
Investitionsprogramms 2022 und der Haushaltsreste

Seite 6 – 11 III. Aussagen der Abteilungen / Stabsstellen zum 
Arbeitsprogramm und zu den Leistungen

Seite 11 IV. Aussagen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 
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Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung Ansatz
2022

Bewegung
01.01. -

30.09.2022

Vergleich in %

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.100,00 -10.567,40 61,80

02 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -560.053,00 -79.747,71 14,24

03 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -16.523.800,00 -12.382.500,00 74,94

05 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen -51.493,00 -84.485,74 164,07

06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -400,00 0,00 0,00

07 Sonstige ordentliche Erträge -26.115,00 -8.562,72 32,79

08 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

09 Außerordentliche Erträge -800,00 -3.228,89 403,61

10 Personalaufwendungen 9.746.065,00 6.986.408,62 71,68

11 Versorgungsaufwendungen 863.020,00 397.413,71 46,05

12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.935.840,00 2.700.845,32 54,72

13 Abschreibungen 289.200,00 19,00 0,01

14 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 641.500,00 621.500,00 96,88

15 Sonstige ordentliche Aufwendungen 230,00 31,89 13,87

16 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 5.000,00 13.526,71 270,53

17 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 13.947,45 0,00

18 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 847.021,39 254.012,98 29,99
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I. Ergebnishaushalt / Erläuterungen

Nr. Konten Bezeichnung Bemerkung

Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzerlöse durch Vermietung
02 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen U. a. Erstattung Geschäftsstellenkosten für Europabüro und FrankfurtRheinMain-Verein zur 

Standortentwicklung e. V. , Beteiligungen Wissensregion, RVS-Fraktionen sowie Erstattung 
Porto,Telefon, Krankenkassen, Zuschüsse der Städte/Gemeinden zum Europabüro

03 55 Steuern steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml. Verbandsumlage
05 540-545 Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml. Erträge für Förderprojekte
06 546 Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr. Erträge Auflösung Sonderposten*
07 53 Sonstige ordentliche Erträge Erträge Auflösung Rückstellungen* und u. a. Erlöse aus Bewirtungsrechnungen, Eigenbeteiligung 

Wahlleistungen nach § 6 HBeihVO, Erstattung KFZ-Versicherungsschaden

08 56,57 Finanzerträge Zinserträge können aufgrund der veränderten Kapitalmarktlage wieder erzielt werden
09 59 Außerordentliche Erträge Außerordentlicher Ertrag, u. a. Erstattungen für Vorjahre

Aufwendungen

10 62,63,640-
643,647-
649, 65

Personalaufwendungen Personalkosten inkl. Umlage Kommunalbeamten-Versorgungskasse

11 644-646 Versorgungsaufwendungen Zahlung an Zusatzversorgungskasse; Zuführung zu den Rückstellungen*
12 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Betriebliche Aufwendungen (z. B. Miete, Nebenkosten, Aufträge an Dritte, Telefon, Reisekosten

u. a.)

13 66 Abschreibungen Planmäßige Abschreibung*
14 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. 

Finanzaufwendungen
Zahlung Gesellschafterzuschüsse: Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH (350 T€), 
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region (120 T€), Regionalpark Südwest 

(1,5 T€), Kulturregion (20 T€), GigabitRegion (140 T€), Hessisches Streuobstzentrum (10 T€)

15 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer und KFZ-Steuer
16 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen Negativzinsen fallen aufgrund der veränderten Kapitalmarktlage seit 27.07.2022 nicht mehr an

17 79 Außerordentliche Aufwendungen U. a. periodenfremder Aufwand

Bemerkung:

Haushaltsreste sind in den Spalten Budget in Höhe von 851.691,39 € (inkl. Haushaltsreste im Personalbereich) und Bewegungen in Höhe von 258.562,98 € enthalten.

*Zahlungsunwirksame Vorgänge, die grundsätzlich erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.
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Regionalverband Frankfurt

Nr. Bezeichnung Ansatz
2022

Bewegung
01.01. -

30.09.2022

Vergleich in %

21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 700,00 0,00 0,00

21A des immateriellen Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00

24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -12.000,00 0,00 0,00

26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -239.915,61 -52.798,54 22,01

26A und immaterielle Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00

27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. -53.900,00 -48.989,90 90,89
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II. Finanzhaushalt / Erläuterungen

Nr. Konten Bezeichnung Bemerkung

Einzahlungen

21 822 Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen

des Sachanlagevermögens

Verkauf von Anlagegütern

Auszahlungen

24 841 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden

26 840, 843 Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige

Sachanlagevermögen

u. a. Neu- und Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich, Mobiliar

27 844 Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen Zahlungen an die Kommunalbeamten-Versorgungskasse (Fälligkeit Juni 2022)

Bemerkung:

Haushaltsreste sind in den Spalten Budget in Höhe von 26.915,61 € und Bewegungen in Höhe von 26.915,61 € enthalten.
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III. Aussagen der Abteilungen und Stabsstellen zum Arbeitsprogramm und zu den 
Leistungen

Kostenträger 01.0112 Stabsstelle Regionalvorstand 
Urbane Seilbahnen 
Der 2. Seilbahntag befindet sich in der Vorbereitungsphase. 
Die sonstigen Aufwendungen bewegen sich im Budgetrahmen.

Kostenträger 01.0113 Stabsstelle Presse, Kommunikation und Marketing 
Die veranschlagten Haushaltsmittel wurden für die Pflege und Servernutzung der 
Bilddatenbank, Datenübertragungskosten, Zeitungen und Fachliteratur sowie die allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit anteilmäßig verausgabt.

Im Berichtszeitraum wurde die 6. Ausgabe des Magazins „Der Apfelbote“ erstellt und an die 
Regionalschleifen verschickt.

Der Auftrag für die Konzeption von verschiedenen Anzeigen für den Regionalverband 
FrankfurtRheinMain und die Metropolregion FrankfurtRheinMain wurde erteilt.

Es erfolgten zahlreiche Presseveröffentlichungen und Medienanfragen wurden beantwortet.

Kostenträger 01.0311 Personal 
Es wurde eine Personalkosten-Hochrechnung bis zum 31.12.2022 durchgeführt. Danach 
liegen die Kosten im Budgetrahmen.

Kostenträger 01.0319 Organisation, Zentrale Dienste 
Derzeit liegen die Ausgaben im zulässigen Budgetrahmen.

Kostenträger 01.0421 Finanzen 
� Erstellen der monatlichen Haushaltsvollzugs- und Liquiditätsberichte 
� Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 durch die WIKOM AG 
� Bearbeitung von Steuerangelegenheiten, insbesondere in Bezug auf die Einführung 

des § 2b Umsatzsteuergesetz 
� Umstellen des eingesetzten Finanzprogramms N7 auf die Version „Modern Clients“

Kostenträger 09.0111 Planung 
09.0111.10 – Integration neuer Mitgliedskommunen 

� Onlineveranstaltung am 05.07.2022 zur Vorbereitung der Kommunengespräche 
hinsichtlich der Entwicklungsvorstellungen der neuen Mitgliedskommunen mittels 
RegFNP-Viewer 

� Teilnahme an Bauausschusssitzungen in den neuen Mitgliedskommunen mit der 
Information über das Vorgehen für die Durchführung von FNP-Änderungsverfahren 
durch den Regionalverband

09.0111.11 – Regionaler Flächennutzungsplan 
� Neuaufstellung des RegFNP 
� Erarbeitung des RegFNP-Verwaltungsentwurfs, insbesondere die planerische 

Nachsteuerung des Allgemeinen Planungskonzeptes (APK) „2.0-Flächenkulisse“ in 
Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt sowie die Erarbeitung weiterer 
RegFNP-Fachinhalte 

� Durchführung von Kommunengesprächen mit den 5 neuen Mitgliedskommunen 
� Erstellung von Beschlussvorlagen zur Neuaufstellung des RegFNP (z.B.: RegFNP-

Legende, Integration des Regionalen Einzelhandelskonzeptes in den neuen RegFNP, 
Erstellung des RegFNP-Verwaltungsentwurfs)
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� Teilnahme an den Arbeitskreisen des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Wohnen zur Fortschreibung der Regionalpläne, der Siedlungsstruktur und 
der Planzeichen 

� Erstellung von Übersichtskarten, Auswertungen, Bilanzen und Flächensteckbriefen 
zum APK 2.0 

� RegFNP- und FNP-Änderungsverfahren sowie Stellungnahmen zu Bebauungsplänen 
� Durchführung von RegFNP-Änderungsverfahren für 75 Mitgliedskommunen, 

einschließlich der formalen Beteiligungsschritte (frühzeitige Beteiligung und öffentliche 
Auslegung) und Bekanntmachung im Staatsanzeiger für das Land Hessen 

� Durchführung von FNP-Änderungsverfahren für die 5 neuen Mitgliedskommunen, 
einschließlich der formalen Beteiligungsschritte (frühzeitige Beteiligung und öffentliche 
Auslegung) und öffentliche Bekanntmachung im Staatsanzeiger für das Land Hessen 

� Erstellung von Beschlussvorlagen zu RegFNP- und FNP-Änderungen 
� Bearbeitung von Stellungnahmen als Träger der Regionalen Flächennutzungsplanung 

zu Bebauungsplänen der Mitgliedskommunen, zu Bauvorhaben, zu Plan-
feststellungsverfahren, Fachplanungen und Planungen Dritter 

� Beratung aller 80 Mitgliedskommunen zu Planungsfragen sowie Bearbeitung von 
informellen Voranfragen zu Planungsvorhaben 

� Erstellen von Präsentationen (Bauflächen, Statistik, Standorteigenschaften, 
Entwicklungsperspektiven) 

� Vorbereitende Bewertung der Projekte für den Zukunftspreis „Großer Frankfurter 
Bogen“ 

� Fortlaufende Bestandserhebung von Rechenzentren im Verbandsgebiet 
� Aktualisierung und Erweiterung von Umweltdaten für die Strategische Umweltprüfung, 

insbesondere auch für das Gebiet der neuen Kommunen 
� Regelmäßige Beantwortung von Anfragen von Kommunen zu Bilanzen, Potenzialen 

und Bauflächen

09.0111.12 – Regionaler Landschaftsplan 
� Erarbeitung der Primärinhalte für die Karte 1 des neuen RegFNP: Regionales 

Biotopverbundkonzept, Grünflächen- und Freiraumkonzept, regional klimawirksame 
Flächen im Siedlungsbereich 

� Vorbereitung der Karte 3 „Landschaftsplanerische Ziele und Maßnahmen“ für den 
neuen RegFNP 

� Begleitung des Artenschutzgutachtens (externe Vergabe) 
� Gemeinsame Auftragsbegleitung der Natura2000-Vorprüfung in Kooperation mit dem 

Regierungspräsidium Darmstadt 
� Vorbereitung der 2. Auflage der Veröffentlichung „Schätze der Region“ mit Integration 

der bedeutsamen Landschaften der neuen Mitgliedskommunen

09.0111.13 – Sachlicher Teilplan erneuerbare Energien 
� Mitarbeit an Klageerwiderungen und fachliche Unterstützung der juristischen 

Begleitung der Normenkontrollverfahren beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof 
Kassel 

� Abstimmungsgespräche mit dem Regierungspräsidium Darmstadt und dem 
Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen gemäß 
Beschluss der Regionalversammlung Südhessen/Verbandskammer zur 
Aufnahme/Darstellung der Windvorranggebiete im neuen RPS/RegFNP 

� Bearbeitung von externen Anfragen zu Windvorranggebieten

Kostenträger 09.0213 Geoinformation 
� Geodatenaktualisierung: Bau- und Bodendenkmäler, ATKIS 
� GIS-technische Unterstützung RegFNP, RegLP, Sachlicher Teilplan erneuerbare 

Energien und Kulturlandschaftskataster
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� Kartographische Entwicklung einer Legenden-Beschlussvorlage 
� Erstellung des GIS-Datenmodells für den neuen RegFNP, beruhend auf den 

veränderten Legendendefinitionen 
� Integration der Flächennutzungspläne der neuen Mitgliedskommunen in die RegFNP-

Projektdaten als Basis für die Neuaufstellung 
� Bereitstellung der Kartengrundlagen und WebGIS-Anwendung (RegFNP-Viewer) als 

Grundlage und Werkzeug für die Durchführung von Kommunengesprächen mit den 
neuen Verbandskommunen 

� GIS-Unterstützung für die Bearbeitung der Datenebenen für den RegFNP in den 
Fachabteilungen: Sonderbauflächen, Gemeinbedarfsflächen, Einzelhandel, 
Grünflächen, Biotopverbund, Verkehrstrassen und -flächen 

� Erstellung einer WebGIS-Anwendung als Werkzeug für die planerische Nachsteuerung 
und die Abwägung im Rahmen der Neuaufstellung des RegFNP 

� Mitarbeit in der GDI-Südhessen, insbesondere Vorbereitung der Einführung von 
XPlanung für die Bauleitplanung 

� Durchführung von GIS@Lunch-Webinaren zu ausgewählten Angeboten im Geoportal 
für die Beschäftigten in den Mitgliedskommunen (Statistik-Viewer)

Kostenträger 09.0311 Klima und Energie sowie 09.0312 Nachhaltigkeit 
� Inhaltliche Arbeit am Regionalen Energiekonzept FrankfurtRheinMain: Wärmewende in 

Kommunen 
� Durchführung des Projektes „Ökoprofit FrankfurtRheinMain“ 
� Erstellung der Broschüre „Blühende Gärten“ 
� Thematische Erweiterung des Klima-Energie-Portals 
� Erweiterung und Aktualisierung des Kulturlandschaftskatasters 
� Fortführung der Datenerfassung Kulturhistorische Landschaftselemente für die neuen 

Mitgliedskommunen 
� Durchführung der Bau- und Planungsamtsleitertreffen 
� Fortlaufende Erweiterung der Streuobst-Informationsseite 
� In Kooperation mit dem MainÄppelHaus Lohrberg: Durchführung der Fortbildung 

„Zertifizierter Landschaftsobstbauer“ für kommunale Bedienstete 
� Wettbewerb „Streuobstkommune des Jahres“ (ab 2021 jährlich) 
� Unterstützung Regionales Streuobstzentrum MainÄppelHaus (ab 2022) 
� In Kooperation mit der Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH: Entwicklung 

neuer Streuobst-Routen 
� Präsentation der Wasserausstellung in Mitgliedskommunen sowie für Grundschüler zur 

Unterrichtsgestaltung 
� In Kooperation mit der Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH: Erweiterung der 

Klimaroute um fünf Stationen zum Thema Klimaanpassung 
� Zusammenarbeit mit dem Verein Rhein.Main.Fair zur Fairen Region 

FrankfurtRheinMain 
� Präsentation der Ausstellung „Klima braucht Energie“

Kostenträger 09.0411 Mobilität 
Die Mobilitätsstrategie FrankfurtRheinMain wird weiter umgesetzt. Ziel bleibt es, bis 2030 ein 
Mobilitätsangebot von jedem besiedelten Ort der Region innerhalb von 5 Gehminuten zu 
erreichen. In der Strategie sind messbare Verkehrs- und Klimaziele verankert. Im 
Berichtszeitraum ist mit dem Bundesförderprojekt „transform-R“ die 26. Maßnahme 
hinzugekommen. 
� Im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Flächennutzungsplans sind 

umfangreiche Aktualisierungen eingeflossen, insbesondere zu den Themen Schiene, 
Straße, überörtliche Radwege (M1) und multimodale Verknüpfungspunkte (M6). 

� Die Machbarkeitsstudien für die Radschnellwege (M2) in der Region werden planmäßig 
im Kalenderjahr 2022 abgeschlossen.
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� Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt „Raum für 
neue Mobilität 2“ (M3, M4) hat die Potenzialanalyse für Mobilitätsstationen im 
Wetteraukreis abgeschlossen. Aktuell wird das Verortungskonzept der Stationen 
ausgearbeitet. 

� Der 6. Bike+Ride Sammelantrag (M5) mit den Mitgliedskommunen Usingen, Bad Vilbel, 
Mainhausen, Mörfelden-Walldorf und der Kommunalgemeinschaft zur 
Landesgartenschau Oberhessen 2027 befindet sich in Bearbeitung. Der Regional-
verband tritt als Abwickler für die Kommunen auf. 

� Die Analyse der fußläufigen Erreichbarkeit von knapp 150 Bahnhöfen in der Region 
(M10) befindet sich in der Schlussphase und wird noch im Jahr 2022 abgeschlossen. 

� Die regionalen Vernetzungsformate „Fußverkehrsforum“, Radforum und „Treffpunkt 
Schiene“ sind erfolgreich durchgeführt worden. 

� Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsverkehrsstrategie (M19) wurden zentrale 
Handlungsfelder von den eingerichteten Arbeitsgruppen bestimmt; die entsprechende 
Entscheidungsvorlage für die Gremien befindet sich in Bearbeitung. Weiterhin wurde 
eine Kooperation mit dem Bundesamt für Güterverkehr geschlossen. 

� Der Vertrag mit dem Meinungsforschungsinstitut infas zur erneuten Teilnahme an der 
Haushaltsbefragung Mobilität in Deutschland 2023 (MiD) ist abgeschlossen. Als 
regionaler Aufstocker (Budget ca. 55.000 Euro) erhält der Regionalverband detaillierte 
Auswertungen zum Modal Split in den Kommunen und Kreisen im Verbandsgebiet und 
der Metropolregion. 

� Die Machbarkeitsstudie für eine neue Mainquerung (M24) ist ausgeschrieben und 
befindet sich aktuell im Teilnehmerverfahren. Die Studie mit einem Gesamtbudget von 
200.000 Euro (Projektpartner: Stadt Hanau, Stadt Maintal, Stadt Mühlheim am Main, 
Main-Kinzig-Kreis, Kreis Offenbach, Regionalverband) soll im November 2022 
beauftragt werden. Mit dem Ergebnis wird Ende 2023 gerechnet.

Kostenträger 15.0111 Metropolregion, Regionalentwicklung 
Digitalisierung und Gigabitregion FrankfurtRheinMain (FRM) 
Als Ergebnis der Fachveranstaltung „Impulsforum Rechenzentren“ vom 26.10.2021 wurde eine 
Broschüre mit den Inhalten und Ergebnissen der Veranstaltung sowie weiterführenden 
Analysen und Handlungsoptionen zur Ansiedlung von Rechenzentren erstellt, gedruckt und 
regional versendet. Aufgrund der hohen Nachfrage erfolgte ein Nachdruck von weiteren 250 
Exemplaren. 

Im Rahmen der Veranstaltung „Digitale Infrastruktur als Grundlage der wirtschaftlichen 
Entwicklung von FrankfurtRheinMain“, zu der die GERMAN DATACENTER ASSOCIATION 
e.V. (GDA), die IHK Frankfurt und der Regionalverband am 29.06.2022 eingeladen hatten, 
wurde die Erstellung einer weiteren Fachbroschüre zum Thema Rechenzentren angekündigt. 
Die Ausarbeitung läuft aktuell. Aufträge zur Fertigstellung der Broschüre wurden bereits 
vergeben. 

Für Kommunen, die auf der Suche nach finanzieller Unterstützung ihrer 
Digitalisierungsprojekte sind, wurde ein digitaler Fördermittelkompass „Digitalisierung“ erstellt 
und auf der Webseite des Regionalverbandes veröffentlicht. Die für die grafische und 
technische Umsetzung erforderlichen Aufträge wurden vergeben.

EXPO REAL 
Nachdem die Immobilienmesse Expo Real aufgrund der Corona-Pandemie 2020 ausgefallen 
war und 2021 nur in kleinerem Maßstab stattgefunden hat, organisiert die FrankfurtRheinMain 
GmbH (FRM GmbH) in diesem Jahr wieder einen Gemeinschaftsstand für die Metropolregion 
FrankfurtRheinMain. Der Regionalverband hat wie bereits 2019 eine Exklusiv-
Standpartnerschaft mit der FRM GmbH abgeschlossen und wird somit wieder als 
Namensgeber des regionalen Gemeinschaftsstandes auftreten.
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Wissensportal und Diagramm-Konfigurator der Wissensregion FrankfurtRheinMain 
Der Diagramm-Konfigurator ist auf dem Wissensportal der Wissensregion FrankfurtRheinMain 
verfügbar. Mit dem Konfigurator können eigene Datenauswertungen zu bestimmten 
Indikatoren in Tabellen und Grafiken sowie Karten für die Metropolregion erstellt und 
heruntergeladen werden. Die Daten im Konfigurator werden regelmäßig aktualisiert. 

Die Wissensbilanz, die letztmals 2016 erschien, soll unter Federführung der IHK Frankfurt am 
Main neu aufgelegt werden. Bei dieser Publikation der Initiative Wissensregion handelt es sich 
um eine indikatorgestützte Auswertung und Analyse von Daten der elf deutschen 
Metropolregionen. Mit der Layout-Gestaltung wurde durch die IHK ein externes Designbüro 
beauftragt.

Skyline-Abend FrankfurtRheinMain 

$

Am 05.07.2022 fand im Haus der Region der Skyline-Abend FrankfurtRheinMain als 
Sommerempfang statt. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Politik und der regionalen 
Gesellschaften aus FrankfurtRheinMain hatte der Regionalverband den Trend- und 
Zukunftsforscher Matthias Horx als Gastredner eingeladen.

Kostenträger 15.0112 FrankfurtRheinMain e. V. 
Die Abteilung Metropolregion, Regionalentwicklung und Europa ist für den Betrieb der 
Geschäftsstelle des FrankfurtRheinMain e. V. (FRM e. V.) zuständig. Im Rahmen dieser 
Aufgabe erfolgten im Berichtszeitraum folgende Aktivitäten: 
� Bearbeitung und Abwicklung von Projektanträgen

Kostenträger 15.0117 Daten und Analysen 
Für das Monitoring „Bauen und Wohnen“ für das Verbandsgebiet (inklusive der fünf neuen 
Mitgliedskommunen) wurden Daten unter anderem zu den Themen Baufertigstellungen und 
Baugenehmigungen im Wohnungsbau sowie zur Kinderbetreuung und zum Fremdenverkehr 
beschafft und für den Statistik-Viewer im Geoportal ausgewertet. Zudem wurden die 
Aktualisierungen des IKM-Monitorings 2022 abgeschlossen und das Monitoring zur 
Metropolregion „Mobilität“ herausgegeben.

Kostenträger 15.0211 Europa 
EU-Projekt ROBUST 
Der Regionalverband hat am 10.06.2022 die Schlusszahlung der Fördermittel erhalten.

FrankfurtRheinMain International Office 
Das Newcomers Festival fand am 17.09.2022 statt. Das International Office war wieder mit 
einem Stand vertreten. Im Newcomers Guide erschienen eine Anzeige und ein Advertorial 
sowie ein Artikel über die Region FrankfurtRheinMain. 
Ein Treffen des Think Tank Professionals4FRM fand am 17.05.2022 statt. Eine Fachkonferenz 
in Kooperation mit der IHK Frankfurt ist für den 21.11.2022 geplant.

Roll-ups und ein zweisprachiger barrierefreier Flyer wurden neu konzipiert und gedruckt. Auf 
dem Fachkräfteportal wurde das Design ebenfalls angepasst. Ein Factsheet (Deutsch-English) 
für „First Steps für Ukrainer in FRM“ wurde professionell auf Ukrainisch übersetzt und auf dem 
Portal zum Download eingebunden.

Ein „Storefront“ mit Text und Logo wurde auf der englischsprachigen Website „How to 
Germany“ für ein weiteres Jahr gebucht.

Kostenträger 15.0212 Europabüro 
Fördermittelberatung 
Das Europabüro hat im Berichtszeitraum rund elf Fördermittelberatungen und entsprechende 
Screenings erstellt. Das inhaltliche Spektrum reichte von Fragen zu Fördermöglichkeiten für 
Sportstätten über Streuobstwiesen bis hin zu Städtepartnerschaften.

10



Für seine Kommunen hat das Europabüro mit dem Fördermittelguide 2021-2027 zudem einen 
Wegweiser durch die Förderlandschaft der neuen EU-Förderperiode erarbeitet. Im September 
2022 wurde die Druckdatei fertiggestellt und an die Druckerei übersandt. Eine barrierefreie PDF-
Version ist derzeit in Arbeit. Am 08.11.2022 veranstaltet das Europabüro zur neuen 
Fördermittelperiode auch eine Fördermittelmesse in der Jahrhunderthalle in Frankfurt.

Interessenvertretung 
Im Berichtszeitraum hat das Europabüro Konsultationsbeiträge und Stellungnahmen 
eingereicht. Diese können auf der Webseite des Europabüros www.europabuero-frm.de 
eingesehen werden.

Das Europabüro hat zudem an den „Connecting Europe Days“ in Lyon teilgenommen.

Vom 21.06. bis zum 22.06.2022 fand die Informationsreise für Mandatsträger und 
Geschäftsführer der regionalen Gesellschaften nach Brüssel mit mehr als 40 Teilnehmern 
statt. In diesem Rahmen wurde zudem ein Jubiläumsempfang anlässlich des 10-jährigen 
Bestehens des Europabüros in Brüssel organisiert.

Am 13.07.2022 fand der Europabrunch zum Austausch für die Europaakteure der 
Metropolregion FrankfurtRheinMain im Haus der Region statt.

IV. Aussagen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen und von der 
Aufsichtsbehörde mit Erlass vom 14.03.2022 genehmigt. Die Zahlungsfähigkeit des 
Regionalverbandes war für den Berichtszeitraum jederzeit sichergestellt.
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Drucksache Nr. V-2023-3

Dezernat II

Stabsstelle Finanzen

Betr.: Hebesatzsatzung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain für das 
Haushaltsjahr 2023 
Fortschreibung der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 

Vorg.: Doppelhaushaltsplan 2022 / 2023 

I. Antrag 

1. Die Verbandskammer möge beschließen: 

Für das Haushaltsjahr 2023 wird folgende Hebesatzsatzung beschlossen: 

Hebesatzsatzung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 
für das Haushaltsjahr 2023 

§ 1 

Die Hebesätze für die Verbandsumlage werden für das Haushaltsjahr 2023 
wie folgt festgesetzt: 

1) 3,39 € je Einwohner gemäß des Kommunalen Finanzausgleiches 2023 

2) 1,271 o/oo der für den Kommunalen Finanzausgleich 2023 
maßgebenden Umlagegrundlagen

2. Die Verbandskammer nimmt zur Kenntnis:

Die Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 bedarf keiner 
Fortschreibung.

II. Begründung

Zu 1.: 
Das Zahlenmaterial zur Berechnung der Verbandsumlage 2023 lag zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 noch nicht vor.



- 2 -

Seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen wurden die Planungsdaten 
zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 mit E-Mail vom 27.10.2022 übersandt. 
Damit konnte die Berechnung der Hebesätze zur Verbandsumlage 2023 erfolgen 
und in die vorliegende Hebesatzsatzung 2023 aufgenommen werden.

Zu 2.: 
Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 
2023 erfolgte durch die Verbandskammer am 15.12.2021 (Beschluss-Nr. V-28).

Nach § 101 Absatz 5 Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat der 
Regionalverband die nach § 101 HGO erforderliche Ergebnis- und Finanzplanung 
jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Eine Fortschreibung in 
diesem Sinne ist schon deshalb erforderlich, weil zum Planungszeitraum ein Jahr 
(beim Doppelhaushaltsplan 2022 / 2023 ist dies das Haushaltsjahr 2026) 
hinzukommt, welches in der Investitions-, Ergebnis- und Finanzplanung aus dem 
Vorjahr noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Gemäß § 7 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist bei einem 
Haushaltsplan für zwei Jahre die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr (2022) der Verbandskammer vor Beginn 
des zweiten Haushaltsjahres (2023) vorzulegen.

Bei der Erfassung der Veranschlagungen des Doppelhaushaltsplanes 2022 / 2023 
wurden bereits die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt. Bei einer 
Überprüfung zeigte sich, dass dieses Zahlenmaterial keiner Fortschreibung 
bedarf. Im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde, dem Hessischen Ministerium 
des Innern und für Sport, kann deshalb auf eine Fortschreibung verzichtet werden.
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